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1.

Katheterismu oder Eihantetieh?

AflscbaidiguDg gegen einen knt wegen verbrecherischer

Provocatio Abortus,

Gntachten der Köoigliehen wl8§eiisehaiUichen

Deputation für das Mediciuaiwesea.

Geschichts-Erzähiu&g.

A.m 24. August 18—^
Morgens gegen 6 Uhr, wurde

die 31 Jahr alte, unverehelichte Arbeiterin , Josepha

AnlKa Jf. aus Ober-E., welche bereits Tor sieben

Jahren einmal ausserehelich geboren hatte , durch die

Hebamme T* von einer Frühgeburt entbunden y wobei

wegen eines Blulflusses der Wundarzt I. Klasse S. hin-

augeffufen wurde. Bei dieser Gelegenheit erzählte die

M., dass sie von Dr. A. geschwängert worden, und der-

selbe ihr am IKenstage und Donnerstage (den 19« und

21. Aug. — später 22. Aug.) ein spitziges Instrument

in die (xeburUtheile gefuhrt habe^ und nun denunzirte

der etc. 5. den Dr. X wegen künstlicher Hervorratung

des Abortus.
B4. Iii. fifl. 1. 4
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Die eidlicbe Aussage der HS* ergiebt bezüglich ibrer

Schwängerung und der Veranlassung dieser Frühge-

burt Folgendes: Die Jf., welche seit längerer Zeit an

Tumor aib, des rechten Kniegelenks und oedeniatosen An-

schwellungen beider Füsse gelitten, consultirte deshalb

den Dr. X in seiner Wohnung bereits im Monat

April c. und erhielt von ihm äussere Mittel verordnet.

Noch im Monat April, nach einer späteren Aussage aber erst

Yom 2. Mai ab» will sie bei Gelegenheit ähnlicher Consul-

tationen mit dem Dr< X den Beischlaf f,n verschiedenen

Malei^ v4»XUogei^ haheu. Vierj^ehu Tage oder 3 Wochen

vor Pfingsten (25. Mai) sei ihre Reinigung ausgeblieben.

Als sie dem etc. X ihre Besorgnisse mitgetheiit»

dass sie schwanger sei> habe dieser sie damit benihigty

dass sie an Wassersucht und einem lihitgesdiwür imLeibe

leide, und so habe sie den Beischlaf mit ihm fortgesetzt.

Am Dienstag den 19. August ging sie wie-

derum , und am Freitag den 22. August zum letzten

Male Lxim Dr. A. (ihrer früheren Aussage nach war sie

mir einmal, nämlich am Donnerstag den 21. Aug., in

der Woche vor ihrer am '24% Aug. erfolgten Entbindung

bei dem Dr. X gewesen. Diese Aussage stimmt mit

der EtklSrung, welche sie am Tage ihrer Entbindung

dem Chirurg abgelegt).

Nadidem der Dr. X am Dienstag den 19. August

mit ihr den Beischlaf vollzogen, und sie ihm emstlich

wiederholt ihre Besorgnisse vorgestdlt, dass sie von

ihm schwanger sein müsse, was er wii df rliolt in Ab-

rede Stellte, untersuchte er zuerst die GeschlechtstheMe

»lil dem Finger, verliess sodann das Zimmer und kehrte

iuai einem Instrument zurück, welches er in ihre Ge-

schlechtstheile einführte, vorgeblich, um zu exfbrselieii^
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ob sie wirklich schwans^er sei, indem er bemeikle, es

könne sich in der Wasserblase etwas versetzt haben«

Er stach mit dem Instrument in kleinen Pausen drd

Mai in ihre Ge&chlechtstheile und zwar, wie sie genau

gefühlt, dahin^ wo die Geburt entsteht« Als er das Ii^

strument zum ersten Male herauszogt erfolgte uichts

Auffallendes; als er dasselbe jedoch zum zweiten und

drillen Male heraus2tog, befand sich Blut am Ende des*

Selben, und wusch er dasselbe die letzten Male in e»>

nem Handbeckeu ab. Die letzten beidea Male, wo er

das Instrument anscheinend tiefer hineinstach, fühlte sie

einen gerade iiiclii heftigen Schmerz^ und als sie dies

dem Dr. X klagte, hörte er mit wetterer Operation

auf. Er verschrieb ihr eine Medicin, welche auf den

Stuhlgang und gegen Wassersucht wirken sollte, an

wdcher Krankheit sie der Dr. X für leidend erklarte.

Bei der zweiten, am Freitag den 22. Aug. ganz in

derselbenArt vorgenommenenUntersuchung setzte derDr.

X schärfer mit demluslnuiieiite an, stach anscheinend viel

tiefer in ihre GeschlechtstheUe und in den Ort . der Ge-

burt hinein, so dass sie glaubte, das Instrument werde

oben wieder herauskonunen. Als sie ihm darauf sagte»

es thue doch gar zu weh, /.og er das InsUiiiaent her-

aus und erklärte: „es werde ihr ein Blutklumpen ab«

gehen, und ihr besser werden". Diese Aeusserung des

Dr. X. hatte die M, mit denselben Worten der Hebamme
2*« unmittelbar nach ihrer Entbindung mitgetheilt; in ei-

nem spätem Verhör sagt sie dagegen aus, der Dr. X
habe ihr gesagt, „es werde ihr in Folge der Operation ein

Bhitkluuipenabgeheu,den könne sie verbergen, sie brauche

nur auf den Abtritt zu gehn, das habe nichts auf sich.^

Bei beiden Operationen habe sie sich mit aufgeho'

1*
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beaen Röickeii yiisteUen mügsoi^ w&hrend der Dr. X
vor ihr kniete. Bevor er das Instrument in die Ge-

schlechutheile steckte, habe sie nicht bemerkt, dass er

Torher oder gleichzeitig auch mit der Hand oder mit den

Fingern in die Scheide gefasst, und selbige darin einge-

führt habe, dieses sei nur am ersten Tage vor dem

Herbeiholen des lustrumeiiLs der Fall gewesen.

Nach der ersten Einführung des Instruments am
Dienstag den 19. nahm er aus seinem Meilit iu-Schrank

ein Fläschchen mit einer Flüssigkeit, welche er in das

iDStrument resp» dessen Seheide einflftsste, indem er

den Draht in der Scheide hin und her zog. Auf die

Farbe dieser Flüssigkeit besinnt sich die Jf. nicht

recht mehr.

Am Freitag den 22. führte er das Instrument,

ohne es vorher einzuschmieren, in die Geschlechts-

theile ein.

Das von X gebrauchte Instrument, welches sie bei

den Operationen und bei dem Abwaschen der Scheide

näher gesehen, sei gerade, ^ Elle lang, hoU, und am
Ende mit einer kleinen Oelihung versehen, und spitzig

auslaufend gewesen. In demselben habe sidb ein

spitziger Draht von der Stärke einer Stricknadel beiun-

den, dessen Spitze sich in der OelFnung des Instruments

verglichen (?) habe.

Ueber die unmittelbare Wirkung der am Freitag

den 22. vorgenommenen Operation sind die Aussagen

der ü. niclit gleichlautend.

In dem Verhör sagt sie aus: Als X das Instru-

ment aus ihren Geschlechtstheilen gezogen, habe sie als-

bald einen kleinen Strom Blut über seine Hand hinweg-

laufen gesehen» sie sei sogleich schwach geworden,
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habe sich setzen müssen ^ und ünf dem Heimwege ekie

Menge mit Wasser vermischtes Blut aus den Ge-

scUecbtstheilen verloren. Der Hebamme T. hatte die

M, dagegen am Morgen ihrer Entbindung erzählt, es

sei ihr sogleich (unmittelbar nach der Operation) Blut

mit Wasser vermischt aus den Geschlechts theilen ab-

gegangen^ sie sei dabei in heftigen Schweiss gerathen,

schwach geworden und habe sich niedersetr^ müssen.

Auch als sie nach Hause gekommen^ sei ihr noch fort-

während Wasser mit Blut abgegangen, und in Folge

der Schmerzen habe sie sich ins Bett legen müs-

sen» Am Sonntag den 24. August früh seien heftige

Schmerzen eingetreten, welche sie für Geburtswehen er-

kannt habe, und sei sie dann mit Hülfe der Hebaname

T. von einer Frühgeburt entbunden worden.

Der Dr. med. Eduard Heinrich X, aus U., 35 Jahr

alt, leugnet zunächst jeden geschlechtlichen Verkehr

mit der if., welche an weissem Fluss und Wassersucht

leide, sodann aber bestreitet er jede auf Abtreibung der

Leibesfrucht gerichtete Operation.

Die sei zum ersten Male am 18. Mai bei ihm

in seinem Zimmer gewesen, und habe än consultlrt.

Er habe, durchdrungen von der Ueberzeugung, dass sie

mit einem innem wassersüchtigen Leiden behaftet sei.

Trinken von Wachholderabkochungen und Einreibungen

der Füsse angerathen. Im Laufe der Behandlung sei

die Ansicht von dem wassersuchtigen Laden bei ihm

nur noch verstärkt worden, und er habe ihr norh

Pulver aus Digitalis und Squitta verordnet. Im August

sei ihm die Anschwellung des Leibes bei der jtf. auf-

gefallen; diese habe jedoch auf die von ihm geäusserte

Vermuthung, dass sie schwanger sei, jedeu Umgang
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mit Männern m Abrede gestellt. Er habe nmi zur

Festäteliuog der Diagnose die Gesciiiechtstheile mit der

Hand nntersueht, und da diese Untersuchung km Re>

sultat ergeben, habe er sich veranlasst gefühlt, mit dem

Katheter das Wasser aus der Harnblase abzulassen, um
dadurch mehr Raum zu gewinnen.

In einer späteren schriftlichen £ingabe behauptet

der Dr. Jf., er habe die M, nur auf ihr Verlangen und

erst in Folge ihrer Klagen über Leibschmerzen» Urin-

verhaltung u. ü. \v.
,
untersucht, und zwar nach Ap-

plicirung des Katheters in der Rückenlage und

mittelst des Fingers in aufrechter Stellung»

£twa 14 Tage nach dieser ersten Untersuchung

mit dem Katheter, eines Donnerstags, sa die Jf. aber-

mals zu ihm gekommen und habe über Leibschmerzen,

so wit darüber geklagt, dass der Gang zu ihm ihr

schwer geworden sei. Er habe Leib und untere Glied-

maassen noch mehr angeschwollen gefunden, als früher,

doch habe die if. auch jetzt die Schwangerschaft ge-

leugnet, weil sie mit Niemand verkehre. Hierdurch

habe er sich zu einer nochmaligen Untersuchung ihrer

Geschlechtstheile und einer abermaligen Anwendung

des Katheters zur Ablassung des Urins veranlasst ge*

sehen« £s seien dadurch nur wenige Tropfen Urins

abgeleitet worden, wodurch er seine frohere Diagnose

bestätigt gefunden habe« Erhabe ihr nun eine auf den Stuhl

ooddieHamabsonderung wirkende Arzenei verordnet, und

ihr empfohlen, nach 6 Wochen wieder zu ihm zu

kommen.

Die Ueberzeu^ung , dass die if. an Wassersucht

leide 9 habe er aus folgenden Ergebnissen seiner Unter-

suchung geschöpft:
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i) Aus dem nidit hörbaren PlaGentargeräuseh und dem.

ebenlUl« nicfat hörbaren Hersschlag des Kindes.

Z) Die Anschwellimg der Portio vaginalis und Labia

pudmdi und das ^schlossene Orifiemm uiari habe

gleichfalls nur auf Wassersucht schliessen lassen,

dieser Angabe im , Wideispnidi stdit die

Aeusserung, welche der Dr. X ges^en die Hebamme T.

nach deren eidlicher Aussage^ am Abend nach der £nt-

blndung gethan hat, nümlieh: „bei der am Dmmerstag

den 21. vorgenommenen Untersuchung habe er den

Mnltermmid etwas geöAaet gefnnden^ und er Imbe

geglaubt, dass bei der durch ein Instrument vorgeuum-

menen Untersuchntog etwa Wasser abgehen werde.'^

3) Der wassersüchtige, eiweisshalti^e Urin.

Der Dr. X erklärt ferner die ganze Denunciation

filr ein Gewebe von tiügen» als dessen Motiv er Geld-

^peculation, die Furcht, wegen selbstversciinltlcten Aboi^*

tos in Unteranchttog zu geratben, und die £iniUasterung!en

des ihm feindlich gesinnten Chirurgus 5. bezeichnet.

£r ieugneti mit der ü« jemals den BeiaeUaf voUaogei^

oder dieselbe auch taur dazu aufgefordert zu beben. Det

Umstand, dass die M. an weissem Fluss stark leide

und überhsiipt ein ioachi^etiadies Frauetaainimer se%

habe iiin schon davon /.urUcksclnecken müsSj^n.

Mit dem Xnstrumant^ einem Katheter^ sei ei kei-

neswegs m die Miitterseh^de der Ji,, sondern in dip

üarnröhre eingegangen*

r ' Ubter den von dem Dr. X, auf Re^ymsttion de^

Berichts eingelieferten Instrumenten befand sich ein

minnUeher silberner Katheter > welchen die ü. jedoch

wiederholt und mit Bestimmtheit nicht als dasjenige

.biatrui|i4Ql^ ane«lLcluita Wiehes Dr. X. in ihre Ge-
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schlechtstheik eingefiihrt habe. Jenes sei zwar unge-

fähr von gleidier Lange, jedoch etwas schwächer, etwa

voa der Dicke der ebenialls asservirteu elastischen Ka-

theter nnd ganz gerade, ohne die sieh an dem vorlie-

genden Instrument beüadiiclie Krümmung und Locher

gewesen. Der Draht, welchen der Dr. X nach dem

Gebrauche aus dem Instrument herausgezogen^ sei am

£ttde spitzig gewesen. Am nntem Ende des Instruments

selbst sei eine kleine Oellnung gewesen; ob der Draht

aber beim Gebrauch desselben die^Oeffiiung durchdrun*

gen, habe sie nicht beobachten können. Im Lebrigen

sei das Instrument von ganz ähnlicher Beschaffenheit»

wie das vofliegende (märndieber Katheter) gewesen.

I^itashtea.

Indem wir nun zur Beantwortung der von dem

Königlichen Staats-Anwalt vorgelegten Fragen übergehen,

müssen wir von vorn herein bemerken ^ dass theiis die

höchst unvollstfindige Feststellung des objectiven That>

bestandes^ theiis eine Reihe von Widersprüchen^ deren

L5sung und Aufklärung durch die Voruntersuchung

nicht erreicht worden ist^ es unserer Ansicht nach

völlig unmöglich machen, ein entscheidendes, rein ob-

jectiv gehaltenes Gutachten in dieser Sache abzugeben.

Indem man diesen in den Untersuchungsacten überall

fühlbaren Mangel der objectiv-technischen Gründe durch

subjective und zum Theil willkürliche Annahmen zu

ergänzen suchte, ist es gekonmien, dass die Gutachten

des Kreisphysikus Dr. J. und des Königl. Medicinal-

Collegii zu U. ein in den Hauptpunkten geradezu ent-

gegengesetztes Resultat geliefert haben,

i) Was die Iste vomK.Sftaats-Anwalt aufgestditeFrige:
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— 9 —

„Enlhäk die asserviite Medidn Ol SaKfUte und

re^, ist dieser XJimtand durch chemittche Un-

tersuchung bis zur Gewisshdt CestsusteUen?^^

anbetrift; so dürfen wir dieselbe durch die gutacht-

liche Aeussenmg des Hiysikus^ Medicinahraths Dr.

T» und durch das Gutachten des K. Mcdiciiiai-Col-

legü zu U. ab hinreiehend erledigt ansehen , und

haben deshalb auch in der vorausgeschickten Ge-

'schichts*£rzählung auf dieselbe nicht weiter Rück-

sicht nehmen zu müssen geglaubt. Denn theils hat

die unverehelichte keine Ersehmungen angege-

ben oder dargeboten, in denen man die Wirkung

eines Abortiv -Mittels mit einiger Wahrscheinlich-

keit anndimen konnte, theik ist die chemischeAna-

lyse völlig unzureichend, sobald es sich um den

Nachwris einer so geringen Menge von vegetabili-

schen Substanzen handelt, wie die des Oleum Sür

lnna$ gewesen sein müsste> dessen Beimischnng zu

der vom Dr. der verordneten uud von ihm

sdbst dispensirten Arznei von dem Apotheker T«»

wie uns scheint, ohne allen Grund vermuthet wurde.

2) Kann, die factische Richtigkeit dar Angaben der

M. vorausgesetzt, die von ihr bekundete Mani-

pulation mit dem von ihr beschriebenen Instru-

mente in der blossen Anwendung eines mann-

lichen Katheters zum Zweck der £ntleerung der

Blase bestanden haben, oder welche Anwendung

welchen anderen Instrumentes und in welcher Ab-

sicht ist ans ihren Anführungen mit grösserer oder

geringerer Bestimmtheit unter Berücksichtigung

der eingetretenen Folgen zu entnehmen?

Bevor wir die verschiedenen in dieser Frage ver-
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— 12 —
sondern giebt die genau detaillirte Beschreibung eines

Instruments, welches in der Chirurgie und Geburtshülfe

nicht existirt^ und welches mit einem männlichen Ka*

theter keine weitere Aehnlichkeit hat, als dass es hohl

und weissgianzend ist, und einen Draht in sich fuhrt«

Das Medicinal-Collegium in U. sucht eine Lösung

des Räthsels in der, wie uns scheint vulUg unmotivirten

Annahme^ der Katheter sei ein weiblicher gewesen. Der

Dr. Xaber besitzt keinen weiblichen Katheter^ und dürfie

wohl kaum einen Grund gehabt haben^ die Anwendung

eines solchen bei einer Operation, die er für Kathete-

lismus erklärt > zu leugnen. Eher könnte man noch

der Behauptung des Di. X. Glauben hclienken, er habe

vor d^ Operation das gekrümmte Ende des männli-

chen Katheters in seiner Hand gehalten, und die M.

daher diesen TheÜ des Instruments nicht sehen kön-

nen, wenn nicht die wiederholte Behauptung der M.i

„das yon X gebrauchte lustrument sei dünner ge-

wesen als der asservirte Katheter und habe keine solche

Oesen, sondern eine Oeilnung am Ende gehabt^ in

welcher der Draht sich verglichen/' dem entgegen-

stände. Wollte man über die mögliche Natur des

fraglichen Instruments nach der so genauen Schilderung

der M. sich in noch weitere Hypothesen verlieren, so

konnte man annehmen , das Jnstrument sei eine lange

Ligaturnadel in silberner Canüle nach Langenbeck ge-

wesen^ bestimmt, um Fadenligaturen durch sehr lange

Fistelgänge zu ziehn. Die Beschaffenheit dieses bstru-

ments passt genau auf die Schilderung der JU^t mit der

einzigen Ausnahme, dass das von der Jf. beschriebene

am Ende spitaug auslaufend gewesen sein soll, während

die Ganüle der gedachten Ligatumadel gleich weit an bei-
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^ la

den Eaitpuiikteii i&i. Auch ist die gedachte Ligatnmadd

weni^ gekannt und gebrandit, und dfirfte sich niclit

häuüg in dem Armameniarium eines luandarztes finden*

Sehen wir aber ah von Form und Beschaffenheift

des Instruments nnd erläutern wir die Frage:

^^Kann die bekundete Manipnlation die Entlee^

rung der Harnblase bezweckt haben?"

so stossen wir wiederum auf nicht geringere Schwierig«

» keiten. Zwar können w ir die Ansicht des begutachten-

den Medieinal-Collegiums in U», die Entleerung der

Harnblase durch den Katheterismus sei in diesem Falle

nicht motivirt nnd durch die einfachere Anwendung eines

Nachtgeschirres zu ersetzen gewesen, nicht vollständig

theilen^ weil der Dr.X in einer der zu den Acten genom«

menen schriftUcfaen Eingaben versichert, die Jf. habe

ihn zu den erwähnten Operationen veranlasst dadurch^

dass sie über Leibschmerzen und UrinverhaltuDg

geklagt 9 und weil ein derartiger Krankbeitszustand —
über dessen Vorhanden- oder Nichtvorhandensein die

Untersucbungsacten übrigens gar keine Aufklärung ge-

ben — sehr wohl zur Einführung des Katheters die

Veranlassung geben kann. Eben so wenig sind wir

der Mdinnng des Königl. Medicinal-Collegii in Ui
der schon an sich nicht ganz kunstgerechte Katheteris-

mus mit einem silbernen männlichen Katheter > anstatt

mit einem weiblichen, sei hier um so auffallender, da

der Dr. X sich auch im Besitz elastischer Katheter

banden habe, sondern wir geben zu, dass, wenn der

Dr. X wirklich der Ansicht war, es könne irgend ein

Leiden der Harnblase möglicher Weise die Harnver-

haltung bedingen, worauf seine Aeusserung: „es könne

sieh in der Wasserblase etwas versetzt habe%<< fainam?
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Acutem idkdaij er durch die Wahl des sUbemen Ka*

Ikim ndieii dem Hauptzweck der Entleerung der

hhi^e, auch den für die exactere Diaguose uiciU uu>

widitl^en Nebemweck einer Untersiiehiing der Harn*

blatte erreieben konnte, was durch Anwendung elastischer

Katheter nicht mögUch gewesen sein würde.

Jedenfalls bleibt es aber auff^aiienci, dass der Dr. X.

die Jf. am 19. und 21. Angust in anirechter Stellung

kathelerisirte, während er früher schon einmal in der^

Rickcnhige katheterisirt haben will. Eben so auffallend

iüt es, das» ein Gel§s8 zum Auffangen des abzulassen-

den Udros, wie es scheint^ nicht in Bereitschalt gehal-

ten , oder doch vfin der bei beiden Operationen

nicht wahrgeuoiniuen wurde. Ferucr sieht die Behaup-

tung des Dr. X.t ,yder Harn der Jf. sei wassersüchtig»

eiweibähaitig gewesen^V woraus auf eine chemische Un-

tersuchung dessdben geschlossen werden muss, mit

der Angabe im Widersprudi: ,,es seien nur wenige

Tropfen Urins durch den Katheterismus abgeleitet wor-

den." Die M, scheint übrigens darüber nicht verhört

%u sem, ob und in welcher Quantität Harn -bei dem

angeblichen Katheterismus abgeflossen sei, und ob sie

etwa auf anderem Wege dem Dr. X die stur chemi«

sehen Analyse erforderliche Quantität Urins verschaft

habe?

Gdien wir nun zur Beantwortung des andern Theila

der Frage über, welche Anwendung weichen andern

Instruments und in welirher Absicht u. s. w. hier an-

zunehmen sei, so müssen wir gestehen, dass die An-

gaben der Jf. eine vollständige Schilderung der Opera«»

tion des Eihautstichs enthalten; nnd dass wir gezwungea

MB würden» der Ansicht des Medicinal-CoUegii in
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ü.: „es sei in diesem Falle die Operation deg

Jiilftaiitstklis nttd zwar yorsätzlich gemacht worden,^^

beizutreten, wenn nidit die Aussagen der Jf. sellrat

und mehrere andere Umstände die wirkliche Ausführung

einer solchen Operation höchst zvreifelhaft erscheinen

lassen müssieu*

Sehen wir ganz davon ah^ ob das von dem Dr. £
gebrauchte Instrument ein dem von der Jf. geschilder-

ten ähnliches, oder ein mäuuUcher Katheter gewesen

ist, so mu88 es als kaum denkbar erscheinen, dass der

Dr. X, selbst bei der giossteii manuellen Geschicklich-

keit und Uebung hi gebnrtshülflichen Operationen, daa

eine oder andere Instrument in die Höhle der Gebär-

mutter wirklich hahe einliihren können, wenn er die

fragliche Operation in der von der M, geschilderten

Weise und nicht anders ausgeiührt iiat«

Die Jf. musste sich mit aufgehobenen R&cken im

Zimmer hinstellen, ohne sich, wie es scheiul, mit dem

Rü4^en anzulehnen, während der Dr. X Vor ihr auf

der Erde kniete. Ob derselbe das fragliche Instrument

in der rechten Hand gehalten, oder ob er es mit bei*

den Händen gefasst hatte,' constirt nicht. Dagegen sagt

die M, wiederholt und mit Bestimmtheit aus, der Dr, X
iiabe weder nnmittelbar vor Einfiihmng des Instrument^,

noch gleichzeitig mit der Hand oder den Fuigern in

die Scheide gefasst. Die bei Auaführung der hie?

in Frage stehenden Operationen so nützliche, ja unum-

gänglich, nothwendige Imke Hand scheint vom Dr. X
iiberaH nicht benutzt worden zu sein. Angenommen^

der Dr. X vollführte in dieser Stdüimg den KalheteritH

mus, so sollte man glauben, dass er die Finger der

linken Haud dsLUX benutzt haheu würd^ die Schamlippen
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von einaiider £u enifernea und so die Mündiing d«r

Harnröhre frei zn legen. Hatte er dagegen die Abridit,

den Eihautfiiich zu voUfiihren^ so muMte der Zeigefin-

gBty oder dieser nebst dem Mittelfinger der linken Hand,

in die Scheide geführt, ihm den Wee: und die Rich-

tung zeigen, welche das in der rechten Hand gehaltene

bistruinent zu nehmen halte, um in den Muttermund

wirklich einzudrinjgen. Selbst bei dieser kunstgerech-

ten Manipulation würde uoich eine nicht gewöhnliche

CSeschicklichkeit dazn gehört haben, um den Mnttei^

mund nicht zu verfehlen. Dass aber der Dr. X. in den

zu dieser Zeit der Schwangerschaft hochstehenden und

stark nach dem Kreuzbein gerichteten Muttermund ir-

gend ein Instrument aus freier Hand und bei aufrechter

Stellung der Jf. wirklich eingeführt haben sollte, er-

scheint uns, wenn nicht geradezu unmöglich, doch jeden-

falls höchst uttwahrschdnlich. £ben so wenig zulässig

erscheint uns die Annahme, der Dr. X habe etwa

ans freier Hand und aufs Gerathewohl ein spitziges

Instrument in die Scheide eingestosseu und dabei zu-

fällig den Muttermund getroffen, oder sei durch die

vordere Wand der Gebärmutter in die Höhle derselben

eingedrungen, indem bei der aufrechten Stellung der

if. und der wahrschnnüchen Lagerung der Gebarmntler

weit eher die Harnblase oder der Mastdarm von dem

Instrument hatten getroffen werden müssen.

Wir vermögen uns weder für die eine, noch für

Ae andere Annahme zu entscheiden, weil die Unter-

suchungsacten auch in dieser Beziehung Widersprüche

enthalten, deren Beseitigung nicht yersucht wor-»

den ist.

Nach der gerichtlichen. Aussage der Jf* erfolgte
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der Blaseiispruiig und Abgang von mit Blut gemischtem

Wasser unterwegs, während sie am 22. Aog« su Fusse

nach Hause zurückkehrte. Der Hebamme T. hatte da-

gegen die Jf. am Morgen ihrer Entbindung erklärt, es

sei ihr sogleich > unmittelbar nach der Operation, Blut

mit Wasser vermischt aus den Geschlechlstheilen ab-

gegangen. Es liegt auf der Hand, dass die Aufklärung

dieses wichtigen Umstandes für die Beurtheilung der

fraglichen Operation sdlbst von der grössten Bedeutung

gewesen san würde.

Ein anderer, ebenfalls nicht weiter untersuchter

und daher nicht aufgeklärter Widerspruch findet sich

in den Aussagen des Dr. X in Betreff des Zustandes,

in welchem er den Muttermund bei der angeblichen

Untersuchung vorgefunden.

In seiner schriftlichen Eingabe versichert der Dr.

X» nämlich, er habe die Porüo vagirnUit angeschwollen

und den Muttermund dadurch geschlossen gefunden,

weshalb er die Diagnose auf Wassersucht (der Gebär-

mutter?) habe stellen müssen. Dagegen hatte dersdbe

am 24. August Abends der Hebamme T» erklärt: „er

habe bei der am Donnerstag den 2i« Aug. vorgenom-

meneu Untersuchung den Muttermund etwas gebfiuet

gefunden und geglaubt, dass bei der durch ein Instru-

ment vorgenommenen Untersuchung etwa Wasser ab-

gehen werde.'^

Zur weiteren FeststeBong des Tbatbestandes in

Bezug auf die eben erörterten Fragen würde eine neue

und genauere Vernehmung des Dr. X, wie der unver-

ehelichten M. etwa über folgende Punkte uns erforder-

lich erscheinen:

1. In welcher, Weise wurde von dem Dr. X bei der

Ii. 111. BO. 1. 2
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' Operation die linke Hand gebraucht? stützt e er

mk derselben das Kimtm der ete. M>» hUtt M
die Schamlippen mit derselben aufeinander, oder

vetwendete er «ie, um das instnuDeiii zu hak««?

2. Welche Bewandtniss hatte es mit dem von der

M» am 19. Aug« beobachteten JEinachnuereii'^ das

Iiiatruiiienis?

3. Von welchemKaliber sind die asservirten.elastischen

Katkeler, wdcliet nach ABgabe der M., von dem-

selben Dicke, wie das fragliche^ Instrument ge-

wesen? .

4. Wie lauge dauerten etwa die beiden, be&onders

aber die letaite Operation?

5. Ist es richtig, dass der Dr. X die M, einmal im

Liegen katheterisirt hat?

£. Wie Ut der Dr. X sieh die Quantität Harns

verschafft, an welcher er den £4weissgehalt des-

aelben ausgemittelt haben will, und durch welche

lieagentieu hat er eleu iLiweissgehait entdeckt?

7. Hat die M, an der vom Dr. X angegebenen liaai>

verhallung wirklich gelitte«?

. S. In welcher Beschaffenheit fand der Dr« X de»

I Muttermund; war derselbe geschlossen oder, wie

er der Hebamme T, mitgetheilt, geöffnet?

. 9. Wann ist bei der Jf. der Abfluss des FVuchtwas-

sers erfolgt; etwa gleich nach der iets^ten, Opera-

tion, wie ^ie iet T. mitgetheilt^ oder erst miter-

wegs ? -

,

iO« Um Welche Tageszeit be£Bnd sich die Jtf* am
22. Aug. hl der Bebau simg des Dr. X? .

11. Welche Untersuchung hat der Dr. X Y^rg^nonlr

* mea, .^m JPlacentargeräusch und Herzschlag in der
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vielleicht schwaogecea Gebämutter ausa(uautt«i%
*

event. an wdcbm Ta^e &iid diese Uatersn- -

chuog statt?

3) Wenn trotz der mangelnden Verletsung der

Gesclilechtstheüe und des Abortus eine Fiüli-

geburt auf diesem Wege bewirkt worden seht

huakf muas dieses vorsätdicfa, oder lunn es

auch fahrlässiger Weise geschehen sein?

Diese Frage findet in dem ad 2. Erörterten we*

sentlich sehun ihre Erledigung. Wir glauben daher

nor den Theii derselben erörtern va müssen, welcher

Toraussetzt, es könne durch die Tom Dr. X, angewen-

deten Manipulationen eine Frühgeburt fahrlässiger Weise

bewirkt worden sein.

Zu diesem Ende müssen wir selbstverständlich

voraussetzen, der Dr. X habe wirklich die> Absicht

gehabt, die Harnblase durch den Katheterisraus zu ent-

leeren, und sich dazu eines männlichai Katheters

bedient.

Dass der Katheterismus an sich in diesem Fall

cdne Fahrlässigkeit nicht invoHire, haben wir bereits.

• oben angeführt. Eben so wenig trifil dieser Vorwurf

den Dr. X, weil er sich eines mannlichen Katheters

zn dieser Operation bediente. Denn einerseits braucht

diese Operation deshalb nicht verletzender zu sein, an-

densrscits giebt es Harnverhaltungen beim Weibe, zu

deren Beseitigung ein nianuliclier Katheter sogar vor-

zuziehen ist, wie denn die Hebamme Rpnd^ in Paris filr

solche Fälle die Anwendung eines männlichen Katheters

geradezu empfohlen hat.

Wohl aber würde den Dr. X der Vorwurf der

Fahrlässigkeit treffen, wenn er die Operation des Ka-

2»
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Üietemimts in so wenige schonender Weise machte,

wie die Aussagen der unverehelichten M, andeuten.

Mit der erforderlichen Schonung kann aher diese Ope*

ratiott kaum aas^rführt worden sein^ %renn es wahr ist,

dass die M, aulrecht vor dem Dr. X stand und dieser

die linke Hand und folglich auch den Gesichtasinn

nicht zu Hülfe nahm, um die Spitze des Katheters in

die Mündung der Harnröhre schonend liinein zu leiten.

Ist es femer richtig, dass Her in die Harnblase geführte

Katheter der Jlf, das Gefühi verursachte, als solle er

oben wieder herauskommen, so kann die Operation

nicht mit der erforderlichen Schonung ausgeführt wor-

den sein, und es wSre wohl mri^lich, dass der Abortas

dadurch mit befördert sein konnte, indem die vordere

Wand der wahrscheinlich nach vom geneigten Gebär-

mutter ton der Spitze des Katheters getroffen und er-

schüttert werden musste. Diese Annahme darf um so

eher als zulässig erscheinen, als die unverehelichte Jf.

bereits stechende Schmerzen im Leibe empfand, bevor

der angehliche Katheterismus ausgeführt wurde, und

daher eine bei dem übrigen Gesundheitszustande dersel-

r>en wohl erklärliche Disposition zum Abortus bereits

vorwalten konnte.

4) Liegen objective technische Gründe vor, welche

die Wahrhaftigkeit des eidlichen Zeugnisses

der if. über den ganzen Hergang vollständig

aufheben, oder mehr oder minder beeinträch*

tigen? V «
.

*. Es ist eine gewiss von jedem Chirurgen mehrfach

erlebte Thatsache, dass Kranke, welche eine chiror-

gisehe "Operation erduldet, dieselbe später in sehr ent-

stellender Weise schildern« Je ungebüdeter der Kranke^
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m so wunibrlicber gestiiltet sidi ia des He§«l d«8

Büd, weil die Phantasie überall ergän^t^ wo iVlaugeJ an

Urlheil oder Godiehinm «ine Lücke hMe enUtetm

lossen. Man hört die bisarriten Aoaeserangen, welche

der Operateur gethan, uabe|^eiiliche Thaten, welche er

voUföhrt haben soll. Glaubt noch dazu derKraidce sieh mit

Gruud über die Behandlung des erslea Ar/.les beklagen

sn können, so bejaht, er gewiss die Fragen des zweiten

CoUegen, wenn sie geeignet sind, die Fehler des ersten

ans Licl^ zu ziehn, und redet sich am Ende ei% •

diMS wirklich afles so und nicht anders vorgegangen

sei. Denken wir uns den Fall: auf den Kathete-

namns des Dr. X folgte 36 Stunden spiter ^
Frühgeburt; dein hinzugerufenen Chirurgus S. er-

zählte die ifo der Dr. X habe ihr 36 oder 56 Stun-

den ^oiher ein lostnunent in die Geburtsihdfe ge-

steckt: so ist es wohl begreiflich» dass jener arg»-

wShnendy der Dr. X habe den Abortus bewirkt» der

M» eine Reihe von Fragen vorgelegt haben kann^ deren

affirmative Beantwoitong ein detailhrtes Bild von der

Operation des Eihautstichs geben musste. Eine solche

Vermuthmig könnte noch an Wahrscheinlichkeit . ge-

winnen^ wenn man die durch mehrere Zeugenaussagen

festgestellten Aeusserungen der Ehefrau liest : >,ihr

Mom, der Chirurgns S; hahe der M, vorgeschrieben,

wie sie aussagen solle; sie, die Af., solle nur bei dem

stehen bleiben, was er ihr gesagt habe, und sie solle

sidi nur Rath bei ihm erholen, wenn wieder was «n

sie kärne.^^ Freilich fallt, die erste Aussage über die

gedachten 'Operationen, weldie die IL ^cieh nadi der

Entbindung und von Schmerzen mehrfach unterbrochen

gegen die Hehamne J. gemacht^ in eine Zeit 5 wo der
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Clifariirg S. ftoeh mcbt zn ihr gcmfeo war. Eine Ans

sage der Vermieihsfrau Z. deutet aber an, dass die

£befraa & bereits vor der siattgeliabten Eatbiadiis^

gesagt habe: „Der Dr. X babe dnem Franeazimmer,

das von ihm schwanger zu sein behauptet, das Kind

abgedrttdrt.<<

Diese und ähnliche Reflei^ion^n diirften sich wohl

ehern jeden Ante anfdrSngeD» welcher die Aussagen

der if. vorurtheilsfrei üest. Sie würden auch bei Be-

* handlnng der Sache gewiss weit mehr m den Vorder-

grund getreten sein, wären sie nicht durch die verwor-

renen , nnmotivirten und oftmals sich widersprechen-

den Aussagen des Dr. X nothwendig xurlickgedrangt

worden.

Es kann auch niebt unsere Aufgabe seh, diese nnd

ähnliche Aussagen, die aus der Kategorie des Wei-

bergescbwfitzes kaum heraustreten, zur Aufklärung des

factischen Thatbestandes zu benutzen. Wir wollen hier

nur wiederholt noch auf den Umstand animeriLsam

machen, dass das Königl. Medicinal ( (dlegium zu U. in

der von der unvereheL (7. gegebenen Schilderung eine

fast vollkommene und höchst diarakteristisdie für das

Verfahren des Eihautstichs erblickt, und daher annumnt,

diese Operaäon sei wirklich gemacht worden.

Man lege aber jedem Geburtshelfer die nackte

Frage vor: „ist es denkbar, dass ein Operateur eher

vor ihm mit aufgehobenen Röcken frei dastehenden, im

Aten Monat Schwangeren eh gerades Instrument, wel-

ches er aufs Geralhewohl, ohne den Gebrauch der lin-

ken Hand nnd ohne unmittelbar voifaer untersucht su

haben, einftihrt, wirklich durch den Muttermund in

die Gebarmutter eingestossen und so den J^hautsticb
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Ug$ arHs, 'fa* ohne ..bcdeutentie Nebeiiv«rlciK«%, villi«'

führt haben koitoe?^', und die< Antwort düiite kaum an-

ders als veraemend ausfallen.

Emllicli iiiiissen wir noch hervorliebcn, dass das

wahrschcialidie Alter der . Frühgeburt mit der . Zeit» i»

welcher die Schwängerung nach Aussage der M. statt«

gefunden haben müsste,. keineswegs zusanunenstimuiL

tM Ton-der' geborene Fdtus war 7 ZM bing md
wog mit der Nacligeburt 16 Loth. Der Physikum, Me-

dicinalratb Ihr« J. nimmt a«, dass die «Schwangerschall

4^ Monat gedauert habe, während das genannte KönigL

Medicinal • Collegium das Alter des Fötus genau a«f

16'W(»ebeii btafimmt Da jedocb der firfabrüng ge-

mäss ein Fötus von 4 Monaten «nur die Länge v<m

b ZoU bat» luld nur Im gana besonders bräfttger Con-

stitution der Mutter, welche hier nicht vorbanden war,

eine grössere Länge erreielit> so müssen wiri so weit

sieh dieses ohne Ansiebt des Fetus ausspteefaen lasst,

annehoiea, daas die Angabe des Dr. T* die, rich-

tige ist. .
.

Nehmen wir aber das Alter des Fötus anf iS Wo-
oben an^ so stimint die von dar M* ea^fgebeo« Zeit

der Schwängerung nicht Dieselbe b^auptet anfangs,

dass sie bereits ioi April mit dem Dr. Xf . den .Bei-

aeblaf voUcogen bube^' besfieiebnet in den späteren Aus-

sligen dagegen $tet$ den 2. Mai als denjfenig^n Tag,

an welchem sie snerst mit. dem Pr. .X . coneumbirt

habe. Der Dr. X, selbst behauptet, die M, sei am

IB. Mai ;&uai ersten Male in seiner Behausiipg. gewe-

Mtt; docb bteiStigen die vorgeeohligetten S^eugen die

Richtigkeit dieser Behauptung nicht.

M^mcn. wir dabei» «n^ "die ConeepiMMii .M^ftbe in
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Folge des mten Beiscfalafiit am 2. Mai ttatlgeAMid«)

so würde der Fötus immer nur ein Alter vou 15 Wo-
chen erreicht habeo.

Halten wir damit eine Aeussenmg zusammen,

welche die If. der Wittwe F. gethan haben aoU: ^^der

Dr. X habe ihr niciits gethan, sie iiiüsi»tc es lügen<%

und femer: y,wenn der Dr. X nicht so unbescheiden

gegen 8ie gewesen war würde sie ihn nicht als den Va-

ter des Kindes angegeben» sondern gesagt haben, es sei

ihr unterwegs passirt,^' so kann man einige Zweifel an

der Wahrhaftigkeit der Aussagen dar M* nidit gans

unterdrüdcen*

Wir £Bissen hiemach unser Gutachten in folgende

Sitee insammen: «

1) Es ist möglich, aber durchaus nicht hinreichend

erwiesen, dass die ausgeführten Operationen den

Katbeterismiis bezwecken sollten.

2) £s ist höchst unwahrscheinlich, dass ein gerades

Instrument, bei aufrechter Stellung einer im

5ten Monat Schwangeren und ohne gleichseitige

EinfUming der liidien Hand in die Seheide, in

den Muttermund wirklich eingeführt werden

konnte.

3) Wenn die stattgehabte Frühgeburt als Folge je-

ner Operationen wirldich angesehen werden darf,

so könnte der in roher und nicht kunstgerech-

ter Weise ausgeführte Versuch snm Kathetens*

mus allerdings nicht ohne Einfluss gewesen

sein.

4) Es liegen allerdings obfectiv-technische Gründe

vor, welche die Wahrhaftigkeit des eidlichen

Zeugnisses^ der Jf» fiber den gansen Hergang,
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wenn avdi nicht ToHstimlig avflNben, doch we-

sentlich beeioträchtigeo.

Berlip^ den 26. Mai 18^.

KdnigUche wisseBsebaftliebe Deputoliaa f&r im
Ikledicioalwesen.

(Unterschriften.)

Nachdem die wissenschaftliche Deputation fiir das

Medieiiialwesen in ibrem nnterm 26. Mai e. abgegebe*

nen Saperarbitriiun verschiedene Punkte hervorgehoben

hatte, deren weitere Aofklärang vwt Festsidhing «kr

eigentlichen Sachlage wunschenswerth sei, hat das Kü<

»gliche Kreisgericht in fL, nach erfolgter £rnulte^

limg jener Ponkte, die ans 172 FoL bestehenden Un*

tersuohungsacten nebst 2 elastischen Kathetern nul

der AnffoTderang emgesandt, nunmehr eine schlieaslichn

gutachtliche Aeusserung in jener Sache abzugeben.

Die unserem ersten Superaibitrium Tomusgesandte

Geschichts-Erzählung ist durch eine neue V ernehmung

der betreffenden Personen in einigen Punl^ten ergänat

worden. Namenttich gik dieses Ton der fraglichen 17n»

tersuchung der Harnblase, welche Dr. X bei der M»

angestellt haben will«

Die letzte Aussage der M, ergiebt in dieser Be-

siehnng Folgendes:

Als die M. am Dienstag den i9. August bu dem

Dr. X ham^ und ihm ihre. Verauithnng^ dass sie

sdiwanger sei, wiedeiliolte^ eiwiedefte der Jk^JLi wenn
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mgbmbe, dindMiis sdiwviigfr m tmn^ no werde er sie

untersuchen und sich davon überzeugen. l>ie Jtf* mussie

sich nun ganz frei in der Stube fitnsteUen und mit ihren

beiden Händen sich an (iein kopt <l( > Dr. X halten. Die-

tot, griC ihr num mit der eineii Hmd imler die Rdckei

80 dass dieselben auf seinen Annen liegen blieben,

fiihrie den Zeigefinger seiner rechten Hand in ihre Ge^

schlechtstheile ein, sagte, es könne sich etwas in der Was-

serbkse versetzt haben, verliess das Zimmer und kam

mit einem weissleuchtenden Instrument zurück.

Dieses ebenso wie in den früheren Verhören ge-

sduldkrte hwUmmtnt^ van wdekem die jelat nur

noch hinzufügt, (iass es ringsum rund wie ein Bleistift

and auch nngeiühr von derselben Dicke gewesen sei»

führte der X drei Mal in ihre Geschlechtstheile,

mid wnsch es nadi dem ersten und letzten Heraniizieiui

wieder ab. Dabei sagte ilir der Dr. X, sie miige es

ihm nnr mitthetlen» wenn e& weh thun sollte. Die M*

hatte jede«tnal etwas Schmerzen, als er das Instrument

hineinsteckte 9 doch war es nicht bedeutendi und als

sie itm dieses sagte ^ stiess er das zweite Hil* nichl

S^ stark hinein.
'

Bei dieser Operation gebraudite X die linke Hand

nur, um die Röche zu halten, nicht etwa, um die

Schamlefiien anseinander zu halten, oder nm die das

InötruHienl führenile rechte Hand zu stützen. Auch

dauerte diese Operation nur kurze Zeit

Bei ihrem letzten Besuch im Hause des Dr. X,

am Freitag den 22. Aug,, eröffnete die ü. demselben, da««

sie nach den Mir zuletzt verordneten Tropfen noch' keinen

Stuhlgang bekommen habe. DerDr«Xsagte weiter nichts,

«ondemiialle das InatrniDeot hetbci, dessen er sich am
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Dienstag bedient hatte, und sagte der Ä., er wolle «ie

nochmals lutersuclieo, sie soUe sich noch einmal- hin*

stellen. Die M. stellte sich nun wiederam Mi hin,

ohne sich irgendwo anzulehnen; mit der linken Hand

mnsste sie die Röcfce in die Höhe halten, mit der rech«

ten stützte sie sich an eine Stuhllehne. Der Dr. X
kniete vor ihr^ und stiess das Instrument» ohne vorher

etwas damit vorgenommen zuhaben^ einmal sehr he&

ti^ in ihre Geschlechtstheile» was der Jf« einen sehr

grossen Schmerz verursachte, so dass sie dabei laut

schrie« Diese Operation war schnell und in einem An*

setr^en heendigt. Als er das Instrument ansetzte, sagte

er auch: ^^wissen Sie was> Sie haben ein Biutgeschwür

itä Leibe und es wird ein Blutklampen abgehn, und

den können sie wohl verbergeu." Nachdem er nun

das Instrument herausgezogen hatte, sagte X: ^Siesind

nicht schwanger, dafür gebe ich meinen Kopf zum

Pfände/' Sie sei darauf sehr schwach geworden; habe

sich etwas ausgeruht, und als sie aufgestanden, um

nach Hause zu gehn, habe X gefragt: »nun» kommt

etwas?*', worauf sie: „nein, noch nicht," geantwortet

habe« Unterwegs ging ihr ruckweise Blut mit Was-

ser ab. <

Der Dr. X. sagt aus ^ er habe die Jf» bdiiifiB

mitteiung etwaiger ' krankhafter Zustände des ITtems

geburtshülflich untersucht. Zuerst habe er sie stehend,

dann in der Rückenlage untersucht Die linke Hand

habe er dazu benutzt, die Schamlippen behufs Einfüh-

rung des Katheters auseinander lu hahen, es könne

aber aüch sein, dass er die Röcke gehalten habe.

Bei der zweiten und letzten Untersuchung habe er

tfe JV. auf einem Stuhl sitxond m hdb liegender Stel-
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hng katheteririrt» und dbbei mit der linken Hand dai

Kreu/> gebtützt. 2m eioein andern Zweck habe er di^

Uoke Hand mcht verwendet* ^

Bei den Untersuchungen habe er den Muttermund

dorch oedematdse Anschwellung verscUosaen gelondeo;

die Auskidtation des Leibes zpr Ennittelung etwaigen

Piacentargeräuschefi habe er mit dem blossen Ohr v<m>

genommen«

Den JBaweis&gehalt des Harns, wodurch der wasser^

süchtige Zustand der jlf. bestätigt wurde, hat dor Dr.

X. an einer Portion Harns, welche die M, ihm vor den

gedachten Untersudiungen in seine Wohnung gebracht

hatte, durch die geeigneten Reagentien ausgemittelt

Der Dr« X behauptet, die M. habe schon von vom
herein über erschwertes Ürinlassen und Kanu erhaltung

geklagt, was übrigens die M. selbst auf das Entschie*

denste in Abrede stellt. Ebenso versichert die M., nie-

mals in liegender Stellung von dem Dr. 2L untersucht

worden zu sein«

Gntaclitea.

Bei der schliesslichen Begutachtung dieses Falls

halten wir die Beantwortung nachstehender Fragen für

erforderheb; .

1* Ist die am Freitag den 22. August von dem Dr.

X. an der M. vorgenommene Operation Kathete*

rismus oder Eihautstich gewesen?

% Ist die von dem Dr. X. vorgenommene Operatioa

des angeblichen Katheterismus durch den Gesund-

heitszustand der Jf. als hinreichend motivirt zu

erachten ?

9* Ist der angebliche Katheteriamus vom Dr. X,
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der Weise vorgenommen worden» dass der Bpl*^

tere Abortus als Folge desselbea angesehen wer^

den kann?

Ad 1. Auch nach der letzten Vemdimung der

heiheüigteu Personen kann diese Frage nidit mit ob*

jectirer Sicherbdlt beantwortet werden.

Die Sehilderung, welche die M. in ihrer letzten

Aussage von dem bei der fraglichen Operation go-

brauchten Instrument giebt, passt noch weniger auf

irgend eines der aum Eihauistich gebräuchlichen In*

strunionte, wie ihre iiiiheren Schilderungen. Sie fügt

nämlich hinzu » dasselbe sei etwa so dick» wie ein

Bleistift, und auch ringsum rund wie ein Bleistift ge»

Wesen. Eben so wenig passt die von der Jf. gegebene

Schilderung der fraglichen Operation auf die des Eü*

hautstichs. Denn wollen wir nicht etwa annehiuen,

dass der Dr. X. mit dem aufs GeratheWohl in die Ge-

schlechtstii eile eingeführten Instrument die vordere

Wand der Gebärmutter zuf&llig getroffen und durch*

bohrt habe, welcher Annahme sehr gewichtige Gründe

entgegenstehn, so müssen wir es audi jetzt noch üaat

h5cbst unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich erach-

ten, dass der Dr. X den Eihautstich wirklich vollfuhrt

haben könne; denn ^n gerades Instrument', aus weU

chem eine Spitze hervorsieht, und welches aufs Gera»

thewohl und ohne Ldtnng der linken Hand in die

Geschlechtstheile einmal eingestossen wird^ dürfte

schwerlich in den Muttermund eindringen können.

Auf der anderen Seile passt die fragliche Manipu^

lation eben so wenig auf die Operation des Kathet^ris-

mus; denn kdn Chirurg wird diese Operation vorneh-

men, ohne dass er zuvor mit den Fingern der linken
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Haad die gEosfiea Sehaoilefaen «ugeimiiider kül und

die (Mbmg dar HamHUure wenigstens fblilt. Wenn
der Dr. X aber behauptet^ er habe dem angebli-

dken KalhcAerismus der in halb liegender Stdloag auf

einem Stuhl sitzenden M. seine hnke Hand dazu be-

nutzt, um das Kreu« damit %vl stütKen» so gestehen

wir ein vernünftiges Motiv zu diesem Verfahren nicht

auffinden zu können.

! Ad 2. Dass der Dr. X den angeblichen Kathe-

terismus niebt etwa deshalb unternommen haben konnex

um sich die zur chemischen Prüfung erforderlidie Menge

Harns zu verschaÜen, geht daraus hervor» dass derselbe

Am Eiweissgehalt des Harns bereits lange vor der fragi-

lichen Operation durch die bekannten Prüfungsmittel

ftstgesteU hatte.

Der Dr. X, selbst versichert, den kalheterismus

TOfgenommen zu haben , um etwaige krankhafte Zu-

stände der Gebärmutter zu ermitteln. Allerdings kann

die EmfiihruBg des Katheters in die Blase zu diesem

Zweck forderlich sein, wenn man gleichzeitig, während

der lUtheter sich in der Blase befindet, mit der andern

Hand in die Scheide eingeht. Der blosse Katheteris-

mus aber ohne gleichzeitige ilkpioration der Scheide,

der Vaginalportion oder des Mastdarms ist durchaus unzu-

reichend und zwecklos, sobald es sich um die Erfor-

schung krankhafter Zustände der Gebärmutter kandelL

Die M, versichert niemals an Harnverhaltung oder

erschwertem Hamlassien gehtten zu haben. Nehm<m

wir aber auch an, dass die Behauptung des Dr. X, die

M» habe von Yom herein an erschwertem Harnlassen

o8er HamFeihaltung gelitten, die wahrheitsgemäss«

•tiy so kann in diesem Umstände doch keine. Veran-
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lasaung zum Katheterisiauj» gefumlei) werden, ÜueUs

jrcO .der Dr. £ aus leii^ BeolMiclitiiiii^ der Jf. wmi

«HS .dem vou ihm constatirten Eiweissgehali des Hams

wissen ^onole» de«s> die mangelhafte Uamauetdhcidiuig

ihren Grund in Eikraukuug der Nieren habe, theils weil

deredbe «ttedriieklich angiebt» jene Operetioft rw Sk^

mitleluüg eines eUvaigen Gtijaia)utterleidens untemoBk-

men za haben.>

Ad S. Indem wir die Frage atdlen» ob' der

vom Dr. X angeblich vorgenommene Katheteriamus

in nraacUichem Zusammenhang mit dem später erfolg

ten Abortus gestaDdeii haben könne» haben wir nur die

leUiere, am Freitag den 22. Augnsi unternommene Of^
ration im Auge.

Die M> behauptet» ^während derselben aufrecht,g^
standen, mit der linken Haud ihre Röcke gehalten, mit

der rechten sich auf eine Stuhllehne gestützt zu ha^Kiii^

Der Dr. X habe nun das in der reichten Hand gehaltene

Instrument» ohne BeihüÜe seiner linken Hand» dinmat

sehr heftig in ihre GescUechtslbeile eingeslossen,' so

dass sie heftigen Schmerz empiunden und laut ge-

sdirien habe.^

Der Dr. X. will dagegen diese Operation , in halb-

sitzender SteUnng der j|f. yorgenemmen^ und wahrend

derselben ihr ,Kreuz mit seiner linken Hand gestützt

haben»

Wie dem auch sei» so steht es. doch unzwdfelhaft

fest» dass der Dn X diese Operation weder in kunst-

gerechter noch in schonender Weise vorgenommen

haben könne, indem er (ias IiihUument ohne Leitung

der lipktn Hand und ohne Beihülfe de» Gesichtssinns

fmCs Gerathewohl in die Geschlechtsth^e einführte. Und
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wenn wir dabei die Aussage der M» über die bedeo«*

taHle und sdunenkifte Ehmirkiui^ dieser OpmÜM»
wie insbesondere den Ibatsächlich später erfolgten

Abortus in Erwigung Bidm, so müssen wir die Mdg-

lichkeit 2.ugeben, dass die in roher Weise ausgeführte

Operation nicht ohne EanAuss nnf den späteren Abortss

gewesen sein könne. Was übrigens den Gesundheitszn-

stand der M* nach dem 22. Aug. betrillt» so steht es acten*

missig fest, dass dieselbe bereits in weit weniger als 20

Tagen wiederhergestellt und arbeitsfähig gewesen ist«

Dass diesdbe aber auch weder des Gesichts , des Go»

hörsy der Sprache und der geistigen Gesundheit beraubt

worden, bedarf keiner Ansfuhmng. Aber auch ihre Zeu-

gungsfähigkeit kann erfahrungsgemäss durch die beregte

Operation nicht aufgehoben worden sem, so dass keine

Bedingung des §. deö SUafgeseUbuches hier vor-

liegt

Wir fassen unser schliessliches Supararbitrinm

nunmehr in folgende Funkte zusammen

:

1) Es lässt sich nach den Untersuchungs-Acten nidit

mit objectiver Sicherheit entscheiden, ob die vom

Dr. X an der Jf. vorgenommene Operation Ka-

theterismus oder Eihautstich gewesen ist.

2) Die vom Dr. X angeblich verrichtete Operation

des Katheterismus kann als durch den Gesund-

heitszustand der Af. hinreichend motivirt nicl^t

angesehen werden.

3) £s ist dieser angebliche Katheterismus )eden£slls

in so wenig kunstgerechter und schonender

Weise ausgeführt worden, dass der spätere Abor-

tus die Folge desselben gewesen sein kann^^so

dass unzweifelhaft dem Dr. X eine Fahrlässigkeit
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bei semem operativen Verlahren zur Last zu le-
*

geil ist.

4) Eine schwere Verletzung der Jf. im Sinne des

§. 193 des Stra^esetzbaches kann nicht angenom-

men werden.

Berlin^ den 4. August 18^«

KSnigi. wiaseDsehaftliehe DeputatioD Dir das

Medicinalwefien.

(Unterschriften.)

a4.iJi.ift»i. * i
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Das Gespenst des sogenannten Brandstiftnngs-

triebe«»

e mmp •m*

Unter diesem Titel habe ich in meinen yj>enkwttr-

dig^keiten zur medicimschen Statistik und Staatsannei-

kunde'' (Berlin^ 1846. S. 251 u. f.) in einer ausführ-

lichen, nicht bloss theoretischen, sondern auch anf

statistische Thatsachen begründeten Abhandlung nach-

Kuw^sen versucht, wie gänzlich unhaltbar, wie rein aus

der Luft gegriüen, wie nur allein aus unrichtiger Deu-

tung gewisser wirklicher, und andrerseits aus der An-

nahme von bloss angebliclien Thatsachen, die sich bei

genauerer Forschung als gar nicht einmal existirend er-

geben haben, die Lehre von einer eigenthümlichen Spe-

eles von Wahnsinn, von einem krankhaften Brandstif-

tungstriebe sei. Was ich in der nicht geringen Anzahl

von Fällen, die mir seit der Veröffentlichung jener Ab-

handlung abermals vorgekommen, beobachtet habe, hat

meine Ansichten nur bestätigt, meine Ueberzeugung von

der Nichtexistenz dieser mystischen Pyromanie nur be-

stärkt. Wie sich die KönigL wissenschaftliche Depu-
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Miott Ba^ 4m Bbdieiiiftlwetett diesen Aauchtoi Mg^
schlössen, usd wie das Königl. Justiz - IMinisterium in

Folge des beteeffendeii GuUchteos der Deputation end«

lieh diese Irrlehre amlEch ans dem preussischen Forum

Tcvbanni hat, ist den Leaem dieaer i^eitaciinft be-

kannt >)

Vor wenigen Tagen aber sasi ein junges Mädchen

anf der AnUagebank eines der Ueslgen Schwurgerichts«

höfe als gestandliche^ wiederholte Braudsüfierin, die

«itten psychologiachen Fall darstellte» der wohl geeignet

war, zuixial im AnCange der Voruatersudiung, mich

einen Augenblick wankend zu machen, dnen Fall, dee

von Hdikey Masius und allen andern Anhängern der

Pyromanie gewiss als ein höchst glänzendes und be-

weisendes Bmpiel derselben citirt worden wäre, und

den ich, seines hohe« Interesses w^n, um so mehr

der VefoflMliichung werth erachte, als ich dadurch

au£i Neue z eieren zu können hoffe, wie leicht es einer

lasen Dllra^Phibnithropie werden kann, Thataaeh^ im

Sinne einer blinden „Sucht", eines krankhaften, Unzu-

itrhnwigsfiihigkefct und Straflosigkeit bedingenden Ge-

müthsdranges zu deuten, und als eben dieser Fall /.u-

^ch ein interessantes Beispiel zur Charakteristik des

Geschwomen^hstitates liefert, wie man am SeUosae

sehen wird.

Em junges, bisher ganz vollkommen unbescholtenes

Mädchen, das bei seiner Herrschaft» über welche es sich

ilimnab in b^iagen hatte, und bei der dasselbe gern

diente, beliebt war, ein Mädchen, das von überall her

die gnnaligsten Zcwgnisse aufsuweisen bat, legt im

0 V||. iKa bsMMm d^ysiUiihii JNli. Ml. 1^. 171.

3^
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Haase jener Herrschaft in wentgen Wachen aeeha-r

mal Feuer an. Warum? Weil, sagl die Angeschul-

digte) ein nnbestinimler Drang» eine ^wahre W«th%
eine ,^nnere Stimme" sie dazu getrieben ba&e! Jedes-

mal empfand «ie mch der Thai die bitterste Reue» di^

lebhaftesten Gewissensbisse^ die gerade so lartge dasi

böse Prindp in ihr damiederhielten, bis — die ,,Wuth"

sie wieder „zwang", Feuer amsnlegen« Noch mekrl

Auguile Schäfer wird fast unmittelbar nach der £nt*

decJnmg flirer Thäterschaft im GefÜngniss wahnsianii^

nnii bleibt Jahr und Tag wahnsinnig in der Irrenheil«

anstalt

Das war doch wohl Pyromanie 2

Nein!

Der im Gefangniss ansgebrochene Wahnsinn wurde

zunächst Veranlassung au der amtlichen Auifordenuig

an mich, die Inculpatin %n beobachten. Sehr bald er«'

gab sich die traurige Wirklichkeit (nicht Simulation^

dieser Geisteskrankheit und die Nothwendigkeit der

Unterbringung der 5. in die Heilanstalt der Charit^.

Die Vornnfersuchung wurde isasgesetatt und erst naek

der (von mir erklärten) völligen Wiederherstellung der

Angeschuldigten wieder aufgenommen » imd nacb ge*.

schlossener Untersuchung wurde ich auf Grund meiner

langen und oft wiederholten Beobachtungen derselben

und des Inbältes der Vorantersuchungs-Acten %a Akem

Gutachten darüber aufgefordert:

1) ob) nach ihrer körperlichen Beschaffenheit vxA

nach den in den Acten ermittelten Umständen an-

annehmen > daas die SdiSfet durch Pyromanie M
den, von ihr eingeräumten Verbrechen der Brand-

stiftung getrieben wotden? oder
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*1By oS tmxufiäimeii, dass sie sich bei Verlibang der

Thai in einem zuredmungsüähigen Zustande be-

ftmden habe? und

3) ob dieselbe sich gegenwärtig in einem disposi^

tionsfiihigen Znstande befinde?

Das hierauf dem Königl. Staatsanwälte erstattete

^taehten^ woraus alle Einzelheiten des merkwürdigen

Falles ersichtlich sind, lasse ich hier wörtlich folgen:

,ßn der oben bezeichneten Untersnehnngssache bin

ich CO Ew. Hochw. unter dem 268ten M. aufgefor-

dert worden, das schon unter dem 4. October v. J.—
sdt welcher Zeit die Untersuchung geruht bat ^ er-

forderte Gutachten über die Angaben der etc. Scksfn'

und die von ihr behauptete Pyromanie numnehr zu er»

statten, welches hier folgt»

In den wmiigeu Wochen vom 13. Juh bis zum

28. August V. J. und zwar am 13. Juli; 13. August,

t9., 20. 9 24. und 28* ^'twiL entstand in dem Hause

des Kaufmanns Schulz ^ bei welchem Inculpatin diente,

sechsmal Feuer, das jederzeit bald gelöscht wurde*

Maehidem Verdacht auf die iekäfer geworfen und ihr

deshalb Vorhaltungen von ihrem Brodherm gmacht

worden waren, äusserte sie unter Tfaränen; ' sie hätte es

nicht gethan; ^^ ie er denn glauben könne, dass sie bei

einer so guten Behandlung so etwas thun könne. Da^

gegen hat sie demselben auf eindringliches Ermahnen

und Androhen der Verhaftung am ^ Odober sämmt-

liche Brandstiftungen nicht nur eingeräumt und, sofort

arretirt^ auf der Wache das tieständniss freiwillig wie-

derholt, sondern auch im ersten gerichtlichen Verhöir

ein ausführliches Geständniss abgelegt, winraas hier das

Weseiiliidie folge:
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1. Am la JnU Mk aie im WmAkftIm Wftidie

ihrer Mitmagd Marie Daum liegen. Plötzlidi durch-

lief sie der Gedanke, diese Wiicbe «nsuftüiiden, was

öie auch sofort mittelst Schwefelhölzer, die sie aus

der Küdie hoke, aatOilurte. Sie wurde Dun »von der

fdrcfatefflichiteR Anff^tt bcfalleB'% wollte wi^er in den

Kellef hiauniergeheu» wurde aber durch ihre daxu ge-

konmeae Hausfrau gehindert^ inä der sie dann splUr

das Feuer löschen halt

2. Am 18. Anglist liatte sie ans dem Hmtfrhanae

Heu für die Ziegen zu holen. Hierbei „kam ihr der

Gedanke ein» wie es wohl aussehen würde , wenn das

Heu iu Flammen aufginge." Sie eilte wieder in die

K«che> holte Schwefelbölaer und sündete das Heu tm,

war aber die Erste, die „Feuer!'' rief, und half auch

hier wieder löschen« Bei diesem Brande waren» ihrer

Angabe nach, ihr selbst 1^ Thaler und der etc« Dofini

6 Thaler gestohlen worden, welche Beträge ihnen der

Dienstherr ersetzte. Die leere Bdrse der ete» Dmm
Jand »ie, ihrer Angabe nach, auf die noch zurückiu-

•fconunen sein wird» Nachmittags auf dem Hofe liegen.

3. Am id. August Nachmittags zündete sie in

ihrem Zimmer» in dem sich namentlich eine Menge

Stroh befand, Feuci ^an. „Bei den beiden ersten Brän-

den"» sagte sie» »»erwachte die Lust zum Feuer erist^

wenn ich die Gelegenheit sab; jetzt liess mir aber die

innere Stimme niemals Buhe» und wurde ich dadurch

Teranlasst» die Gelegenheit %nr Brandstiftung autua»

suchen." Nachdem sie mit Schwefelhölzem den Brand

gdegft» wurde sie wieder von Angst befallen. Am Nadir

mittage erzählte sie ihrem Dienstherm auf Befragen;

sie bitte kurz vor dem Brande einen Mann mit vcr-
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lNttd€9im GeBicU und Händen im Hai&e gesehen, dar

beim vorigen Feuer beschädigt worden wäre und keine

Entichädignng erfmlten iiäite, und der deshalb gesagt

habe, dast er sich riehen woUe. Sie räumle'indess

gleich m diesem ersten Verhöre ein, dass diese Erzäh-

lung unwahr und nur von ihr eiAmden worden sei» um
d^ Verdacht von Uch abs&uienken.

4. AU sie am nächsten Abend, den 20» August,

die Ziege im Stalle zu füttern hatte^ ergriÖ sie wieder

„eine Wuih auf Feuer, die rie nicht beaähmen kmmte.''

Wieder holte äie Scliwefelhölzer, die in das Heu

warf, und wieder wurde sie ^,alsbald» von Angst be-

fallen'^ so dass sie zum Herrn sagte, ,,es röche so, als

wenn Eeu brennte.'' Sie half auch diesmal wiedei

tftsehen.

5. Am 24. Augnst wurde siä „wieder von der

Wnth, Feuer anaulegen, befsUen/* „Obwohl ich", sagt

sie, „gar keinen Grund zur Brandstüiung hatte, konnte

idi mich nicht des Gedankens erwehren, dass ich das

Haus anzünden müsse/' Sie wusste, dass auf dem Bo-

den Wäsche u^ andere brennbare Sachen waren, und

ging desiialb Vormittags mit SchwefelhölAem hinauf

und abündete eine Matratze an, Uef aber sofort wieder

hinunter, und ea befiel sie sogleich wieder dne „schreck-

hebe Angst". Sie gab wieder an, es miisse auf dem

Boden brennen, und half auch diesmal wieder loschen.

& Vier Tage später, am 28. August, befiel sie

,^wieder eine unwiderstehliche Wuth, Feuer anzuzün-

den*'. Sie wusste in einem Zimmer brennbare Sachen,

und nahm deshalb Mittags um 12 Uhr Schwefelhölzer,

verschafiie sich hehniich den Schlüssel zu jenem Zim-

wn, und warf fiinf brennende Schwefelhölzer in einen
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Pack Zeitungspiapier. Sie ''.wurde darauf virieder voa

Angst befaHen, machte jedoch dieamal keine Ansei^

vom Brande. Später hat sie nicht wieder Feuer ange-

legd 'fJHes ist» deponirt ske, das offene Bekeanlaiss

meiner Vergehen, und kann ich versichern, dass ich

selbst oft die heftigsten Gewissensbisse über die von

mir verübten Brandstiftungen empfonden habe. Dessen-

ungeachtet aber konnte ich, wenn mich die Wuth ergriff,

Fener anzulegen, nicht widerstehn, und wie voii unsitte-

barer Gewalt getrieben, musste icli die That vollenden;"

fai demscWen Verhör recognosdrte Ineulpatin swei

von ihr geschriAene Briefe, den einen an den etc. W.,

eine Liebesgeschicbte enthaltend und unter dem Namen

^hrer Cousine geschrieben ^ welche den W, auffordert^

von seiner Liebelei, mit der Schäfer abzulassen oder

sie zu heirathen^ Jen andern, gleichfalls r^n ihr, im

Namen des W* an sie selbst geschrieben, als Autwort

auf jenen Brief! Den ersten Brief erldärt sie einen

Spass, den sie sich habe mach^ wollen, den andern

daraus, dass sie besorgt habe, ftre Herrschaft werde

davon erfahren; weshalb sie den «wehen Brief audi

vordatirt hat.

Endlich räumt sie du, mehrere Dlebstfihle verMf

zu haben, worauf noch zurückzukommen sein wird.

Was nämlich die Erforschung der eau$a faemmi bei

ihren Verbrechen betrifft, so vermuthet ihr Dienstherr

als Grund derselben „eigennützige Absichten", „indem

sie entweder bereits von ihr verobte Diebstähle ver-

decken, oder anderweite Diebstahle bei dem Brande

verüben wollte". £r erinnert daran, dass der etc. Daum,

wie oben schon erwähnt, bei dem Brande vom 13. August

6 Thaler aus der Börse gestohlen worden, uftd dase

' Digitized by Goo<?Ie



41

gerade StMfer es war, die nadkhev die leere Börse

fand, so wie dass sie die ihr selbst angeblich beim

Brande gestohlenen Tbaler von ihm niMg als Er-

satz angenommen habe. Ausserdem hat sie nach dem

Brande rom 13« August 2 Thaler aus der Mappe der

Tochter des Hauses gestohlen, und wenn es zwar nicht

feststeht, dass sie auch den Diebstahl der 2d Thaler,

welche gleichfalls an genanntem Tage dem im Hause

ihres Herrn wohnenden Schwager desselben gestohlen

worden, verübt habe, sa weisen doch die Acten nach,

dass sie sich später eine Menge von Kleidungsstücken

angeschaft habe, ohne dass ersichtlich, woher 'sie das

Geld da»u bekommen. Dagegen ist noch ferner con-

slatirt, 'dass sie ihrer Herrschaft Choeolade entwendet,

und am Tage ihrer Verhaftung noch versucht habe,

ihrem Di^nstherm Geld aus dem Bureau tu steUeri.

— Das in ähnlichen Fällen, wie der vorliegcude, so oft

Yorgekonmiene Verlangen, ans dhem lastigen Dienste

m kommen, hat übrigens hier keinen Einfluss gehabt,

im Gegentheil ist Ificulpatin von Anfang an bis jetxl

dabei geblidien, dass es ihr hd ihrer Herrschaft sefe

wohl geüeie.

Was die Pers5nlichk^ der Angeschuldigten' be^

trifft, so ist dieselbe von mittlerer, etwas untersetzter

Statur, wohl beleibt, brünett, und jetzt — ich habe sie

zuletzt gestern in der Irrenanstalt gesebn — von freiem,

offenem Blick und nicht unangendimen Ausdruck, ^e
war zur Zeit der Thai 17j Jahre alt, vollständig ent-

wickelt, und hatte mit 16 Jahren ihre Regeln bekomm

men, die sie regelmässig gehabt haben will. Erheblich

krank ist sie nie gewesen, nur an Messelfieber und ein

paar Mal au j^Sehwilidel und Ohnmächten'' will sie ge-
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UtiLm htbmL Uebor ihren Gharakker Vkogm mos gni^

slige Zeagnisse vor. Ihre Mutter, die sie streng er-

iOgeOf nemit sie «^ein gute« und stiUes Mädchen ^

Dienslfrau ^ysehr gefällig und dienstwillig wM der

Herr bestätigt^ der Kaufmann CoU^g y^freundlich, gefällig

«nd im ganzen Hause beliebt*', und ihre Mttmagd Daum
rühmt sie als stets ordentlich und freundlich gegen

Jedetmamiy und nie gebiasig gegen ihre Herrschaft"«

Von geistiger Störung vollends hat nie Jemand eine

fi^Hir bei ihr wahrgenommeny namentlich Tcrsichem das

gerade Cegentheil ihre Mutter, die verehelichte Alank,

und ihre Cousme Stephan» Ihre Dienstfraa bemerkt

aber, dass sie seit dem (?) Brande eine wesentliche

Verändarung an ihr wahrgenommen habe, indem sie un-

stSt imd ängstlich geworden sri, und man gesehen habe,

dass sie £twas drücke, welches „höchst unruhige und

aufgeregte Wesen", namentlich nach dem grossen Brande

vom 13. August, auch ihr Dienstherr bemerkt hat.

Nach dieser Sachlage mussten die Erscheinnpgeii

nach der Verhaftung der etc. Schäfer nur um so auf-

bllender sein. - Nachdem sie bei der AulDahme am

3. October der Gefängnisswuudarzt Lück als euie „ner«

vensdiwach^ hysterische, %ui Melancholie hinneigende

Person" befunden hatte, sagt er im Atteste vom 25. e;'.,

dass sie „seit mehreren Tagen an einer fieberhaften

Gemüthskrankheit leide", weshalb er ihren Transport

nach der Irrenanstalt beantragte, welchen Antrag ich

nach meinem Gutachten von demselben Tage, nach

wiederholten Explorationen, nur bestätige konnte. Die

EMchrinmigen, welche die SAäftr damak zeigte, waren

die eines allgemeinen, ofTenbar, und wie der spätere

eiii|ihriga Aufisntibalt in der Irrenanstalt bewiesen hat.
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nkbt eiwft omiiUrteii.WaliaBiimft* Es wärt um m
überÜussigery dieselben hier naher zu schildern, als es

ganx dieiielbeii waren» wie sie in den ChariU-Acien

wiederholt ausführlich beschrieben sind. Inculpatin war

unsngänglich für alle Fragen« Sie schwaUie fortwäb*

rend yon einer Weihfran, von ihren Rosen, «n Worl^

daa sie unaufh^lich wiederholte » warf ^ch ;iur £rd^

erweigerte die Nahrung, blieb schlaflos, blickte nnver*

wandt zum Himmel^ verkehrte mit ihrer verstorbenen

Scbweater s* w. AUmalig vedor aich in fler Anstalt

die Gemüthsitörung, und gegenwärtig ist die Schaff

von derselben völlig hergestellt. In einer lingecn

Unterredung mit mir berührte sie die Hallucinationen

ihrer Krankheit mit grösster Ruhe und Objectivitit, und

jetzt wieder, wie früher, bereut sie ihr Verbrechen innige

wiedechoiend, dass sie nicht wisse» wie sie dam ge*

kommen, auf mane Vorhaltungen aber, dass ihr Leicht«

ainn sie zu den Diebstiihlen» wie zu den Brandstiftun*

gen getfieben, diesen Leichtsinn reuig einräumend. Witt

gelangen hier zu der psychologischen Aufklärung des

Falles, bei welcher noch an verweilen ist.

„Wenn mich die Wuth ergriff, Feuer anzulegeUj

konnte ich nicht wideratdin, und wie von nnsichtbarev

Gewalt getrieben, musste ich die That vollenden.''

Diese Worte der etc* Sdutfer sind fsst gana dieselben^

die so viele junge Uebelthäterinnen vor ihr in den Ver-

hören gesprocheu haben, wenn sie über das Motiv vdt

Brandsliftnngen unter ähnlichen VerhlOtnissen , wie die

^ verübten, befragt wurden. Dieser scheinbare

gallaliche Mangd «ner ^tlio faem&ri$ hat der IHiheni

Wissenschaft Veranlassung zur Aufstellung der trür

^^rimhm nnd geOhrUjclien Lehre eines sogenaiuift^
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Arandstilhiiigstriebesy einer Pyromanie, gegeben, wdkhe

von der neuesten Wissenschaft mit schlagenden Grün-

den suräckgewriesen, und endKch» auf Veranlassung un-

serer obersten wissenschaftlichen Medicinal-Behörde, in

den neusten Tagen bekanntlich selbst der amtüchen

Autorität, mit der sie bis jetzt bekleidet war, beraubt

worden ist. £s war ein erheblicher Fdiler der Erfinde

fener Irrlehre, in den jugendlichen Verbrechern ifuae'

itionis nur Körper zu sehn^ ich meine Menschen in

den geschlechtEchen Entwickfaings^ahren , und nament-

lich bei weiblichen derartigen Verbrechern nur Men-

6chen> bei denen die Periode nicht zum Dnrchbnidi

kommen wollte ^ wo dann im Blutandrange nach den

edlen Organen ohne Weiteres ein ausreichender Gnmd
zur Vermeintlicheu geistigen Störung gesucht und ge-

funden wurde. Dass bei der etc. Schäfer wie bei

Tielei» andern vor tbr — dieser Grund nicht zutrifft,

lehren cüe Acten > die nicht die geringste geschie<^t-

Nebe Entwieklungsst5rung b^ Ihr nachweisen, und na-

mentlich ergeben, dass sie seit ihrem 16 ten Jahre stets

regelmässig menstmirt gewesen. Dass aber Individaen

der beregten Art oft, sehr oft noch halbe Kinder sind

mid waren, mit allen geistigen Schwaden und Ge»

müthsfehlem dieses Alters, dass eine alberne Neckerei,

oder ein Schimpfwort der Pienstherrschaft, oder das

Verlangen, einen Dienst zu verlassen und ins älterliche

Hans surückzukehren, oder in andern Fällen kindlidib-

jugendlicher Muthwille, der seine Thatkraft üben will,

und weder geistige noch materielle Mittel zu Gebote

hat, dies auf wiflrsame, sittliche VVeise zu thun; dasa

solche und ähnliche Motive vom Standpunkte sol-

cher Ittdividnen ansreidiend waren zw dem hüna-
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UdMi^ mt 4^ geiiiigrügigtftea Miijtebi flii^Aiii|lii«ad

^ Verbrechen der Brandstiftung^ — dies h«tte man fiber«;

s^hn» Uebmdia batte man ferner, dass in keinem Le^

benaalter, wie in dem dev ersten Jugend^ die Phantaaie

vßge lyird und sich gleichsam vom. Verstände emam^

pirty und babe icb'.bier darauf aufmerksam 211 maeb«%

wie sehr diese Gen^iithseigenscliaft gerade bei der Schäfer

awf Zeit der That prävaHrte* Einen merkwürdigen Be-

weis dafür liefern die beiden beregten Briefe, die der

Dienstherr selbst mit grdsstem Recht als ein Spiel ih«

rer Phantasie bezeichnet; einen Beweis die lügenhaft

eifimdene Gesc^tfchte von dem fremden Manne mit vfsr«

bundenem Gesiebt, der angeblich aus Rache die Br§mk|

ao^egt; einea Beweis wohl anch der Wahnsinn, ii^

den sie verfiel; einen Beweis das Wort, das sie gegen^

mich unaufgefordert am 23. D^ovember v» 3, in dec

Irrenanstalt^ wo sie schon ruhiger geworden war, aus«

sprach.: „ihre Phantasie habe sie zu Grunde gerichtet"*

Ahn hat aber ferner zur Unterstützung der Hypo*.

these von der Pyromanie die Bei^enntnisse der betreffen^

den Individuen benutzt, die so oft, wie die SAafeff ves^

sieherten , sie seien von einer j, unsichtbaren Gewalt

getrieben'' worden, und hätten dem „Drange nicht»

widerstehen kdnnen'^'» Es wird hierbei f&r Jeden, der

auch nur die geringste practische Erfahrung in Crimi-

nalfidlen hat, höchst auffallend sein, dass die Erfinder-

der Lehre von der Pyromanie gerade auf solche Aus-

sagen so viden Werth gelegt haben und sich dadurck

haben blenden lassen, während docii diese Aussagen —
ebeii nur AiiBsage» ron Angeacbuldigta» vor dem Rich-r

ter waren , und als solche eben so vielem Zweifel au

deteü Wahrhaftigkirit Bamn geben mussten j . als
,
iiHO;
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andern DeposHimien der Incnlpalen. Bdcannl gmng
ist es jedem forensischen Praktiker^ dass auch in gans^

anderen Fällen , als denen yon BrandsUftang, dia An*

beschuldigen nur zu oft auf die Fra^e Tom Warum?

bei ihrem Verbrechen ähnliche Antworten geben von

einer »»nnsichtbaren Gewalt''^ von einem „ea war woSm

80, als musste ich es thun" u. dgL m. Abgesehn aber

daron, dass mit solcher Ansflncht oft nur das walM
Motiv verdeckt werden soll, abgesehn^ dass zuletzt bei

jedem Verbrecher ohne Ausnahme , wenn er nadi kür-

zerem oder längerem Kampfe zur Ausführung schreitely

allerdings eine unsichtbare Gewalt, sein eigenes bdsea

Princip nämlich , ihn zu der That fortreisst, so kann

man einem Individuum, wie die etc. Schäfitt w<dd gbtt<^

hen, wenn sie sich die innem Vorgänge in ihrem Gc-

müthe nicht klar machen kann, und in Ermangehmg

tieferer psychologischer Ergrilndung dersdben sieh da*

nit beg>>üg^ lu äussern, was sie gewiss selbst «kdri^

und nadi Obigem gar nicht mit TTnreciit, dass es ihr

gewesen, als müsse sie es thun. Hierbei ist es aber

endlich höchst auffidlend, dass sie von dieser „onncht«

baren Gewalt" erst im ersten gerichtliclien Verhör re-

det, während sie bei ihrem ersten privaten Geständnia«

gegen ihren Herrn mit keiner Silbe derselben erwähnt.

Eine viel weniger mystische cmua faemariä aber

Begt als Annahme hier weit näher, die Lust zum Stehlen

nämlich, wie ja schon ihr Dienstherr als Ursache der

Brandstiftungen eigennützige Absichten" vemmthete,

indem sie entweder schon verübte Diebstähle dadurch

verdecken, oder neue habe ausfilhren wollen. Schon

beim zweiten Brande hatte Inculpatin die zwei Thaler

ans des Kindes Mappe nnd die sechs Tiuder an» dtr
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BdrM der Damn — ob auch die IM IMer dem Km^*

mann Colherg? — gestohleu, und der Diebstahl war

gehmgoi« Für an ^^leiditaiiiiiiges" Mädchen komile das

sehr lelclil eine Verführung zur Wiederholung werden,

und wenn sie auch später die Diebstähle zum Theü

geleu^et hat, so war sie doch wenigstens gar nicht

im Stande^ nachzuweisen^ wohor sie das Geld zu den

angesdbafltoB Kleidungsstüeken, Potz m s« w.- entnom*

men, und worüber sie nur lügenhafte Angaben gemacht,

leh bin ans tiefster Ueberzengung weit dayon entfernt,-

bei der etc. SiAäfer, wie bei so vielen ähnlichen jagend-

Heben Vetbrecherinnen gleicher Art, oder sogenann*

ten Pyromanen, eine so grosse Verruehtheit des Cha-

rakters mnndbnnen, dass sie bloss Fener anlegten und

ein Haus, ein ganzes Dorf, Menschenleben u. s. w. der

Ge&hr der Zerstörung und Vernichtung preisgaben^ um
sidt Gdd zu einem Kleide oder einer Sdilirze beim

Brande zü erstehkn; wenn man aber die Verhältnisse

erwägt, wie teh sie oben sUzzirt habe» wenn man sieh

auf den Standpunkt eines solchen ganz jugendlichen,

leiefatsinnigen, phantisiereidiett Mädchens stellt, die^

noch wie ein Kind naschhaft, Chocolade stiehlt, und .

doch schon, ihre Mannbaikeit IbUend, lidMsbiiefe

schmiedet, S4) wird man einen psychologischen Connex

on Ursache und Wirkung annehmen können, auch

ohie einer besondem Verruchtheit des Gemüths als Erklä-

rung zu bedürfen. Gegen cane solche, und für die An-

nähme, dass sie sich der Söndhaltigkeil ihrer Hand-

lungen sehr wohl bewusst war, spricht aber auch ihre,

bis auf diese Stunde fortdauernde, und nach jeder neben

Brandstiftung immer wieder erwachte Reue und Angst.

Wenn m trota derseBwn inuncr wieder nun Verbre-
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düietk sckriiti so zeigt sie nur, cU»& Audi in iiir, wi#

so oft bei Verbrechern 9 die Mahnung des guten Prin-

cips nicht stark gaiug war, um dem Anreis des Böden

va widerstefax

Dies bringt mich Schliesslich s&u der wichtigen

Wibrdigung der Aussage der Ineulpatin> dasa sie der

„Wuth" nicht habe widcrstebii können. Wie viel

hierin wieder geistige Unlüarheit in der SetbsteriuNmfc^

nisä, wie viel blosse Ausüuciit sei^ kann dahin gebteUt

bleiben* Gewiss aber ist, dass kein ebdges Mdmeiil

aus dem, der That vorangegangenen Leben der Schäfer*

zu der Annahme berechtigt, dass der wirklich unwidec^

stciiKche, weil nicht Uar erkannte. Drang eines geistig

gestörten Gemüthes sie hingerissen habe. Weder ihre

Matter noch sonst irgend Einer der Zeugen hat je etaia

Spur einer Störung an ihr wahrgenommen, und alle

seehl Brandstiftungen hat sie mit inilerer Zweekmissig-

keit und Umsicht ausgefüiirt. Nur der später ausge««

brdebene und unzweifelhaft festgestdlte Wabnsina

könnte Bedenken erregen. Die Entstehung einer sol-

chen Krankheit aber ix poit, gerade bei einem sitklidk

nicht ganz verderbten, nicht hcrzenshärtigen, jungen,

leichtsinnigen Mädchen, die Ton Reue und Angst ge*

foltert, der Strafe entgegensehend, und in der Einsam-

keit der isoürhaft sich seihst überlassen ist, und bei

der endüch, worauf schon oben hingedeutet, gerade die

dem Wahnsinn am meisten verwandte geistige Quali-

tät, die Phantasie, eine grosse RoUe spidt, bietet nichts

Unerklärliches dar, und ist vielmehr mir selbst, wie

anderen erCshtenen Gerichtaärzted, sehr häufig unter ähn-

liehen Verhältnissen ganz ähnlich vorgek(»mnien.

, Mach allem Vorstehenden gebe ick mein Gutachtenf
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mit Besidiuiig auf die mir vorgelegteit IVagea da-

hin ab:

1) dass nacli ihrer körperlichen BeschaffeiAeit und

nach (leu^ in deo Acten ermittelten Umständen

nicht anzunehmen ist» dass die SMf» durch

sogenannte Pyromanie xu den von ihr einge-

räumten Verbrechen der Brandstiftung getriebeu

worden, sondern dass

2) ans&unehmen^ dass sie sich bei Verübung der Thai

in einem «uredinungsfähigen Zustande befhnd^

habe, und dass

9) diesdbe sich gegenwärtig in didpositiottsfthi-*

gern Zustande befindet.

Berliui den 26. December 1851.

C

Auf Grund dieses Gutachtens wurde nunmehr die

•^^iil^g^ g^g^si^ Sekäftr erhoben , und am 11. Sep-

tember d. J. stand sie vor dem Stadtschwurgerich*»^

hofe. Sie war auch im Audienztenuin ruhige ge£asst|

still, reuig, brach oft in Thränen aus, räumte alle Brand*

Stiftungen ein, war aber in Betrefi* der Diebstähle auf*

fallend zurtLckhaltend, und erwiederte auf die 'wieder*

holten Fragen nach der causa facinoris bei den Brand"

Stiftungen immer mit tiefen Seufzern: »^ich weiss es

nicht!'' Die Zeugen bestätigten ihre Aussagen in der Vor-

mitersuchitng) wie auch ich in meineiii mündlichen und

ausführlichen Vortrage, natürlich^ da gar keine noi)d

zum Vorseheitt gekommen waren^ erklären musste^

meinem Gutachten stehn bleiben zu müssen. Nothwen*

dig erschien es mir hierbei, vor den Geschwornen
und ftir dieselben^ noch mehr, als es in dem schrifl^

Bd. III. HA. I. 4
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Uchen . Gutachten iur den Staatsanwalt geschetm war

und zu geschehn brauchte, Accent darauf zu legen, dass

die von mir angenommene ZuredinmigsfäUigkeit nur die

eines noch halb kindlichen , leichtsinnigen, phantasie-

reichen Bubjectes sei, welches aber immerhin mit „Ln-

terscheidungs-Vermögen (im Sinne des Strafgesetz-

buches) und in dem Bewusstsein des Bosen und Uner-

laubten in seineu Handlungen dieselben ausgeführt habe.

Hein geehrter College, Herr P^of, Dr. Idder, der gleich-

falls geladen war, um über das Verhalten der Schäfer

während ihres längeren Aufenthalts in der, von ükm ge-

leiteten Irrenheilanstalt, Zcuguiss abzulegen, schloss

sich, zu meiner nicht geringen Beruhigung, meinem

Gutachten vollständig an.

Deutlich war der gute Eindruck, den die ganze

Persönlichkeit der Angeschuldigten, und noch viel mehr

die übereinstimmend günstigen Zeugenaussagen, be-

treffend ' dca[i Charakter derselben, «uMie Geschwomen

machten, zu entnehmen, und das Ergebniss ihrer Be-

rathungeu war — dass sie die Schäfer der Brandstiftun*

gen für schuldig, aber zugleich (mit 7 gegen 5 Stim-

men) feie für unzurechnungsfähig erklärten, in

Fplge welches WahrSpruchs sie freigesprochen und

sofort auch in Freiheit gesetzt wurde!

Das Urtheil von sieben Laien» das aus blossen un-

klaren Empfindungen und augenblicklidien Eindrüdcai

hervorgegangen» wog also auf die auf wissenschaftliche

Qründe basirten, und ausführlich motivirten Urtibeile

tweier Sachverständiger, die durch langjäliriges Studium

an und Verkehr mit Geisteskranken und VOTbrechem doch

wohl befälligt waren zu einem ürtheile über den gei-

stigen Zustand dieser jungen Uebelthäterinl
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Was mich betri£%> so liat mich das Verdid nicht

eben besonders überrascht, der ich aus eigener amt-

licher Praxis eine recht ansehnliche Gallerie von wun-

derbaren Anssprüchen der Geschwomen in gerichtlich-

medicinischen Dingen liefern könnte, und vielleicht ge-

legentlich in diesen Blättern: liefern werde.

Ich habe hier uichL iiber den VV erlJi tlt.^ (jt;&chvvor-

huag' zu verhaudclii. Die L i'lH'i /,eu^uiig abei hat sich

in mir befestigt, ^2^frc4pF^.;(ii|)feW^ gerichtüchen

Medicin auf die Reentspfle^e itnrcii die Einföhrang jenes

Instituts ein sehr erheblich gegen vormals verminderter

geworden ist. ,

4

••j
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Lekhenaugrabug aidertballi Jdire m\L im Toda

wegen muthmaasslicher und dadurch bestltigter

Arsenikvergiftimg.

Ereisphysikus SaDitätsrath Or. Voigtei

in Magdeburg.

Der Schubmacher Mergimr, dnissig Jahre alt, von

seinem dem Trunk ergebenen Vater schlecht erzogen,

erlernte die Schuhmacherprofession^ betrieb dieselbe bis

zu sdnes Vaters Tode nnd ernährte sieh dann von Hand-

arbeit. Vor sechs Jahren verlieirathete er sich und

zeugte mit semer Frau zwei Kinder. Er wurde mdir*

mals wegen Diebstahls bestraft und ist. ein dem Müssig-

gange und Trünke ergebener Mensch. Mit seinem Va-

ter hatte er eine gemeinschaftliche Wohnung inne» lebte

aber stets in Streit mit ihm, der selbst bis zu Thät-

liehkeiten ausartetOi Der Vater war ein notorischer

Säufer; ausserdem hegte liiculpat den Verdacht gegen

ihn, dass sdn Vater, ungeachtet seiner 62 Jahre» seiner

Frau nachstelle, ja es mit ihr halte. Dass Eifersucht

das Hauptmotiv der That gewesen, ist nicht zu bezwei-

feln« Inculpat &sste deshalb Vorsatz, seinen
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tar üb«r die Sehe zu schaffen, verschafte sich auf einen

gefälschten Giftschein aus einer hiesigen Apotheke Ar-

senik und miickte davon eine Quantität unter die Suppe

seines Vaters. Nachdem hierauf (am 3. oder 4. Decem-

her 184^1) nur Erbrechen und Durchfall erfolgte^ schütz

tele er am folgenden Tage den Rest des erhaltenen

Giftes in das Mittagsessen; der Vater erkrankte darauf

heftiger und starb am 6ten Morgens 1 Uhr, ohne dass

ärztliche Hülfe herbeigeholt wäre. Die Beschuldigung

der Mitwissenschaft der Frau ist nicht erwiesen wor-

den, obscfaott Inculpat dieselbe bdiauptete. Nafh dem

Tode wurde ein hiesiger promovirter Arzt herbeigeholt»

welcher nach oberflächlicher Besichtigung des Verdict

auf Schlagfluss abgab, den Beerdigungsschein ausstellte,

worauf dann die Beerdigung am 8» December 1849 er-

folgte. Das Gestandniss der That hat Inculpat frei-

willig im PolixeigeCangniftse abgelegt, wohin er we-

gen Diebstahls Tags zuvor geschafft worden war, an-

geblich durch innere Unruhe getrieben. Während sei-

ner Haft im Crinunalge&ngniase hat Mergmm sowohl

sein Geständnisse wie auch die Beschuldigung der Mit-

wissenschaft seiner Frau mehrmals zurückgenommen

und wiederholt, so dass selbst der Verdacht mcht voll-

ständiger Zureehnungsfähigkeit aufkeimte; indess be-

Stitigte sieb derselbe nicht, auch hat eine Btcphr^
mmtis meineriseits nicht stattgefunden. — Nach dem

AUeben des alten MergeMt wurde derselbe durch einen

Lcichciivvasthcr abgewaschen; hierbei bemerkte derselbe

* aber nichts AufiUlendes» als lediglich mehrei^e \>la»e

•Streife» an der rechten Sdte des K&rpers. Die ans

der Apotheke verabfolgte Quantität Gift hetrpg ein Loth

dfv behenntei^ durch das hiesige AmlsUutt gestatteten
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der Kopf etwas erliöliL, das Gesicht gerade nach olieo

gegen den Sargdeckel gerichtet.

2) Die Körperlänge betrug dem Augenscheine nach

wenig mehr als 5 Fuss, üeber das Alter des Denütui

laset sidi bei der sogleich naher zu beschreibeiiden er-

heblichen Veränderung aller VYeidigebilde kein sicherer

Sehlasa ziehen; indese steht aus dem Umstände» dass

das Koplliaai grau war ujid die Zalme grösstentheils

fehlten^ mit hoher Wahrscheinlichkeit anamidimen) dass

der betreffende Leichnam einer Person angehöre, welche

bei ihrem Tode ein Alter von sechszig Jahren erreicht,

wenn nicht bereits überschritten hatte.

3) Missbüdungen wurden an der.Leiche nicht, wahr-

'g^oinmcn.

4) Da die Gesclilechtstheile nicht mehr erkennbar

waren, insbesondere von einem Uodensack md einem

männlichen Gliede keine Spur mehr vorhanden- war, so

liess sich im positiven Wege das Geschlecht der Leiche

nicht feststeUen. Aus dem Umstände Jedoch» dass bei

der spater vorgenommenen Erötlnung der Bauchhöhle,

wobei alle darin gelegenen Organe noch sehr gut er*

kennbar waren, eine Gebärmutter nicht vorgefunden

wurde, liess sich mit Bestimmtheit folgern, dass der

Leichnam derjenige «eines Mannes war.

5) Die Kopfschwarte war mit zwei bis drei ZoH

langem, grauem Haar dicht besetzt, aufgetrocknet; sie

liess sich lederarlig fest anfühlen, sah an der Stirn

sdiwarz aus, war aber anderwärts mehrfach mit weissem

Schimmel überdeckt. An dem iibrigen Theil des Sdia-

dels zeigte sich die Kopfhaut weniger xusammenge-

-tvocknet und war von Farbe schmutzig^braunroth. Das

.Wi|np€9r- und Barthaar war gleichfalls von grauer Farbe.
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6) Dii8 ganze Gesidbt bot eine sdkwarze» theüweise

mit weissem Scbimmel besetzte Fläche dar. Von dea

anftcfeen Zügen des Gesichts liess steh nichts mehr

erkennen; nur so viel war noch ersichtlich ^ dass JDen*

eine staik gebogene Nase gehabt hatte«
*

7) Die Augenlider waren als solche nicht mehr er-

kennbar, die Augäpfel gänzlich susammengesunken, so

dass die Augenhohlen zwei tiefe, leere Gruben bfldeten.

8) Die Weichgebikie der JNase waren -vollständig

an einer harten, sebwarxen Masse, ahnKeh einem Stück

Steinkohle^ zusammengetrocknet ; von gleicher Beschaf-

fenheit waren die beiden Ohrmuschefair

9) Der Mund stand etAvas offen ; eine Zunge in der

Mundhöhle war nicht mehr anÜEnfinden. Von Zähnen

zeigten sich im Unterkiefer nur noch etliche Stifte,

welche bei der Berührung leicht ansfielen.

10) Rücksichthcli des Kopfhaars ist noch von Wich-

tigkeit, zu referiren, dass dasselbe noch ganz fest in

der Kopfhaut und eben so das Augenbraunenhaar in der

Stimhaut adhänrte.

11) Befan Durohsdiiieiden der Backen von den bei-

deu Mundwinkeln aus leisteten die Weichgebüde einen

Widerstand^ als wenn man in die Schwarte ^nes ge-

räucherten Sdiinkens einschneidet. Die die Mundlii>hie

anskkidende Sehlamhaut sah kohlschwarz aus und war

aufgetrocknet, die faulige Gahrung war mithin liier voU-

stindig sisthrt.

12) Die Bedeckmigen des Halses, schmutzii^ gelb-

braun von Farbe, zeigten eine gleiche Resistenz gegen

die Schneide des Messers, wie die Wangen.. Die Mus»

kulaiur der letiitereo Üess sich, da mau die einzelnen

^Musfcd&sem dentüch wahrnehmen konnte, noch, recht
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eikennen. IKe dmelnai Muskeln sahen ibeü« hdi-

rosa, der Pfirsichbliilhe ähnlich, iheils gelbroth, tfainli

blauroth aus. Das sie umgebende Fett war in lesUe,

gelblich -grünes Feltwachs verwandelt; ausserdem Int-

den wir in den Muskelzwischenraumen einzehie Tropfen

eines gr imgelben Oels, welches mit dem Provencerpl

die meiste Aehnliehkeit im äussern Anbellen hatte.

13) Der Brustkorb bot in seiner Fotmatiob nichts

Abweichemies dar. Die äusseren Bedeckungen glichen

in Bezug . auf Farbe und Festigkeit ganz denen des

Halses.

14) Der Unterleib bildete eine &o tiete Gmbe^ dass

die Bauehdecken dem Gefcihle nach unmittelbar auf den

Körpern der Bauchwirbel rulieten. Aeusberlich zeigten

sieh die Bauebdecken , wie auch die Bedeckungen der

vorderen Fläche des Brustkorbs, überall und stellenweise

so dicht mit einem schneeweissen Schimmel überzogen,

dass man die eigentliche Farbe dersdben» wdiche auch

hier ins Gelbbraune spielte, er«;t nach Abkratzen und

anderweitiger Entfernung desselben zu eonstatiren Ter-

mochte. Da die äussere Oberfläche der Bauehdecken

in Bezug auf Dichtigkeit der Härte des Leders > eiiM

alten Käses oder der Schwarte geräucherten Speckes

gleichkamen^ so mussten wir bei Instituirung von l^n-

sdinitten das Messer schon mit einiger Kraftanstrengung

führen.

15) Ueber die Beschaffenheit der oberen und un-

teren Extremitäten^ insbesondere was die Farbe. Festig-

keit und den Schimmelüberzug der äusseren Bedeckun-

gen anbelangt, gilt dasselbe, was wir in dieser Bezie-

hung bereits von der Kopfschwarte und von den Be-

siedlungen des Halses, der Brust und des Unterleibes
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li^feirirt haben. Wir schhitten demtiaelist ein grosses

Stück der aligeniemen Bede,ckungshaut des linken Ober-

s^enkels beMtts^ iibergabeii dasselbe der GerichU«De-

putation zur Asservation und unterwarfen hierauf auch

die entblösste Muskulatur des erwälhnten Schenkels einet

näheren Prüfung* Die Muskelbüudel liessen sich noch

deutlich erkennen und waren keinesweges, wie bei Leich-

ilamen gewöhnlich der Fall ist, in einen lioinogenen

Brei rerwandelt. Die Farbe des Muskelfleisdies -varärte

eben so, wie bereits sub Ni. 12. mitgetheilt worden ist.

Ute Knochenhaut (periosteumj liess sich leicht vom

Knocken abziehen. Die sehnigten TheBe der einzelneii

Muskeln waren noch ganz fest. Blut wurde weder in-

flei^halb noch ausserhalb der emShrenden Gefilsse ange-

troffen, und deshalb liess sich das Muskelfleisch etwas

trocken anfühlen. Das Fett^ welches die Muskelzwi-

Schema uiiie im natürlichen Zustande ausfüllt, fanden

wir theüweise in Talg> theils in dne öKgte flüssigkeit

von grünlich -gelber Farbe verwanilelt. Die Finger wa-

ten' iliuteienarCig zttsammengetroeknet und ein wenig

in die Handflächen eingezogen, die Nägel sassen noch

fest. - Hände und Vorderarme sahen übrigens kohl-

seliwär« ans. * Dieselbe Beschaffenheit zeigten die Unter-

schenkely Zthen, Füsse und ZehennägeL

16) Da die ganze Beschaffenheit des Leichnams

und die Befürchtung^ dass der Kopf sieh vom Rumpfe

trennen möchte, es angemessen erscheinen liess, die

Leiche möglichst weni^ zu handhaben, so unterliessen

wir es, Bdhufs Besichtigung der Rüekeiifläehe und des

Afters, dieselbe gänzlich umzudrehen. Davon über-

ieügten wit uns jedoch durch den Augenschein, dass

diejenigen Weichgebilde der Doisalfläche, mit welchen
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er auf sdoenii w eiiiein leiiieneD Laken imi ans HoM*
spähnen bestehenden Lager auflag, um vieles weicher^

dakei aber gleiehfalls von schmutug^branner» Saai aehwaV'

zer Farbe waren. Hobelspähne und Laken Hessen sich

feucht anfühlen; letzteres war, wo es mit dem Körper

in Berfäirung gekommen war^ sehwarzlieh.

17) in Betreff des Hemdes, der Strumpfe und. dar

Mutze, welche die BeUeidung der Leiche bOdeten, so-

wie des L^chentuchs, in welches dieselbe eingeschlagen

war, steht noch zn erwähnen, dass diese Gegenstaudo

an der ganzen oberen, freiliegenden Fläche des K^kr*

pers so fest angeklebt, theilweise angetrocknet waren,

dass sie nur mit Gewalt und stückweise entfernt wer-

den konnten. Einzelne Stücke widerstanden der Ge^

wall und blieben au der Kiiiperüberüäche sitzen*

An der nach unten liegenden Rückenfläche, soweit

wir dieselbe besichtigen konnten, liessen sich die Be-

kleidungsgegenstände ohne Kraftanwendung und voll-

ständig ablosen.

18) Rücksichtlicb des Sarges wollen wir zur Ver*

Tollständigung noch erwähnen, dass derselbe schwarz

anges trieben, aus Kiefern-Brettern gefertigt und in sei-

nen Fugen etwas auseinander gewichen war. Ob das

Let/.lere bereits vor dem Ausgraben erfolgt, oder erst

bei dem Act der Herausbeförderung des Sarges bewirkt

worden, lässt sich nicht mit Gewissbeil feststellen, in-

dess erschemt die letztere Alternative die wafarscfadn**
*

liebere, da sich nach Abhebung des Sargdeckels nur

eine gcarioge Quantität Erde, und zwar zur Seite des

Leichnams, Torfand. Die ganze vordere, bei der Rücken-

lage nach oben gerichtete Flache der Lteiche war vpn

Erde, Sand und dog^ddben ganz frei.
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19) Der Geruch, welcher bei £rdftiong des Sarges

aus demselben evaporirte, sowie auch während der nach-

folgenden Adspection wahrgenommen worde, war durch-

aus nicht ein fauliger, sondern säuerlich- süss ^
gleich

dem sehaal gewordenen Essigs.

20) Maden, Larven derselben oder anderweitige le*

bende Geschöpfe fanden wir innerhalb des Sarges nicht

an, ebensowenig Defecte an der Leiche, welche auf eine

frühere Thätigkeit derartiger Thiere zu schliessen be-

rechtigten.

B, Obduction.
L BaaehliftliU.

21) Behufs EröflFnung der Unterleibshöhle und we-

gen der Stdfig^eit und lederartigen Härte der Bauch*

decken wurden diese nicht, wie üblich, durch einen

Kreuzschnitt gespalten, sondern wir waren gendthigt,

dieselbe mit einer starken Scheere ringsum abzutrennen.

Unter der harten Lederhaut der im Ganzen über einen

bidben ZoU dicken Baachdecken befand sich noch viel

gelbliches Fett, theilweise war dasselbe aber in eine

seifenartige Masse, theils in eine ölige Substanz ver-

wandelt. Der Bauchfelliiber/Aig fperitonaeumj der Bauch-

decken war noch vollständig erhalten, gleichförmig gelb-

lieb von Farbe und wie mit Gel dünn überzogen. Luft

war in der Bauchhöhle nicht enthalten, und der aus ihr

emporsteigende Gemch war von dem, welchen der noch

uneröffnete Leichnam verbreitete, nicht wesentlich un-

terschieden.

22) Das Netz Hess sich noch sehr wohl erkennen

und nmss sehr fettreich gewesen sein, da es eine über

fdnen viertel ZoH starke Lage riner dichten, gelben
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Masse^ voB ier ConsisUni.. fest^ Talgs, biUfte*' Blut

eoibleiten die Geiass« des P^eUes mokU

23) Der Magen liess sich, da er ganz, leer lu^ ao«

wohl mit den zunächst liegenden Gedärmen, mit

der Leber und Milz so fest znsaminengddebt .war> ,a)j(

wenn er mit ihnen durch Kleister verbunden wäre* nur

mit Mühe erkennen und von den adbärirenden XiidÜks^

frei machen* Er sah auf der äusseren Fläche schnitttztg

gelbroth aus und seine Häute hatten sich in dem Grad^

verdichtet und yerdünnt^ dass er» so wie auch die; dii^^

und dünnen Gedärme, nur so dünn war, als man sonst

bei frischen Leichnamen den Herzbeutel findet. Der

Magen wurde hierauf mittelst eines Schnittes eröffnet,

jedoch von festem oder flüssigem Inhalte, ganz Uex ge-

funden. Die innere, ihn ausldeidende 8ch}eimhaat s^b

gleichförmig gelbroth au$. Erosionen, GeS€hwjure .od^*

anderweitige Zerstörungen wurden im Innern des Hb*

gens nicht aufgefunden, eben so wenig auch nur eine

Spur von Blut^ weder innerhalb der GeCass4> nocl|^ fr^i

in der H&hie des Magens. Der Magen wurde himMf

von seinen natürlichen Verbindungen mit der Le*

bar und dem queer laufenden Theile des Diekdaims

getrennt, der Zwülftingerdarm ungefähr in der Mitte und

^e Speiseröhre dicht über dem oberen Magenmunde

durchschnitten und in ein mitgebrachtes, /.uvor sorg'

mtig gerrinigtes, sogenanntes weisses Zuekerglas ge-

tban, mit anem Papierconvolut überdeckt, mit Bund-

faden ges<;blossen und Behufs Mitnahme nach dem Ge^

richtslokale und eventueller chemischer Untcysuchung

einstweilen bei Seite ge^stellt. Um Verwecliselung zu

veibüten, wurde dieses Glas mit der Nr. 1. signirt.

24) Die Leber fanden wir sehr zusammengefallen
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und deshalb Junten in der BanchKdUe unter dem Zwerch-

fell yerstedkl. Sie 9«h «diwnnbku m und liew sieh

3iäbe anfühlen» Beim lun«dimtt in dieselbe zeigte sich

anch ihre Suhitanx von tebwarsblaüer Farbe. Bloi war

nicht dario vorzuiindeu, auch nicht in den grösseren

Geissen. Die Gallenblase enthielt gar keine flüssige

Galle, lediglich eine schwärzliche, schmierige Masse, je-

doch auch diese nur in geringer Menge.

25) Die Milz fanden wir in eine schmutzig weisse

Masse 9 von der Consistenz des Uiudertalges» verwan-

delt und ihre natürliche Struetur nicht mehr edcennbar«

26) Pie Bauchspeicheldrüse konnten wir nicht mehr

auffinden.

27) Die Häute des von Koth und Luft ganz leeren

Dünn- und Dickdarms waren in derselben Art verdünnt,

wie die Magenhaute, klebten auch so innig unter ein-

ander zusammen. Die Farbe des Peritonäal-Ueberzuges

war hell rosenroth» Gefi&ssvmwagungen waren darin

nicht erkennbar. An der inneren Wand des Dickdarms

Uebte eine strohgelbe schmierige Masse. Der Mastr

darm enthielt keinen Koth und war ebenfalls sehr ver-

dünnt £s wurde hinauf auch das B$c(um und der un*

tere Theil des Dickdarms bis sur swaten Krtoimiittg

frei priiparirt, aus der Bauchhöhle entnonmien und in

«n xweites bereit gehaltenes, mit U. bezeidinetes weisses

Zuckciglas gethan, dasselbe in der bereits oben ange-

gebenen Weiae geschlossen und gleichfalls einstweilen

zur Seite gestellt.

28) In den Gekrösen befand sich viel Fett, gröss*

tentheils von gelblicher Farbe und noch weich, zuiii

Theil aber auch verseift und iu ein grünliches Oel ver-

wandelt.
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Hier tmd da fanden wir innerhalb des Gekröses

Khunpen bis im Grösse einer Haselnuss von der Farbe

und Conustenz stark eingedickten Himbeersaftes^ um-

geben Yon der erwihnten öligen Flüssigkeit.

29) Die grossen ünterleibsgefasse Hessen sich noch

deutlich erkennen^ enthieltea aber kein Blut.

SO) Die HSiite der Harnblase waren ebenfalls sehr

dünn und gleichförmig blassroth* Urin war iu der Harn-

blase gar nicht enthalten«

31) Beide Nieren fanden wir in eine talgartige

Masse, das sogenannte Fettwachs, verwandelt, imt YoU-

ständiger Unkeimtliclimachung ihrer natürlichen Con-

struction«

IL Brnitlidhle.

32) Zum Zweck der Besichtigung der Brust^yrgan«^

und da ein Abpräpariren der äusseren Bedeckungen we-

gen ihrer lederartigen Festigkeit nicht ausführbar war,

durchschnitten wir sowohl die Brustbedeckungen, als

auch die sämmtiichen Bippen an der vorderen Brust^

fläche sritwärts vom Brustbein mittelst der Knochen«

zange und eröffneten auf diese Weise die Brusthöhle.

Wir fanden zunächst in jedem der beiden Bmstfellsäcke

eine mindestens 8 IajÜi betragende Quantität einer öli-

gen Flüssigkeit, welche 'ganz klar und dem Provencer«'

öl in Bezug auf Farbe und Consistenz ganz gleich war.

Verletzungen der Bippen und des Brustbeins wurden

nicht aufgefunden.

33) Die schwarzblauen, tief in den Hintergrund

der Brusthöhle zurückgesunkenen Lungen Hessen * sich

schlüpfrig anfühlen, als wenn sie mit Oel bepinselt wa-

ren« Beim Einschneiden hatte man das Gefühl, als wenn

»
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man eine zähe Masse, etwa weiche Pappe, zerschneidet.

Lnft^ Blttt, Eiter, Wasser oder irgend eine ändere flftS'«

sigkeit fanden wir in den Lungen nicht vor. Der nach

unten y dem Rnckien zugewendete ' Theii derselben liess

sich weicher anfühlen und glich in Bezug auf Consi-

&iexkz einem festen Brei oder Teig. Die natiarliche

Stmctnr der Liingen war an keiner SieUe mdir er-

kennbar.

34) Nach firöffioiung des sehr verdünnten; an dem

Herzen anklebenden Herzbeutels trafen wir darin kei-

neilei Flüssigkeit an. Das Herz selbst war znsainihett*

gefallen , wdk, die Stnwtnr dessdben , namentlich die

Klappen» jdie balkenfcirimgen Muskdn^ aber noch deut-

lich eiUnnhar. Weder in den vier HenhoUen, nodh

in den vollständig erlialtcuen grossen nervösen und ar-

teiiellen Geßissen wn^ auch nur eine Spur rom filnft

angetroffen.

35) Der Brust- und üalstheil der Speiseröhre konnle

niehfc mehr aufgefonden werden.

ni. K 0 p f b ö h I e.

36) Schliesslicli wurde noch nach Zurückschlagung

der sehr festen Kopfschwlartie mittdlst Absägmig des

oberen TheUs des Schädels die Kopfhöhle eröffnet. Die

hierbei entstehenden Knochenspähae saheo» wegen gänx*

liehen.'Mangels an Blut fai der KnochcaisiihBtanz, so

weiss, wie geraspekes Elfenbein aus. Die Kopfhaut

g^h der Schwarte gteikicberten .Specks und enthielt

gar kein Blut. Die Schiidelbeinhaut löste sich leicht

vom KAoch^ uad hüeb beim ZurikkacUageii. «der Lap-

pctt> der Kopfsdi#arte ' an diesef hangen» An aammt«

liehen Kopfknochen fehlte jedes Merkmal .von - Ver-
Bil. Ul. 0(1.1. K
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letzung. Die Schdtelbeine besessen eine Dicke von

drca 4 Linien und waren sehr fest* Die ieUtore Eigen-

•dbaft macbte sich «uek an aUeii übrigen Kopiknodien

bemeridNir. Nach Eröffnung des noch wohl erhaltenen

Hartehinikaiitsackes landen wir die Tordere Halike der

Schädelhöhle von Gehirn ganz leer^ weil dasselbe zu-

sanmengegmiken war und, dem Gesetz der Schwere

folgend, sich in den hinteren Theil der Kopfhöhle hin-

abgesenkt hatte/ Sänuntliche Sinus der harten Hirn-

haut von BUit ganz leer. Die Geföss- und Spinnweben«

haut liessen sich nicht mehr erkennen. An dem grossen

Gdum waren zwar die Windungen desselben nodi er*

kemibar, im Uebrigen hatte sich aber das grosse und

kleine Geinm m dne homogene Masse Ton der Con*

sistenz weicher Seife verwandelt, welche zwar keine

Spuren von Blutgehait zeigte, dagegen den Unterschied

zwischen grauer und weisser Substanz noch wahrneh-

men liess. Einen Fäulnissgeruch evaporirte das Gehirn

nicht, wohl aber machte sich auch der 6äueilich*siisse

Geruch bemerkbar, dessen wir bereits früher sUb 19.

Erwähnung gethan haben.

Nadidem wir hiermit die Besichtigung des Leich-

nams beendigt hatten, gaben wir über die muthmaassr

Uche Todesart dessdben unser vorUufiges Gutachten

wörtlich, wie folgt, ab:

„Bei der Lfinge der Zeit, weldie sdt dem Tode

des Denaius verstrichen ist, und der durch die Ver-

wesung nothwendig bedingten Veränderung seiner

organisdien Thefle sind wir sdhstredend nidit im

Stande, auch nur mit emiger Gewisshdt anzugeben,

an wdcher Krankhdt der etc. Mergum gestoibea

ist, und ob er insbesondere in Folge eines ihm bei*
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gebrachten Giftes sein Leben eingebüsst hat. Dass

die Verwesung iia Ganzen so wenig Fortsohritte

geinaciil hat und uaiaentlich eine theilweise mu-

mienartige Eintrocknong erfolgt ist^ lässt zwar nut

einiger Walurscheinficlikeit auf Vergiftung mittelst

eines austrocknenden Giftes^ also z. b. durch Blei

oder Arsenik, sehliessen; Gewissheit in dieser Be-

ziehung kann iudess nur die cheuiiäche Uutersu-

dmng der aus dem Leichnam entnommenen und

asservirten Körpertheile ergeben/'

fiutachteiL

Zur EriSuterung des vorstehend angegebenen Ob-

ductionsbetundes , sowie zur weiteren Motivirung des

am Schlüsse abgegebenen vorläufigen Gutachtens er-

lauben wir uns, noch Nachfolgendes anzuführen:

i) In Betreff des Geschlechts des von uns besich-

tigten Leiehnams sind wir zwar nicht im Stande, den

directen Beweis zu fuhren^ dass derselbe einem Manne

angdl^re, weil die äusseren Geschlechtatheile durch die

Verwesung gänzlich zerstört waren (4). Indess stellte

^eh bei der Obduction als zuverlässig herans^ dass das

untersuchte Individuum dem weiblichen Geschledite

nicht angehörte^ weil in der Bauchhöhle^ deren Organe

mit Aussdduss der Bauchspeicheldrüse noch aammtBch

deutlich erkennbar waren, weder eine Gebärmutter, noch

die übrigen inneren weiblichen Geschlechtstheile auf-

gefunden wurden. Dieser Umstand; in Verbindung da-

mit, dass auch gerichtsseitig bestimmt festgestellt wor-

den war, dass in der Gruft, aus weldier der in Rede

stehende Sarg ausgegraben worden, am 6. l>ecember
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1849 tler Scliuluiiacher Mergener von hier eiugeseukt

istj gestattet wohl keinen Zweifel^ dass der von uns

besichtigte Leichnam dem männlichen Geschlechte an-

gehört habe^

2) Da8% Dmaitti bei seinem Tode bereits ein hö-

heres Alter erreicht halte und etwa 60 Jahre, wenn

nicht mehr, ziUte, folgern wir aus der grauen Farbe

des Kopf-, Wimpern- und Barthaaies (iSr. 2. u. 5. des

Obductions-ProtolcoUs)» sowie daraus, dass der grösste

Their der Zähne gänzlich fehlte und Ton denen im

Lnteikieier nur noch Bruchslücke vorhanden waren

(2. und 9.).

3) Aus der üntersucluing geht fernerweit hervor,

dass Denatus nicht in Folge erheblicher Gewakthätig^

keiten sein Leben einbiisste, denn wir fanden weder an

den Kopfknochen, noch an Brustbein und Kippen (36., 32.)

Brüche, noch andere Gewaltspuren vor, eben so wenig

zeigten sich an den lederartig verdiciiteten äusseren

Bedeckungen und an den in den drei Haupthohlen be-

findlichen Organen widernatürliche Conlinuitätsstöruiigeu

in Gestalt von Wunden, Rupturen und dergleichen«

4) Wenn uns nach beendigter Leichenschau Sri«*

tens der .Gerichts-Deputatiou die Frage gestellt worden

würe, an welcher der gewöhnlich den Tod herbeifuh-

reiiden Krankheiten, z. ß. Gehiruschlagfluss, Stickfluss,

Entzündung und Brand eines der edleren Organe, De»

nalus gestorben sei, so würden wir gänzlich ausser

Stande gewesen sein, solche zu beantworten, da die

Veränderungen, welche in der Leiche während ihres

fast 18monatlichen Verweilens in der Erde vorgegan-

gen, m erheblich waren, um daraus -mit Sicherheit noch

Folgerungen auf eine coucrete , dein Tode voraugegan-
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gene Krankheit ziehen zu können. Im vorliegenden

Falle gestaltete sich die Sache aber insofern anders^

als nnserem Forschen durch die Miitheilung der Ge*

ricliU -Deputation — dass der Vei dacht einer Vorgii-

tnog obwalte — eine bestimmte Richtung gegeben war,

und es mithin lediglich darauf ankam, Beweisstücke

entweder für oder gegen eine Vergiftung ganz im

AUgenieinen aufzufinden. Dass nun die Obduclion Mo-

mente ergiebt, welche den V erdacht einer Ver^ftung

rechtfertigen» erscheint uns unzweifelhafit, indess sind

dieselben nicht ethehliili genug, um mehr als einen

Verdacht zu begründen^ und deshalb wird die chemische

Untersuchung der aus der Leiche entnommenen orga-

nischen Tbeile stets den Uaupibewcis hefern und den

AusscUag geben müssen. Um in dieser Beziehung zu

einem Resultate %u gelangen^ wollen wir in der Kürze

recapitttiiren;

A. welche Erscheinungen ein menschlicher Leichnam

nach ein- bis zweijähriger Beerdigung zufolge

der bisherigen £r&hrungen unter gewöhnlichen

Verhältnissen darbietet unter Berücksichtigung der

bisweilen vorkommenden Ausnahmen, und

B* wie sich unter gleichen Umständen iia Leichnam

verändert» wenn der Tod durch Vergiftung her-

brigeföhrt wurde, eiMfi(. unter welchen Modifica

tionen bei verschiedenartigen Giften.

ad A* Ein Jeder, welcher den Anblick von Leichen

nicht gemieden, hat .selbst die Beobachtung gemacht,

dass» mit Ausnahme der strengen Winterszeit» nach

zwei bis drei Tagen in denselben ein Gährungsprocess

beginnt» welcher sich dahin äussert» dass alle weichen

Tbeile aiAretbe% noch mehr als zuvor erweichen, dasa
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die im Korper enthaltenen Flüssigkdten sich noA mdnr

er<!nTincn, iu Gestalt einer faulig riechenden Jauche

AUS den natürlichen Oefinungen henrordringen und dass

sich in den Hohlen und im Zellgewehe Luft entwickelt.

Einige Wochen nach der Eingrabong ist die Zeratonmg

bereitR so bedeutend^ dass die Leiche bis zurUnkennt*

lichkeit verändert ist; alle Weichgehiide^ besonders die

blut- und saftreidien, 2. B. me das Gehirn, die Lim*

gen, Leber, Milz, Nieren, bilden einen homogenen, fau-

Mgen Brei, mit der abgehenden Oberhant lösen sich die

Haare und Nägel, die von Gas überfüllten Gedärme

sprengen die Banchdecken, die Unterieibseingeweide

treten ans dem Risse herans, attes Bfait drängt sich

durch die Wandungen der Gefässe mid dieselben nebst

dem Herzen sind daher ganz davon entleert, der ganze

Leichnam bildet eine schwarze uniörmlit he Masse. Die

derberen Theile, wohin gehören: sämmtliche Muskeln,

das Herz, die Hautdecken auf der Oberfläche, die drü-

sigten Organe, widerstehen der Auflösung etwas lan>

^er i noch später verwesen die sdmigten Gebilde und

die iinorpel. Nach Jahresfrist sind aber auch diese der-

beren Theile in der Regel vottständig zerstört; alle frü-

her weichen Gebilde erscheinen als eine schwarze,

gleichförmige, bröcklige Masse, und nur die auseinander-

gefallenen Knochen behalten auch für längere Zeil ilire

natürliche Beschaffenheit, bis sie sich endlich auch in

eine kalkartige, erdige Masse verwandeln. Modificirt

wird dieser Verlauf durch eine besondere körperliche

Beschaffenheit, indem bei Kindern, sehr vollsaftigen und

feilen Er%va( hsenen, hei Leuten, welche an der Wasser-

sucht, Schwindsucht, am Nervenfieber und andereii mit

Zersetzung der SSfte verbundenen Kranklieiten starben^
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die Verwesung mdier yoradireitety als lici ake«, mm-

gereii Lenten oder solchen» welche ohne länger voran-

gegangene Krankheit erlagen. £s ist ferner erwiesen,

dass die Besehaffenhdt des Erdraehs, m wekhes der

Leichnam eingesenkt wurde^ von £influss auf die V er-

wesnng ist, indem, der Erfalmuig gemäss, Lochen m
lockerem, trockenem und kalkhaltigem Boden schneller

faulen, ab in nasser, fester Thonerde mid in Lehm.

Indess ist der Zeitinitersciiied nieht von grosser Er-

heblichkeit, und die Diff^enz beträgt hierbei nur ethche

Wochen oder Monate.

ad B, Anders gestaltet sich das Sachverhaltniss

in Betrtf der langsameren oder rascheren Yerwesmig

jedoch bei solchen Personen, wdche durch Vergiftung

nms Leben gekommen waren. Im Allgemeinen hat AA.

Bwar die Gelegenheil:, Vergiftete längere Zeit nach Ihrer

Beerdigung zu untersuchen, nur sparsam dargeboten,

wdl bei znfillligen oder in selbstmörderiseher Absieht

vollzogenen Vergiftungen das Factum in der Regel noch

vor der Beerdigimg constathrt wird. Dassdbe güt von

Vergiftungen in verbrecherischer Absicht, insoweit der

Thäter sich dazu eines rasch und unter heftigen Er-

scheinungen wirkenden Giftes bediente, k. B. der Blau-

säure, der giftigen Alcaloide, heftiger narcotischer A^littel

aus dem Pflanzenreiche, der Quecksilber-, 8piessg^na*,

Kupferpräparate. Eine Ausnahme hiervon macht der

Arsenik, wenn er in kleinen Dosen und in Auflösung

beigebracht wird, weO hier der Tod nicht, wie bei

grösseren Portionen, durch Entzündung und Brand des

Magens, sondern durch Vergiftung des Bluts und Läh-

mung des Nervensystems erfolgt. Eäne ziemlich gleiche

Bewandtniss hat es mit Vergiftungen durch Blctpräpa-
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nfte> welche mdess seltener zu absichUichen T^lungeii

gebraucht werden f dä es dazu achon bedenleiider Do*

aen bedarf, deren unmerkliche Beibringuug niclit leicht

ist. Dagegen Terrath Bich der Arsenik durch Geschmack

und Aussehen fast gar nicht, es bedarf zur Ausführung

emer tödtlichen Vergiftang emer nur geringen Quanti-

tät, etwa eines Grans, und die nach kleinen Dosen ein-

tretenden Zuiaile stimmen mit mehreren Krankheiten,

z. B. Brecfakolik, Cholera, Unterletbsentaündnngen, so

sehr überein, dass die wahre Sachlage während des

Lebens öfters gar nicht erkannt wird, und mitunter et^

längere Zeit nach dciii Tode der Verdacht der Tödtung

durch Gift^ namentlich durch Arsenik, aufsteigt Daher

kommt es, dass die bei weitem hSufigsten Wiederaus*

grabungeu ^eit längerer Zeit beerdigter und der Tödtung

durch Gift Terdächtiger Personen solche Individuen sind,

denen Arsenik beigebracht war, und wir besitzen daher

bis jetzt nur Uber diese ein ausreicheBdes Wissenschaft^

liebes Material Nach den bisherigen Er&hmngen tritt

bei mit Arsenik vergifietcu Fersonen die Verwesung

anfänglich zu der gewöhnfichen Zeit ein, schreitet selbst

rascher wie bei anderen Leicben vor, nach ethchen

Wochen stellt sich jedoch ein Stillstand in derselben

ein, der dadmch bewirkt wird, dass sich der im Kör-

per noch ,befindliche Arsenik mit dem sich darin ent-

wickelnden Wasserstoffgas zu Arsenik-Wasserstoffgaa

verbindet, welches alle organischen Theile, sogar die

Knochen, dur^dringt und sich selbst der den Sarg

umgebenden Erde mittheiit. Diese Imprägnation des

Arseniks. bewir^Lt nun einen Stillstand in der fauligeo

Gfihmng, die liicht bereits von der Verwesung zerstör-

ten organischen Theile behalten ihre Form bei und nur
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ihre Mischung verändert sich in der Art» dasi» eine Ein-,

trocknung der Weichgebilde eintritt, Ihnlich derjemgen

bei Mumien. Ausser dieser Eintrocknung im Allgemei-

nen hat man bei Personen^ welche notorisch durch Ar-

senik vergiftet und iiieliieie Monate nach dci Beerdi-

gimg ärztlich besichtigt wurden» noch folgende Wahr-

nehmungen sMemlich constant gemacht;

aj der Leichnam verbreitet einen ammoniakalischen»

. dem eines «lUn Käses fihnlichen Geruch hd gänz-

licher Abwesenheit des gewöhnlichen Fäulniss-

geruchs;

hj die allgemeinen Ilautbedeckungen sehen dunkel

m^bagonifarbig» schwärzlich aus und sind von der

Festigkrit harten Leders, der Rinde eines harten

Käses oder der Schwarte eines stark geräucherten

Specks oder Schinkens, so dass die Schneide eines

scharfen Messers nur mit Gewalt eindriogt;

e) die gesammjten Muskeln sind wohl erhalten» aber

von hdlerer Farbe, als bei anderen Leichen, und

lassen sich trocken anfühlen» gleich au der Luft

getrocknetem oder gedörrtem Fleische;

dj das im korper befindliche Fett wird in eine seifen-

oder talgartige Masse verwandelt;

4j auffallend gute Erhaltung derjenigen Korpertheile,

welche mit dem in den Körper eingebrachten Ar-

senik zunächst in Berührung blieben, ako des

Magens, der Leber, der Milz, des Darmkanals,

obschon dieselben^ vermöge ihrer Weichheit und

.Säftereichihums, vorzug£>weise zur Verwesung

disponiren.

Vergleichen wir nun hiermit den Befund in dem

Leichnam des Mergmer^ &o ist nicht, zu verkennen^
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dass derselbe viel Aeimliches darbietet. Wir fanden

flllnilicli;

ad a) dass sowohl beim Abheben des Sargdeckels, als

auch bd Erdfinnng der Bauch- und Kopfliölile

durchaus kein fauliger , sondern ein säuerlich*

süsser Geruch emporstieg, und möchten wir, wenn

wir einen Vergleich anstellen sollten, demselben

die meiste AehnUchkeit mit dem eines schaai ge-

wordenen Essigs oder dem eines nicht va alten

Kuhkäses beilegen (19., 20., 36.);

ad b) zeigten allerdings die gesammten Hautbedeckun-

gen auf der K^h peroberfläche, namentlich die Kopf-

schwarte, die Wangen, die Schleimhautausklei-

dung des IVlündes, die Bedeckungen des Halses,

der vorderen ürustiläche und des Bauches, nebst

denen der oberen und unteren Eictremitliten (5.,

11., 12., 13., 14., 15.), die vorerwähnte leder-

artige Festigkeit und dunkle Färbung, |a einzelne

Theile, wie uutei anderen die Nase, Ohren, Fin-

ger und Zehen (8., 15.) glichen, in Bezug auf

Härte und Farbe, Stucken von Steinklee. Wei-

tere Beweise der Austrocknung und Verdichtung

lieferten die Lungen, wdche so zäh, wie weiche

' Pappe waren (33.), das %ur Seifenconsistenz ein-

getrocknete, im Normalzustande so weiche und

saftreiche Gehirn (36.), die Häute des Magens,

Darmkanals, der Harnblase und des Herzbeutels

(23., 27., 30., 34.), welche nicht allein auffallend

verdünnt, sondern auch so dicht mit einander

verbunden waren, als waren sie mit Kleister an-

einander geklebt;

od ^ fanden wir alle musculösen Theile, so wdt wir
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soldie iii1i«r betrachteten, specieD aber die Mas«

' kein der Wangen ^es Halses (12.), des

Mnjkeii Oberschenkels (15.) noch ToUständi^ er-

halten, die einzelnen MuskelbiiiHlel deutlich sieht*

bar^ das Muskelfleisch aber theils heUrosa, pfir-

sichblnthen, theils gelbroth von Farbe und trocken

wie geräuchertes oder an der Lufi gedorrtes

Fleiscil;

. ad dj verweisen wir auf die Veränderung, welche mit

dem unzweifelhaft reidilich Torhandenen Fett^

insbesondere in den Muskelzwischenräumen der

Wangen» des Halses (12.)^ der Schenkel (16.)»

in den Banchdecken (21.), im Net% (22.) und In

den Gekrösen (28.) vorgegangen war. Dasselbe

war überall in eine seifen- oder talgartige, ziem-

lich feste Masse umgewandelt, und der ölige Theil

des Fettes als an grüngelbes^ durchsichtiges Gel

ausgeschieden, theilweise wie u. a. in den Brust-

fellsäcken in bedeutender Menge (32.). Die Son-

derung des Fettes in einen festen und flüssigen

Theil (wSlearine und Elaine) war in concreto auf

dieselbe Weise durch einen chemischen Process

erfolgt, wie dies zu technischen Zwecken auf

mechanischem Wege durch Pressen mit dem

Hammel- und Rindertalg vorgenommen wird;

ad ej besonders auilaliend ist endlich die vollständige

Erhaltung gerade der Unterleibseingeweide und

solcher unter ihnen, welche wegen ihrer weichen

Textur und grossen Biutreichthums» z. B. Leber,

Mih, Nieren (24., 25., 31.), beim gewöhnlichen

Laufe der Dinge gerade am schnellsten verwesen

und zu Brei zerfliessen. Es rührt deren Conser^
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yation, wie diejenige des gleichfalls leickl faulen-

den Magens und Darmkanals^ wahrscheinllcii davon

her, dass diese Tbeile der antiseptischen Wir>

kung des in den Magen eingeführten Arseniks am
stärkslea uud unhaiteiidstea aiisgesetz.t waren.

Ueherall aber ist es sehr aoffaUend, dass, mit

Ausnahme der äusseren Geschlechtstheile, der

Augäpfel und der Zunge (4.^ 7,, 9.), welche wahr-

scheinlich sogleich dem ersten Angriff der Ver*

wesung unterlagen, alle übrigen Gebilde von wei-

chem GeCiige nach achtzehnmonailicber Beerdi-

gung noch so deutlich, sowohl in BcLUg auf ihre

Form^ als auf ihre Textur erkennbar waren. Je^

denfalls ist die drüsigte, an sich derbe Bauch-

speicheidrüse ()d6.) auch noch vorhanden gewesen»

wir waren nur nicht im Stande» sie unter den

fest aneinander geklebten Unterleibsorganen her-

auszufinden.

Die Bildung von Schimmel auf der Korperober-

fläche (5.>.6.| 14. 9 15.) ist eine Erscheinung , welche

einige forensische Aerzte, z.B. BünefMt, als Merkmal vor-

angegangener Arsenikvergiltung erachten; dieselbe wurde

jedoch auch an lange beerdigten Leichen solcher Per-

sonen walirgenommeii, welche eines natürlichen Todes

verstorben waren. £ben so wenig ist die Abwesenheit

von Maden und Insektenfrass (20.) als ein Criterion

der Vergiftung mit Arsenik oder einem anderen metalii-

sehen Gifte von den Gerichtsärzten an^kannt. Die un-

verändert feste Adhärenz der Haare und Nägel (10.> 15.)

findet man auch hei anderen mumificirten Leichen. Der

Umstand, dass sicli in keinem der grösseren Gefasse,

auch nicht im Herzen (16., 2Z„ 23*, 24, 29., 33^ 34., 36.)
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Blut vorfand, dass die Gallenbläsc (24.) von tlüssiger

Gille, die Hwnblase (90.) Ton Urin, der Dannkanal (27.)

von Flüssigkeit ganz leer war, erklärt sich daraus, dass

in Folge des Gährungsprocesses alle Fiuida im meDSch-

Kchen Leichnmii sich yerdüiinen, durch die Unfassiiiigs*

wände ihrer natürlichen Höhlen per diapediiin hindurch-

dmigai und das Bestreben haben » vom Centnun nach

der Peripherie hin zu euLwcichcn. Es ist derselbe Vor-

gangi welchen wir mitunter schon 24—48 Stunden nadi

dem Tode und beim ersten Angriff der Verwesung in

Gestalt des AuäÜiessens von Blut und Jauche aus Nase^

nfamdy After und Mnttersdieide beobachten.

Wenn wir sub 23. des Obductions- Protokolls bei

Besefareibnng des Magens erwähnt haben^ dass sieh auf

de^ssen Schleimhaulauskleidung weder Erosionen, noch

Geschwüre^ noch anderweitige Zerstörungen vocfandeni

so kann dies als Bewms gegen dne Vergiftung mit Ar?

senik nicht gelten« da dieses Gift, wenn es im aufge-

lösten Znstande verschluckt wird» bekanntlich todtet,

ohne die Magenhäute zu corrodireui £u perforiren oder

Brand zu veranlassen«

SchUessHch wollen wir noch erwähnen, dass der

Boden, in welchem der Sarg eingesenkt war, und wei-

cher demnächst bei der Ausgrabung wieder ausgewor-

fen wurde, aus gewöhnlicher lockerer Erde, Sand und

theilwdse aus Bauschutt bestand, abo nicht diejenigen

Bestandtheile besass, welche nach den hisherigen Er-

fahrungen den Verwesungsprocess verzögern oder ganz

aistiren*

Betrachten wir nun den Comple2.u$ von Erschein

muigen, in der Leiche des Mirgmer in seiner Gesammt*

heit, so ist alleidiugä nicht in Abrede zu stellen, dass
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«krselbe yiel Admüdikeii ndt <leiieii darbietet, weldhe

man nun ia einer namhafte Zahl von Fäüen bei Men*

sehen beobachtet hat, die notoriach durch Arsenik wer*

giftet und längere Zeit nach dem Tode wieder ausge^

firaben wurden. Indess sind die gemachten Erfahrungen

noch nicht zahlreich genug, um jede Täuschung aus-

Boschliessen und das Factum einer vorangegangenen

Arsenikrergiftung mit Sicherheit zu constatiren. • So

sehr nach den Ergebnissen der Leichenschau auch die

Vermuthung einer Vergiftung durch ein metalfisehes

Gift in speeie durch Arsenik Platz greift, so begründet

dieselbe bei dem jetzigen Stande der Wissenschaft doch

nur einen dringenden Verdacht, dass Mergener durch

ihm bogebrachten Arsenik sm Leben verloren habe,

und es bleibt lediglich der chemischen Untersudrang

der aus der Ldiche entnommenen organischen Theile

vorbehalten, durch Auffindung und I>arstellung des Gi^

tes den Thatbesiaud der Vergiftung mit Bestimmtheit

festzusteUen.

• Magdeburg, den 26. September 1851.

(L, S.) Der Kreisphydikas, (L. S.) Der Kreiswundarzt

Sanitälsrath VargeS«

Dr. Voigtei»

Gheiiii8€]ier Benoht
• • •

Dem König!» Stadt- und Kreisgericht, Abiheiiung

ftlr Strafsachen, berichten wir zur Untersuchungssaehe

wider Mergener hiermit gehorsamst, dass wir, der ver-

dbriiehc» Auffardenj|ng vom 7ten d. M* F. iOB/s. ent-

sprechend, die chemische Untersuchung der hei de#
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Obduction des Mergetier Vater aus dessen Leiche ent:

nommflneii Körpertheüe Teranstaket haben. Das he»

treffende Geschäft ist in dem Laboratorio des mitunter*

zeidmeten Amdi yorgaiommen^ am 8ten Nachmitt^igs

begonnen und am 13ten d«M. beendigt« Aiis4r&ekfidi

wird noch hemeikL, dass der etc. Arndt die betreffen-

den Körperthrile nnd die daraus eitrahirle Flässigkcit

unter fortgesets^tem Verschluss gehalten hat, und die

Beeorgnus einer Vertaaschong derselbe oder einer %ih

fidligen^ evenU böswilligen Beimischung gilüger Sub-

stansen, ihiebesondere von Arsenicalien» nicht Piais greift*

Der von uns bei dem Geschäfte yerfolgie Gang war

folgender:

Um zunächst Ueberzengung zu gewinnen von der

Reinheit der bei dem Untersuchungsverfahren anzuwen-

denden Geräthscfaaften und Reagentien» wnxden dieselben

auiü Sorgfältigste geprüft, und erst nachdem sich die-

sdben als vollkommen arsenfrei erwiesen hatlent zum

Gebrauch dersdben geschritten. Es wurden dsranf dte

beiden mit den zu untersuchenden Kräpertheilen get

föUlen CSSser, wdche dem unterzeichneten Amdi nsit-

telst Protokolls vom 7 ten d. M. ad aedes zugefertigt

waren» hcrbeigehoHy und nach gewonn^er Ueberzea*

gung von der Integrität der Gerichtssiegel und des an-

derweitigen Verschlusses hierauf zu^st mit der UuieiT*

suchung des Magens begoonen.
,

L Untersuchung des Magens nebst InÄait*^

(Glas L)

Der aus dem Glase entnommene Magen würde auf

einer zuvor mit destillirtem Wasser gereinigten Por-

zellanschaale ausgebreitet und nochmals einer genauen

Digitized by Google



Beftchdgttiig; unter SkJuilfenahme eines Vergr^Mtouiigs«

glases unterworfen. Hierbei fanden wir an einer Stelle

des Magens» ungefähr in der Gegend des Fmndku (Ma*

gen^und), im Umfange etwa eines Zweithalerstücks,

die Schlemihaul ungefähr eine Linie stark mit «iner

mthbraiinen, siJtnderigen Masse übersogen, in Mreldier

kleine, mohnkorngrosse, weisse, zwischen den Fingern

serrdbHche Korperchen sieb befanden* Die erwähnte

rothbraune Masse glich, dem äusseren Ansehen nach»

gm» eingedicktem Blute. Die weissen Korperchen er«

wiesen sich unter der Loupe als kleine Fettklumpen.

Es wurde hierauf die gedachte rothhraune Substaua

bdiutsam abgeschabt, wobei auch bemerkbar wurden

dass die Schleimhaut des Magens au dieser Stelle gleich-

ftdls rothbraim aussah und in sofern von der übiigea

Tunica villosa abwich, ein Theil der gesammten Magen*

Schleimhaut mit destillirtem Wasser abgeschlenuttt, er-

Utct und demnSchsl in den zuvor ebenfalls geprüften

JlfarsÄ'schen Apparat geschüttet. Es erfolgte indess hier-

bei keine Reaelion auf Arsenik

Nunmehr wurde der ganze Magen in kleine, etwa

CBieii Zoll grosse Stücke verkleinert, mit destülirtem

Wasser und Chlorwasserstoffsäure übergössen, in einer

pnrzeUanenen Schaale gekocht und nach und nach Ory*

staUe von cUorsaurem Kali hinzugethan , bis die orga*

nische Substanz gän/.lich zerstört war und eine wein-

gelbe Flüssigkeit sich abfiltriren liess. Mit dieser Flüs-

sigkeit wurden folgende Versuche gemacht und Resul-

tate erzielt:

1) Ein Theil derselben mit Kalkwasser ( frischberei-

tetem) im Ueberschu&s versetzt lieferte einen

weisen Niederschlag (arsensauren Kalk)*
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2) In einen anderen Theil der Probefiüfisigkeit wurde

längere Zeit SchwefelwaMerstoffgas geleitet^ wo-

bei sich ein gelber Niederschlag bildete (Schwefel-

arsen). Nachdem dieser gelbe Niederschlag aas-

gewaschen und in verdünnter Ammoniakflüssig-

keit aufgelöst worden war^ wurde die damit %n

gleicher Zeit noch niedergefidlene orgamsdie Sub-

• stanz durch Salpetersäure Tollkommen zerstört

und der Rückstand, mit verkoUtem Weinstem yer«

meugt^ in einem WasserstoflFgas - Entwickeluugs-

Apparat bis zur starken RothglühhitKe erhitst^

wobei sich:

3) sowohl in dem Glasrohre» als auch auf «ncr vor

die Flamme gehaltenen Porzellanplatte in Gestalt

eines schwärzlichen Anflugs das Arsen metallisch

ablagerte.

4) Der grösste Theil der Probeflüssigkeit wurde zu

den nun folgenden Versuchen mit dem ifarift'schen

Apparat verwendet. Es bildeten sich hierbei wie-

derholt» wenngleich langsam» schöne Spiegd von

metallischem Arsenik, sowohl in der Glasröhre,

als auch auf Porzellan« welche durch ihre braune

Farbe in der d&nneren Schicht, durch ihre leichte

Flüchtigkeit und beim Eriiitzen durch den bekann-

ten knoblauchartigen Geruch unzwadentig von

uns als solches erkannt wurden.

5) Um wissenschaftlich festzustellen» dass die tub 4.

erzielten Spiegel nicht durch Antimonium (Spiess-

glanz) » welches sich ähnhch verhält» sondern nur

von Arsenik herrührten» wiu-den dieselben oxydirt

und gaben mit einer Lösung von schwefelsaurem

84. m, Bfk 1. 6
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/Kopferoxyd^Ammouiak einen xeii>iggrünen Wieder*

scUftgy das bekatuilc Sch^k^im Qrüu, und

l^i Hinisufiigiing von salpeterfianrem Silbcroxyd-

Ammouiak eine» blassgelbeii Niederschlag;.

7) Schweieiwasserstoffgas über die Spiegel ad 4. ge-

leitel, Ulldelc einen gelben Niederschlag (Scbvvefel-

se&), welcher durch einen Strom trockenen Chlor-

wasserstoffgafies nicht fortgenommen wurde. •

IL Untersuchung des Uarmkanals* (Glas II.)

Bei dei' Behandlung des belräcbtliclieii Tlieiles des

2ur Untersuchung übergebenen Dannstücks behufs Ge-

winnung der Probeflüssigkeit wurde genau dasselbe Ver-

fahren^ wie, bei der des Magens mb I. befolgt > doch

gab die Procedur nicht, wie dort, eine weingelbe, son-

dern eine mehr liraune Flüssigkeit, ein Beweis noch

nicht vollständig ervaelter Zerstörung der organisidien

Substan/A'ii. Diese war hier auch s( Jisvieriger,. weil es

gal^ viel am I>armkanale ansits^endes Fett zu zerstören.

Das Experiment

. aj mit dein Manh'schcii Apparat lieferte^ jedpdi weit

langsamer und schwächer, den charakteristischen

Arsenikspiegel, und naeii bewirkter Oxydation des-

selbea (siehe Nr. 5.) erzeugte

bj salpetei saures Silberoxyd -Ammoniak den sub 6.

gedachten blassgelbeo> und

<;) schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak den iuff 5.

erwähn Len, zeisiggrüneu Niederschlag.

Nach diesen Ergebnissen der chemischen Unter-

suchung ist CS uny. weifelhaft, dass sich in dem
Magen irnd in dem zur Prüfung verwendeten

Theile de^ Darmkanals des wieder ausgegra-
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benen Mergener Arsenik befunden hat, indess

kann das darin yor^efundene Quantum desselben nicht

gross seifi, da die verschiedenen Versuche, sowohl mit

dem MarMschen Apparat, als mit den Reagentien über-

all nur ein quantitativ geringes pLuduct lieferten. Soll-

ten wir ungefähr die Menge des im Hagen und Dick-

darm aufgefundenen und dargestellten Arseniks sehätzen,

so würden wir dasselbe nicht höher, als etwa auf einen

Gran angeben kdnnen, indess können wir die Bürgschaft

für die Richtigkeit dieser Schätzung nicbl übernehmen.

Indem wir anbei die beiden Zuckerglaser, worin

sich Magen und Darmkanal befuiukn, /.urück^eiuleii, be-

merken wir noch, dass das leere Glas so sorgfaltig ge-

reinigt ist, dass es zum sofortigen Gebrauch zu ahn-

lichem JBehui zu verwenden ist. In das andere Glas

haben wir das mitiibergebene Stück der Schenkelbe-

deckuii^oii tle» j^Jei yener getiiau uud behufs C'ouherva-

•tiov mit VV^eingeist Übergossen, Ij[ai^&[^iick

zweifelsohne auch mit Arsenik imprägnirt ist , so be-

darf das t^eire^endje Glas vor etwaigem yV'juederge|^|>^^U<j^

.einer sehr sorgfältig en Reinigung , i^m tn . t^finf^ ilT^Ur

schuiigen y eranlassung xu.gcbeu.

Schürfslicb erwähnen wif UQcli, d^^s^ wir 4<^^

der, bei der Priilnni; « i hallt;iicn Arscnik^p.i^ejgel in, ^p^ef

Glasrohv? i>p^, Sij^f^ite^ dem l[^t^^|ichi9n(f|r|chter

Herrn «t<^ ^ sein
,
ye^p^n5en per^ün^

habeu. ; , . ; I

; l^ag^^burg, ^^11« »• w. ;

^ ^

,

. Kreisphysikus, Sanitätaratb < r . ^W%'4niitf''' *ii)

'\ 0 ';i«l;:'>Dr. ;S^|gtd«
.

Apotiieker. im lifi

>''.
.

' ff : ; villi! U </ • . :
• 'It'» .\ III . i

6*
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Zar IrkrankQiigs-Wälirschei&UchkeiL

Dr. lilniRii,

prakt. und Armenarzt in Berlin,

' In meiner im zweiten Bande dieser Zeitschrift be-

endlichen Abhandlong zur Reorganisation ' des Armen-

Medicinalwesens der Stadt Berlin hatte ich S. 71 die

Annahme gemacht: „dass das Contingcnt der im Er*

krankuDgsfall die Arineiikraukenpflege in Ausprucii neh-

menden Personen dreimal so gross sein möchte^ als die

Zahl der im lauleaden Jahre aiiiienärztlich behandelten

Erkrankung^raigewteen ist."

Diese Annahme hat vcrschiedenUiche Bedenken

erregt^ und mit Hecht. Eines Theiles wurde behauptet,

das Verhältniss sei zu hoch gegriffen, andererseits hielt

man es für zu niedrig, und wer sich kein Urtheil über

die Sache selbst erlauben wollte, war d^h wenigstens

damit nicht zufrieden, dass in einer so ^chtigen Po-

sition eine blosse Annahme figurire.

Ein Zweifel über dieses Verhältniss würde weniger
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leicht entstanden sein, wenn die Statistik der Ariaeii-

Direction vollstäiidiger wäre. So klagt aber schon

Herr Sladtrath Duncker in seinem berühmt gewordenen

Bericht über die Armen- Verwaltung der Stadt Berlin

S. 25 über das ,Jängst als dringend anerkannte, aber

bei der bisherigen Centralisation nur unvollkommen und

— bisher unbefriedigt gebliebene Bedürfniss, die Zahl

der jährlich unterstützten Personen fe.st/Aislellen," Diese

ist jetzt, da nur über die fortlaufend Unterstützten ein

Hauptbuch von der Calculatur ^clülul wirJ, mit Sicher^

heit gar nicht anzugeben« Die Annahmen der Calcula-

tur, die ich persdi^eher Mittheilung verdanke, von etwa

54,950 Personen für das Jahr 1847, 59,000 Personen

für 1848 und von 60,400 Personen für 1849 sind daher

eben nui* als Annahmen au belriu hicn, die sogar in sich

UnWahrscheinlichkeit haben, weil 1848 die Gesammt-

kosten geringer waren, als 1847, also aucli selbst bei

höherer Unterstützung doch auch eine germgere Per-

sonenzah] voraussetzen lassen. Diese Annahmen geben

daher nur ganz, uagefahic Anhaltspunkte.

Gesetzt aber, die Anzahl der unterstützten Perso-

nen wäre genau bekannt, so würde auch dies die auf-

geworfene Frage nicht vollständig wünschenswerth eir-

ledigen; man würde nur das immerlun schon bedeu-

tende liesidial erfahren, wie viel arme Kranke auf Un-

terstützte überha*upt in einem Jahre gefallen sind. Da

aber die Medicinalpflege selbst einen Theil der Unter-

stützungen bildet, so folgt selbstredend, dass immer

noch ein Theil existirl hat, der diese Art der Unter-

' sjtützung nicht beansprucht hat, . sie aber im £rk|-an*

kungsfalle beansprucht haben würde, d. h. das Contin-

gcut der im Erkrankungsfalle die Armen-Medicinalpiiege
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beansprueheaden Personen ist grösser , als die Summe

der^Uidi im Laufe eines Jahres unterstntzten Perstfiii^.

Die Frage nach der Wahrscheinlichkeit des Er-

krankens in einer gegebenen Bevölkerung ist aber fia-

mentlich heutzutage keine müssige, wo die Errichtung

Ton Krankenkassen an der Tagesordnung und die Ver-

theilnng des ärztlichen Personals eine Lebensfrage fitr

den ärztlichen Stand geworden ist.

Da es keinem Zweifd unterliegt» dass die Sterb-

lichkeit gesetzmässig erfolgt, und dass, von ihrer nu-

merischen Seite betrachtet» dieselbe den Stempel der

Nothwendigkeit tragt, so ist es, tla nvdii im Allgemeinen

an einer Krankhdt stirbt, wahrscheinlich» dass auch das

Befallenwerden yon Krankheiten und ihre Todtlichkdt

(also auch ihr Ausgang in (ieuesung) im Grossen und

Allgemeinen bestimmten Gesetzen unterliege.

Man weiss hierüber wenig oder gar nichts, und

erst wenn allgemeine Vorfragen entschieden sind» wird

man zu specielleren Untersuchungen über die Erkran-

knngsfahigkeit der verschiedenen Lebensalter» das Ge-

wicht der verschiedenen Einflüsse, z. B." der Witterung

auf die Zunahme mid Lethaiität der i^rankheiten» über

die wahrscheinliche Dauer der Erkrankungen in ver-

schiedeneu Lebensaltern u. s. w. iibergehcn können.

Eine Hauptfrage» auf die ich mich in Folgendem

zunächst beschranke, bleibt die nach der Zahl der zu

ärztlicher Cognition konunenden Erkrankungen in einer

gegebenen Bevölkerung.

Da die Zahl der Erkrankungen unter den städti-

sdben Hausarmen bekannt war *)» so kam es darauf

t) Die lialea werdea instracUoniDiittig mi «ogefeftigt, diw Kraake

eM, wmn tie tbm Monat aadi don lanfradAii dm Ant aioht bata-
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an, 7.11 bestimmen, wie viel Personen (iieser Erkrankvings-

anzahl entsprechen möchten« Direkte Zählungen haben

niclil stattgefunden. Es blieb ein anderes IVüttel. näm-

lich aus der Zalil der Gestorbenen die ungel^hre Summe

%n bestimmen. Bekannt war nun die Zahl der jährlich

sowohl in Berlin Verstorbenen, als die Zahl der jähr-

lich durch die Ärmen-Direction dem Polizei«Präsidium

geiueldeten verstorbenen Ilausarrnen. Ebenso waren be-

kannt die jährlich in Berlin gelebt habenden^ oder konn-

ten «ras 4«! ZlMungsjahrtm berechnet werden.

r^iuimt man nun an^ dass die Zahl der todten Ar-

men einer verhaltnissmassig eben so grossen Anzahl

Lebender eDisprochen habe, als die Zahl der in Berlin

überhaupt VerstorbeneB erfahnmgsmäsaig Lebenden ent-

sprochen bat, so erhält man folgende Zahlenreihen;

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
*.

Star!»en Starben Lebten Lebten Erkrank- • ^ X

Jahr. iB Berlin in Berlin in Berlin höchstens ten Hauä>

ffaijsarme ühprb^iipt. Arme. arme. c fcZ
**

1831

1832

1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845

9,515

7,850

8,058

9,176
7,361
7,519
11,052

8,554

8,344
9,315

8,772
9,197

8,884

9,142

1,344

1,232

1,300

1,436

1,159
1,118
1,665

1,373

1,319

1,485

1,332

1,442

1,510

1,655

MIO

229,843
235,700

241,500
247,336
253,400
259,400
265,394

271,968

279,340

290,606
311,500

321,505

333,990

348,865

36^970

32,465
3f\9^0

3ö,9ÜO

38,707
39,898
38,570
40,072

43,653
44,157
46,328

47,300

50,408

56,767

63,155

64^&1

23,183
22,309

22,270

23,587
21,884
21,607
24,902
25,646

24,703
28,194
28,233

29,729
34,306

39,411

35,367

1,6

1,7

1,8

1.7

l/>

1,^

1,8

1,G

1,7

1,7

1.6

• I

sprucht hnben, abgemeldet und alsdann bei neuem Erscheinen neu g««

buclxt weidea. < .
'
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Starben Starben Lebten Lebten Erkrank-
% = •

in Berlin in Berlin in Berlin höchflieng ten Haus-
*>

E «> V•-am

überhaupt. Haiisarme. üherli;it]{»t Armp. arme. m
Da

»• *•

lo4b
1847
1848
1849
1850

10,235

11,174

i,7iy

2,046

2,194

2,403

1,925

OOÜ,OüO

403,686
400,325
402,531

417,665

b7,94iC

80,697
73,034
68,512
71,953

oo,o«Sb

44,401
51.504

51,517

50,678

1.«

1,*

1'*

Anmerkung. Die Zahlen sind aus den Archiven de« Königl. Polizei-

Präsidii. Im Jahre 1850 stimmt die Erkranknngsiahl gtgea die

früher angeführte Liste nicht. Es beruht dief auf einem Fehler

der Calcnlatur der Armendirection.

Die Zahlenreihe Nr. 5. abo steUt auf dieae Weise

das Contingent derjenigen Personen dar, welche im Er-

kraaknngsfiilie die armenärztüche Behandhmg hean-

spracht haben würden. Diese Zahlen sind aber gefun-

den unter Voraussetzung eines eben so grossen Sterb-

licUceits^Verhältnisses nnter den Annen, als in der All-

gemeinheit. Sie repräsentiren also Maxima. Wie viel

zu gross dieses Mazimnm sei, ist vorltHifig niehlm be»

htiiiunen. Man fCasperJ hat wohl Berechnungen geiiiacht

über die Skerblichkeits-Verhältnisse der Armen gegenüber

den Reichen 9 aber nicht gegenüber der Allgemeinheit;

und in neuester Zeit ist die Beeinflussung des Wohl-

standes auf Mortalität nnd lirkrankmig st» hoch ange-

schlagen worden, dass sie fast zur Spielerei ausgeartet

ist So gid>t VUkmd an (Am. ä^hygiin$ T. 2.)y dass

die Erkrankungs-Verhältnisse unter den englisclieu Trup-

pen in der Art differiren, dass bei der Linien-Infanterie

die meisten (4 : 20,08), die wenigsten Erkrankungen bei

der Cavallerie (1 : 24^) vorkamen, und reducirt diesen

Unterschied auf die Löhnung der Truppen, die bei der
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CaVdlene am hdchsten 6ei. Mom (die Gesetze deif

Lebensdauer, 1839) behauptet dagegen, nachdem er

Chateauneufs und Vtüermfs Untersuchungen über Ein-

fluss der Armuth und Wohlhabenheit auf Mortalität

angegrtüen hat, da.ss es „nicht wohl zu vermuthen sei,

dass in der Sterblichkeit der Menschen, welche gc-

wöhalichen Beschäftigungen obliegen, sich sehr bedeu-

tende Unterschiede finden sollten '"^ mit Ausnahme der

ersten Jugend.

Lassen wir dies einstweilen dahingestellt sein, so

wird doch nicht ^läugnel werden können^ dass in den

gefundenen Zahlen ein Sinn liegt.

Und nun, was finden wir? Dass eine Erkran-

kung auf eine, bis anderthalb arme Personen

im Durchschnitt jährlich zu rechnen ist^ ein

Verhältniss, welches noch zu hoch ist, wenn man fest-

hält, dass jene berechnete Zahl Liebender ein Maximum

darstellt, ein Verhältniss, welches sich aber innerhalb

zwanzig Jahren im Wesentlichen gleich gebheben ist,

mA welches auch die Oholerafahre nicht erhebliefa^

die von 1831, 48, 49 und 50 am meisten, die von 1832

und 37 weniger, alterirt haben»

Auf ähnli^^e Weise kann-man nun weiter aus den

bekannten Daten sich eine Vorstellung verschafl'en von

der Anzahl der in einem Jahre in der Berliner Com-

mune vorgekommenen Erkrankungen.

Nimmt man nämlich an, dass die in Berlin vorge-

kommenen Todesfälle verhältnissmässig eben so vielen

Erkrankungen entsprachen, als die unter den Armen

vorgekommenen Todesfälle EHcrankungen entspfochen

haben, so erhält man folgende Zahlenreihe:
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Jahr.
1

1 in Beriin.

Erkraakieii .

Ein Erkrankter

mndetteni. * Lebende

1831

1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850

229,843
235,71)0

241,500
247,336
253,400
250,400
265,394
271,968
279,340
290,606
311,500
321,505

333,990
348,865
365,970
389,395
403.686

400,325

402,531
417,665

164,127

142,147
138,040
150720
142,440

145,315

165,295

159,778
156;271
176,853
185,920

189^609

201,837
217,701
200,392

203,666
222,113
282,309
302,520
294,325

1,*

1,7

1,«

1,8

1,7

1,6

1,7

M
1,7

1,7

1,6

1,6

1.«

1,«

1,8

1.5

Diese Zahlen slod Minima; denn wollte man be-

Iwntiteny dass die in Berlin vorgekoniinefieD Todesfälle

einer verhältnissmässig kleineren Anzahl von Erkran-

Inmfiett entsprochen haben, als die unter den Armeu

allein Torgekömmenen Todesfälle, so wurde daraus folr

geuy dass unter letzteren die Krankheiten am wenigstea

leOial verlaufen, was wohl Niemand behaupten wird.

Soinil kommt auch hier auf uoeii nicht

ftwei Lebende durchschnittlich mindesteas

eine Erkrankung im Jahr.

Auf dieses Verhältniss ist also bei Groudung von

'Kratdceidcassen und bei Vertheilung des ärztlidiea Per-

sonals zu, rücksichtigen.

' Wie sich die Erkranfcungs-Wahrscheinlichkeit nach

verschiedenen Altersklassen gestaltet, darüber fehlt es

zur Zeit an Material. Einen interessanten Beitrag hierzu
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konnten die Listen der Militairarzte und des Berliner

Gesundheitspflege - V ereins geben. In der Highland so-

ctely> einer Gesellschaft zur Unterstützung kranker Hand-

>verker in Schottland^ die sich über mehr als lOO^OOO

einzelne Erkrankungen erstreckte» fand man: ^)

einen Kranken auf 136^95 Personen unter 20 Jahren;

87^ ff von 20—30 Jahren;

76,7* 80-40

50,61 » » 40-50 »

}y 99 99

5J 99 99

99 99 99

99 99 99

39 » 99

99 99 99

27,65 „ yj 50--60 „

9,23 „ . „ 60—70 „

3^4 „ über 70 Jahre.

Äam. ^I^güne, T. 1 f. 241.
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Die SypUlisilioii m winenscliiflUtelier und Banittts-

polizeiliciier Beziehung.

Vom

Ereil -Pbyfiküs Dr. K.liiaem«mi
in Borg.

Mit einer Nachseti rift über die ZurecbDQDg des

ArzUieheii Ueilverfakreos

von

In dem neuesten Hefte von Graevelts Notizen,

Band IV. AbLii. 1., ilnden sich mehrere Mitlheiiungea

von verschiedenen Autoren, die Einimpfung der Syphilis

betreffend, welche mir es y.eitgemäss erscheinen lassen,

dieses Thema in einem Journal fiir Medicma farmsis

zu besprechen, zumal der Herr Dr. WaUer in Pi'a^) von

dessen Versuchen im Nachstehenden die Rede sein soll,

die Ansicht ausspricht, dass diese seine Experimente in

sanitäts- polizeilicher uuil gerichilich-medicinisclier Hin-

sicht wichtig seien.

Es fragt sich zuerst: zu welchem Zwiecke dürfen

wir Aerzte überhaupt die impiuug, also die absichtliche

Hervomifung irgend äiner bestimmten Krankhdt im bis
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dahin gesunden Körper yomehmen, und welches Ziel»

welchen Nutzen erreichen ' wir auch mit diesen ISn-

impiuQg;cn? Darauf werden wir do<:h antworten müs-

sen: wir impfen 9 — bisher ausschliesslieh die Poeken

— um einer verheerenden und, wo sie nicht todtel,

doch meistens entstellenden oder anderweitige Nach«>

theile hervorrufenden Krankheit vorzubeugen, welcher

man» wenn sie gerade herrscht^ in den meisten Fällen

nicht aus dem Wege gehen , nicht durch eine, selbst

bis zum Aeussersten vemunilgemässe und sittliche Le-

bensweise Torzubeugen im Stande ist, mit deren Con«

tagium vielmehr bei unseren Lebensverhältnissen und

dem Zusammenwohnen der Menschen in unseren civilis

sirten Staaten wir vielfach in Berührung kommen kön-

nen und sogar müssen. Die Erfahrung hat uns gelehrt,

dass diese Impfung der Pocken in den allermeisten FSt-

len kein allgemeines Exanthem hervorruft, sondern dass

dieses sich ganz und gar auf die Impfstelle beschränkt,

dass nach Ablauf der — gewiss mit vollem Rechte so

genannten — Schutzblattem keine allgemeine Krankheit

die Folge ist^ sondern die yollkommenste Gesundh^

sich wieder einstellt, so dass die seit Kurzem bekannt

gewordenen Ansichten des Würtembergischen Cotlegen

Herrn Dr. Nittinger welcher in der Impfung der

Schutzpocken die Quelle aller möglichen Uebel sieht,

und sie deshalb ganz verwirft, gewiss von wenigen

Aerzten werden getheilt werden. — Diese beiden Punkte

sdiemen mir die Grundbedingung f5r die' Berechtigimg

des Ar/tes zu solchen Einimpfungen zu sein, nämlich,

wie im Vorstehenden bemerkt ist, 1) die Unmöglichkeif,

1) i. B. B. (ffMdSTf ]Volii«n 8d1II. 3. 143.
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der xn Zeiten epidemisch herrschenden Krankheit aus

d&ai Wege gelien^ die Ansteckung; mit Sicherheit ver-

meiden zu können; 2) die Unschädlichkeit der|eoigen

Form dieser Krankheit, welche aus der Impfung hervor-

gdbty welche — ganz abgesehen von den nun so zahl-

reichen Erfalirungen in Betreff der Vaccination — von

vom herein schon daraus ersichtlich war, dass auch

die spontan entstandene, wenn sie ihre Stadien durch-

laufen ist, nicht weitere Fulgekrankheiten mit sich bringt.

Wie ganz anders verhält sich dies aber bei der Sjr-

pbilisü Bei dieser Krankheit fehlen unleugbar diese

beiden Gruudbedingangen ganz und gar, und wenn

n^^ine hier aufgestellten Ansichten die richtigen sind,

SO ist auf alle Fälle die von AusUiU^TurenM vorgeschla-

gene Syphüisation des ganzen Mensdiengeschleebts —
horrUiile diclu — durchaus verwerflich. Sie wurde aber

auch wohl ohne die heroische Selbstopferung des Dr.

ft* in Paris bei deren Mittheilung auch ein starkes

Herz erbeben mag, wohl kaum, wenigstens bei uns in

Deutschland, so allgemeine Verbreitung finden, als es

die Herren DD. Auzias-Twenne und Casimir Sperino

in Turin zu wünschen Schemen, da bei uns, und woU
iß allen Ländern, Gott sei Dank, Menschen genug le-

]bten, welche niemals syphilitisch gewesen sind, und da-

her wissen, dass die Gefahr, es zu werden, bei einem

sittlichen Leben nicht eben gross ist, während sie sieher

und gewiss ist, wenn man sich diese scheussliche Krank-

heit eini^iupien iässt. £s ist auch nicht sowohl meine

Absicht, hier gegen diese Einfuhrung einer, der Pocken-

impfung analogen Syphiliseinimpfung meine Stimme zu

1) f. QracveU's mmn IV. 235.
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•rheben ; ich will weiter gehen, will mt alltt Mneht diM

W<H'ts, welche nur, dem uubekauuleu und ungeoanaten*

Ante beiwohnt, ^otestiren g^en die zu wifMbediaflA

liehen Zwecken in unserer neuesten Zeil u. a. von Dr.

IVaiUr m ¥f$^ vorgenommene Einittipftuig der aeeuii-

dahren Syphüls in den Ki'irper ^esiiiuier Menschen^ nei«^

uicUl eumi^k ;gesuu4tu> kräfUgcar üuU^Uiea». sondera innt

mündil^er^ nech ^dichi einmal dfepositieosiiliigery der

Selb.sibt'süuiuiuiii^ nichl lua^iiüger und koIu* kranker kiur

deptii, l^ nenne ieh einen «icht »n rechtferii^nden Mm«
brauch der iir/.tlicheii IMachlvuUkomineidieil, ein. iVli&s-

hvauch^Mweicher . in den hier Duigelheiken Käüen ioiii

grösser^ ' um so verwerQicher itt , aIa - die VevMiclie

nicht in der i^rivalpnixis , sondt'ni iu einem iio&piUde

vprg^mmen sind. Wer die JUasae Messchen, 'i«i(elche

ge\vol4iilii.ii ^ti^tii il^ie Leiden iu deu UospUaicrn iiulfe

sucht, weil f^s ihr zu Hans^ ai^f den ««»thwendigjemlMilr

teki fehlt, genflUPr 'kennt ^— wie ich es von irur g^laubcj

fUichdeuL ich iuidi^^iu^ iahrei.iang ArmenafZit gewesen

4er weisSf da^a solche Leute^da, wo si<ft gezwungen

Mud,
.
VV,oiiitiialcu jauzuiielnricii und vieAl'ach mit Mäl»-

oern 8^, verkehren, welqhe an Bildung uiidiRaiigin ,diir

bür^erliciieii (iescilscbatl jiocii ai>er iinuMi .slehßn, sehr

l^h^ >Ar)aphi,,4er ^eihathea4iili9iung uV(irliereafn*d

sich Autorität dieser
,
Quasi f Vorgesf^tutoa i ' deir ^ «Art

unUrwcrfeiij da^s licipu W-ihiä^hc UJid Vorii^hiägßtihlM^

als ^^£eU^,ers((;:hfin^n, deisi$n; unbe^^ geh^mjht'wor^

4VM>)Hi.M^^^- UMVV.Pm ^it^^r bei .Jir.w/^cJ^^eucii «cjiun bäufig

gf^g.is^V^ yiel.inehr muas^ e^iM tümiemiiactStä

s^Hf )llnd suidr diese r letxteren, und gewiss auch die

?Y?%(9if >irel((^» ^he^;y^Ms#^Mi^a{^hei|[iiq)#ri^

*
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lör üe babea kteeo, in ihrem ganzen Umfange voraus

in llberdeiiken, oder sogar nur %n würdigen, wean nun

ihnen die^ben nach Möglichkeit auaetnander setzt? Ut

c« aber nicht, tun mit Jemand derartige Veranche a»-

zustellen, eiue nothvveiidige Voraussetzung, dass der-

aelbe alle diese Folgen vorans kernte?— Dies ist nach

liieiiier Ueberzeuguiig ulibedingt noüiwentlig, uml zwar

nm so mehr, ft trauriger, {e verderblicher diese Folgen

mSglieherweise sein k5mien. Und dass sie dies bei den

in Rede stehenden Experimenten, bei der Einimpfung

der Syphilis wirklich sind, ist, denke ich, leidit zu be-

weisen, und wir brauchen uns zu diesem Behufe nur

an die von Herrn Dr. WiMm" selbst milgetheilten Falle

Lu. halten.

Zuerst wird mis ein zwölQähriger Knabe, Namens

Durst i
vorgeführt, welcher seit vielen Jahren an einer

Tmea favasa capitis geUtten hat und deshalb zu wie;:

derhoben Malen schon in der Anstalt bdbandeh worden

ist. Uebrigens soll er ganz gesund gewesen sein, hat

also die linea favosa wahrscheinlich durch örtliche

Uebeilragung derselben und ohne irgend welche Prä-

'disposition dazu zu haben, sich zugezogen. S<Atenun

wirklich, alles dies zugegeben, nach mehrjähriger Dauer

dieses so höchst widerwärtigen Exanthems das AUge-

mdlnbefinden in keiner Weise gestört worden sein? Ich

gestehe, dass ich diesen Aussdilag noch niemals bei

sonst^ ganz gesunden Individuen gesehen habe, sondern

dass die von mir bisher beobachteten, damit behafteten

Individuen stets mehr oder weniger,' in der Regel aber

in höherem Grade scrolulöb, von lymphatischer Consti-

tution und kachektisch waren. Dem möge jedoch sein,

wie ihm wolle, der Durst mag, wie Herr Dr. Wülhr
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anfüluiy. 6m bis auf seinen Aiifticklag f^uok p^wmie^

Indmdiiuni g^evresen stNii^ so war er, da« ^M^fthrigei

unmüadigc Kiod^ lu der Anstalt , um von diaseiii Av^t

sdilage g;ehdlt, nicJit aber, um mit einer imdieTeii. iitid

gewiss das Allgemeinbefindcu nicht verbessernden Krankf

keil begabt zu werden. Der Beruf des Aratic« iit:,,,«il

heilen", aber nicht: „krank /.u machen ', was selbst hii

Interesse der. Wi&aenscbaft nicht gesehehen dail»

Und weldie' Folgen hatte nun in unserem - Fette die

Impfung? Ich will mich der eigenen Worte des Herak

l>r« WüUer bedienen (wie ich sie in Gram^$ (Netiied

IV. S. 237 il. fnide; denn die Original-Arbeit! liegt mir

nicht vor); 26 Tage nach geschehener Inocuhltien, luhnr

Kch mit dem Eiter yon Condyhmata kdm eines durch

und durdi syphilitischen iVlädchem»^ |>14 Uauttuherkei",

ihren Ursprung in den behufs der Implung am rechten

Obersciienkel gemachten Schröpfwunden nehmend. „Sie

flössen grösstentheib avsammen, bloss vües am. Rande

befindliche standen ganz, einzeln" u. s. >v. Nach diesem

£rlelg der Impfung» auf wekhen 25 Tage^ als» hin*

langlidie Zeit finr die Verbreitung des syphSitisdwn

Giftes durch den ganzen Körper, gewartet wurde, trat

noch fc^ne therapeutische Behandhing ein, well wahr-

scheiuUclt der Erfolg dem Herrn Dr. Waller noch nicht

schlagend genug war* 52 Tage nach - geschehcBer

Impfung, 27 Tage nach dem Entstehen disr Tuberkel

zeigt sich an der Haut des Unterleibes, der Brust und

des Rückens ,,ein maenloses Syphiloid^ dessen 'Cha-

raktere sich im weitern \ erlaufe so deutlicl^. aiu^rägteh,

dass 9,|eder Ar%t, der den Kranken sah, auch ohne

Anamnese das Syphiloid alsogleich erkannte. Zur Hals^

aiection", sagt Herr Dr. WaUiff «»war es «och nicht

S4.ui,ui,a. 7
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gekoHimeai da aber in dem Sypiiiloide — Macula^ Pa-

pida und Tobercidesa — adbst des Bewewea gemtg

für das Gelingen der Inocuiatiun zu finden ist^ so kann

idb den Fdtt jetxt sdton der Oeffentlichkeit übergeben."

Hiemach hat es den Anschein, als ob der Herr Dr. Wal"

hr erst noch die Afiection der Organtheile der Racbenh

hftUe, Tielleieht auoli der Nase u. s. w., aWarten wollte,

bevor er den dureb seine Tinea favosa il^x h wohl schon

%ur Genüge gequälten , nnd dureb die £innn|ifnBg der

Syphilis griinillieh krank gemachten Knaben einer arzit-

Heben Bebandlnng iinlerwerfen wollte ^ um deio-

nächst wieder gesund tu machen. — Nun den zweiten

Faü. Auch hier wird uns wieder ein Knabe vorgefiibrt^

namBcb der ftnfeebn|librige k3rpboscoliotiscbe Friidri^

weicher ,,seit sieben Jahren an einem Lupus exfoliattcus

der tecbten Wange und der Haut unter dem Kinne lei-

det. Der Lupus war tlialergross und wuitie durch fort-

geaetste Heihrersacbe (vorzugsweise Aetzungen und'

Jodkalinm) bis auf eine kleine Partie an der Wange

schon geheilt«" — Die Impfung wurde mit dem Blute

cits an aecundwer SjpbÜis leidenden Mädcbcns vor^

genommen, und zwar mit dem grossesten, ich möchte

sagen Scbreckeii eitegenden, Krfolge^. denn der nodi

nicbt an Syphflis kraidc Gewesene— er war ja ein -Knabe

rwi 15 Jahren zeigte 34 Tage nach stattgehabte

Inocttlation die ersten Spuren der secundairen Syphilis

an der Impfstelle; 65 Tage nach der Inoculation, und

S2 Tage nach dem Sichtbarwerden der ersten Spuren

der eingeimpften Krankheit stellte sich eine „exquisite

MaeiAla supMUtka auf Unterleib, Brust, Rücken, Schen-

kel ein; das Sdierikelgesehwür — ein solches hatle sieh

nfimlich an der ImpfsteUe gebildet — war thalergross
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§«woidai; die EnftioM der Flecken nalun in den M<*

genden Tag«ii so übeiiiand, dass der gau/.e Körpet,

9elb«t da« Gesicht^ damit besäet, wie getiegert erschien«'*

— Nun folg* der Bericbt der Befafmdlung, dessen idi

notbweudig mit einigen Worten liier Erwähnung thuu

muss* — Jener ^erst, und awar am 6. August geimpfte,

an Tinea /avo^a leidende Knabe Durst wurde erst vom

14. October an einer ärztlichen Behandlung, und «war

mittelst des Quecksilber-Sublimats, unterworfen, wovon

er in stägenden Drosen — es i^ aber nicht eraichtKcfa,

wie viel im Ganzen? — erhielt Darnach trat schein-

bar Besserung ein, aber — der Knabe musste wegen

seiner Titua im- Hospitale bleiben, und deshalb konnte

dies sofort waiiigenommen werden —, nach Verlauf von

7 Wochen zeigten sich ,,eitt Rachenkatarrh und ein

festes graaweisses Exsudat an beiden Tonsillen An-

gina syphilitica — Placques muqueuses — welches letz-

tere, das Exsudat, sich auf die Fläche des weichen

Gaumens ausdehnte, lange Zeit, vom 29. December 1850

bis 8. März 18^1, bestand, sich besserte und wieder

verschlimmerte. " Die ausfuhrliche Schildei uiig der

Sache führt hier zu weit, und ich verweise deshalb auf

die von mir schon citirte 8telle in Grodtelfs Werk

(8. 241). Es wmden £;rosse Dosen Jodkali gegeben.

—

Aehnlich ist die Leidensgeschichte des zweiten

Geimpften. Auch er wwde, nachdem am 27. Juli die

Impfung stattgefunden hatte, Tom -15. October 1850 an

einer Behandlung mit -Sublimat unterworfen, und auch

hier stellte sich Besserung und auch wieder Verschlim-

merung ein, wobei ich besonders hervorheben muss^

dass am 11. Deceuiber Salivation eintrat, und die Kur

deshalb unterbrochen werden musste. Am 20. Januar
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iSiip also geraume Zeil nach der iinpfung, neuer Aub-

hmeh syphilitbcher Affection an dea TonsiMeo, und

später auch, nämlich voiu G. Februar au, in der Nasen-

acUeimhant Von da an wnrde Jodkalinm gebrauehU

Das hier Gegebene ist för meioen Zweck toII-

kommen genug, liir den Zweck, mit aller kraft des

Worts zu protestiren gegen diesen, in meinen Augen

gar nicht, auch nicht durch den Eifer für die Wissen-

aefaaft zu rechtfertigenden Missbrauch der &rztUdMn

Stellung, nameullicli derjenigen des llospilalarxtes. 1 ra-

gen wir zunächst, was gewinnt denn nun die Wissest

Schaft durch diese Versuche? Ich muss gestehen, nach

meiner Ansicht sehr wenig, namentlich \vas für den

praktisdien, den heilen sollenden und wollenden Arzt

von Werth wäre. Wir gcw innen aliertlAugh die Leber-

zeugung, dass man secundaire Syphilis euiimpien könne;

aber auch dies scheint vom Herrn Dr. WüU$r noch

nicht einmal mit so unumstösslicher Gewissheit durch

seine Versuche nachgewiesen, dass er sich vor der Be-

spöttelung derselben durch Hicord geschützt hätte; und

dann veimdgcvi dieselben auch ausserdem nicht onmal

die Zweifel — wenn solche stattfinden — gründlicli au

erledigen, ob die secundaire Syphilis auf dem gewöhn-

lichen Wege sich mit den ihr eigenthümlichen Formen

von Individuum zu Individuum übertrage, oder ob noth-

wendig, wo sie gefunden werden, die primauren Affec«

tionen vorangegangen sein müssen, denn die Bedingun-

gen sind andere» da bei der Lnpfuog Körpertheile wund

gemacht und das Gift unmittelbar in die Säftemasse des

(lesundeu übergeTührt und dort resorbirt wird, während

dies bei der gewöhnlichen und alltaglichen Veranbssung

^u dieser Krankheit mciil der Fall iöt. Statt dessen
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fjndel im letzteren Falle wieder Statt, was bei der

Impfiong ganz fehk» nämlidi ein hoher Qmd von phy-

sisefaer und psychtseher Anfire^un^, was man, da diese

Momente bei Üebertragung anderer Krankheiten von

grossem Gewichte sind> auch hier vielleicht Recht hat»

für bedeutungsvoll zu iiallen. Hinsichtlich der Wich-

tigkeit des Wundmachens brauche ich zum -Beweis«

daför als Analogon nur die Vaccinatioa anzuführen.

Und was dann weiter, wenn ich als Arit nua wickEch

weiss, dass die secimdaire Syphilis auch als solche mit

den ihr eigentliü inliehen Formen oder mit welchen sonst

übertragen werden kann^ übt dies Wissen einen Einflusa

auf die Diagnose und Therapie aus? Ich denke nicht.

Die Diagnose wird stets eine ohjective bleiben müssen,

und dBe Therapie diesdbe. — Weldtes- aber können

die furclitbaren Nachtheile einer solchen wissenschaft-

lidien üxperimentirhist sein? Die von Herrn Dr. Waikr

selbst uns gelieferte Schilderung giebt deren in genü-

gender Ansahl an! Knaben, welche scholl nicht, einmal

mehr einen gesunden Körper hatten, deren Organismus

ako, nach allen fkiahrungen aus der ärztlichen Praxis,

um so weniger geeignet war, ohne bleibende Nachtheile

einer so oft auch bei der sorgfältigsten Behandlung ihre

verderblichen Spuren hinterlassenden Krankheit aus-

gesetzt zu werden, wurden mit dieser Krankheit ab-

sichtlich inticirt, und es wurde derselben eine geraume

Zeit gelassen, sidh gründlich ein^KUnisteti. Dass meine

Behauptung in Betreff des, den schlimniern Formen der

Syphäia günstigen Bodens nicht unii<:htig sei, wird

naiTientüch liinsichtlich des Dursl wenigstens woJil

schwerhch in Abrede gesteUi werden können. £r litt

»chon lange an eineir offenbar hartnäckigen Tmia fmosUt
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mid da diese Aflecüoii sich vorzgsuweise bei Individuen

%n enturkkdft piegl, yfMK mcbt det besten Coih

stitntion begabt sind, so ist auch hier wohl ein Zwei-

lel» dass der DmrU 9o gmi geamd, gana frei a» |eder

scrofultVsefi Affection geif cncfi sd, %n reetttfierfi^en. und

am so mehr, aU so manche Krankheitsanlai^ im Or*

ganismlis Umge 22eit so tief et'borgcii sein, ao kttge

schlummern kann, dass sie selbst einem auihierksamen

and in jeder Beuehiieg geadtickte* Arzte» wefiur deri

Herrn Dr. Waller anzuerkennen ich keinen Angenbllck

asich weigere, kinge .Zeit hindarcli unbemerkbav Uei*

bell kennen. Keimte der Knabe nidit a. B. an Tnbcr-

kein der Lungen leiden? £s ist uns nicht einmal —

«

wentgaten» niclit in dem tob GrloaeaA Gegebenen ~
mitgetheilt, ob die Voruntersuchung speciell auch dar-

auf geficbtel gevreaen! Ganz dasa^be läaat sich von

dem zweiten mit der Syphilis - Beschenkten sagen. Er

litt an einem Lupus, und war ausserdem kyphoscolio-

tisch, alse mk einer sehr bedeutenden Verkrfimnrang

der Wirbelsäule behaflei. War das nun wirklich ein

gans gesundes indiridnum? woher kamen denn diese

bedeutenden Leiden? Daii man nicht frühere Rhachltis,

Osteomalacie n; s. w. mtiuthen? Aber gesetat auch,

diese Vemmthnngen sind ganr, ungegHlndet; gesetzt, die

Genannten haben sich, trotz Itnea, trotz Lupus einer

ganz ToUkfimmenen Gesundheit erfreut; so sind doch

noch andere Dinge hier zn berücksichtigen, und zwar

zun&dist alle möglichen Folgen des Gebrauchs der xnr

Heilung dieser absichtlich erzeugten Krankheit nöthi^cü

Mittel. In den hier in Rede stehenden Fällen ist der .

SnbUmat angewendet. Dies IHiltel isMMte man niemals

unter die sogenannten indiüereuten, und nicht immer
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isi ea m^Uch, nachtholige und Dicht gfwtinadile N^'

ben\virkima;en zu vermeiden, wie dies auch bei dem

zweiten CfeioipfteB der FaM war, uidem bei ihm

vation eintrat. Ferner ist zu bedenken, dass es der

Arxt nicht in seiner Gewalt hat, üherall eine ^rüo^licbe^

keine Sfrar xnnicklassende H^lung von dicker Kramk-

hell Lu bewirken, sopdern dass selbst bei der umsich*

tiefen Behandlung und der aorgsamaten Pfl^e wah-

rend der Dauer derselben, /.uvveilen nach langer Zeit^

und ohne dasa eine neue Anateckung Statt ge&inden

hat, derartige Affectionen wieder auftauchen. Die« luit

' sogar in den hier erwählten beiden Fällen, besonders

auffallend aher im «vale« Falle hei dam Knaben. IKirJl

Statt gefuuiieu, welcher sieben Wochen nach seiner

scbeiabaren Jieiliwg an den syphilitigclien üal^affeciioh

neny die ßich voAer nicht gezeigt hatten, erkrankte*

Wenn nun diese Zufalje sich später entwickelt hätten?

wenn nun z. B. pldtzlich ein^ JriiU syphiSdea aufge-

treten wäre und in schneller Zeit ein Auge zerstört

hatte? wenn nun diefie neuen £r8cbeiBungei| der Syphi-

lis erst zu einer Zeit aufgetreten wären, wo der Knabe

nicht mehr im Krankenhause und unter beständiger

ärztlicher Aufsicht, sondern vielleicht, was bei Menschen

des Standes, dem er doch wahischeinlich angehört,

nicht« Seltenes ist, gar nicht einnial mehr in der Stadt^

niclit einmal mehr in der Nahe eines Krankenhauses

gewesen wäre, die Krankheit aUo t)ei vielleicht höchst

ungünstigen Verhältnissen des Patienten recht viel Zeit

gehabt hätte, um sich zu greifen und ihre Zerstörun-

gen zu bewerkstelligen? Wer in. einem klemen, eines

kraukciiUauses entbehrendem Orte als Arzt, und b^son*

ißn als Armenarzt, 6|ngirt hat, d^er wird wissen > mit
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wie vielen Sch\\ieiig;keiten man liort namentlich bei

der Behandfanig syphilitischer Leidea su Juimplieii hat!

Disss' selbst dem Herrn Dr< Wailer dieser Punkt nickt

von geringer Bedeutung erMriiieiieii ist, beweist er dureh

seme 'eigene Aeussemng bei firBlhlung des IIL Ver«

.suehs an einem blinden 14jährigen Findelknaben, wei-

cher seiner Blindheit w^en sem ganzes Leben in der

Präger Siecheuanstali zubringen müsse, also — eine

Bedingung» welche bm den andern nicht Statt hatte —
üntei- bestandiger firzfficher Aufsicht nnd daher bese»«

derb passend zum Experiment Iren sei. —
' HinsichtKdi des durch diese impfirersnche fiir die

Wissenschaft zu erzielenden Gewinnes muss idi wie —
deriielen, was ich im Vorstehenden schon bemerkt, dass

er fiir den practischen Arzt e^ewiss nur als sehr unbe-

deutend erscheint, und hinzufugen, dass er auch wohl

anf andern Wege %n erzielen*sein mochte. Ich kann

nämlich keinen andern ünden, als die ziemüciie Gewiss-

heit , dass auch die secundairen Formen der Syphilis

von einem ludividuunt aul lius andere übertragen wer-

den können. Diese Ueberzeugnng, oder ich will lieber

sagen, diesen CSanben, habe ich fÖr meine Person auch

ohne solche absichtliche Krankmachung sonst gesunder

Menschen schon längst gewonnen, indem ich in der

Prnxis mehrlach Individuen z. B. mil Feigwarzen be-

haftet gesdien, welche nach ihrer Angabe sonst noch

nie syphilitisch gewesen waren, und welche ihrer Krank-

heit und deren Ursachen so wenig Hehl hatten, dass

sie such ohne Zögern nnd Zandern das frilhere Dasm
von Schankeru u. s. w. zugegeben haben würden. Um
diese Streitfrage weiter «u erörtern, bedarf es, wenige

stens bei uns in Preussen^ nur einer strengen Durch-
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Fo%eii in spiterer Zeit erwftdiäcn kiuuie»! Ur$m^ nen

datur. Den letztem Fall angenommen, ist es gfewiM

mit den P^hteiij dem Berufe eines Axzie» durchaus

unvertrag^eb, derartige Versuehe zu roaclie*^ und biet'

kann ich auch dem Herrn Dr. Graevell nicht bcLstim-.

men in dem^ wafi et. zur VertheidiguQg des Herrn Orw*

Waller S. 262 sagt. Dass vielfach ia der uieiUcini-

sehen Praads expedmentirt wevde^ will ich aieht in Ab*

rede stellen; es ist die Folge der leider niemals 'sv.

beseitigenden Dunkelheiten im Gebiete unserer Kimi

und Wissenscbaft. Aber die von Dn Gr€meü dafiir an-

geführten Gründe mag ich nicht xugeben. Wenn in der

Medicin experimentirt wird, so geschieht dies doch woU
meistens unter den von mir im Vorstehenden angeführ-

ten Bedingungen, d. b* wenn man nach aUgemeia gül-

tigen Rritteipien Ton diesen Tersmeben „Heilung erwac-f

ten darf, gewiss immer, um vorhandenes Uebel ku

beseitigen. Dass manehe grosse Operation unnfitkige^

Weise verrichtet wird, ist darum allerdings nicht imvtn

der wabr, aber die subjective Ansiebt des Htilkün«tleis

war doch wohl die, dass der eingeschlagene Weg der

einzige war, der zum Heile fuhren konnte. Doch Jt^oflih

men wir afuf unser Tbema surnek. Supponiren wir

hier den erstem Fall, die Üeberz.eugung Seitens defii

Herrn Br. W^lkr, dass keine naebtbcilige Folgen 'er^'

wachsen k(>nnen, luiiij so möge er dem im Vorstehen-

den erwähnten -Märtyrer Dr. in Paria naebabnoitef

und an sieb mihii experimentiren , sich seihst, nicht

andere, der Wissenschatt Lum Opfer bringen, was

ausserdem nocb den Vortbeil haben wiivdife, dlias e|

dich für die Fcrahaltuug jeder schädlichen andern Po*

lenz verbövgen konnte» so dass dadurch auch di0
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nen Versuchan von Rieord gemachten Entgegnungen

beseitigt würden.

Hiernach habe ich uuu nur noch hins&u^bufügen, dass,

wenn e9 PAidit der Regierung eines Staats ist, filr die

Gesundheit seiner Insassen, so weit das möglich ist,

Sorge zn tragen » ich ihr auch das Recht vindiciren

muss, einer solchen Art und Weise wissenschafdicher

Forschungen entgegen zu treten, sie, wenn sich mehr-

fiieh die Lust daxn zeigen sollte^ durch das Gesetz %u

eipönen.

ladttühiift vom DeraBSgebor.

Die im Obigen besprochenen, und vielen unserer

Leser gewiss schon ans den betreffenden Verhandlim-

gen bekannten „Syphilisalions-" und Syphilis -impf-

Versnche der Herren Amioi-Turmini in Paris , SjferiM

in Tunn nnd Walkr in Pra^ haben allerdings ein nahe

liegendes Interesse für die gerichtliche Medi-

ein. Dies veranlasste mich, nicht nur den Anfsati,

der hier voransteht, in diese Vierteljahisscbri^t aufzu*

nehmen^ sondern aus innerster Ceberzengimg und vom

Standpunkte der gerichtsärztlichen Praxis ihm noch

einige Worte hinzuzufögen, durch die ich nur das er-

gänzen will, was der treflniche Sttomeyer u. m. A. be-

reits über dieses furchtbare Ereigniss der „neusten

ftrztlicflien Wissenschaft" mttgetheÜt haben.

-

Ja, diese Experimente^ in welchen und durcli welche

gesunden Menschen^ und sogar indisjf^ositionsfahigctt

Unmündigen „im Interesse der Wssenschaft** ein Gift

eingeimpft wird, dessen Tragweite, wie keiner, meiner
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altem CoUegen bestreiten wird» gar nicht zu be-

rechnen ist, diese Experimoite haben ein nidie Ue-

geiKies Interesse für die gericlilHche Mediciii und de^

ren Praxis ^ meht das, worauf Herr Dr. PFotin^ siehr

undeutlich und unverständlich anspielt, sondern das

sehr handgreifliehe^ daas sie die Frage von dei^ Zur

rechnung des ärztlichen Heilvecf,ahre98 be^

rühren. •
'

Vom Aidepiades von BiAffmm an bis in die neu-

ste Zeit bestrebten sich die Aerzte, cüo, tuto et jticunde

KU heilen, wie es ihnen jener Erfinder dieses schÄaeii

Wortes rielh. Die Thoren mit ihren ultramenschen-

hreundU«:heii Herzen, die schwachen Geister mit ihren

ultrareligiosen Gesinnungen, die sogar alä Ueberschrift

über ihre ixecepte ihr bekanntes ajw oder J. D. fJuvante

DeoJ hinsehrieben I Heilen wollten sie nicht nur ihre

Pilegebefolileneu, nicht nur „sicher' , auch sogar „rasch"

wollten sie sie, und wäre es^von der allerinteressante^

sten Krankheit, ja endlich — wdehe WeiehHchkeit

selbst auf „angenehoie" Weise wollten sie heilen! Die

Starken Geister unserer neusten Schule haben diesen

„Zopi ' bis zur Wurzel ainputirt, freihch ohne erst

lange den K;ranken um Erlaubniss dazn zu bitten. Was
ist aber auch der Kranke, was der Mensch? Nichts

anders als der Träger einer Krankheitsform, eines wis-

senschaftlichen, eines naturwissenschaftlichen Objeetes>

dessen Wertii hoch über dem des Subjectes steht und

stehn muss. Darum ist das Studium dieses Objeeties

die Hauptsache, das leidende, gepeinigte Subject die

Nebensache. Zu welchen Folgerungen am Krankenbette

diese Vordersätze in der neusten Zeit gefuhrt haben,

wer weiss es nicht? Wer nicht, dass in gewissen
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Wiener Kiuukeu 4ie gonie Therapie auf — Zucker-

msser red«cii4 ist? Dms gewisse dK«rtige A^rvAe mmdl

Tonangabev der neusten Schule sich gar nicht mehr

Ulk dein ^.Kuriren befaMon" uu^ nur Diagneaeo dea

„Krankheitsbildes" feststellen? Wer webs es nicht,

mit welchem fanatischen Eifer so yieie der neiifranft&-

-SMchep Hospitalfirzte «dem ),€ott des Ta^cs'', imi mit

Stromtyer xu reden» dem Experiment huldigen?

Eine schcusslichere Ausgeburt^ eine mensclienfeind-

ttcbere Aeusmnnig dieses wissenschaftlichen Wahns

aber, als die des oben besprochenen Experimentes,

kannte die Geschichte der Medicin, so reich sie an

Aftdkfthking der Verimingen ' des menschlichen "Gristes

ist^ bis jetzt noch nicht. In gloriam — nicht Dei, aon-

4m do€ttina$ Menschen, vielleicht anf Generationen,

vergiften i sie möglicherweise dem Verluste des iVuges,

des ^Gaamens, des Zäpfchens, der Nase u. s* w. ans-

set«en|! <Dnd dies Alles um —— um eme doctnnaire

Vhesis £u behaupten oder ^u widerlegen: die secun-

dbire SjptiiliB ist ansteckend, oder die secundalre Syphi-

lis ist nicht ansteckend. Herr Ricord in Paris, dessen

Verdienste um die Bearbeitung der Syphilislehre wir

igern anerkennen, wenn gleich er überall luelir als n5-

thig ist tkut, um sich die allgemeine Anerkennung zu er-

werben, mid den Surnneyer etwas zu stark einen „amtt-

«anten Windbeutel" nennt, Herr Ricord behauptet:

die-seemidaireh syphilitischen Formen lassen sidi durch

die Impfung nicht forlpilan/.en. „Das wollen wir doch

etomal sehen 1" sagt Herr Dr. WaUer in Prag, und nun

^ impi'l er sich nicht etwa selbst Schanker^ft, wie

der • oben genannte muthvoUe und unglückliche deut-
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«ehe Dr. L*. m Paris, nicht etwa scMeFrMi'Odfer-scM

•igeueii Kinder, (wenn -er Ueide hat?) nein! die ^ihm

zur Kur anvertrauten fremden, aimen^ kradcen üav

der werden vorgenäetumeA und inficki, — und ^ wel-

ches Qhid&ü — Ricardas Thcsis ist irviiklich irrig, die

BecuttdaiM Sy|»failb iit dennoch ansteckend, tmd imffi-

bar, und sämmÜiche Kiaikr siiiil wirklich und NvalirliaiUg

veneriseh 'genuicht. Aber ntoeh mehr. Das £xffltfment

muss auch „rein" sein. Deshalb muss auch noch der

Verlauf der geimpften Syphilis ruhig abgewartet wer-

den, und '8o sind denn die Kinder nicht nur wirkfioh

und wahrhaftig,, sondern auch gründlich venerisch

gematftrtl Abgesehn nodi «vorläufig, worauf wir aurütfky

kommen, von der Zureciiuuug eines solchen ärztlichen

Verfahrens, und zugegeben, es könne die Fra^ von der

Ansteckungsfähigkdlt der constittttioiiellen Syphilis nicht

bloss ein abstract- wissenschaftliches, sondern sogar ein

pcactiseh-lebfendigesInteressehaben, so fragen wir, imdhat

mau hclion mit Kechi gefragt, ist denn wirklich jene Thesit

«treitig? Kann eine unbefangene ärztUche Kritik ieii^

neu, dass secuiulair syphilitische Foriiiea iiberlragbar

sind? . Hat nicht ijeda; ältere uud erfahrne Amt, so

häufig als der Verfasser dieser Zdleii, oft genug das

Experiment dieber Leberira^barkeit ohne ZulhuB . der

Wissensäiafi durch das Leben, duriih das Züsanwietfr

sein und geschlechtliche Zusammenleben von secundair

syphilitischen mit nieht syphilitisehen Menschen bd-

werkstellii^l gesehn? Ja, wer hat vor der Erfindung

der Syphilis -Impfungen Uberhaupt erustlish daran .ge*

aiweifitlt? Diese IPbJbr'schen Experimente eifid abo

niclit nur abscheulich und empörend, sondern sie wa-

ren sogar überflüssig» nonothig und deshalb nur hhia^
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Terwerflicher ^ uod unwiUkührlicli %vird man dabei an

TMiffundfi schneidendes Wort erinnert: ^Mpbu qu^un

cnm€f ceil une faute^

Aber von gans anderm Gericbtspiinkle aus haben

ÄuziaS'-Turmne, Sperino u. A. die Syphilis geimpft und

ihre »ySyphilisation" erfunden. Gestutzt nämlich auf

ihre angeblichen Beobachtungen, dass jede folgende

syphihtische lufection milder sei^ als die vorangegan-

gene, wollen sie so lange „syphiUsiren", bis eine letzte

Schankeriuoculation gar keine ReacUon mehr hervor-

ruft, iind nun der Mensdi vor der natürlichen veneri-

schen Anhteckung ein für allemal gesidiert ist. Also

eine Schutz -Impfung, die einen andern Betrachtungs-

Standpunkt für die criminalrechtliche Zurechnung hie*

tet, als jene WaUar'sche Impfung.

Man sollte meinen, dass wenn man Eduard Jmmr
Statuen errichtet, man diesen modernen Syph ili sä-

teurs doch mindestens (s« unten) kein Zuchthaus decre-

tiren könne, die sich in einem etwanigen Unglücksfalle

der Art auch noch auf die Pest-Schutzimpfungs-Versuche

BU ihrer Vcrlheidigung berufen könnten.

Aber zunächst hat schon Herr Dr. Kknemann im

vorstehenden Aufsatz sehr richtig den grossen Unter-

schied zwischen Pocken uikI Syphilis angedeutet. Kein

Mensch ist, durch das blosse Factum seiner Geburt,

vor den Pocken, aUc Menschen siiul, durch das blosse

Factum ihrer Geburt, vor der Syphilis voUkommeb ge-

sdiutzt. ^Sodann beruhte das erste Jenn^r'sche „Expe-

riment" bekanntlich auf der ruhigen, wissenschaftlichen

Beobachtung der Thatsache, dass die Magde, die mit

dem Melken der Kühe, welche Kuhpocken am Euter

hatten» beschfiftigt waren, und durch zufällige Impfung
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selbst Vaccinepusteln an Händen oder Armen bekamen»

in einer Pockenepidcmie ganz verschont , nnd ofoenein

Irotx ihrer Varcine e^anz gcsiiad blieben. Könneti

die Herren Amitu und Consorlen ein gieiches von ih*

rev iSchut/iinpfiiiis^ behaupten? Nun, wenigstens be-

haupten sie» wenn sie auch fireUieh nicht behaupten

können» dass ihre Syphilisation die Geimpften gan« ge

sund lasse^ dass es eine Thatsachc sei, die sie beobach-

tet» dftss jede folgende Tenerische Ansteckung ein mil»

deres Product liefere, als die vorani^eij;angene. Die

Herren werden aber zugeben müssen» dass es eine ganz

andre objective Thatsache i^t, wenn eine Magd keine

Meuschenpocken bekommt, wobei kein Mensch in der

Welt das Gegentheil behaupten kann und wird» als die

rein subjective sogenannte Thatsache, dass ich, oder

Herr Äuzias oder ein anderer Arzt diese Form syphili-

tischer Ansteckung für milder halte, als jene. Und

was es mit der Wahrheit dieser angeblichen TJiaisachc»

d. h. dieser rein individuellen Behauptung auf sieh hat»

das hat wieder nicht nur die allgemeine ärztliche

£r£[dirung onzähli^emale» wie allbekannt» erwiesen» wo-

nadi es ganz triviale Vorkonimenh^en sind, dass erst

der zweite» dritte, vierte Schanker eines Menschen sc-

cundaire und tcirtiaire Folgen nadi sich zieht» sondern

ein neues edles, unglücldiches , lebende» Beispiel der

Art» dessen Anblick den Syphilisateurs sciilailose INächte

machen muss» ist der erwähnte Dr. £ . . in Paris» der,

nie früher sypiiiiitisch, an sich selbst successive elf

Impfungen vorgenommen hat» und bei dem erst die

letzte indurirten Schanker nnd constitutionelle SyphiKs

zur Folge hatte! »»Es war ein herzzerreisöcnder An*

bück'*» sagt der Berichterstatter der Academie der Me-
Bi.ni. 80.1. S
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ilirii» m l>rU«-Ü ditJMfs junff«! Mannes (SiUmiic vom

denk« fticli «fii€n junges Maus vmi MiffiHriiJ uthrnmetr

dmA fkM^^edmuMiAe Schanker meAestsem tmä^ mnA

d^ms^mi ^an'Lier Köqwa^ ilie L# ijejiiuygeu der conf^ütu-

inrnti^im Hy^/käi^ \m ihrer «ckwersiea Fom HmImiUI.

Uimitr mtme Curtku wHimldit allen Bitten, Mdb einer

üdb^UMÜAiM^ Iii imi^n» erfen» er wili dias KuxniuteBi, iüh im

EM« tralbeo» immI vorj^ehallen, dass «r dann ateAtn

baweUcm» dM« dtü JLehre von «kr SyjgkäisaiMm ein

KcJireckiirliar IrrUmm tat» und wtid ncBea Cn^ck

Was ferner die PcRlimpfiui^en belaift, «oiatdoch

auch iiici Mietici d<'f uiM iiiie>>li( iie UnlcrM'iiiiMl zwi«

•eben beiden in Hede siebenden krankbeiicn inniicbsl

bervor«ubeben. l>ort eine Kj«Uieit der Maaaen (Epi-

dmmß)p liu^ eine krauiiJjeil de& SubjecU. JÜori eine

verbeerende» tödiUcbe» 8lad&e und Lander verwüstende

Seuche, Ui*ir eine Kraukheii, diis luil ^eriugi ii Ausnab-

man» niemab iödiet» am wenigsten Labderatrey^ken rer*

iMlei. Dort eine Krankbeil, die, eben wegen ibrer Na-

iur, Heil •Jabrbunderten eine Piage für den WeUveckebr

wur» und.fortwäfaffend NUU^n^n an Ausgaben fdr^Scbnft«»

eilll'i(;btuugen I QuaraiiLdücn u. w* eriorderte; hir^

von alle Dem Micbii. Und wenn ew UMenh^r^tr,

glorreicben Andenkens, ein Bfdarä sich selbst das

Petitconlügium einimpften, so fragt man iiicbi inekv

niicb dam Warnm? und nach ihrer Theorie^ aondcm

man beugt slvU und bewuiHieill Wir sind weit ent-

finnti, die« GeTiibl den genannten Heeren gegenüber «au
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empfisdett, die- nieht sieh selbst, sondern ihre Hospi-

täler zuiii Opfer ihres „wisseiiseliattiichcn" EifetS tZU

inachen für gut befunden haben.

Und endlich wieder: zugegeben (!) , dass die Auzias-

5jp^no'sche Theorie die. richtige, dass ihre angeblichen

Beobachluiigeii von dem Immermilderwerden jederneuen

syphilitischen Ansteckung in einem Individuo naturge-

treu und 'wahrheltsgemass' seien, dass man also' durch

immer erneute Syplülisalioa den grossen Zweck er-

reichte, einen Menschen fortaii ^egen eine' venerische

Ansteckung zu sichern — was baltcn dann diese

„Heilkünsüer'' erzielt? ^ '

.! 'v
; \ ; / -

,

Eine Prämie für liederlicjies Leben!!

Soll sich die göttliche Kunst der Mediein zu sol-

ohen, nichtswürdigsten, hergeben, und giebti ep kdn

Mi^, :die; StAalsbewohtt^r. lia .schMwi; glsg^, einen

mit der Ijicentia ftg^licandi Privile^girten, der eiMfi^eder

uD» canes Fachgjfuassen, T]|ieofie zu wider|egeq, ^e
Herr Dr. Waller

y
gesunde Menschen absichtlich vergif-

tet^ btloss um die F^en diese« .Vergiftt^ig :z^,heob-

achteo^ und in die „Wissenschaft" z|i r^striren, oder,

wie die Herren Ataiß^^ und .Genossen, ab^id^Uv:^^ ver-

f^^^ glächfaU««.; f*n«f w4iyj|dueH{Hi^ . .i^f^
ke^nfe wissenschafUichen Analogieen gestützten Theorie

3(u i^iebe, und ,(t^r.jLm.,gijiiQkliclisti^|i, n^ ^^ne Pia-

nijfB .fiu^^lie4e^^(jl|eft l^bi^u, er^idt? *
» '

,

' -flÜlekliclierweiae giebt 't^ in attev^eivilimrteii <Staa-

toi klliirdings ilfittel( gegeii eiD>tfolcli^ l^^ahren, ind

die Frage: ob- und wie einem Arzte dasselbe zugerech-

ftcfc: vrerdeit kbme? imwil «onaeh nyeht sehr* achilrierig

zu lösen sein^ ii»«Uj..-; \*t'\i\.*t »,\ • » t..,
i
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Das Preassische Strafgesetzbuch von 1851 be-

sümml im §. 1Ü7. wörtlich:

»Wer yorsatslich einem Andern Gift oder an-

dere Stoffe beibringt, welche die Gesundheit

zu zerstören geeignet sind, wird mit Zucht-

haus bis zu zehn Jahren bestraft''

^^Hat die Handlung eine schwere Körperver-

letzung zur Folge gehabt" — d. h. nach $• 193.

eine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von einer

langem als zwanzigtägigen Dauer^ oder Geistes-

krankheit, oder eine Verstfimmelung, oder Verlust

der Sprache, des Gehörs^ Gesichts oder der Zeu-

gungsfähigkeitt was natürlich beziehungsweise

grade bei der Syphilisimpfung fast immer der

Fall sein wird so besteht die Strafe in

Zuchthaus Ton zehn bis zu zwanzig Jahren»**

„Hat die Handlung den Tod zur Folge gehabt , so

tritt lebenslängliche Zuchthausstrafe ein."

Ich habe zu meiner eigenen forensischen Beleh*

rung in diesen Tagen einen unserer hiesigen Staats-

anwälte im GefangenhausCy nach einer kurzen Mit-

theilung der hier besprochenen Thatsachen, gefragt:

was Er wohl veranlassen würde, wenn ihm etwa heute

die Anzeige ron einem solchen ärztlichen Syphüisa-

teur zukäme? Ohne Zögern antwortete derselbe:

j,morgen würden wir ihn hier haben, dafür stehe ich

ein*'! Ich aber, wenn idi dann requirirt und ge-

fragt würde: ob hier der Fall, des §. 197. des Straf-

gesetzbuches vorlüge? würde mein Gewissen und mei-

nen Amtseid zu verletzen glauben, wenn ich mein
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Gutachten, unter Motivirung desselben etwa wie vor-

stehend geschehen y anders als dahin abgSbe: „dass

hier allerdings der Fall des §. 197. vorläge", und be-

träfe die Anschuldigung den berühmtesten Kliniker,

beträfe sie selbst — licrrii Dr. Waller f
Hospitalarzt

in Prag«
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6.

Zur Beortheilang der schweren Eorperverletzong

vom rein pracüschen Staadpuokle, dem §. 193. des

neueo Strafgesetzes, den Geschworoen uod Kichteni

gegenüber

«oai

Dr. H^rits,
KnStphjmkm in Ubtn. ')

Das neue Strafgesetz vom 14 April 1851 hat end-

lich in seinen §§. 187« und 193. in Bez.ng auf Bettr-

thcilung der Körperbeschädigungen der früheren Unbe-

enn ich alxTDials einer Abhandlung iibcr scliwerc KOrper-

vmrlotzangen im Sinne d<'s neuen Strafgesetzes in diesen IJIattern Kaum
gebe, fO werden praclisclie Gerichlsarzte und Staatsan\v;illi»l>canifc die

RedacUon deshalb nichl Uidcin. Denn der GL^ensland 1,'ehörl, wie je-

der Pmctiker weiss, zu denjenigen, die am allerhanfigslen
,

ja täglich,

in foro verhandelt werden, und er ist durtli die neue Hesetcgebung

in eine Lage gebracht, die den grussten Widersj)ruch der Ansichten

und Meinungen noihwendig bedingt, aus deren vjelsüiligsler Lrorterung

ent mit der Zeit sich in der Traxls eine gewisse mehr oder weniger

allgemdln gültige Ansicht wird bilden können. Der vorliegende Auf>

satz, der sich durch Einfachheit uud iugjäclic Klurheit auszeichnet^

und rein vom practischen Stundpunkte eigner gerichtsärztlicher Erleb-

nisf abgefisMst ist, empfahl sich de^halh vuit selbst zur Aufoahme.

C.

2) Es war mir lange Nothwendigkcit, meine Ansichten in Bezug

auf den oben gcnunnten Gegenstand zu ordnen, zumul allein im Laufe

der ersten 5 Monate dieses Jahres dic Staatsanwaltschaft in 33 ver-
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ätiiiitntheit ein Ende gemacht, denn welche Verletzung

von nur irgend einiger Erheblichkeit hfitte nach der

früheren Gesetzgebung nicht zu den schweren gerech-

net werden k5nnen> welche Verletzung hätte nicht er-
r t

heblichen Tfarhthdl zur Folge haben können!?

Das neue Strafgesetz stellt sich auf einen ^anz an-

deren Standpunkt; unter 100 Verietzungen, die früher tru

den schweren gerechnet worden waren, gehin t jetzt kaum

Bin Fall in die Kategorie des §. 193. Vor AUem nda-

chen wir nns von 'den Ideeii des alten Strafgesetzes
r

völhg los, wir werden dann sehen, dass soviel auch

über ungleiche Strafvertheilnng geklagt wird, die Strei-

fen des §. 193. nicht so unbillig sind, wie es scheint;

zwei Jahre Zuchthaus sind für die Verletzung bestimmt,

die eine mehr als 20tügige Arbeitsunföhigkeit zur Folge

hatte, 15 Jahre bei völliger, andauernder Arbeitsunfö-

higkeit und Verlust dessen, was den Menschen zum

Menschen macht. Die Strafe richtet sich nach dem

angerichteten wirklichen Schaden und in der That ist

scliiedencn Fällen mein (lUUichlen einforderte. Endlich hatlc ich ein

1>f»liniiDtes UrlheU geAml« und' mich darnach wiederholt vor dem

$cliwurgerichtsbofe aiugesprochen. f)a las ich die Abhandlung des

Kreis-Pliysikus Dr. Franz und des Assessors Herrn P. Liman in die-

ser Zeitschrift. Die Begriffe, welche ich mir gerode von den einzelnen

Positionen des §. 193. gebildet h»ltc, stimmten meist mit jenen nicht

liberein und lief ich Gefahr, durch die Autorität und das bündige Wort

meines Collegen schwanken«! gcmntht, die nnilisari) erlangle Festigkeil

wieder zu verlieren; so cntschloss ich mich denn, meine Ansichten

laul auszusprechen, um mir selbst klarer zu werden, weit entfernt, mit

der gediegenen Abhandlung des Herrn Dr. Franz zu wetteifern, zu-

mal es nllein meine Absieht ist, für mich den richtigen Standpunkt zu

finden, nicht aber die Gninde des (üesclzes selbst zu prüfen, wie es

Kreis-l'hysiUus Dr. hluseinann lu der drillen Lieferung dieser Viertel-

jahrsschrttt tluii. inder!) er «ogaK d€iu Wortlaute der ürüberen (seaali-

gcbnng den Vorzug cioräumt.
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eiae mindergefährliche Verld-xung, die wirkliche ArbciU-

unlahigkett am 21sten Tage «ur Folge hatte, eine er-

hebltchere Korperbeschädigunp;, als eine Gehirnerschüt-

fenmgi die den Tod zur Folge haben konnte, in der

Wirklichkeit aber nach orea 1 stundiger Bewusstiosig*

keit arn lOten oder löten Tage nicht mehr eine Spur

xiurüekgelassen» vielmehr völliger Genesung Platz ge-

macht hat. Es giebt das neue Slrafgeselz ofTenbar

einen mehr begränzten und so sicheren jVlaassstab,

wenn schon zugegeben werden muss, dass der 2l8te

Tag \0\iiv; willkürlich gegriffen ist. Es will nur die

auch in ihren Folgen allererhehlichsten Ver-

letzungen zu den schweren gerechnet sehen, und

macht sie fast eins^eln im 193. namhaft; alle übri-

gen, selbst lebensgefährliche Verletzungen, geboren zu

den im Sinne des Gesetzes leichten des §. 187., bei

denen, wenn sie mit Ueberlegung verübt werden, §. IdO*

ein Strafmaass bis zu 3 Jahren Cefangniss zugiebt.

Uierlässt es dem Gutachten des Arztes völlig freien Spiel-

raam. Der Gerichtsarzt hat bei diesen sogenannten

leichten Körperbeschädiguiigen genau die Gefährlichkeit

zu erörtern und dem Richter so den Maassstab för die

Strafe zu liefern. Möchte dieser stets auf die Worte

des Sachverständigen hören, das Gesetz ist dann ein

gelochtes, es bestraft lebensgefährliche Verletzungen,

die aber nicht tödleten, sondern in baldige Genesung

übergingen, immer noch mit einer Strafe von 2 bis zu

3 Jahren Gefängnis s! *)

Das neue Strafgesetz giebt also bestimmte Grän-

1) Etne Strafe, auf welche nach der fraheren GeftctEgebans «dbat

bei den im Sinne des neaeti Geietee« scinreren iCSrpmerlalfungen

nur iiAclisk seilen erkannt worden iiC.
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zen; deshalb aber macht eg nicht etwa das Urtheil des

Arztes utiiiüiz> es ersdiwert dasselbe vielmehr; der

Arzt darf sich nun nicht mehr auf dem Gebiete der

Möglichkeiten ergehen. Wenn dennoch bei Bestim-

mnng der schweren Karperverietznng das Gesetz nicht

so klar ist, wie man es wünscht, wenn anch hier man-

ches unerklärlich scheint, so wird es um so mehr

Pflicht des Gerichtsarates sein, sich in den Sinn des

Gesetzes hinein zu denken, der Art, dass sein Gutach-

ten selbst mit Modificationen der rein wissenschaftli-

chen, oft genug doch nur individuellen Definitionen den

Geschwomen einen bestimmten sicheren Anhaltspunkt

giebt. Denn das Gesetz ist nun einmal da, und der

Gcrichtsarzt muss sich nach ihm richten. Ich meines

Theils setze solchen Gutachten meist den Ausdruck

bei, „im Sinne des §. 193."; ja die Fragen der Staatsan-

waltschaft selbst verlangten meist ni^r ein Gutachten

mit Berücksichtigung des $.183.

Die schwere Körpeibeschädigung wird mit 2- bis

i5|ihfiger entehrender Zuchthausstrafe geahndet, die

leidite bis zu 2, höchstens 3 Jahren Gefilngniss. Se-

hen wir vollends in die Praxis der Gerichtshöfe! Der

Staatsanwalt bringt ganz leichte Korperverletzungen

— da%u gehören oft bei näherer Besichtigung ganz

tüchtige Beschädigungen — selten vor ihr Forum, er

verweist sie an den Schiedsmann; manche Gerichtshofe

können sich von der Ansicht der Real -Injurie noch

nicht losmachen, wennschon diese dem §. 187. ange-

iiurl^ und kommt wirklich eine leichte Körperverletzung^

weH sie so ziemlich der schweren sieb annäherte, zur

Verhandlung, wie hoch fallt das Strafmaass? selten

mehr als 2 bis 3 Monate. Denn es sind ja doch nur
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leichte Beschädigungen der (jesundheil; zwei Monate

BeraabttH^ der Freiheit aber immer eine harte Strafe! ^
Und mm dagegen die schwere Körperverletzung;, welch'

ungeheure Steigerung der Strafe!! während es dodi

klar hl, dass vide Verltet%un^ auf der GrSn^e 9te*

hend sich leicht in die erste, ebenso aber auch in die

«weite Kategorie hineinreifaen kssen. Deshalb müssdn

ganz determinirte, dem Wortlaut des Gesetzes enlnom-

ihene Bestimmungen den Gerichtsarzt leiten; nbr die

im währen Sinne 'des Wortes, d. h. auch in ihren Fol-

gen erhebiichcn, lebcnsgetahrlichen Verletzungen darf

er dem §. 193. suhsundren, sonst wiederfiifart ' es ihm^

dass die Geschwornen , während er z. B. eine Ver-

letzung am Schienbein^ eiäe leichte oberflächliche Haut-

wünde^ die aber sehr gern über den 20sten Tag hin-

aus eitert und schwärt, für eine noch am 21 sten Tage

bestehende Krankheit erklärt, sein Gutachten ffir nuU

und nichtig erachten, und ihr Verdict dahin abgeben,

däss die Verletzung nur eine leichte, der Veiletzte

ilberhaupt nicht , am wenigsten aber am 21 sten Tage

krank war« Mit einem Worte , der Gerichtsarzt muss

smt Gutachten in dem einzig practischen, durch die

Erfahrung bestätigten, dem Gesetze angepassten Sinne

abgeben, wenn ei* den Geschwornen übeihaupt verständ-

lich werden will'. ' Auch wlirde Schreiber dieses Heber

den Vorwurf der Unwissenschaitiichkeit sich geialieu

^
i) jM^cbtcn sich Arzt und Richter immer mehr in den Sinn den

neuen Gesetzes hinein gewöhnen, viele Vorwürfe über ungleiche Slraf-

vertheilun^worden dann Men! Die leichtesten Strafen des § lb7^

Müll offenbar für die sogenannten ReaUlnjurieii beftimnit, die schwe-

reren für die erheblicheren Körperverletzungen, die ichwersten für die

lebensgefabrUeben Vterletxaogettf in 00 fem «U^je nldil dem $. 11)3.

angehSrea«
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lassen» als die Veraiitwörtlichkeit Uragen, dass er eiue

in- der 'Tiiat nncrheblkhe Veikiziiiig» die aber am

2lKtefi Tage noch nicht gelieilt war, für noch bezie-

hende Kraakkeit erklärt, und so Veranlassviig gebe,

einen Menscben um Frtiheit fifr viele Jidire nad Ehre

ftr immer zu bringen. Krankheit ist die Negation des

kilrperiiehen Znstandes , welcher yw • Eänlritl der Ver-

letzung bestand j sagt man; dann wäre jene Wunde

am Unterschenkel, die znfilUig am 2islen Tagfe noch

eitert, eine Krankheit; da» ist im wissenschafUicfaen

äuine gan;i^ richtig, aber nicht im Sinne des §. 193-

des Strafgesetzes, der eine in Folge emer Korperbe*

Schädigung am 2lsten Tage bestehende Kranklieit als

Document emer schweren Kl^rpenrerletanng ansieht und

den Beschädi^er mit 2 bis 15 Jahren Zuchthaus belegL

Auch ist es dem Aratte nicht gestattet, eme versänmte

oder yemaehlSssigte Srztiiche Behandlmig, ane indiH>

duelle Körperbeschaffenlidit als Grund der zeitigeu

Krankheit von vinme herein geltend zu machen, 6ie

.
können höchstens, wiederum nach der Entscheidung

der Geschworenen^ mit Rücksicht auf 196. einen

mildernden Umstand abgeben er hat vielmehr von

vom her^n nur zu erldären, ist der Beschädigte am

Bisten Tage naeh der Verletzung in Folge derselben

noch krank oder nicht, dieses ist die ganze Basis des

späteren richterlichen Verfahrens. I>er Schwurgerichts»

President g^t stets auf diese Frage zurück und ist er

artig genu^, den Sachverständigen in seinen vielleicht

langen Deductionen nicht zu unterbreehen, so will er

seliliesslich doch nur ein „ja" oder „nein" aut diese

Frage.

193« des Strafgesetzes lautet nun:
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Hat eine vorsäUlicJie Missliandlung oilei K«ir-

perverietznug eine Krankheii oder Arb^isnnfi^

hagkeit von einer längeren als 20tägi^en Dauer

zur Folge gehabt , oder ist der Verletzte ver-

stfimmdlty oder der Sprache » des Gesichts , des

Gi^örs oder der Zeugung;sfabigkeit beraubt, oder

iik eine Geisieskranidieit versetzt worden, so tritt

Zuchthaus bis «u 15 Jahren ein

Ich erlaube nur die einzelnea Positionen des Ge-

setzes der Reihe nach durchzugdien.

I. Was ist unter Krankheit von länger als 20tägi*

ger Dauer zu verstehen?

Seit 6 Jahrai Geiichtsarzt im Kreise Löbau^ habe

ich es mit einer Unmasse von Körperverletzungen,

theils schweren im Sinne der früheren Geselzgchung,

theils leichten in foro zu thun gehubt. Seitdem das

neue Stra%eset« eingeführt wurde, waren nur weiuge

der anscheinend schweren KfirperbeschSdigungen so he*

schaÜen, dass sie auf der Gränze stehend den Aus-

sprach der Geschwonien nothig machten, um alle Zwet-

£el zu heben. Ging ich im Anfange von der Ansidit

aus, dass Krankheit im Allgemeinen Abweichung vom

Normalzustande sei, Krankheit eines Verletzten also

relativ Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes, ii|

wachem der Verletzte sich vor der Beschädigung be<

fand, so überzeugte ich nüch bald, dass ich dem Ge-

setze gegenüber mit solcher Ansicht nicht ausreiche,

fast alle nur etwas erheblichen Verletzungen, imd das

nidit einmal iiumer die lebensgcfahrlicJien, i>iMulcrn

mehr die mit chronischem Verlauf gingen dann in das

t) Nach §. 10. betrigt die Dauer der sailigen Zachlliaiigttrafo tm

AllgeoieinoQ mindwitoiw 2 Jahre.
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Gebiet der schweren Körperverletzung über und ent-

dureiides Zuchthaus drohte dem sonst vielleicht Unbe-

scholtenen um einer Kleinigkeit willen. Ich erlaubü

mir eiu Beispiel namhaft zu machen:

N* schhig mit einem P^itschenstoeke den A< anf

den Rucken der rechten Hand; der dritte Mitttlliand'

knochen schwoll hoch an, das Fingergelenk entzündete

sich; die Hand war steif, nicht zu gebrauchen. Der

Verletzte aber ging seinen Geschäften nach, so weit er

die linke Hand dazu verwenden konnte; nach und nach

benutzte er auch die rechte Haod mehr und iiiclir.

Am 21sten Tage war der Mittelhandknochen noch an-

geschwollen, das Gelenk beweglich, die Hand' konnte

zu den gewöhnlichen Geschäften benutzt werden, aber

nicht mit der sonst üblichen Kraft und Ausdauer ; auch

empfand A» bei anstrengender Arbeit noch Schmerz in

der Hand ^ )• - Zur Zeit der Verhandhing vor den Ge*

schwomen,' etwa ein Jahr nach der Verletzimg, war

der Mitteihaudknocheu noch viel stärker, als vor der

Verletzung, die Hand aber v^g branchbar.

Offenbar war der Knochen am 21 sten Tage nocK .

nicht gesund, das Gelenk war noch angesehwollen, bei

Anstrengung schmerzhaft, also das Glied auch in Be- *

Zug auf Brauchbarkeit noch nicht auf den Zustand vor

der Beschädigong zurückgeführt Durfte ieh aber des-

halb den -4. am ^listen Tage noch für mit einer Krank-

heit behaftet erklären, oder war die Verletzimg nidit

vielmehr eine unediebliche Alltäglichkeit, während wirk-

*
1) Ich bHte um VfrifÜraog, wenn iob hier ^iae «a wnMitrutnM^

allliglichc Geschichte nittheUe, aber genKla dicM FftUe «nd es, dia

deo meisten Zweifel erregen; in diesem Falle sprachea die Geschwor«

am aalOrltch eia „fchakUg der leichlea KörpenreiJetiaag" ai».
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lieh lebenftgefiOirliche VcrleiKun^en, B. mne pcne*

trifcnde Hauchwimdey eiii« tüchtige (idbirnerschütteruiig

vnr 'dem 2lsteii Tage völlig geheilt seim kovncii, und

deshalb als leichte k<>rperyerletzang vor dein Gesetz

fcscheinen? Solch' ungerechte VertheUong der Strafe

feoBnte der Gegeixgeber ' nidit int Sinne haben, noch

vielweniger aber dar£ der Gericbtsarzt neue Verwir«

ning sImw.

•Krankheit . ist im Sinne des §.193. aliein

da vorhanden, wo sich als Folge der

. Verletzung am 2 1 sten Tage noch ein Lei««

den des Gesammtürganismus vortindei

. . : (wdcheB sich nun mani&start dufch Fidber oder

allgerueiue Saiieverderbniss).

...Und dUsa da Geewto^jebcr soicbei annahm^ibierata^

tigt offenbar der Umstand, dass das Geseii, späterhin

mehrere Zustände als Bedingung der schweren kcH-|>er*

Verletzung anffilhrt^ welche völlig unnütz genamt wä«

ren, da sie, wenn man Krankheit die iNegation des

körperlichen Zuatandes nemit> . welcher vor £intrilt de^

Verletzung bestand, in dem Begriffe Krankheit schon

wären« ^ Weshalb spricht das Gesetz

' dann nodbr von Arbeitsuniäiigkeül' nach solcher Defl-

uition begreift Krankheit sicherlich auch Arbeitsunfa^

higkeit hl itich^ und Verstämmdung, und Veiiufit der

Sprache, des Gehörs, der Zeuf^ungsfahigkeit, so gut' wie

ein« kleine am 21 sten Tage noch .eiternde Wunde.

. Aueh -schdnt mir dem ärztliche Urtheil dnrchans

nicht Zwang angethan zu sein, zumal der Gerichtsarzt

der Oefiieniliehkeil angdhinrt, «r steht den Geschwore-

nen gegenüber Und diese verstehen vulgo unter Krank-

I
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heil ohnedies nichts iViulers, als ein Allgcmeiiilcidrn,

aber aiclil: eme unerbfibliebe öiitiche Wtatnde odhrr dergl.

Es giebt ferner schwere Korp€^erleUung;en , die

am Bisten Tagpet. Min Fieber im Gefolge • haben , das

Gesets föhrl ab sweiten .Bestimninngsgritnd'* för die

sch^ve^e Korpcrv erieL^uug die am 21 sien . Tage beste-

hende Arbeitgtiiifahigkeit auf« .

IL Was ist Arbeitsunfähigkeit?

Arbeitßiui^igkeit i&i das . >Unvecmögett eines

• Menschen, seine i^ewoknie Th&liglDeit»jasshilben.

Deshalb kann da.s Kiiid^ wennschon es noch keine

Aiheit erlernt hat» wohl abcr gehen, hialen -undsttlefr*

ni^keiten verrichten kann, so wie der Krüppel, der an

sich schon mehr oder minder arbeitsunfähig ist,- ai>ec

immer noch in einer gewissen Art «ich fthätig zeigte,

durch eine Verletzung arbeitsunfähig werden. Man

kaan drei Grade der , beeintrichtigten ArbettsiBhig^Bcil

imterscheiden: • i

1 ) eine vollhommene absolute Arb^tsunfiihigkeity wie

sie z» .B. hei allen eriehlichen • schweren Krank«

heiien, Nervenfiebern, (jehiiiientzündung u. s. w«

eintreten mnss. Das bedarf keiner £riüirang; -

Z) eine relative ArbeitsUnfähigkeit, uuler Berlirksich-

iigung also der bestinnnten Thätigkeitr des Ge*

- werhea, des Berufes eines MenseiMn. Der Ver«

letzte ist, währeuil er mancheiiei verrichten kauu^

ausser Stande^ seinen bis dahin vertichleten Ge»

Schäften nachzugehen. Es versteht sich dabei

von selbst, , dass^immer ncftch besondere Riicksicht

auf den Zustand der ArheitglMKigk«!t «u nehme»

ist, in welchem der Verletzte sich vor der Ver,-

• ..letamig bc£Mid. .
i-
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3) Endlich kann, da einmal der 21 sie Ta^ die Haupt-

rolle spielt, ein Mensch unmittelbar nach der Ver-

letzung absolol oder relativ avbeitsonföhig; gewe-

sen sein, er hat sich aber am 21sten Tage be-

reits so weit eiliolty das« er wohl seinen Ge-

schäften naehgehen kann, aber nicht mit der frü-

heren Ausdauer; es fehlt ihm noch die frühere

Kx^a und er ftlUt noeh Besehwerden bei Ver-

richtung seiaer Geschäfte 9 die er ym der Ver-

letMiog nichl kannte*

Die beiden ersten Fälle gehören nnzweifelhafl dem

^ id^ an; anders whrd es im dritten Falle. §. idS.

sfridit aosdrücUidi von ^er über 20 Tage andanem-

den Arbeitsunfähigkeit; hier ibt aber iVrbeitsnnfahigkcit

nidit vorhandeD) wennschon der Veiietzte seine volle

Arbeitsfähigkeit, wie sie vor der Verletzung bestand,

noch nicht zurückerlangt hat. Ist diese Beeinträchti-

gung der Arbeitsfähigkeit bleibend , so wird der FaH .

sehr vcrsciiiedcn sein von dem, ia welchem die alte

Kraft nach wenigen Wochen über den 2lsten Tag

hinaus wieder znriiekkdirt; im ersteren mögen die Ge-

schworenen entscheiden; das gewissenhafte Urtheil des

Arales, die Höhe und • mögliche Dauer der Arbdts-

bceinträciiügung anlangend, wird auf ihre Entschei-

dung nieht ohne Einiluss bleiben. In dem aweiten

FaUe werde ich meines Thcils mich niemals für Ar-

beitsunfähigkeit aussprechen» vielmehr in der noch be-

stehenden örtlicliea Schwäohe allein eine Aggravation

fiir die Strafe des §. 187. sehen. Bei allen Verstau-

ehiingett der EiLtremitäten z. B., bei jeder lichteren

Quetschung der Gelenke wird, selbst wenn der Be-

schädigte seinen Geschäften schon in gewohnter Weise
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nachgeht, am 21sten Tage eine gewisse Scliwäche bei

AasiibuDg derselben sich kund geben , und sollte man

deshalb eine einfache Verstauchung, %, B. des Handge-

lenkes, für eine schwere Kürperbeschädigung halten,

weil der Verletzte vielleicht erst nach vier, statt nach

den vom Gesetze stipulirten drei Wochen, alle unan-

genehme Empfindung aus der Hand verloren hat?

In dem oben angezogenen Beispiele war der Ver-

letzte am 21 sten Tage noch nicht im Stande, mit Aus^

dauer und Anstrengung seine Geschäfte sn verrichten,

wennschon er denselben nachging; wobei er sich na-

türlich öfter Erholung gestatten mnsste. Die Geschwo-

renen sprachen sich für §. 187. aus; der Verletzte war

auch in der That am 2i sten Tage weder absolut noch

velathr arbeitsunfilhig.

Man hat dem Gesetz den Vorwurf gemacht, dass

es dei^enigen, der einen Tagelöhner verletzt, schwerer

bestraft, als den, der einen Gelehrten in gleicher Weise

beschädigt, weil der Gelehrte ftüher zu seinen Geschäf-

ten Mig wird; dem ist aber €€tmi$ pmibui nicht so.

Ein Knochenbruch, ein erhebliches Geschwür, macht

den Arbeitsmann am 21 sten Tage arbeitsunföhig, ebenso

den CekliiLoii. Ist der Gelehrte vielleicht früher im

Stande, einen Theil seiner Geschäfte zu besorgen, so

ist er dennoch nidit im Stande, setner gewohnten Tha-

tigkeit nachzugehen, sowohl psycliisch als physisch.

Der Verband, die mit einer offenen Wnnde verbunde-

nen Schmerzen und durch den Verband bedingten Un-

beqpiemiichkeiten müssen störend auf seine geistige

Thfttigkeit einwirken, und ist er auch nicht gewohnt,

behufs Erwerbes Holz zu spalten, so wird ihn doch

< eine gleiche Beschädigung unföhig machen, das zu thnn,

B4. m. Bit. 1. 9
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was tm Erhaltung seinen körperlichen Wohles vnd

»fuacr geUtigeu Tliäligkcit unbedingt erforderlich ist*

Sicherlich werden die Geecbworenen auf solche Ausein-

andersetzung des Gericlilsarztes ebeuäo, wie die Rich-

ter Gewicht legen und unter gleichen Umstanden eben*

sogttt bei dem Geldbrten als bei dem Tagelöhner eine

Arbeitsunfähigkeit annehmen.

Femer hat man die Schwierigkeit henrorgehohen,

die der Ar^^t bei Abgabe seines Gutatlitens zu überwin-

den hat, wenn er von vom herein bestimmen soll^ ob

die Krankheit oder Arbeitsunfahigkdt den 20sten Tag

überdauern werde , und daraus eine Unsicherheit des

Gesetaes selbst gefolgert Es wird aber in der That

ein soldies Gutachten von dem Ar%te nie verlangt.

Dem Vimn reperltm fiigt er seine Ansicht bei, ob die

Krankheit oder Arbeitsnnföhigkeit his zum 21 sten Tage

wohl muthmaassUch anhalten könne* Die Staatsanwalt'

Schaft wird dann am 21 sten Tage je nach der Sach-

lage sich das definitive Gutach Icn voin Arzte eiuholen

und ihm für sane Mühe, etwanige Reisen die. tax-

mässige Entschädigung aus dem Criminal- Fonds be

schalen. Das ist die Praxis.

HL Das Gesetz sagt dann femer: ,,ist der Ver-

letzte verstümmelt".

Man. hat sich hier meines unmaassgeblichen Er-

achtens völlig von der Etymologie des Wortes frei zu

machen; ein Stumpf, Stummel, setzt immer noch das

Vorhandensein eines Restes mnes Dinges voraus; ist

aber ein Glied v<iUig verloren gegangen, oder ist ein

Glied völlig vorhanden, aber verkrümmt und unbraucb-

bar, ist das keine Verstümmelung!? Nicht der Defect

scheint mir das zu sein, was das Gesetz im Auge hat,
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sondern aUein der Schaden , der in Bezug auf die

Bnindibarkeit eines Gliedes angeriditet worden ist

Verstümmdang besteht demnach in gänzli-

chem oder mit Functionsstörung ver*

bundenem theilweisen Verluste eines

KörpertheileS) oder in bleibender Ver<'

niehtnng der Functionen desselben.

Der letzte Zusatz ist unbedingt erforderlich, er

schliesst in sicli die Verkrtipfielttng und weist entschie-

den die einfache Verunstaltung oder Entstellung zurück.

Verliert Jemand die. fiusserste Spitxe eines Klein« oder

Ring-Fingers, einen kleinen Theil der Lippe, so dass

er den Finger, die Hand, wie früher gebrauchen kann,

oder an der Lippe nur eine Unebenheit entsteht, die

weder die Spiaclie beeinträchtigt, notli verhindert, dass

der Speichel zurückgehalten, die Zähne bedeckt wer*

- den, so liegt nur- eme Verunstaltung vor; geht die ISii»

Wirkung des Substanzverlustes aber in Functionsstft-

Tongäber, so ist^s Verstfimmdung. Ist ein Nerv ser-

stört, ein Glied verkrümmt, ist durch Sehnenverkür-

Kung der Gebrauch desselben aufgehoben, so ist's Ver^

krüppehing, die eben, weil die GebraudisunfthiglGclt

eines Gliedes im weitesten Sinne des Wortes das ent-

scheidende Moment ist, der Verstümmelung hinzuge-

rechnet werden uiuss. Unter Glied verstehe ich Köi^

pertheil, sei dies nun ein Auge, oder eine Hand.

IV. bis Vn. Femer sagt f 198.: Ist der Ver-

letzte der Sprache, des Gesichts, des Gehörs oder der

ZeugUBgsfthigkeit beraubt.

Diese Zusammenstellung scheint mir zu erklaren,

was unter Beraubung zu verstehen ist. Es ist nicht

die Rede von einer theilweisen Stdrang jener Venii5*
9*
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gen. Wer ciimn Iloclen eiiigebüi»si hat, l^i sicberUch

nicht der Zengongsfaliigkeit bemubt, wemiselMni

Niemind Anslaiid nehmen wird; solche Beschädigung

dem §• ld3. zu subsmniren» weil eine Verstümmelung

vorliegt. Der Zeugungsfabigkeit ist allein derjenige

beraubt, der 8o /.ugerichtei ist, dass seine Geschlechts-

theile nicht mehr ihre geBchlechtlichen Functionenverrich-

ten k5nnen, dessen Hoden völlig veiloi tu gegangen oder

ginzHch degenerirt sind u« 8. w. Es kann, wenn über-

haupt von Beraubung der Zeugungsfabigkeit die Rede

ist, an eine theilweise Beeioträchiigung derselben gar

nicht gedacht werden.

Wer in Folge einer Verletzung stammelt, aber

noch immer wohlverständlieh spricht , ist nicht der

Sprache beraubt, er ist aber mit einem mdst blei-

benden Schaden behailet; es liegt deshalb eine leichte

Körperverletzung unter erschwerenden Umständen vor;

der Richter hat das Recht, die Strafe bis %u 2 oder 3 Jah-

ren Geiangnias zu greifen; wer aber so stammelt» dass

man ihn nicht verstehen kann, ist der Sprache beraubt,

denn nur das vcrstündiicii Sprechen ist Sprache. Idißr

findet Id3» sttue Anwendung mit seinem Minimnm

von 2 Jahren Zuchtliaus; je nach der weiteren Erheb-

lichkeit der begleitenden Verletzung, deren Bedeutung

der Arzt dem Gerichtshöfe dentlich zu machen hat,

wird das Strafoiaass über jene Jahre hinaus von den

Riehtem gewählt werden.

Ist Jemand auf dem einen Ohre mit einem gewis-

sen Grade von Schwerhörigkeit behaftet, so wird

der Gerichtsarzt sich vergebens bemühen, den Geschwo-

renen einzureden, dass der Mensch, der auf dem einen

Ohre recht gut hört, auf dem anderen nun aber schwer«
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hüri^ geworden ist, d€8 Geh'5r8 beraubt's^. Wir sehen

solche Leute ia. den verschiedensten Stellungen des Le*

beiis aUen Anforderungen desselben und ihres Berufe»

genügen. Ich kenae selb'st einen noch jungen Gerichts-

Director, der bei theUwmser Zerstörung des Trommel-

fells auf einem Ohre sehr schwerhörig ist ; es wird

aber £<iieniand einfallen, den thätigen» rüstigen, umsich-

tigen Beamten, der sich leicht, lebhaft und geiti mit

Jedermann unterhält, für des Gehörs beraubt zu erach>

ten. £r würde sicherlieh als Schwmrgeriehts-Präsident

den Sacliveiö ländigen bei der Verhandlung kurz fragen:

„halten Sie den iV. , der auf dem einen Ohre schwer-

hörig ist, liir des Geh5res beraubt?" Antwortet der

Sachverständige mit „Ja", so hält das Alles: Publicum»

Geachwocene, Bi<;liter, für individuelle Ansicht und

die Gesciiwüreueii sprechen r uliig ihr „Nein" du zu,

denn wessen man beraubt ist^ das besitzt nuin nic^

Das Gesicht ist die Fähigkeit , mit Hülfe der

Augen, Dinge in grösserer oder geringerer Fieme Qnrem

Aeusseren nach zu erkennen und \ou einander zu. uu-

tfirscheiden. Wem diese Fähigkeit genommen wird,

der ist des Gesichtes beraubt, der Einäugige mit dem

Verluste seines einen Auges.

Es würde idso der, der das Auge dnes Einäugir

geu beschädigt, unter denselben Umständen eine här-

tere Strafe erdulden, als derjenige, welcher das Auge

eines Menschen verletzt, der sieh ungetrübter Sehkraft

beider ,Augen ^rhreut, dieselbe Verleihung also veri»chie-

den bestraft werdeii. Und d^s ist auch, ganz in der

Ordnung; jede Verlelz,ung ist t» concreto zu betrach-

ten, und eine gleiche Bescädhigung des gesunden Au-
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ges bd deni^ der nar ein ImiiiddHires Auf« Int 9 för

denselben ein vid erheblicherer Schaden» als dieselbe

Verlelzting dem mit tiwa gesunden Augen Begabte»

es jemals sein kann. Ist die Sehkraft auf einem Auge

vetteren gegangen^ irährend das andere noch ganz gut

sieht, so werde ich allerdings den Geschworenen sagen,

dass eine Beraubung des Gesichts des einen Auges

stkttgMunden' hat, dass ich aber, weil das Gesetz aus-

drücklich sagt: „ist der Verletzte des Gesichtes be-

raubt** um eiigleich den Angriffen des Vettheidi»

gers den Anhalt zu nehmen — nicht um deswillen die

Verletzung dem ^ subsnmire» zumal der Verletzte

auf Sehlem gesunden Auge noch ganz gut sdiett kann,

also jene Fähigkeit nicht eingebüsst hat, sondern allein

mn desw^en, weil hier offenbar dne Verstiimmehmg

vorliegt. Beraubung der Sehkraft beider Augen oder

des Einen bei dem auf einem Auge Bünden, die Be-

raubung des Gesichts, von der der Gesetzgeber spricht,

wird nach dem Ermessen des Richters das höhere und

höchste Stralmaass heranziehen.

So ist also eine Beraubung nicht der Beein-

trächtigung Jener Vermdgen gleichzustellen, sondern

Beraubung ist wirklicher Verlust derselben. Wer-

einer Sache beraubt ist, der hat eben das, dessen er

beraubt ist, wirklich und vollkommen verloren. Ueber-

schreitet man diese Gränze, so reisst die alte Unsicher-

heit wieder ein, der Arzt selbst weiss nicht, wo die

GrSnze ziehen; eine ganz leichte, selbst erfieblichere

Beeinträchtigung jener Vermögen scheint ihm doch

nicht eine wirklich schwere Korperverletzung zu sein,

am wenigsten 2 bis 15 Jahre Zuchthaus zu vcrtliene»,

zumal der Beschädigte dabei noch ganz gut seine Ge*-
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Schäfte verrichten kann ; dieses Schwanken macht einen

peiolkben Emdruck aui i^ubücupi, Ueschworene, Rich-

ter und zulielzt hilft sich jeder, so ^uft er kann mit

hüiitenaiisetzung des ärztlichen Sachverständigen-Ur-

iheild.

Weshalb hat das Gesetz nicht der übrigen Sinne

gedacht? Der Schaden, welcher, in Bezug auf Arbeits-

lahigkeity bessere Erwerbsfahigkeit erwachst » sei der-

selbe nun vorübergehend oder bleibend, ist dem Ge-

setze offenbar der HAaasssti^b lltr die schwere Körper^

Verletzung, darum erwähnt dasselbe nicht des Geruchs-,

des Geschmackssinaes. Hätte das Gesetz aber auch

die BerAttbung eines Sinnes im Allgemeiiien als Be*

stimmuiigsgruiid für die schwere Körperverletzung bin-

gestdlt> wie sollte der Arzt ermitteln^ ob der Vorletste

wirklich z. B. nicht rledben kann; er würde zu einer

positiven Gewissheit nie gelangen,können^ so lange die

betreffenden Organe nicht v^Mlig j&erstört sind« Dann

sind aber .^tets so erhebliche Körperbeschädigungeu

Torhand^n» dass schon um dieser willen die Verletzung

dem §. 193. anheim fallt. Der Verlust dieser Sinne

aber, zumal dieselben in rein subjecliver Wahrnehwuiig

bestehen» ist aber auch dann noch schwer festzustel-

len. Ist mau denn sicher, da^s uach Zerstörung der

äusseren Nase der Geruch wirklich vemicfatet ist, und

doch liegt schon eine schwere Kürperverletzung vor,

weil durch de^ gänzlichen Verlust eines .ik^rp^rtbeiles

eine Verstümmelung gegeben ist. Ebenso steht es mit

dem Geschmack. Der Verlust beider Sinne an und iür

sich hat nach der vermutheten Ansicht des Gesetzgebers
,

einen zu geringen Schaden für den Verlet/.ten herbeigcrührl,

als dass er ihn durch die Strale der schweren Kürpcrver-
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leUung zu aiiiKlcii gedachte. Ein Wink mein iiir ,

des SacliTerständigen, nicht zu leicht allerlei

Korperbeschädigungen in diese Klasse hia-

eiazuziehen.

Vm. „Ist der Veiletzte in eine Geisteskrankheit

versetzt worden lautet der kt/.te Bestimmungsgrund

für die schwere Körperverletzung.

Das Gesetz kennt zwei Formen der Geisteskrank-

heit. Das allgemeine Landrecht nennt Tbl. L Tit. i.

27. Rasende und Walmilnni^ diejenigen, wMche

des (jebrauchei ihrer Vernunft gänzlich beraubt sind^

28« Blödsinnige diqenigen, welchen das Vermögen

fehlt, die Folgen ihrer Handlungen zu überlegen.

Allein von solchen Zuständen der Seele scheint

nur hier nicht die Rede sein zu können. Das Gesetz

spricht nicht davon, ob die Geisteskrankheit dauernd

sein soll» weil es allein eine andauernde psychische

Störung für Geisteskrankheit halten kann; ob heilbar

oder nicht> ist eine andere Frage. Das Delirnm, wel-

ches ein heftiges Wundfieber begleitet, das D^rhm
tremens, das sich so gern zu erheblichen Verletzungen

routinirter Säufer gesellt » können hier eigentlich gar

nicht in Betracht kommen, Ist ein solcher Säufer ver-

letzty hat er das dadurch hervorgerufene DeUrium tre'

mmi nach tüchtigen Portionen Opium verschlafen, öder

hat eine kräftige Natur es allein beseitigt, und ist mit

dem 21 sten Tage die Verletzung glücklich geheilt, ^ohne

weitere Nachtheile: der §. 193. hat damit nichts zu

schaiFen; unbekümmert um das hinzugetretene Dejtrtum

tremms kann die Verletzung im Sinne des Gesetzes

nur eine leichte genannt werden, weil mit dem 21 sten

Tage bereits völlige Genesung eingetreten war. War
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eioe Kop£verlei£ODg so bedeuteiidy da^fi &ie durch Hirn-

mcbütlerang £ntztiiidung, wütliende DeKncn u. s. w.

henromef, haben aber tüchtige Aderlässe im Beginne

der Krankheit die Entzündung , und mit ihr die DeKi-

rien beseitigt, und ist der Verletzte am 21slen Tage

bereits gesund und arbeitsfähig» so gdtört die Ver^

letzimg offenbar' %u d«n leichten des $. 189. • Der Ant

hat in solchen Fällen den Geschworenen, vorzüglich

aber flir die Richter, Uar die hohe Bedentnngi* die, Ge*'

fahr einer solchen Verletzung zu schildern; die luchlei

werd^ ^hum vwwc nadi §« 1S7. die Verletzung zu den

leichten rechoen, aber das höhere und hddhste StraP-

maass wählen müssen. War aber der Säufer erst um

den 20sten Tag in Folge saner Verletzung und der

damit verbundenen Krauklieit iii das Delirium verfallen,

trat dieses nicht etwa aliein aus allgemeiner Anlage

und zufällig bei unerhebfidier Verletzung hinzu , was^

der Arzt zu beurtheilen haben wird; phantasirte der

am Kopf Verletzte nodl am Bisten Tage in Felge der

durch die Verletzung hervorgerufeneu MUeidenschafi;

des Gehirns, so gehört die Verletzung zu den .schwe-

ren, nicht weil der Beschädigte in eine Geisteskrank-

heit versetzt war, sondern weil er am 21sten Tfig^

noch krank mid arbeitsun&liig war«

Zum Schluss noch eine Bemerkung: Es isl in

diesen Zeilen viel von dem Strafinaass die Rede gewe-

sen; es mnsste dassebe zum ridhitigen Verstiindniss

des Gesetzes herangezog^ werden, aber der Sachver-

ständige hüte sich, davon m foro zu sprechen, es wurde

scheinen, als wolle er in die Prärogative des Richters

eingreifen, während es ihm doch genügend bekannt

ist, dass er mar als Zeuge anftrttt, dass der Richlier

Digitized by Google



138

nichl aUein aack seiner Aussage^ sondern unter Be-

roeksiclitigvag des gansen Sachverhähnisses die Strafe

abmisst. Der Gerichtsarzt hat demnach iiüt klaren,

einfachen > kurzen Worten, iem von aller tumdtfaigeil

anatomischen Gelehrsamkdt, wo nicht eben Nennung

z. B. von Nerven zum richtigen Verstäoduiss uube*

dingt erforderUck sind, das Visum repertwn absage-

ben, und ebenso unter kurzer Angabe der Gründe der

Verletaung Akren Plata zu 181« oder 193. anzuwd-

sen; es ist auch hier nicht nothig, dass* der Sadiver-

ständige diese Paragraphen ausdriickheh nennt, das

Resultat des iSntaditens muss den entsprechenden Wort-

laut des Gesetzes wiedergeben. Den wesentliciieii

Tkeil der Fragen des Sckwurgerichts-Präsidenten bil-

den Worte des Gesetzes, der Gerichtsarzt hat im We-
sentüchen mit den Worten des Gesetzes zu antwor-

ten, so versteht ihn dn Jeder. Das Gesetz muss ihm

so geläufig sein, wie dem Schwurgerichts -Präsidenten,

ja ick mockte sagen, da er meist okne alle Vorbereitung

Definitionen zu geben hat, er muss in der ganzen Ver-

sammlung das Gesetz am besten inne und durchdacht

liAben; es sind ja auch für ihn nur zwei kurze Para-

graphen. Hat der Sachverständige der Verletzung ih-

ren bestimmten Platz angewiesen, dann wird er unter

Vermeidung aller feinern , rein wissenschaftlichen Elo-

quenz die Erheblichkeit der Verletzung in ihrer Art,

ihre GeföhrUciikeit klar und einfach darsteUcn; so ist

er den Geschworenen eine willkommene Erscheiiuing,

so giebt er den Richtern Gelegenkeif, das ricktige Straf-

maass lu gioifcn, so wird er den oft unangenehmen

Fragen des Vorsitzenden entgehen, zumal es keine

Kldnigkeit ist^ gesprächsweise, öffentfich Definitionen
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zu geben 9 die bei grimdlichem Stadium noch immer

Zwrifd lassen, so wird er endlich nach Pflicht und

Gewissen das Seinige dazu beitragen^ dass die Ver-

handlung einfach und klar einhersehreitet und die Ent-

scheidung, so viel an ihm liegt, auf das Gerechteste

^fallt*
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Zur Diagnostik dar Samenleeke.

Dr. Koblanek,
Polisetbesirksinl in Berlin.

Im Jahre 1851 kamen, wie fortwährend, in der ge-

richtsärzilichen Praxis des Herrn Geli. Mediciiiai-Kaths

Ctuper mehrere Fälle vor^ in welchen es sich um die

Frage handelte, ob in den Behufs dieser Untersuchung

überschickten Hemden Flecke, die von Samen lierrüiir-

ten^ enthalten sden oder nicht. Derselbe hatte die

Güte> micli an diesen Untersuchungen Theil nehmen

zu lassen y und das oft überraschende Resultat dersel-

ben gab mir Veranlassung, selbstständig eine Reihe von

Untersuchungen vorzunehmen, die zum Zweck hatten,

. näher festzustellen, ^ie und mit welchen Aussichten

auf Erfolg dergleichen Untersuchungen anzustellen seien.

£s findet sich darüber noch so woiig noitgetheilt, dass

eine Veröffentlichung derselben mir an der Zeit schien, zu-

mal da es den Anschein gewinnt, als würde die Frage,

ob dn Hemd Sam^ enthielte oder nicht, vom Sichter
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dern Getkhlsarzte häufiger vorgelegt als «onst wobl

deshalb, well die Heimliehkelt, womit diese Veibrecben

begangen werden^ dem Richter zur Pflicht macht, alles

das zu Tevanlasieoy was zur FesksteUuog des Thakbe-

Standes beitragen kann. Wie wenig die mühevolle

chemische Analyse über diese Frage Auskunft &u geben

vermag, ist allbekannt. Dagegen ist die viel leichter

anzustellende mikroskopische Untersuchung durch Auf-

findeifr von Spermatozoen , Korperdien von so dgen-

thümlicher Gestalt, dass sie in ihren ausgeprägten For-

mm' mcfat wohl asn Verwcchsdnngen Anlass geben kön-

nen^ im Stande, die Anwesenheit von Samen in der

untersuchten Substanz festzustellen. Diese letztere

habe ich daher allein im Auge gdhabt und werde nur

ihre Resultate in Nachfolgendem mittheilen.

, Ich habe imeh dazii eines kleinen SdUe^scfaen Mi*

kroskop's bedient, welches die Vortheile einer deirt&

cfacA 300fachen Linearvergr^serungy. einer beqiieneii

Handhabung und eines grossen Sehfeldes vereint.« Doeh

habe idi es, um Täuschungen zu entgehen^ für noth-

wendig gehalten, jede einzelne Untersuchung durch ein

grosses Chevallier^sches Instrument zu eontroliren.

Zum Object derselben, nahm. ich grobe Leinwand,

die unzweifeiliaftr Samenflecke enthidt, und schnitt von

dieser zu einer jedesmaligen Untersuchung ein Stück-

chen, etwa vbn der Grösse eine» Thalere, ans. Nadi-

dem ich hierauf in eine Purzellanschaale etwa 6 bis 8

Tropfen destilhrten Wassers getraolelt, tauchte ich das

1) AUerdingB in Berlin, vmd zwar auf meine Veranlnssun«?, nach-

dem ich die hetreffenden richterlichen Behörden darum ersucht und

erklart hatte, meine so häufigen Cutarhten in diesen Sachen nur dann

mit der erlorderitchtn Sicherheit abgeben zu können. C,
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LeinwandStückchen hinein, so dass es vollständig da-

mit durchtränkt wurde;» aber kein überschiiasiges Was-

ser siek mdnr in der Sdiaale befimd, md druckte dar

Leinwandstückchen mehrmals und nach allen Seiten

Iifai gegen die Wand der PonteUanscbaale mittelst

eines Glas- oder Hulzstabchens. Nach 5 bis 10 Minu-

ten langem Stehenhissen nahm ich das nochmals mit

dem Stabdien gequetschte Leinwandstückchen swi*

sehen 2 Finger, und drückte einen Tropfen heraus auf

das Objectglas. IHese Art, die zur Untersoehung ge-

eignete Flüssigkeit au gewinnen, ziehe ich jet/A, nacb-

dem ich die von Baiffiord^ C. SehnMU und B^h$ ange-

gebenen Methoden mehifadi Tcrsncht habe, jeder «»-

dem vor. £s ist weder nöthig» die Flüssigkeit zu er*

wärmen 9 noch die Leinwand %u Cbarpie an zupfen,

noch Stunden und Tage lang maceriren va lassen.

fVeUich bid>e ich bei diesen letzt angegebenen Metho-

den dbenfiills mich yon der Anwes^heit des Samens

überzeugen können^ ich habe indess nicht so viel wohl*

erhaltene Spermatozocn gefanden, als in der dnrch das

ganz einfache oben angegebene Verfahren gewonnenen

Flüssigkeit. Nicht einen Tropfen derselben habe ich

untersucht , in welebem ich nicht sdbst ungeübteren

Augen erkennbareSpermatozoen nachweisen konnte» wäh>

rcnd ich dies namentlich noch längerem Maoerlren jedes-

mal viel weniger sicher im Staude war. Ich glaube, dass

das längere Maceiiren dazu beiträgt, das häufig Ton

mfar unter dem Mikroskope beobachtete Zerfallen der

Spermatozocn in Körper und Schwanz zu befördern,

und daes hierin allein der Grund zu suchen sei, warum

ein so geübler Beobachter wie Bonne ^ der nach der

jBayor<fscheo Methode mit lauwarmem Wasser und
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nach längerer Maceraliou untersuchte, in seinem Cours

de meroseopk sagt: ^fPour mot, je n*m jemoM riueei

ä dilacher les zoospermes dessScMs sur h linge de tna-

niire ä me faire une eonviuUm eomplite par ^mspeciUm

microscopique." Und selbst, wenn durch die genaimten

Methoden sich mit Leichtigkeit Spermatozoen nachweisen

Hessen, so würde die von nurbefolgte, welche wie gesagt

nie fehlschlug, schon wegen ihrer Einfachiieit den Vor-

aug verdienen* Die auf die genannte Weise gewonnene

Flüssigkeit liatle stets ein gleiches Aussehen, selbst

noch die» welche aus einem ein Jahr alten Samenfiecke

kam. Sie war stets etwas trübe, dem Colostrum ähn-

• ]ich> klebrig, aber nie iadenziehend, sie enthielt ganz

kleine weissliehe Flocken, die sich mit dem Glasstaibe

mehr oder weniger verreiben Messen. Mit einem Deck-

glase behutsam versehen und unter das Mikroskop ge-

bracht zeigen sich iran, zumal in den zur forensischen

Untersuchung gekommenen Fällen, neben den sehr we-

nigen wohleihaitenen und den vielen* rudimentairen Sper-

malozoen: Epithelialzellen ,
Blut-, Eiter- und Schleim-

körperchen, Urinsalze» Fäealstoffe und dergleichen mehr,

die wohl im Stande sind, die Untersuchung zu er-

schweren. Für diese FHlle habe ich in der Essigsäure,

die die meisten dieser fremdartigen Stoffe durchsichtig

macht, ein vortreffliches Mittel gefunden, das Sehfeld

klarer zu machen. Dieselbe ist nämlich, wie ich mich

stets überzeugt habe, von gar keinem Einflüsse aüf

Öpcrmatozoen, was schon Donn6 gefunden hat. In der

mikroskopischen Untersuchung Ungeübte könnten auch

wohl durch Staub und Leiiiwandpartikolchen irre gelei-

tet werden, die oft Aehnlichkeit mit den Schwänzen dei*

Spermatozoen haben, welche AehnHchkeit nicht selten
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noch dadurch erhöht wird, dass sie sich an rundliche

Körper anlegen, doch wird die« jedem geübteren Beob-

achter nicht Idcht zustossen, da dieselben mtiat viel

schärfere Coiitoure haben und entweder dicker oder

langer, nnregdbnässig gebogen, gespalten oder verfilzt

erscheinen. Durch meine Untersuchungen habe ich be-

stätigt gefunden, das» sich in der Wäsche Sper-

matozoen noch nach einem Jahre mit der

deutlichsten Gewissheit nachweisen lassen.

Ich habe keinen Unterschied zwischen einzehiea wenige

Tage alten und zwisclien einem bereits ein Jahr alten

finden können. £s ist richtig, dass die ganz vollstän-

dig eihakenen zuletzt immer seltener werden, da. sie

wie jede organische Materie der V erwesung unterwor-

fen sind, aber einzehie sind mir innerhalb eines Jahres

immer noch so erhalten vorgekommen, dass ihr Erken-

nen gar keiner Schwierigkeit unterlag. Dadurch, dass

ich dergleichen vereinzdte Spermatozoen bm jedem

meiner Versuche gefunden, glaube ich auch berechtigt

zu sein, umgekehrt den Satz aufstellen zu dürfen, dass

da, wo trotz, der genausten uiul wiederholten

mikroskopischen Untersuchung in suspecten

Flecken auch nicht ein einziges Samenthier-

chen sich nachw eisen lässt, mit Üestimmtheit

die Abwesenheit von Samen in fora ausge-

sprochen werden könne. Ich halte es nun von In-

teresse, aus meinem Journale einen Auszug mitzutheilen,

von dem, was ich nach einer jeden Untersuchung ver^^

merkt hatte. Es wäre ermüdend und unwesentlich, das

Ganze mitzutheOen, da ich Anfangs täglich, dann wo*

chentlich und 7.uletzt monatlich untersucht habe. Die

Versuche sind sämmtlich des Abends bei Lampenlicht
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gcniaciit worden, dieils weil meme Beschfiftigiuig am

Tage mir dergleichen langwierige Untersuchungen nicht

I^Uittety besonders aber» w^ sich diese Zeit wegen

des gleichmässigen Lichtes am besten zuyn Blikrosko-

piren eignet.

Es findet sich verseichnet:

^ach 3 Tagen: Das Object bietet neben meh-

reren wohlerbaltenen Spennatoxoen uixäblige halb- nnd

ganzzerfallene dar, und werden dieselben durch Essig-

säure nicht verändert » wohl aber wird das Ganze ^-

was klarer.

Nach 1 Monate: Das Sehfeld zeigt unzählige

kleine timdlicfae und stabförmige Körperdien , unter

welchen ich nach halbstündigem Durchforschen des

ganzen Objectglases 5 als sokhe unverk^mbare Samen-

tbierchen zählen kaim, 2 davon waren langgestreckt

und ganz wohl erhalten, bei den übrigen der Schwanz

etwas kürzer, gebogen, nicht ganz spits endend ond

dei- lluiiipf schon eingeschrumpfter. Nachdem ein zwei-

ter Tropfen aus der Leinwand gepresst und ein Tröpf-

chen Essigsäure mittelst des Glasstabes zugesetzt ist,

erscheint die dadurch erhaltene Flüssigkeit noch immer

milchig« Unter dem Mikroskope erkannte ich nach und

nach 8 bis 10 deutliche Spermatozoen. Ihre Contou-

ren sind nach der Behandlung mit Essigsäure fast noch

schärfer als zuvor, und habe ich bei dem sieb bilden-

den Strome in der Flüssigkeit mehrfach gesehen, wie

sich der Körper vom Schwänze trennte und an andere

frei schwimmende Körper anlegte, auch dass ein freier

Körper sich an das Ende des Schwanzes eines wohl-

erbaltenen anlegte, so dass der längliche Streif des

Schwanzes oben und unten einen Körper zu haben schien.

B4. Hl. Ufl. 1. 10
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Nach d Monaten: Man nebt viele frei gdmim-

tnende Kr)rper, durch ihre Grösse und den hellen Glan%

Idchi erkennbar. £s lassen sich Z gans «kutlidie §ut

nicht veränderte und nnverkemihare Spermatosoen ent-

decken, deren Contouren ganz scharf üind und bei de-

nen der Korper noch so wenig eingeachmnipft ist, dass

sein mittelster Thcil bei dem Laiiipenlichte ganz hell

strahlt. Aosserdem mehrere halbzerfsUene. Der dne

halbe Stunde macenrte Lefaiwandstreif wird ausgedrückt .

und wie oben mit Essigsäure behandelt. Auch hier

finden sich 3 deutliche Spermatozoen^ wovon eins da-

durch ein eigenlhümlichcs Ansehen hat, dass der ovale

Körper 9 zwar mit dem Schwänze zusammenhängend,

doch an einer Stelle, wo er in diesen übergeht, wie

umgeknickt und seitwärts gelagert erscheint. Bei meii-

TCren andern undeutlicheren ist der Körper ganz zuge-

spitzt, mit einem oder mehreren ganz kleinen Auswüch-

sen versehen, der Scliwanz gekrümmt oder an seinem

Ende verdickt.

Nach 4 Monaten: Nach und nach stellen sich

3 deutliche und wohlerhaitene Spermatozoen dar. Gleich

das erste trennt sich während der Betrachtung hei noch,

wiewohl gering, vorhandener Strömung^ in der Flüssig-

keit in Korper und Schwanz. Ausserdem zeig«i sich

fme Körper in verschiedenen Verwitterungsstadien. K-
ner, an dem sich noch ein Stückchen vom Schwänze

befindet, besonders dadurch interessant, dass er, gleich-

sam aufgebläht, fast doppelt so gross erscheint, als

die übrigen, die theils verkrüppelt, theils zusammeilge-

schrumpft sind. Nach Behandlung mit Essigsäure ^ind

wieder 2, wiewohl weniger vollständig erhaltene Speis-

matozoen zu sehen. Das eine hegt laug ausgestreckt

Digitized by Google



— 147 —

mit scharfen Contouren auf einer grossen durch die

Eiisigsliire durchsiditig; gemachten EpHhelialsdiiippe.

Bei eiijem andern lässt sich die Art der Vcrwiüerung

genau beobachten^ indem der Körper dicht neben dem

Schwänze liegt und dieser letztere wie pnnktirt er-

scheint, so dass^ falis eine Strömung entstände, das

Ganse in mehrere Stückchen zerfallen würde. Der-

gleichen Stückchen sind unzählige im Sehfelde zu be-

merken. <.

Nacb 6 Monaten: Nach langem Suchen finden

sich im Ganzen 5 als solche noch unverkennbare Sper>

matozben in dem erstuntersuditen IVopfen« Von die-

sen hatten 3 einen mehr rundlitlien Körper, der sich

bei längerer Betrachtung lostrennte« Die Körper der

heiden übrigea hatten nicht mehr das scharf begränzte

Aussehn wie gewöhnlich* £$ wurde , um die in der

flüssigkeit vorhandene Strömung zu vermeiden, ein

kleinerer Tropfen untersucht, in welchem sich bald ein

ganz wohl erhaltenes, nodi ziemlich scharf contourirtes

Samenthierchen fand. Nach Behandlung mit Essigsäure

erkannte ich im Ganzen im erstuntersuchten Tropfen

4 Spermatozoen, doch waren sie sammtlidi- verküm-

mert und daher nur dem geübten Auge als soiclie er-

kennbar. Ein zweituntersuchter Tropfen zeigte dage-

gen ein ganz voUstSndig erhaltenes langgestrecktes und

dem Ungeübtesten leicht erkennbares Samenthierchen.

Nach 9 Monaten: Sowohl im erst- als im zweit*

untersuchten Tropfen finden sich 3 bis 4 sehr wohl

eihahene Spermatozoen« Daneben Pilzhädnng. Ebenso

verhält es sich bei der Untersuchung mit Essigsäure.

Nach 12 Monaten: Die untersuchte Flüssigkeit

sieht ganz ähnlich ans^ >vie die nur wenige Tage alte.

10*
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Man aii'hl mehrere laciu oder weniger vollkommen er-

lialtene Spermatozoeo: 2, die gar keinen Zwei£ei zulas-

sen. Nach der Behandlung desselben Tropfens mit

jt^tisig&äure stellt sich das eine wohl conservirte so frei

und klar dem Auge dar, dasa die bei der Unterancbnng

anwesenden DDr. Lewin, Sieberl und Schröder mit mir

darin übereinatimmten, dasa dasselbe sich auch nicht

im geringsten von einem wenige Tage alten Samen-

thierchen unterschiede.

Aua dem Mitgctheilten stdie ich nun acUiesslicfa

folgende Sätze zusammen:

1) Das Mikroskop ist zugleich das etofnchste und

sicherste Hulfsmittel xur Auffindung von Samen

in der Wasche.

2) Nur der Befund mindestena Eines ganz ummkenn* *-

baren, frei im Seiifelde liegenden, Samentbierchens

giebt die Gewissheit der Anwesenheit von Samen

in der untersuchten Substanz.

3) Es lassen sich noch nach Jahr und Tag Sperma«

tozoen in Samenflecken mit Gewiashdt durch das

Mikroskop erkennen.

4) Wenn sich nach einer sorgfaltigen und mehrma-

ligen Untersuchung in verdächtigen Flecken kein

Samentbierchen nachweisen lässt, so. ist dies ein

sicherer Beweb^ dass der unterauchte Fleck nicht

von Samen herrührte.

5 ) Das Befeuchten eines kleinen ausgeschnittenen

Stückchen von dem Flecke, in welchem man Sa-

men vermuthet, mit wenigen Tropfen destillirten

Wassers und das gelinde Drücken desselben mit

einem Glasstabe nach 5 bis 10 Minuten langem

Maceriren ist die einfachste und sicherste Me*
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thode, für die mikroskopische Untersuchung ge-

eignete Flüssigkeit zu erhalten; da sowohl das

Erwärmen als das längere Macerircn das Zerfal-

len der ,Spemiatozoen befördert.

6) Die Essigsäure fibt gar keinen Einflnss auf die

Spermatozoen aus^ ist daher ein vortreilliches

Bflittely ntn Ob|ecte^ die Eiter, Bkit» Schleim und

dergleichen enthalten , zur Untersuchung auf Sa-

men vorzuberdten*
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Vermisehtes

1« Statut des Nürnberger Ii rankheiis-Versiche-

roDgs-Verbandes^ beftiätigt darch den Regie-

ruugs-Beschluss vom 22« August 1845.

Auf unentgeltlidie Aufnahme und Verpflegung im

Nürnberger Spitale Jiaben alle dienenden Personen An-

fipruchy die dem Versicherungs-Verbände beigetreten

sind, und die hiermit die festgesetzten Beitrage wirk-

lich entrichtet haben. Gegen baare Be;&ahlung können

alle Einwohner der Stadt Nürnberg aufgenommen wer-

den, insbesondere aber Kranke solcher Corporationen,

die mit dem Magistrate ein Abonnements «Verhältniss

eingegangen sind. Die zum Sicheningsverbande Ver-

püichteten dürfen sich demselben unter dem Vorwande,

dass sie sich in Krankheitsfallen auf eigne Kosten oder

auf Kosten ihrer Anverwandten oder Aeltem verpflegen

und heilen lassen wollen, nicht entziehen. Der Siche-

lungsverband hat den Zweek, dass durch die vereinten

Beiträge sämmtUcher in der Stadt und dem Burgfrie- •

den dienenden Personen jede einzdne unter ihnen den
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VprUiteü erwirkit in KrankheitsJEallea in das Krankeun

haus aa%aiiomnien «nd iitieii lg eltlich verpfleg ta wer-

den, und da SS dadurch die Dienstherrschaften, so wie

die Gesellenladen von allen Kosten fm die Unterhalt*

lung erkrankter Dienstboten und Gesellen, leizLere mö-

gen zugereist sein oder hier in Arbeit stehen, befreit

werden.

Zur Theilnalime an demselben sind alle dienenden

Personen verpflichtet, wdche ledigen Standes und nicht

ansässig sind, und zwar:

1) alle Handlungsdiener, Apotheker, Kunslgehülfen^

2) alle Dienstboten, namentlich: Bediente^ Marqueurs,

Kutscher, Ausläufer, Knechte, Köche, Uau^hälte-

rinnen, Blägde, Sänganuuen u. s. w»;

3) sämmtliche Gesellen und Lehrlinge;

4) alle Fabrikarbeiter beiderlei Geschlechts und alle

Tagelöhner.

In den Versicherungs-Verbaud können nicht aufge

nommen werden«

. 1 ) die ansässigen und verheiratheten Einwohner, sie

mdgen im Dienste stehen, oder als Gesellen ar-

httten, oder sdbststSndigen Verdienst haben;

2) die nüt Aufenlhalti»karten dahier lebenden frem-

den ledigen Personen, in so fem sie nicht aus

dem Gewerbs- und Bedientenstande sind, es sei

denn, dass sie schon vor ihrer Erkrankung die

. festgesetzten Beiträge zum Krankenhause unaus-

gesetzt bezahlt hätten;

3) die Gesellen und Arbeiter, welche in den Werk-

stätten der Königl. Eisenbahnen odei bei Eisen-

bahnarbeiten beschäftigt sind, so lange die dort

amtlich begründete Unterstiitzungskasse besteht.
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Auf besonderes Ansuchen luinn aber den unter 1»

und 2. bezeichneten Klabseu nach Umständen gestaltet

werden, dem Sichernngsverbande, jedoch nur für ihre

Person beizutreten.

Handiungsdiener^ Apotheker, Kunstgeliülfen

zahlen die Woche 3i Kreoftscr,

» » M WHandlungslehrlinge

Männliche Dienstboten »

Weibliche „ „ „ „ 1 »9

99

9>

99

Handwerksgesellen „ „ 1^

Handwericslehrlinge m »i *» i

Fabrikarbeiter beiderlei

Geschlechts „ „ „ i\

Diese Beiträge beginnen mit dem Emtritte in die

Dienste oder Werkstätten dauern so lange fort, als der

Dienstbote, Geselle u. s. w. in denselben bleibt , und

müssen im Voraus bezahlt werden. Dieselben werden

in folgender Weise erhoben:

1) Von den Dienstboten.

Durch die aufgestellten Einsammler am Anfange

anes jeden der gewöhnlichen Wanderzide (Umzug).

Die Dienstherrschaften sind verplliclitet, die Beiträge

am Gesindelohne oder Angelde abzuziehen , und dem

Einsammler zu übergeben. Dienstboten, welche zwi-

schen den Zielen eintreten, haben ihren Beitrag fiir das

ganze Quartal sogleich bei der Anmeldung im Polizei-

Büreau zu entrichten, und sich darüber mit einer Quit-

tung bei der Dienstherrschaft auszuweisen.

2) Von den Handwerksgesellen.

Die Beiträge der Gesellen, welche Auflagen zu

einer Lade entrichten, werden durch die Altgeselle,

unter Aufsicht der treffenden Gewerbevorsteher, einge-

1
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sanmidK;, und alie 4 Wochen mii einem Namcnsver-

zeichniss in die Krankenhauskasse abgeliefert. Dieje-

nigen Cieselleny weLclie zu keiner Lade sahkn» entrich'«'

ten ihre Beiträge an den Einsammler. Die ZaUän^-

pflicht beginnt immer mit der Woche ^ in der der Ge-

seke in die .Werkstatt efaitntL

3) Von den Ilandwerksiehrlingen.

Die Lehrlinge entrichten ihre Beitzige auf 3 Jahre

mit 2 Fl. 35 Kr. entweder sogleich bd demEinschrei-

ben, oder zur Hälfte bei dem Eintritte, und zur andern

Hälfte in der Mitte der Lehrzeit; für die Answirtigen

hatten die Aeltem und die alimentationspflichtigen Ver-

wandten oder die treffende Gemeinde. Den hiesigen

Lehrlingen kann bei nachgewiesener Ammth der Be-

trag entweder ganz oder theilweise nachgelassen werden.

4) Von den Fabrikarbeitern.

Die Fabriklieiteu sind verpilicbtet, die Beitrage

ihrer zu dem SicherangSTerbande gehörigen Arbeiter

und Arbeiterinnen an deren Lohn abzuziehen und alle

4 Wochen an die Krankenhauskasse mit einem ^iamens-

verzeichnisse abzniiefem. Die im Laufe einer Woche
Eintretenden haben den Betrag für eine ganze Woche
zu bezahlen*

Endlich

5) Von allen übrigen Beitragspflichtigen

werden die- Beiträge alle 4 Wochen durch die ange-

stellten Einsammler eingehoben, wobei ebenfalls jede

Woche für voll bezahlt werden muss. Es steht |edem

Einzelnen frei, seine Beiträge monatlich, vierteljährig

oder halbjährig voraus zu bezahlen.

Da jeder Dienstbote, Geselle, Gdiülfe, Arbeiter

u. s. w., der beilragspüichtig ist, das Recht zur unent-
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geUikhen Au£aaiuue in das Krankeiiliatts variiert, w«»«t:

desMft Beiträge aidit regelmässig bezaUl werden» sa;

liegt es von selbst im Interesse der DienstherrschafteH^i

F«lMriklierre% Meistdr n. darüber zu wacken, das«

sich keiner ihrer Untergebenen dem Sicherungsverbande

entziehe, damit sie nicht selbst in die GeCahr kommen,:

in KranUieits^cb für den vollen Betrag der Verpfle-

gungskosten haften zu müssen.
'

Esr ynxd denselben daber die ^sste Gewisseidiaf-

ligkeit bei der ersten Einschreibung in den SicherungSr

verband, so wie. fdr die Zukunft die genaue Befolgiinf;

BadisteheBder Aaoidmmgen aur Pflickl gemacht

1) Diejenigen Fabrikbesitzer, Corporationen nnd Ge-

werbveseine, wcfehe die Beiträge ihrer Arbeiter,

Ges»ellen^ Gehülfen u. s. w. selbst erheben und mo-

natlich im Ganzen an die Krankenhanskasse ablie-

fem, haben bei jeder Lieferung ein genaues Na-

. mensverzeichniss unter Angabe der Zu- und Ab-

gänge Btt äbei^eben«.

2) Diejenigen Herrschaften und Meister, für d^ien Ge-

hlflfc% GeseUen die Beiträge durdi die Einsamm-

1er erhoben werden, sind gehalten, dem treffenden

Einsammler eine schriftliche Anzeige zu überr

geben:

1) wenn ein Gehülfe, Geselle oder Arbeiter aus

der Arbeit tritt, sidi aber gleichwohl noch

dahier aufhält, ohne fernere Beiträge zu ent^

richten;

2) wenn ein solcher aus der Aibdt tritt und

sich gänzlich von hier cntt'crnt;

ä) wenn ein neuer Gehülfe, Geselle oder Arbei-

kci: in Diensl tritt.
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Jeder Dienstbote, GehülCe» Geselle oder Arbeiter»

der nach 4. dem SiehenuigSTCilkwife beisutretan

ver[)llichtet ist, wird im Weigerungsfälle aus hiesiger

tUatdi «Rtfemty wenn er derselben nicht angebiirt. Je-

deiADs Verlieri deradbe dnrdi die uaterksaene Beftili*

king seines Beitrages allen Anspruch auf unentgeltliche

Aufiiahme in das Krankenhaius. Word nnchgewtesen»

(lass der Dienstherr oder Meister u. s. w« Kenntniss

von «der Verbeiinlichung hatte, oder tat die angeordnete

Anzeige nnteiiassen worden, so verfallt derselbe in eine

Strafe von 30 Kr. bis 1 FL 30 Kr.

Im Felle ier erschlichenen Aninahme einea aaldicB

erkrankten Dienstboten ^ Gehülfen oder Arbeiters, hat

derselbe hnm, neben eber Geidbusae vm 6 FL bia

15 Fl. sämmtliche Verpflegungskosten an beaahlcn, wo-

gegen ihm der Kegress für letztere an den Erkrankten

axi seine Gefahr und Kosten frei steht«

Für diejenigen Beiträge, welche im Ganzen an die

Kiankenhauskasse ahgdiefert werden, ertheilt dieselbe

besondere Quittungen; dagegen werden die von den

Einsammlern erhobenen Beiträge nicht besonders quit?

tirt, sondern es hat eb Jeder darauf an sehen, dasa

der Einsammler sogleich die geleistete Zahlung in das

EinschreibebuGh eintrügt.'

Die Aufnahme in das Krankenhaus findet in der

Hegel bei allen Krankheiten Statte welche eine gänzliche

ArbeitsnnMiigkeit anr Folge haben. Leichte Unpiss*

lichkeiten, z. B. gewöhnliche Katarrhe^ leichte Diarr-

höen, Flüsse» Kopfweh, verdorbaier Magen ohne Fiebcry

unbedeulciule Fioslbeulen oder kleine Verletzungen an

einzelnen Theüen des Körpers, welche an der Venichr*

tung der gewöhnlichen Arbeäen nicht Undem, geben
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keinen Anspruch zur Aufiudime. Derselbe Fall tritt

auch bei Krankkotcn eiBy welche nach dem Uitheile

des Arztes entschieden unheilbar sind.

Wer sich mnthwillig seibst vecwandet^ oder in

sdbflt vemlastten Sdilägeraen yerwondel wird, hat

zwar 9 in so fem er zum Sicherungsverbände gehört^

Ansprach anf AnfiuJune, aber nicht auf unentgdUiche

Verpflegung.

Der zum Slchernngsverbande geh5iige Dknatbote,

Gehütfe oder Arbiter u. s. w. kann sich un Erloran-

kungsüalie entweder persönlich bei der Verwaltung im

Krankenbanse mdden» oder sich durch seine Dienste

herrschaft melden lassen« Die Anweisung der Aufnalime

erfolgt durch den anwesenden Krankenhausan&t; im

Falle der Kranke sich nicht selbst in das Krankenhaus

begeben kann, wird fiir dessen Abholung gesorgt

In drmgenden Fällen und wo die Gefidir am Ver-

zuge haftet^ kann der Kranke ohne Weiteres iu das

Krankenhaus gebracht werden; sollte sich aber ergeben,

dass derselbe zur unentgeltlichen Aufnahme nicht be*

rechtigt war, so ist die Dienstherrschail verpflichtet,

die erwachsenden Kosten zu tragen«

Bei der Aufnahme eines zum Sicherungsverbaudc

gehörenden Kranken hat die Dienstherrschaft oder der

Meislei die dem Kranken gehörigen Kleidungsstücke

und Effecten unter Verschluss zu nehmen und den

Schlüssel an die Verwaltung des Krankenhauses abzu-

geben, welche aiich nach Umständen die Ablieferung

der Kleider und Effekten verlangen kann.

Diejenigen Persuneu, wcldic nicht zum Siche-

rungsverbande gehören, sondern sich .auf eigne Kosten

verpflegen lassen wollen, haben bei ihrer Anmeldung
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ilie Mittel dazu nachzuwosen, oder emen Bürgen da-

filr zu stdkn.

Die Zuweisung solcher Personen^ welche weder

dem Sidienmggwbande» nodi der hiesigoi Gemeinde

angehören, und liSr weldie der bestimmte Kostenersatz

Ton der Heimathsbehörde zu erheben kommt , erfolgt

Ton der hiesigtn PolizdbehoTde»

2) Ueber die Bereitaog nnd Anwendung des

Upasgifies in Ostindien.

Vom Dr. Lilieifeld Yormab in Oftindien.

Ueber den Upasbaum und den Saft, welcher durch

Eänschneiden seiner Rinde gewonnen wiird^ ist bis jetzt

so viel gefabelt worden, dass es g^ewiss am Platze sein

wird^ etwas Zuverlässiges darüber zu veröffentlichen.

Der Upas- oder Antjarbanm» Änüari$ toxieaina von

Leschmault (Pohon-Upas vom Inländer) genannt, ist einer

der grössten Bäume Ostindiens und hat oft einen Durch*

messer von 6 — 8 Fuss; seine Holie beträgt alsdann

60— 70 Fuss. Die Rinde ist weissgrau und beim Ein-

schneiden derselben fliesst ein Saft aus, welcher an der

Luft scimell hart und braun wird. Dieser Saft ist für

sich allein durchaus nicht giftig» sondern er wird es erst

durch Vermischung mit anderen Pflanzensäften. Man

nimmt S Unzen des Upassaftes und vermengt damit den

Saft von Rumphiria Galangay Zerumbetf Zwiebeb und

Knoblauch^ von jedem 1 Drachme ^ ausserdem noch 2

1) Upat hotsst Gifk . im Allgemeinen. Das von dem Upti«baum be-

reltfile Gift hdni

«
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Dracbmen gestossencn Pfeffer. Diese Mischung fängt

augenblicklich an zu gähren, und |e stärker das Auf-

brausen, desto wirksamer ist das Gift.

Dass dar Aufenthalt unter dem Upasbaum tödtlich

oder selbst nur schadfidi scan soll, .ist eine Fabd. -

Die Japaner und Malayen gebrauchen gegenwärtig

nur noch höchst selten das Upasgift zum Vergiften ifa-

' Ter Waffen, während das Vergiften der Pfeile bei den

Dajakkem in Borneo noch allgemein in Gebrauch ist.
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Amtliche VerfBgiui|e|i.

I. AEinisterial- Ilescript, betreilend die Zusalzc zu dem

Reglemeni liir die Siaeis-Prüftiiigen der Medieioftl-Pef^

sonen Toni 1. December 1825.
.

1. Die StaatoprOibBg für diigenigeii« welche die Approbatioii

als pradische Aerüe erlangen wollen, besteht fiwtan ans der anato-

mischen , der niodiciniscbeny der chimrgisdieii »nd der gebnrtihslf-

iMhen Mfltng. Diese Prflfluigen sind llir alle Candidaten ^eich. Ei

darf bei der Pr0lbng keine Rflchsicht darauf genommen werden« wekhem
Zweige der HeOknnde der CSandidat kAnftighin Toringaweife sich

widmen will.

$.2. Die PrOAug cor Erlangung der A|i]Hrehatioii ^als blosser

Ar*^ medku» pmu, findet nicht mehr Statt
, ;

.

^ 3. Zn der PrQfting für die Approbation als Wnndarit erster

oider zweiter Klame können nur di^enigen nodi ingelaBien werden,

lAeldie auf den inswischen aufgehobenen medidniscb-ehimrgiscben

Lehranstalten oder in der medlcinisch* chirurgischen Akademie lilr das

MUitair nach den frühem, jetit aufgehobenen Anordnungen aaadrfick*

.

lieh für diese Kategorie des Heilpersonais voigebildet sind. Anderen

'i^ersonen ist £e Zulassung tu der genannte;^ Prjttupjg^foo^ nicht

§• 4. Die Prflftug nun Wundarat erster Klasse ist in den nach

$. 3. zugehntenen Filien nach Haassgabe des PrOfiinga-lleglemeuls

Vom 1. December 1825 und der folgenden fdr die Staatipraihngen
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der Aonle voigMchriebeBeii BetünnmigeB (§§. 5. and & oad %%, 8 ff.)

unter Berflduichtigung der genngeren wiisemchaftllchen Bildimg

des CanffiditeB al^iiiluiiten. FOr die PrOAiog mm Waidml iweiter

KUuM bleibt das Prüfung! -Reglement tobi U Oecenber 1825 naaae*

gebend*

f. 5. Die in den %%. 16., 20., 29. nnd 35. dw «ngefSahrten PrA-

ftings-Reglements gestatteten e. g. Ifacbprilftngen Men in Znknnft weg*

Die anatoniiche und die medicinisdi-kliniacbe Frfifang werden nach

den Vefscbriften de» Frflfangs-Rei^eBients abgebalten. Die medidnitcli-

Uiniacbe Praflmg darf jedoeb fOr jeden einielnen Candidaten nicbt

länger als 14 Tage dauern nnd kann nacb dem Ermeaien der Bzami»

naloren andi binnen 8 Tagen beendigt werden. Den Eiamhuttoren

iit geatatlel, iicb bei der FMAug der dentMben Spraebe an bedienen,,

•ndi die banUieiligetchidile nnd das Jenmal In dieser Spraebe al»-

Cusen an lassen, wenn sie nacb ibrer pflicbtmissigen Ueberiengnng

mit Bficksidit anf die EfgentbOniUcbkeit des Falles den Gebrancb der

lateiniseben Spraebe deai Prfiftmgs«-Zweck minder förderlich eracbten.

§• 6. In Betreff der cbimrgiscii-tecbnischen nnd der ebimrgiscb»

kliniscifn PMlbng treten an die Stelle der fft. 17^20. nnd %%, 31^
35. des PrOlluigs-Beglemenls Tom 1. December 1825 folgende Vor*

s«jtfülea:

n) Jeder Candidat mnss im Cbaritd-Krankenbanse oder in den

UttiveisitSts-Cllnienm iwd Kranke der cbtrurgischen Abtheilung

8—14 Tage In Behandlnng nehmen nnd swar unter Ldtong

eines der bieibei altemirenden Eacaminatoren. In Gegenwart

desselben bat er das ätiologische Verfafthniss der Vorbandenen

Krankheit, die Diagnose, Prognose derselben, sowie den Heil-

plan featsusetsen, dieses ohne flremde Beihfilfe in Form einer

Krankbeitsgescbichte, so wie es fär die klinisch -medidnisebe

Prflfbng vorgeschrieben ist, in deutscher Sprache, schriftlich an-

sammensnsteUen nnd mit Ffihrong des Krankheits^Jounuds täglich

bis snm Ende der Prfifiingsceit Ibrtsnlhhren.

b) Bei dieser klinischen Prfifting mflssen die Commissarlen sugleich

von den Fähigkeiten des Candidaten in der Erkenntni« nnd

richtigen Unterscheidung der Gesebwöre, GeschwOlste, Verhär^

tungen, Entartungen, Aagenkrankheiten, Zahnkrankheiten, Ver-

renkungen , Knochenbrflcbe; Hernien aller Art nnd anderer chi-

rurgischer Uebel, insonderheit auch der syphilitischen Rrankbeils-

fsrmen sich m fiberseugen suchen und daher den Candidaten

uncb Uber andere als die Ihm aur speciellen Behandlung fiber-

wlesenmi KrankbeÜsftile, so wie, in soweit sich die Gelegenheit

darbietet, über sefaie Ferl^keit auch in hieineren chirurgischen

Verrichtangen am Krankenbett prafbu.

" c) Während der klinischen Prafting wird ifie cbirurgtscb*tochaiiche
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Prüfung abgehalten, nm die operative und manuelle Fertigkeit

des Candidaten zu erforschen. Zu diesem Zweck moss der

Caodidat

1) in einem Termine im Anatomie- Gebftude der Universität

über eine akiurgische Aufgabe ex tempore disseriren , die

wichtigsten Operations-Methodcn angeben, den Yorsug der

einen vor der anderen bestimmen, seine Kenntnisse in der

Instrumenten - Lehre nachweisen, und die Operation selbst

am Leichnam verrichten,

2) in einem anderen Termin eine Anfj^abe aus der Lehre über

Fracturen und Luxationen ex tempore gehörig lösen, die

Handanlegnng am Phantome nachweisen und den Verband

nach den Regeln der Kunst anlegen, &eide Aufgaben

(Nr. 1. und 2.) werden unmittelbar vor dem Vortrage durch

das Loos bestimmt.

d) Für die chirurgische Prüfiing werden 4 Examinntoren bestellt.

Die einzelnen Friiftings-Abschnitte m erden jpiiiK h immer nur von

2 Examinatorrn in (.kr Art abgehalten, (lass dieseiben Caudidaten

in beiden Prütungs-Absclin ilea von denseiben Examinatoren ge-

prüft werden, insofern nicht eine Stellvertretung des einen oder

des anderen Examinators nothwendjg wn d.

§. 7. Die Prüfung in der Geburlshölfe wird nur noch mit Wund-
ärzten, sowie mit denjenigen bereits approbirlen practisclien Aerzten,

weiche diese Prüfung noch nicht zurückgelegt haben und zu derselben

bis zum Schluss des Jahres 1853 sich vorschriftsmflssig melden, von

den Medicinal-Collegien nach Vorschrift der §§. 49—52. und der §§.58.

und 59. des Früfungs-Reglenients vom 1. December 1825 abgehalten.

Practische Aerzte oder Wundärzte, welche erst nach Ablauf des

Jahres 1853 zu der Prüfung in der Geburtshülfc sich melden, haben

diese Prüfung in der §. 8. vorf.asrlirii h» nen Form vor der Ober-Exa-

rainations-Commission in Ikrlin zu be^^ti hi n, sott rn ihnen nicht gestattet

wird, die Prüfung vor einer delegirten Examinations-Commission, oder

in denjenigen Provinzen, wo eine solche nicht besteht, vor dem Me-

dicinal-Collegium zurückzulegen.

Die Zulassung zur Prüfung ist vom Jahre lSo4 ab bei dem Mi-

nister der Medicinai-Augelegenheiten nachzusuchen.

§. 8. Doctoren der Medicin, welche die Approbation als practi-

sche Aerzte erlangen wollen, und zur Staatsprüfung zugelassen sind,

werden in der Geburtsbülfe von 2 Examinatoren nach folgenden Vor-

schriften <,rf,'prüft:

a} Jedem Candidaten wird in der Gcbärimstalt der (litirite oder der

Universität eine Gebärende ziif^etlieilt. Er untersui lit dieselhe in

Gegenwart des Examinators, beslunnit die Gelmrtspenode und

Kiiulcslage, die Prognose und das einxuschlagende geburtshülf*

fid. in. iiri. 1. ii
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liehe Verfahren, welches, wenn dasselbe kein cxpcctntivrs, pnn-

dern ein aclive.s ist, vom Gandiduten selbst im Beisein des Exa-

minators auslief (ilirt wird. Urbcr Allrs wird eine Geburtsgc-

schichte in deutscher Sprn( !n iiiit( r Aufsicht ausgearbeitet, an-

deren Tages dem Exsiiinnülor vorgetragen und demnächst in den

ersten 7 Tagen des \\ o( henbelts in He^iehunii '"i'if Tflngc der

Wöchnerin und des neugcborncn Kindes etent. in Be ziehung auf

etwanigc KraTikheilen l)eidcr fortgeführt. Bei diesem klinificben

Theile der Friifung wechseln die b»'iden Examinatoren.

Ii) Ausserdem haben bei<lc Examinatoren während dieser 7 Tage

durch wiederholte Untersucliunfr s» liwnngerer, bei vorhandener

Gelegenheit auch nicht schwangerer oder kreissender oder kürz-

lich entbundener Personen Seitens des Candidaten die Fertigkeil

desselben in der gcburtshülllichen Untersuchung zu erforschen.

In gleicher Weise sollen Ereignisse in den Wochenzimmern der

tiebäranstalt benutzt werden, um auch, abgesehen von dem unter

a. genannten Einzelfalle, die gynäkologisclieB Ksontiiiwe des

Candidaten zu ermitteln.

c) Während oder nach dieser klinischen Prüfung wird mit dem
Candidaten von beiden Examinatoren eine technische Prüfung am
Phantom vorgenommen. Dieselbe besteht in der Diagnose ver»

schiedencr regelwidriger Kindeslagen und Ausführung der Ent-

bindung durch die Wendung, ferner in der Application der Zange

sowohl an den vorwärts kommenden, als an den nachfolgenden

Kopf. Zu dieser Prüfung können auf eimnai iliclil mehr als vier

Candidaten zugelassen werden.

§. 9. In Belreir der in den §§. 40 ff« des Prüfnngs-Reglements

vom 1. December vorgeschriebenen mändUchen ScfalasaprAAins

Ireten folgende ModiGcationen ein

:

1) Zu derselben werden nur diejenigen Candidaten lugelasseo, welche

in säromtlichen, §§. 5., 6., S. und 9. genannten« Ffüfimgs-Ahschnit-

ten mindestens „gut^* bestanden sind«

Z) Die Prüfung erstreckt sich vorzugsweise auf solche Gegenstände

der allgemeinen und speciellen Pathologie and Therapie, der

Ciururgie, der Geburtshülfe, der Pharmakologie and der wa-
stigen medicinischen Naturwissenschaften, zu deren Besprechung

die vorangegangenen Prüfungs-Ahschnitte und die Verbandlangen

am Krankenbette keine Gelegenheit dargeboten haben.

3) Die Prüfung wird anter dem Vorsits des Dircctors der Ober*

Examinations-Comtnission durch drei Examinatoren ) weldie von

dem Director aus der Zahl der für die vorliergegangenen Pru-

fungs-Abscbnitte ernannten Commissaricn aussaw&hlen sind und

durch einen besonderen Commissarius für die medianisolieB Halor«

wiisensdiaAen ülTeoÜich abgebalteo.
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4) Za der Prüfung darfen auf enunai nicht mehr als Tier Caadidaten

zugelassen werden.

5) Sämmtliche Examinatoren müMen wihrend der ganten Daner der

Prüfung anwesend sein.

6) Ueber den Verlauf der Prüftnig eines jeden Candidaten wird von

dem, der Commission beigeordneten Secretair ein vollständiges

ProtocoU aufgenemin^ ilnd- irdki- dem Director nnd den Exami-

snatbrcn vollzogen.

7) Unmittelbar nach Beendigung der Prüfung wird die Schluss-Censu^

über den Ausfall der gesummten Staatsprüfung nach Maassgalm

des Ergebnisses der fünf einzelnen Prüfungs-Abschnitte, wie sol«

chcs von dcTi betri fTenden Commissarien nach Beendigung 'leinet

' jeden Prüfungs-Abschniltcs zu den Acten vermerkt worden,' 'iö*

wie unter Berücksichtigung der §§. 89. und 90. des Prüfangs-

Reglements vom !• December 1825 festgestellt.

§. lU. Die Censurcn „Torzuglich gut*', „sehr gui", ngut^S „uiittel-

inässig^* und „schlechl^^ werden beibehalten. Dtc erste Cesisur darf

nur ertheilt werden, wenn der Candidat in allen Pröfangs-Abschnitten

mindestens „sehr gut**, die zweite Censur nur dann, 'Wenn der Candida!

hhindcstens in drei Abschnitten „sehr gut", in drn anderen „gut" bestan-

den ist. Die CenSulTen über die einzelnen Prüfangs-Abstfanitte nnd die

Scbluss-Censur werden in dem Protocoll vermerkt. '

§. 11. Nnnh Beendigung sämmtlicher Prnfungs-Abschnitte übeif**

reicht der Director der Ober-Examinations- Commission die PrÜfkuigs*

Verhandlungen dem Minister der Mcdicinal -Angelegenheiten.

Wer in sümmüicben Prüfungs-Abschnitten bestanden ist, erhiH die

Approbation als practischer Arzt, Wundarzt and GeboftsheUblr,''''

- In die Approbation wird die Schluss-Censur aufgenommen.

§. 12. Wer in einem Prüfongs-Abschnitt „schlecht** oder „mittcl-

missig** und in den übrigen nur „got*^ basteht| muss simmttiche Pru-

fungs-Abschnitte^ mil alleiniger Ausnahme des anat^mi^^chm, wenn er

in dieselben bestanden war tt* wiederholen, sobald er die Ajtjtrobation

ala praclischer Arzt erlangen wi^^f^Dip Wiederholung ist, falls die

Censnr „schlecbt** ertheilt worden, erst nach Ablaoif von. 6—12 Mo-
naten, felis die Censur ;,mittclmässig** erth< i!t worden , erst nach Ab-
lauf von 3'— 6 Monaten zulässig. Die betreffenden Examinatoren und

d( I Director haben Lei Ertf^img der Censfif ;ai(cJii über ^die^ . li^ die

Wiederholuj|g,;4af.P|ilA]Bgp ,in stellende Frist gutachtlich^ ^ ftouero.

Wer bei der zuipo^ j%WlMi^(9ft;|l«i Wlt^efh^oUft»
(rti^, wird nicht wieder zugelassen. ,,.1,^,

Prüfungs-Abschnittc, über welche die Censuren „sehr gut**;, oder
„Yorzüf^lkh gut*' ertheilt worden sind, werdefL^n^ci^ Wf^dcrholt..

. ,

, §. 13. Die eiffi^en PrüfungK^b«ch«Mlll:M

11
•
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Der Zdtmm twiicbw tßnmm PMttngi-^bfcMlt mä dum aiduu
fulgtndeii darf, falls licht widilige GrOade eiM Aamhaie rechtfer-

tigeo, «eilt Tage Didit «li«nt«igeB. Candidaten, wddie diaacn oder

den ihnen fonit befcoint fenaoiteii Teraün nicht iane halten, dfirfen

mr FerlMtoung der PrAAmg ent tm den ntehalfiilgenden Prüfung^-

Seneater sogelaMen werden.

0. 14k IK^enigea GandidateB, fvdchcD In eimelBen PrAfungs-

Abichnitten die Cenmr „fddechl^ oder ^MmOmI^'' eftheOt worden,

haben die Wahl« ob iie iich den noch nicht abaolviiten' Präfungs-

Abaclinitten iogleich, oder erat nach wiederholter Znlaüuif aar Staats-

Pri^fong, nnterwgfen woilCB.

S* i& Candidaten, welche bei der nach den Vonchrülen des

PrOAings-lUgieaients to« 1. December 1825 mit ihnen abgehaltenen

Staats-PrUlhing in einielnen ProAmga-Abschnilten nicht bestanden waren,

haben, um die Approbation als pradischer Arat an erlangen, nur diesen

PrAfooga-Abschnitt, jedoch nach lUaMgabe der nenen Bestininnuigen,

an wiederholen und die frdher noch nicht absolTirten Abechnütei na«

mentUch die Prfifbng in der Gebortshdlfa, an bestehen«

$. 16. Die nnr in der früher statlgefimdoien nttndliciMni ScUnss-'

PrOAmg (§§• 40 ff. des PräAngs-Reglements vom 1. Decenber 1825)

nicht beatandenen Candidaten haben bei wiederliolter Znlassnng anr

Staatspräfang sunidist der PTfifimg in der GebnitshüIlB und sodann

der Scblnss«-Praiiuig in der 9. angegebenen Weise sich an nnter*

werfen, bevor sie die Approbation als practiacho Aertte erhalten hOnnen.

§. 17. Vctslehende Bestkunungen gelten anch für die Präluigen

or den delegirten Examinations-Commissionen.

Bertin, den 8. October 1852.

Der Minister der geiatlicheo, Unterrichts - und MedicinuUAngelegenheiten.

(gez.) V. Raumer.

II. Verfügung an das KdnigL Medieinal-ConegHiin ra JV.

vom 19. Juni 1652, betreffend die Beaniworinng der im

S. 169. der Criminnl-Ordnong aafgestellien^ aogenannten

Lethalitiisfragen bei geriehteSnilichen Gnlnchften.

Der Bericht des Königlichen Medicinal - Collegiuma vom

die Beantwortung der im %. 109 der Crimtnal - Ordnung aufgestellten

sogenannten Lethalitätafragen betrefTtDd, hat mich veranlasst, die Aeusse-

rong der Königlichen Wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-

Wesen über diesen Gegenstand zu erfordern. Den jetzt eingegan-

genen Bericht derselben thcile ich dem Tit. hierbei abschriftlich

(Anlage a.) zur Kenntnissnahme mit. Da hiernach die unterbliebene

Beantwortung der in %. 169. der Crininai-Qidnmif apecificiiten s. g.
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Itelhalitllillnigeii von der Wteem^ittideii thipMiM ffir dii Hedici*

Bai-Wesen niebt mehr idv ein Hangel bei der Sapenerision gerichtf-

indicber Gntacbten ^figt werden vivd, so erledigt «tcb damit der

daravf gericbtete Antng de* Bericbto.

BeriiB, den 19. Joni 1852.

Der Mintfter der geialUelieo, Unterricbti- und Medicinal-Angelegen-

beiten.

(ges.) 90n Raumer.

Anlage a.

Dass der §. 169, der Criminal- Ordnung vem Jahre 1805 ohne

Rücksicht aiiü üit: tualeneUen Strafgesetze des AJlgemeinea Laadrechts

abgefont war, galt ianner ab aoigemacbt; ja dieser Umitand wurde
sogar von der Kritik gerügt. (Vergl. Temme: Commentar über die

wiebtigeren der Preussischen Criminnl-Ordnung. Berlin 1838. S. 62.)

Um so weniger lässt sich behaupten, dass mit der Auffiebung des

Tit. 20. A. L.-R. TM. II. auch jener § der Grimioal>Üränuog von selbst

•iiiser Anwendang getreten tel.

AoadrdiiÜich aufgehoben ist der $* 169. der Criminal-Ordnung nir-

gends. Der Artikel II. des Gesetzes über die Einführung des Straf-

gesetzbuchs vom 14. April 1851 setzt nur Strafb estimmun gen , die

Materien betreifett, auf welche das neue Strafgesetzbuch sich bezieht

(namentlieb Tbl. II. Tit. 20. A. L.-R.), aber nicbl tolcbe BesHaunungen^
welche das Verfahren in Strafincben betreffen, ausser Wirksamkeit. Der
§. 169. der Criminal-Ordnung enthält keine Strafbesti mmun ^. ist

al^o durch das neue Geseta so wenig, als die Criuiinai*OrdnaBg selbst

auigchüijen.

Der §. 185.' dea Strafgeielabncbs vom 14. April 1851 encbemt
aber aneh darebana niebt unvereinbar nft dem $. 169. der Criminal-'

Ordnung.
In den Motiven zn dem Entwürfe des Strafgesetzbuchs vom Jahre

1847 S. 8J. wird als Zweck des 233. (der im Wesentlichen schon

mit dem jetzigen §. 185. fiberetnttimmt) ansgcsprocben: «es solle

der objective Thatbestand Im Allgemeinen bestimmt, nnd die Contro-
verse über die Lethalität der Wunde abgeschnitten werden." Dabei
wurde Jedoch zugleich anerkannt, dass die ganse Yorsducift aua&^bst

der Wissenschalt angehöre.

Ist nun dieses der Fall, SO lisst sieb niebt wobl absehen, wie eine

In das materielle Straf|gesetabncb nen aufgenommene Bestimmung eine
rein formcüc Bestimmung der niebt anfgebobenen Crtminai^Onlnnng
ohne Weiteres derogircn sollte.

Die formellen Fragen des §. 169. der Criminal - Ordnung lassen,

aicb nacb wie vor beantworten, ohne dass darin ein Widersprach mit •

dem §. 185. des neuen Strafgesetabncba liege, der dlerdings snr l}n-

terscheidung erheblicher Momente von unerheblichen den Weg zeigt,

aber die Aufwerfung der drei technischen Fragen des S. 169. durcb- •

aus weder verbietet noch abschneidet.

Der $. 169. der Criminal-Ordnung enihttt kein StrafgeseU; die

darin aufgeworfenen tecbniscben Fragen konnten also iftglieb dureh
eine administrative Anordnung der technischen Behörden anch in sol"

chen Landestheilen , in denen die Criminal-Ordnung nidkt giit> aar
Nachacbtung vor||escbriebcn werden.
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Es ist demnach nicht mintkr in dem VerhäUniss des formollcn

iicchta zum rnali i ir1l( n Keclito, wie in dem Verhältnisse der Ad-
ministration zur licciuspOegu wohl bcj^ründet, wenn, ungeachtci des

185. dei nenen Strafgesettbnches, doch die formellen und tech-

nUchen Bestimmungen de» %* 169. der Criminal- Ordnung noch so

hinge beobnrhtrt werden, als sie nicht im Wege der Geseligebung
direct auigehoben sind.

Dessenungeacbtei haben wir bei der auch häufig vorkommenden
Segentheiligen Ansicht von Rechl^lebflen und CSerichtsftrslen inswischen
en Grundsatz adoptirt, die unterbliebene Beantwortung jener Fragen

des §. IG'), der Crimlnal-Ordnung am Schlüsse eines niotivirtcn Gut-

achtens bei Otidtictions-Verhandlungen nicht mehr als Mangel xu rügen.

Berlin, den 9. Juni 1852.

Königliche Wissenschaftliche Deputation für das Medidnal-Weten.

(Unterschrilten«)

III. Rekannimachung der Circular-Schreiben vom 16. April

1845 and 6. Jnnaar 1844 —. betreffend die firstlicbe

Cnternuchang marsehanfShig gewordener Soldaien ond
Aosstellung der Befund« -Aitest« zum Bebaf der Vor-
sp ann*Gestellang.

AuäzugausdemmonutlichenGircular-SchreibenNr. 143 etc.

4. Das Königliche Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und

Medicinal-Angelegenheiten hat in diesseitigem Einverständnisse die

ftegiemngen nnterm 26. November 1844 anr weiteren VerfOgiwg ver*

anlasst:

dass in Fällen, wo behufs der Gestellung von Vorspannfuhren für

marschunfähig gewordene Soldaten und zur Begrfindung der Vor-

spannkosten-Uquidationen der betheiligten Communen ein ärztliches

Befunds-Attest erforderlich sei, die neu ananstellenden Kreis-Medi-*

cinal-Beamten verpflichtet würden,' sich diesem Geschäfte auf Re-

qnisitioa der betreffenden BehArden, am Orte selbst nnentgeltlich

an uateniehen.

Dies ¥rird unter Beangnahme auf denPass. 1. des Monats-Circulars

Nr. 138. mit dem Bemerken sur allgemeinen KenntniM gelwacht, dass

solche Untersuchungen nur da vorkommen kOnnen, wo marschirende

Thippentheile nicht von Militair-Aersten begleitet sind.

In allen Fällen, wo die Ausfertigung dieser Atteste hiemach nicht

* ohne Kosten oder bei nothwendigerRequirirung elnea am Orte befind-*

' liehen Civil-Arsies und bei Gestellung des Kranken In des Arates Be-

hausung nicht fftr die. Entschädigung von 10 Sgr. erfolgen kann,

genügen die pffichtmässigen Bescheintgnngen der Commandoführcr

oder bei elnseln marschiienden Soldaten der Orlsvomtände, fiber die
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llodiwmdifkeit der Vonpsnii-ditathBa min Fortioliiiffeti manchon-

fÜNg gttwotteer SoMtten «otweder. bis an dta aidiite HUilur-

Lanredi oder bie sn deflyonigMi Orte auf der Hanchtoinv «ofwelchem

•ich ein oberer HOilair^Ant beHndet» wekher der weiteren Untermichnng

dee ICnnkheiMitiaiandes »ch n nnleniehen hat etc. elc^

BeiliD, den 16. April 1845.

KtaigUchea Kriegs- MiniMeriniR*

(gez.) 9. Boyen.

Anfing tne den monatlichen Circnlar-Schreiben Nr* 138.

1, Dm Ktatgiiche fitmitf-Miniileiinm hal den Beachkaa gefceil»

die Begletiingaa dnreb eine von' dem Hiniateiimn der Medtcinal-

Angelcgenhdten sn erlaflende Verflgnng aninweiMn, daat iie die

klln% anatfteUwiden Kreu-Medicinal-Beamteo bei der Btnfthrang

in ihr Amt mr nnontgeltKchen Bewirbing der von den Slaalibe-

hAidcn im Intereme dea Blenitea ihnen aufgetragenen Untenochnng

dea QemndheitiaBitandca von Königlichen Beamten» ao wie aar na«

entgeMIchen AnatteUnng der Befiinds^Atteile auadrftcfcllch vtr-

pflichten, dabei aber dieeetben an ermftchtigen, den jetik bereltt Im

Amte beflndB^en Kreia-Hedidnal-Penottett die taxaUlmlgen GebCh-

ren ftr dergleichen Untenachangeo nnd Alteate auf Verlangen
wie biiher, so auch ferner au bewflUgen«

Dieser Beschlum wird den H ilitair^BehOrden hierdurch nacfaricbt-

tich bekannt gojMdik.

Berlin^ den €, Januar 1844.

(gea.) o. *Aqf0ii.

(Aus d. K. Pr. Staals-Anseigcr v. 11. AogosC 1852. D. R.)

IV. Die den Beamten bei ihrer anawSrtigen Vernehmung
als Zeugen zu bcwilligcixlcn Ileisekostcn beireffend.

Verordnung vom 29. März 1S44 (Gesetz-Sammlung
S.73 ff.) §. 2. Nr. 6. nnd §. 9.

Die Verordnung vom 29. Hin 1844 (Geseta-Sammlmig S. 73 ff.)

enthiH im «weiten Absatae des %. 9. die Bestimmnng,

dam bei Berechnung der Reisekosten, welche Zeugen bei geridrt«

liehen G^ichillen, aofnm ihre Zuaiehung oder Vemdimnng an einen

mehr als eine Viertalmello von ihrem .Wohnorle enttsrnten Orte er-

folgl ist, SU flfrdem berechtigt sind, die fttr die Sachversttndigtn

Im f. 2, Rv.: 3 — 6. gegobenon Bestimmungen Anweodnng finden

sotten.

Im |. 2. Rf. 6. derselben Verordnung ist vorgMuieben,
dass, wenn Slaatriieamte sn gerichtüchen Getehftften al» Sachver-
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fltaii4ife tn eiamn ron ihrem Wohiorte mehr «!• eiae Vierlel-

mile enlbfiiteD Ofte Kugeiogen wercl«!!, iie diejcaigo Veigiitaiig

wm Dittm nnd AeiMkoflen erhalten, welche ihnMi bei Beieea m
Dieul-Angelegeiiheileii reglemeiitniiftMiff wkemflit.

Mit Rftckiidit «tf idiese Vendviftei findet der Jnslii-Hinirter ee

unsweUSslhaft,

daft StMlibeanile^ welehe als Zeigen bei einen gedchtlichen Gc-

sdiifte aulerl^db ihres Wohnortes in der Torgedachten Entfemnng

Ton demielben auftreten, nicht die in ersten Abtatse des % 9. der

Verordnvnf vom 29. Min 1844 bestinnten Reisehoiteii, iondera

dieje*igen RöisekosIeD md Düten tn erhalten haben, wdbha Ihnen

hei Belsen in Kdniglicfaen Dienstangelegenheiten nach den hierlber

erlassenen Verördnongen nstehen.

Da nach einer Mitlheilnag der Königlichen Ober-Redinnngs-Ianmer

die Gerichte nicht aberall nach diesem Gmndsatne Terfttfaren, aich

Tenchiedene Verwaltnngs-Behörden abweichend davon angeaeonen

haben, dass Beante bei ihrer aoswirtigen Vemehnnng als Zangen aar

auf die im ersten Absatse des %, 9. der Yerordnong von 29, Min
1B44 bestimmten Beisekosten Anspruch haben, so werden dioGerichts-

Behirden hierdarch angewiesen, sich nach dem vargedachlen, von dem
InsHs-Mhiister schon in früheren VerfÜlgungett an eianebie Gcridtte

ausgesprochenen Gmndsatie m achten.

Berlin, den 31. JnU 1852.
Der Jnstis-Minister

An
simmtliche Gerichts-Behörden mit Aus-

schluss derer im Besirke des Appella-

tionsgerichtshofes su Köln.

V. Beireifend die Poriofreiheii der Sendungen der Aerzic

und Apotheker in Mediciual-Angelegenheiieu.

Der Königlichen Regierung wird auf den Bericht vom 11. Mai

d. J. liierdurch eröffnet, dass die Armen-Arznei-Rechnungen, welche

von Seiten der Apotheker an die Kreis-Physiker, behuCs Feststellung

derselben, eingesendet werden, sur portofreien Beförderung nicht als

geeignet angeselien Werden können. Nach den bestehenden Grund-

sätzen kann die portofreie Beföidcirung nur ffir diejenigen Sendungen

der Behörden in Ansprach genommen werden, welche mit einer hmr-

schaftlichen Rubrik bezeichnet und mit einem Dienstsiegel verschlossen

sind. Die Apotheker sind nicht befugt, sich einer portofreien Rubrik

tu bedienen oder ein Dienstsiegel anaaweadea; ihre Bendnngen wer-
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den daher, da ihnen die äusseren Kcniueicheii der Portofreibeit fehlen«

stets mit dem tarifmäsiigen Porto belegt werden müssen. Da jedoch

die Fesistcllung der Armen- Arznei -Rechnungen durch die Kreis-

Physiker nach den Anfühningen der KunigUchen Regierung nicht im

Interesse der Apotheker oder der betreifenden Armenverbände statt-

findet, suuilem lediglich in Ausübung des Ober • Auldichtärechts des

Staates criol^t, su iinforlie«Tt es keinem Bedenken, dass das i'ui die

dcilalLiguu ^caJuiigt:,!! imi^^'M-lztc l'ui'to di'tt luds-Physikem auf ein

von denselben auszustellendes und mit ihrem l)ico#t-SiegeI zu beglau-

bigendes Attest,

dass die SfuJung Annrn-Arznei-Rechnungen enthalten habe, welche

zur l'tbtsUllung eingc&aiidl worden wä^en, - '

•

wieder erstattet werde. ' '

\V;!ü tlio vua der Küniglirlu n Ucgici iitii;;^ am Schlüsse ihres Be-

richts angeregte Frage betrilit, <il) die von <lcn Aoizlrn den Kri^is-

Physikem zu erstattenden Oi''""''''-l't'il*^lii<^ 'i'i*l Aii/.*M«rLii \oin Aus-

bruche der Bli n.sflieiiblalleni und imderer aiisli i Ki ruU n K'raukhtitca

unentgeltlich uiil den Posten befötdtil wt-ideji Jurlca, &u wird der

Kuniglichen Regierung hcuitikiich gemacht, dass für diese Beii(htc

bereits unter dem 7. A|>ril 1820 (§. 225, der üebersiriii der Porto-

freiheits - Verliiiltiil.sse ) imief der llcdin^nifig Poituli-uihuü bewilligt

worden bt, däss diebclbeii mit Kn[)n[% bezeichnet werdfiQ: i ,

„luunkUciU- Auiteigcji"..'
. .. Oty. t

Berlin, den 19. Juli 1852. ; > i 1
-

Der RJiniitd Itir Handel etc. Der Minister der geistlichen etc,

«. <i. Jie^dL .
.' ' II,,! Angelegenheiten,

f , . 'I

Der &linister des Innern. ^ .
;.i>j

; :t i,j,».>

Im Auftrage: t>. Mmleuffd. \ >:.>•,;• ;;ri.

die Kuiiigiichc Regierung *u ,
•

, • - - . i , > . :> ; öf,

VI. Betrr>fT< lul <lie Zuziehung des Hegierungs-Mediciattl-

raihes bei Ertbeilung der Gai6hiii%i»^ stk ^wisiiM
geweifbUcheii; Anlagt.-""

.iv,.,;..... .i.L-K:i,

i: i'j^ Mit. BfiiBUg auf den Bericht vom 2. v. M,, belreücnd die Anl;ii,^e

eintti Knochenbrennierei zwischen N. und N., veranlasse ieh Jic Ku-

idgUlche Bcgierung zur schleunigen Anzeige darüber, ul)^ wds weder

daf Bodcht, noch die eingereichten Acten ersehen lassen, hei Bearbei-

tung dttBifl^elie der Medicinahalh de» Coüegtunis luilgewakl Xii^i^ ßpßß^L.

ur BiawiQliw^jeineg Votums, ..o; / into-ai p*,! / .cf
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Aach bestimme ich hei dieser Veranlassung, tiass wenn den An-

trft^n anf Genehmi^ing gcwer!)li( Ikt Anlauen die Kinrcde entgcgen-

l^cstcllt wird, die Anlage sei d* r (iesundheit von Menschen (tder Vieh

schädlich, jedesmal bei Einreichiing der Sache zur Rclturs-Entscheidiinjj

aas dem Berichte der Königlichen Rei^I«nuisf sich ergeben muss, dass

der Medicinalratb des Collegiums mitgewirkt hat.

BerUn, den 24. Juli 1852.

Der Hiniilor für ihuidel, Gewerbe uod öffentfidie Arbeiteo.

An

die KAiiiglicbe Regierqng w N., und ab-

fchrillUch snr gleiduniffigen Betchtang

40 iMotliclie Obrige Königliche Regie-

rmgett lod de» FoUiei-PriMdiiin sn

Beriis.

Vit Betreffend die ersenikheliigen Tapeten u, dgL m.

Die Bekanntmachung: Unter Bezugnahme aui das unter dem 15.

Mai d. J. <'rl;isst>nc Verbot der Anwendung der mittelst Arsenik dar-

gestellten gninen Kupferfarben sum Färben oder Bcdnu Ken von Papier,

namenthch zum Anstreichen von Tapeten und Zimiucrn, zum Bedrucken

von Fenster -Rouleaux, Liardiiuii und Fensler- Vorsetzern, und dci

Kandeiä mit den genannten, mit iirsenikhaltigen Farben gefärbten Ge-

genständen, kann das I^dizei - Trabidium nicht dringend genug das

Publikum auf die Gefafirtn aufmerksam machen, welche die Benutzung

der genannten, mit grünen, arstnikhaitigen Ku[)f(M-f;irbcn gefärbten

Gegenstände, besonders das Bewohnen von Ziauiicru, deren Wände

mit dergleichen Farben bemalt oder mit derartigen Tapeten bekleidet

sind, für die menschliche Gesundheil herbeiluhrt. Am meisten gefähr-

det sind crfahrungsgemäss die Bewohner solcher Zimmer, durch deren

Feuchtigkeit die Verdunstung des Arseniks gefordert wird. Die Ein-

athmung dieser Dunste aber hat die Erscheinung einer allmäligen

Arsenikvergiftung — gestörte Verdauung, beengtes Athemholen, Husten,

umherziehende Schiuerzen, 3lusli,elseh;\ aclie, Zittern und Lähmung der

Glieder, Ausfallen der flaare, Ilautgeschw lire, Abiuagcruiig und endlich

sogar Zehrfiebcr und Tod — zur Folge. Um die an den Wänden
* vorhandenen Arsenikfarben zu entfernen, darf man sie jedoch nicht

trocken abreiben, sondern mit Salzwasser abwaschen, weil durch trock-

nes Abreiben von dem Arbeiter unvermeidlich eine grosse und leicht

tödtlich wirkende Menge Arsenik eingeathmet werden Wörde. Zur

besonderen Beachtung empfiehlt das Polizei-Präsidium diese Angelegen-

heit den Herren Aeizleu, welche in ihrem Wirkungskreiso Vorzüge-
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wäie Crelegenheit habea, auf BMcitigong der aneniklalligM KqiiBr^

flvboB fefdi Kith VBd Belctanig elnnwiriMii*

MiDf d«B 6. Sqplembor 1660.

Ktaii^e« PoliMi-PfStidiiim.

(geg.) «. ifmdMdiay.
wird Uefditfch republidit.

Berlia, dm 7. September 16d2.

Königliches Polizei-Prasid um.

Im Auftrage: Lüäemann.

yilL Betreffend das Betreiben gewerbsmieelger SebUdifte-

reien in PriTai-Localen.

Folizei - Verordnung.

In Erwägung^ dass nach $. 6. der sanitätspoUceilichen Vorschriften

bei ansteckenden Krankheiten vom 8. August 1835 (Gesets-Sammliuig

S. 243) es Pflicht der Polizei -Behörde ist, jede Veranlassung za ent-

fSemen, wodurch Krankheiten entstehen oder verbreitet werden können,

verordnet das Polizei-PrSsidian auf Grund des §. 11. des Gesetzes

über die Polizei*VerwaltuDg vom 1 1. Mars 1850 aus lanitAttpoliaei-

licben Gründen, was folgt:

^ 1. .Wer vom 1. Januar 1853 ab in einem Privat-Local eine gewerbs-

mässige Schlächterei zu betreiben anfiingen will, bedarf dasn der

polizeilichen Genehmigung.

|, 2. Diese Genehmigung darf nor ertheilt werden, wenn nach der

Beschaffenheit des Locals die beim Schlachten erforderliche

Reinlichkeit beobachtet und die VerbriBÜinif der durch daa

Scblächtergewerbe herbeigeführten uagetonden Anadflnalongen

vermieden werden kann

3» Der Schlächter, welcher ohne die erforderliche polizeiliche Er-

laubniss (§. 1.) sein Gewerbe in einem Privat-Local betreib^

verfällt in eine Strafe bis zu 10 RiMm oder im Falle dee Dnyer»

inögens in entsprechende Gefangniishaft.

Berlin, den 20. Oclober 1852.

Königliches Foliaei-Präsidium.

. e. Uinckekk^*

IX. lit'treircnd Maassregoln zur Vorljühma: <lcs Knorlifn-

[
Trasses der KiuuUdea bei Arbeiieru iu Züudhölzcheu-

Fabriken.

Sdiott aeü Jahren iat die Beobaelitong gcmaefat worden, dais Ar»
beiter in ZOndhObcben-Fabriken hiuCg vom Knochenlhwi der Kiaa*
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lad«B beldl«ii werden, gegen deMen mA^idiile Verhfttnig todi m
m» die aOlbigen Meiiaregeln bereite getroffen wurden. Die Erfahnm«^

gen der neaeüen Zeit liaben weiter gezeigt, dm naneotlidi diQeiii-

gen Arbeiter ein Opfer der senlfiirenden Kranlibeit werdeUf welche

mit echadbaften Zihnen bebeftet in die Fabrik eintreten oder bei denen

iicb erst nach erfolgtem Eintritt in die Fabrik ein Scbadbaftwerden

der Zähne ansbiidet. Wir machen daher die Angehörigen folcher Ar-

beiter nnd die Fabrikbesitser seibtt darauf aulinerksam: bei angehen-

den Arbeitera stete die Beschaffenheit der Zfthne tu praten und auch

spftterhin auf sie ein wachsames Auge au haben, damit Arbeiter, bei

denen sich ein schadhafter Zahn entwiekelt, noch rechtieitig die Fa-

brik Terlaisen nnd so de» traurigen Folgen der Kiinkhiil entriflwn

werden können.

Erflirt, den 12. October 1852.

Kömgiiclie ßtigierung.

X. Beireffend die Obliegenheiten der Hebammen uacb

{. 201. des Strafgesetzes.

Der $. 201. des Strafgeseties vom 14. April 1851 lautet:

Hebammen, welche Terabsinmen, einen approbirten Geburtabelfer her-

bdmfen wa lassen, wenn bei einer Entbindung Umstände sich ereig^

nen, die eine Gefiihr für das Leben der Mutter und des Kindes besor-

gen lassen, — oder wenn bei der Geburt die Mutter oder das Knid

das Leben einbflsst, werden mit Geldbusse bis mi 50 Thalem oder

mit GeÜIngntss bis an drei Monaten bestraft

Es sind Zweifel M. uns dardber erhoben worden:

1) ob die Hebammen vetpllicbtet sind, den OeburliAieUlir pefiftnlich

herbeiaoholen? und

2) ans welchen Grflnden sie einen Gebnrtehelfer heibetmfen soUen,

wenn bei der Geburt die Mutter oder das Kind das Leben eiabM,

da der Teil auch bei Ydllig regelmässigen Geburten eintreten

könne, ohne dass solcher irgendwie Torher schon an besorgen ge-

wesen wäre?

Was den ersten Punkt anlangt, so kann der klare Ausdruck des

Gesetaes — „heri»etnifen au lassen^ nicht auf die VerpÜiditnng

ausmdehnen sein» dass die Hebammen von der hflUbbedärftigen Ftm
förtlaufen sollen. Es liegt nicht nur in dem BeruCi-Eide, sondern

auch in der Nalor der 8ache, dass keine Hebamme, anmal wenn er-

schwerende Umstände Gefohr drohen, die Gebärende verlassen und

sie denmächst völlig bebtandsles ihrem Schicksale fiberlassen dar£

In den Städten nnd in den Gegenden, wo ein Geboitshelfef nahe lur

Hand, ist, würde die Hebamme unter Umständen tomierhin ,auf knne
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Zeit perft6nlich xu dcmsilben fich [lerjclun können: — aul dem Lnndc

aber würde sie oft viele Stunden von der (lebaiende« sich cntrernen

müssen, um den auswärts wohnenden und olinpliin nicht siiher anzu-

treffenden Geburtshelfer /u erreichen. Dagegen sind die Heb;miiiien

Terpftichlet, in den gesetzlich ^ (irgedachten Fallen den Kiinidienvor-

stand oder die Angehörigen, oder die An\% esonden und Hausitew ohner

mit der obwaltenden Gefahr bei Zeiten belvannt zu niarlicn und die

Herbeiholung eines Geburtshelfers ausdrücklich 7.u beantragen, — ja

sogar, zu ihrer eigenen Beruhigung, besondere Nvcnn sie Weigerung

oder Gleichgültigkeit gegen ihre Anordnungen finden, der Ortsbehörde

von der Sachlage und von der Notbwendigkeit des BeiitMidea eines

Gelturtshelfers Anzeige zu machen.

Auch hinsichtlich des zweiten Punktes erleidet das richtige Ver-

ständniss der betreffenden Gesctzesstelle kaum einen Zweifel. Es soll

nämlich nicht nur in demjenigen Falle, wo die Gefahr für das Leben

der Mntter oder des Kindes vorherzusehen ist, — sondern auch in

solchem Falle der Gebnrtahelfer herbeigeholt werden, wo, — die Ge-

fiüir mag Yorhersosehen gewesen sein, oder nicht — die Geburt mag

regelmässig oder regelwidrig stattgefunden haben, — die Matter oder

das Kind das Leben bei der Geburt einbässt. Dort soll die Zuziehung

des Geburtshdlers zur Abwendung der Gefahr und des tödtlichen

Ausganges, — hier, wo der Tod des einen oder des andern Theiles

eingetreten ist, zur noch möglichen Lebensrettung erfolgen. Ef

liegt hierin die Fürsorge für die HülCslosigkeit eines Scheintodten.

Die Hebammen haben also, bei Vermeidung der im Gesetze an-

gedrohten Strafe, die Angehörigen oder sonst nahe stehende Personen

unter allen Umitänden erweislich aufsufordem, einen Geburtshelfer

herbeizuholen, wenn eine Entbindung für das Leben der Mutter oder

des Kindes gefahrdrohend erscheint, — oder wenn bei der Gebnrt|

diese sei leicht oder schwer von StaUea gefuigeo, die Maller oder

das Kind das Leben eingebüsst bat.

Wir verpflichten die Kreis- und Orts-Behörden, so wie die Kreis-

Physiker, den Hebammen ihres Wirkungskreises diese Erläuterung vor-

zuhalten; auch hegen wir zu den Aerzten die Erwarlong, daas sie in

ihrem Geschäftsbereiche ein Gleiches Ihan werden.

Arnsberg, den 26. JoU 18^2.

Ktaigliehe Regierong. '

XI. Betreffend die Taxe für die Heitgehaifen fttr die

Operation des Zahnattssieliens.

Da in der Taxe für die Ifcilgehülfen, welche wir in der Circular-

VeiliigaBg vo« d. ApiU c. itö2/4. inr Keaaloiss der Ueirea Kfei»*Phy
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siker gebracht hnlmn, ein Sostnim für das Aus/k hcn der ZShne niclil

enthalten ist, &o luit sii h ein Zweifel darüber erhoben , oh den Hcii-

pehülfen diese Operation liberhaupt zu gestatten sei. Dieser Zweifel

wird durch das Rescript des Ministers der geis»Üichen, Unterrichts-

und Medicinal - Angelegenheiten Herrn t?. Raumer ExceMenz vom

17. Mai c. geholipti, wo es heisst, tiass hinsichtlirh der Anfnahmc oder

vorläufigen Aussciiüessung der in der Twxe angeführten Functionen im

einzelnen Falle das locale Bedürfniss und die obwaltenden Verhältnisse

niaassgebend seien. Es bleibt aber dabei die Hauptsache, <]nss durrh

eine sorgfältige Prüfung von Seiten der Herren Kr« is - Physiker die

Gewissheit verschafft wird, nh das tu concessionirende Individuum

wirklich die ndthige Fertigkeil im Zahnausziehen besitzt, und dass

diese Operation, wie alle übrigen, nur auf die ausdrückliche Anord-

nung eines approbirtcn Arztes ausgeführt werden darf. Als Taxe setzen

wir, analog den übrigen Sätzen derselben, fest:

1) für das Ausziehen eines Zahnes im Hause des Heilgehülfen

5—10 Sgr.;

2) für das Ausziehen eines Zahnes im Hause des Kranken 7^

—

15 Sgr

Damit von dm llrtli,f( iiiilf( n die .Satze der Taxe nicht Oberschritten

werden, erhalten Sie ';inlic ryciid eine Anzahl gedruckter Fxcmplare der

Taxe /.ur Aushändigung an die bereits concessionirten Heilgi Imlfen

des etc. Kreises mit dem Bemerken, dass in Znkuntt lui l.rlhfilnng

einer Concession jedesmal ein solches Exemplar angeschlossen wer-

den soll.

Da in der früheren Taxe nnch die Gebühren der Hebammen für

kleine chirurgische Hülfsieistungen enthalten sind, so konnten in dieser

die Positionen 1—3. wegfallen.

Stettin, den 10. September 1S52.

EdnigUdie RegieroDg, AbtbeiloDg des lanem.

XII. Beireffend die ADSchaffdog der Zien Auflage des

Bebammen-Lehrbiicliea.

Des Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal - Ange-

legenheiten Herrn f Räumer Excellcnz haben in Betracht der we-

sentlichen Veränderungen der 2. Auflage des Hebammen- Lehrbuches

uns beauftragt, niögliehst dafür Sorge zu tragen, dass sämmtli( he Heb-

ammen des Dcparununts mit diesem Buche versehen würden. Damit

aber denselben hierbei nicht eine directe Ausgabe aufgebürdet werde,

solle den aus den Hebammen - Fonds jährlich mit Unterstützung be-

d;icliicn Hebamiiieii das Lehrbuch als Thril diT Bewilligung zum Ge-

schenk gegeben, den besonders Bedürftigen aber noch ansserdem flber^
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wiesen werden. Yorausaichtlich befinden sich aber unter der Zahl ih-r

Hebammea manche, z. B. die Hochbejahrten, hei denen diese älaHss-

regel Iteinen Nutzen vfrspricht; wir fordern Sie deshalb auf, uns

binnen ti ^> ()rhcn alle iiebammen des etc. Kreises namhaft zu machen,

welche nirht im Besitze der 2. Auflage des Lehrbuches sind, und von

diesen diejenigen zu bezeichnen, welche das neue Buch mit Nutzen

zu gcbnuchea befähigl sind, damit abdann das Weitere angeordnet

werden könne.

Steltin, (Ion 18. August 1852.

EönigUche Hegienuig« Abthcoluig det Innem.

Xlll. Betrefiend das Verhiiien der Pfusehereien Seitens

der Wiclrelfraueo bei Eotbiodaiigeii. \

Die Klagen der approbirten Hebammen über Beeinlrächligung in

ihrem Gewerbe ilmdi unbefugte i'ersoncn, haben in htztur Zi it so

zugenommen, dass auf Pfuschereien in diesem Gebiete der mi dicini-

schen Praxis ein sorgfältiges Au^jt nmerk um so mehr gerichtet werden

niuss, als darch fehlerhafte oiier imiresrhickte Gebnrtshülfe häufig das

Leben sowohl der Kreissendiii als des Kindes gefährdet wird. — Da in

vielen Fällen der Beweis, dnss das Hebammen - GcweiLe unbefugt

gegen Belohnung betrieben worden, schwer zu führen ist, so ist

es nöthig, hUc Personen, die im Verdachte stehen, dcrrrleichen Ge-

schäfte zu verrichten, ernstlich ad pr otocollum 3tu verwarnen,

damit künftig in vorkommenden Fällen nach 199. des Slraf-GeaetS*

buches gegen sie verfahren werden kann.

Die Herrn Landräthc und die {(( iii^Hlche Polizei-Direction werden

hicrdiiK Ii beauftragt, hieriMch das Eriorderlicbe in Ihren r<^p. Ge*
schüftä kreisen zu veranlassen.

Stettin, den 16. Juli 185'^.

Königliche Regienrag, Abdieilanl dea Inneni.

XIV« Verfiignng . der Könlgl. Regierang sn Königsberg

Toai 10. April 1852 an den practischen Ami «ic. Dr. N.
sa N.^ betreffend die Befugniss der Aercie, bei Reisen

über Land Arzneien maisnfiihren nnd in Pillen dringen-

der Noih SQ rerabfolgcn.

Auf Ihr unter dem an das Königliche Ministerium der geist-

lichen etc. Angelegenheiten gerichtetes und von Demselben an uns Bebufo

Ihrer Bescheidung abgegebenes Vorstellen eröiTnen wir Ihnen, dass es

Ihnen nicht erlaubt ist| «ha« «Msre beasadere Genehmigang eine Uani-
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apotheke zu halten, Ihnen jedoch frei sieht, sich bei Reisen über Land

für (]ringende Falle tiiit den nolhwendigsten einfiiihcii und ziisam-

meni^csetiten Arzneien ixi versehen, wobei es sich von selbst ver-

slebi, dasä dieselben aus einer Apotheke entnommen sind und für den

dem Apotheker gezahlten Preis dem Kranken wieder verabfolgt w^dea.

Königfibergf, den 10. April 1S52*

Ktaigüche Regiernng, Abthctlniig des lonem.

(ges.) HmiMke»

XV. BeireffcDd die 8o;^enaimlc Franzosenkranklieit <!«•

Rindviehes.
' ' Ml/

Naeh tob nelireren Seiten bei uns eingegangenen NaebnchieB' isl

in neuerer Zeil eine erbebficbe Verbreitung derjcmgca Krankheit des

Rindviehes, welche am meisten unter dem Namen „Fransosenkrank«

heit** bekannt ist, wahrgenommen worden.

Da diese Krankheit der Landwirthschaft in erheblichem Maasse

Mchtheilig werden kann und dadurch herbeigeführt wird, wenn Vieh-

stucke, die an gedachter Krankheit leiden oder denen eine erhebliche

Anlage an derselben beiwohnt, zur Zucht verwandt werden, so weisen

wir simmtUche KOnigUcbe iandräUie, Kreis^Physiker und Kreis-Thier-

irxte hierdurch an, anf diesen Gegenstand besondere Aufinerksamkeit

an richten und dahin zu wirken, dass solche Viehstücke, bei welchen

jene Krankheit oder Krankbeitsanlage staUßndet oder die in dieser

Beziehung verdächtig sind, ermittelt und zur Fortpflanzong mcLt be-

nutzt werden. Zu nftherer Belehrung der Landwirthe lassen wir

hierunter einen Auszug des Berichts des Departements -Thierarzts

Dr. Fürstenberg hierselbst, diesen Gegenstand betreffend, vom b.

d. Mis. folgen.

LiegniU^ den M. Mai 1852.

Königliche Regierung.

A u a z u g

«Ol dem ebengedachten Berichte, die sogenannte FranioeeQkrtnkkeit
des Rindviehs betreifend*

Die Bezeichnung der Krankheit ist eine verschiedene, UimUehs
Franzosenkrankheit, venerische Krankheit, Stiersucht, Perlsncht, Kno-
ten- oder Tuberkel -Krankheit, TuberrDlosis u. s. w.; keiner dieser

IVamen liefert jedoch eine richtige Bezeichnung für die Krankheit. Man
könnte durch den Namen Tuberculosis, Knoten- oder Tuberkel-Krank-
heit in der Annahme verleitel werden, diese Krankheit mit der beim
Menschen und den Thleren mit demselben Namen beieiehneCen Krank-
heit lür identisch m halten; dem ist aber nicht so.

Digltized by Google



— 1T7

Diese Krankheit des Rindviehes erhielt jene BezeichaoBg nick tal
Producte der Krankheit, welches in Unntnnähnlichen Hervorragungen

oder Gewächsen auf den serösen lläut( ii der Brust- und ßauch-Höhie

besteht. Diese Gewächse sind durchaus verschieden von den in der

Tobereolotis des Hensehen und der Thiere ^cfamTeDeti Tuberkeln, so-

wohl in ihrer äusseren Gestalt, wie auch m ihrer hiitoiogtschen Be-
schaffenheit und ihrem Verlaufe. Die Gewächse oder Knoten hei der

in Rede stehenden Krankheit des Rindes sind, wie die in jüngster Zeit

darüber angestellten Untersuchungen erwiesen haben, Sarcome,
welche entweder in Form kleiner, xu Gruppen vereini^r Uervorrt-

gnngen oder sn graewii, fitsi colossal sn BeunendeD MaiMii auf dm
ierOfeo Hinten der Beuch- und Brost-Höhle gefiinden werden«

Die erstere Art zeigt sich haupliichlich bei Makhkuhen und Saug-
vich, die letztere mehr bei altern mit Schlempe geftittcrten Ochsen.

Es ist diese Sarcom-Dyskrasie, wie man die Krankheit richtipfer be-

seichnen würde, eine dem Rinde eigcnthümliche und bei demselben

sehr hfiuflg vorkommende Krankheit. Bei den Ahrigen Heuitlüerai IM
sie noch nicht mit ähnlich geformten Prodncleu oeobiiclitet wordea»
Eben so sehr, wie sich die Disposition zu dem Carcinom, Sarcom, zur

Tuberculosis u. s. w beim .Menschen von den Aeltern auf die Nach-

kommen vererbt, eben so sicher fimiel dies auch bei den Thicren statt

und namentlich ist dies auch bei der Sarcom-DyskrMie des Rindes der

FaU, bei der die Vererbong so häufig ist, doss Heerden beinahe gant
durch dieselbe vernichtet worden sind, wie mir dies aus eigener Er-
fahrung und durch Beobachtungen anderer Sachverständiger bekannt ist.

Durch die Einwirkung von Gelegenhcils- Ursachen wird die im
Körper schkiniinernde Disposition früher geweckt und die schon in der

Entwickelung begriffene Krankheit schneller ihrem Ende zugeführt«

Zu den anerkannten Gelegenheits- Ursachen , die den Verlauf dieser

Sarcom-Krankheit bedeutend beschleunigeUt gehören die Verabreichung
einer dem Rinde unnatürlichen Fülteruivn-. wozu namentlich die Fütte-

rung von Trabern, Schlempen, gcknclites Futter, su rechnen sind;

ferner dunstige, niedrige, dumpfige Stalle. Ich habe häuGg Gelegen-
heit gehabt, di^e Krankheil in Folge der Fittemng mit Kartoffalp

jchlempe sich ansbilden in sehen und l>ei der Section der durch diese

Krankheit eingegangenen Thiere Sarcome in der Bandihdhle geftindeBi

die ein bedeutendes Gewicht erreicht hatten.

Die Frage: Beruht das so hfiufige Vorkommen der Tuberculosis

unter dem Rindviehe in der Zuzucht, oder liegen de/nselhcn noch
andere Ursachen zu Grunde? ist dahin zu beantworten; das iiaufige

Vorkommen der Tuhcrcnlosb unter den Rindern beruht hanpisAchlidi

der Benutzung von Nutter> oder Vater-Thieren zur Zucht, die eino
ererbte Anlai^e zu die^ter Krankheit haben, oder die mit der aUlgobll-

deten Krankheit s( hon behattet sind.

Was die zweite Frage: Welche Maassregeln sind erforderlich, um das

weitere Umsichgreifen dar Kfankheit an TOfkindent ? anbetrill: so gelitans

dem oben Aufgeführtenhervor, dassdemweiteren Umsichgreifen derKrank-
heit dadurch ein Ziel gesetzt werden könnte, wenn solche Thiere, die an
der Krankheit leiden, oder solche, die von Viehstücken, welche an
derselben gelitten^ gezeugt worden sind, wenn sich auch noch keine

Krankhed|0-S^mptome bemerkbar machen, von den Yiehbesitzem nicht

«nrlSmt »»^»tendet wQrden; femer: wenn, um die angegebenen
Gelegenheits-Ursachen an meiden, den Thieren eine so viel als niög-

lich natargemisse Fälterunf
' B4. lU. HJI. 1.
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d<'mnach, dass die Lnnd>virlhe »-iiu ri von der in Htde stehenden Krank-
heit freien Statum sich beschalfcn und nur von diesem aUein Weiler
Mehlen.

Liegnitt, den 5. Mai 1852.

Dr. FürsUiiberg^ Königlicher DeparteniAate-lhierafzt.

XVI. Beireffend «lie Iinpfung den Riadviehs aU Vorbea^

gungsmittel gageo die LungenseDche.

Die Wähinthiauno-, dass tieberhafte, mit einer specifisclien Ver-

inderung der Säflc verbundene ansteckende Krankheiten diejenigen

.Menschen und ihiere, welche sie einmal überstanden hab( ii, höchst

selttij zum zweiten Mal Itefallen und dass sie viel milder und gefahr-

loser bei yoI( In n Individuen veriaufVn, welche durch die äussere llaul,

als bei solchen, welche durch dns Einalbiuun der mit dem lirankheits-

stofT geschwängerten Inft angesteckt worden sinil, hat zuerst auf den

Gedanken geführt, Iki Ik rrschenden Seuchen durch Einimpfung des

KrankheitsstofTs in die äussere Haut die Krankheit in einer milderen

Form bei Gesunden kunstlich zu erzeugen und diese dadurch vor mit

viel grösserer Gefahr verbundener fernerer Ansteckung xu schützen.

Der glückliche lirfolg der Impfung bei den im vorigen Jahrhun*

dbrt so verheerenden Menschenpocken gab bald zu sablrelcben Ver-

«adien bei anderen aencheaartigen Krankheiten unter Menschen und
_ «

Thteren Anläse, von welchen jedoch keine in gleichem Naasse den

Erwartungen cntsprocLen hat. Selbst bei der Rinderpest, bei wdcher

^ie einst wie ein Wundermittel gepriesen wurde, ist man, tbeila wegen

der immerhin noch gefährlichen eingeimpften Krankheit an und Cir

sich, tbeils wegen der durch die Impfung vermehrten GeAthr der Ver^

'breitung der Seucbe auf nicht gescbüUtes Vieh, fast gans davon

aorCiekgekamnien.

• la aeuaster Zeit bat man dieselbe ancb als Vorbeuguagsoültnl

figaa die Lvageaaaadie des Riadvieba la Voradilag gelincbl uad

loagefnbrt. Daa belgisclie Miaiateriam des Innera Imt eine diesen

Gegeastand betreflSende Abbandlang des practiscben Arates Dr. Wtf-

Umi in Uasselt ^) dnrcb den Dmck veröffentlicht and ia nnsereoi

«igeaea Verwaltaaga-Beairlt hat Dr. de Saiüe aus Briasel, Director

der belgiscbea Versiebernngs- Gesellschaft gegea Hagelschadea aad

^Ylebsterbea {le Laboureur)^ aiemlich lablreicbe Implbngea bewirkt.

*) MinisUre de I^InUfieury Memoire sür la Pleuropneumonie

epiioolique du BetaiL adressee ä ßlr. le Mmisfre de i'lnierietir

par Mr. Louit Willems^ Docleur en medecme a Uasselt. BruxeUee

imprimerie de Th. Lesigne taubourg de Louvmn, i8Ö2, 8.
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Yfmn imi aoch bia jelst niclil bewicfen iit, dm diiroh

loipfaog die EmpIlBglichkeil för die imigeiiseiiclie anffeboben werde«

je legar die Thstoache, dasi die Lnogeogeacbe im Gegeofeto mit 4cm

MeDicbeiipoelKeii und der Böiderpest, eis Krankbeiten der SM», mebK

eine OrUicbe ergeniicbe Knmltheit der Lunge iit, welehe nkUt wie

jene durch die Einimpfiing künstlich ersengt wenden kann nnd aich

dann von der durch Seibstentwickelang oder Ansteckung durch die

Luft entstandenen Krankheit nnr durch den minder heftigen gefiJirhi-

seren Verlauf unterscheidet, kaum hoffen ISsst, dass es je dahin kom- .

men werde. Jenen Beweis f&hren zu können, so ist doch der Gegen-

aland für das Allgemeinwohl Ten an hohem Interesse, als -daaa wir

nicfat wünschen mösstcn, von den Resultaten der hegonnenen Versache

Aber den Erfolg der Impfungen in ftirtlanfender Kenntnisa lu bleibei^

Dm dieses bald mdgÜchst an erreichen, beauftragen wir iieUerreii

tandrithe, fibcr die bis jetpt in ihren Kreisen bewirkten Impflingen

genane Erkundigung einiuiiehen und unter Angabe der ZaU def

gei^ften mapter, welche nicht schon froher die Seuehe bestanden

hatten, so wie derjenigen unter denselben, welche nach der Impfling

gestorben, genesen, noch krank oder gar nicht davon affidrt worden

sind, am 1* k, AltB. en uns an berichten und damit bis auf WeitArea

ällmonatlich fortsufiihren. Ausserdem haben die approbirten Thierirate

ihre Seobachtungen d^n betreffenden Kreis- Thierirsten mltsatheilen,

welche sie durch den Herrn DepartementsrThieraiat an uns gelangen

lassen werden. Eine besondere Aoftnerkenaikeit verdienen daa Allet

und der Emihrungszustand des geimpften Viehs, so wie die Quelltit

des verwandten Impfstoffs, vor Allem aber die Beobachtungen daraber,

ob das geimpfte Vieh beim Verkehr mit von der Lnngenseuche befbl-

lenem Vieh gesund bleibt. ;.i> ^-u-,

Uebrigens erheischt die Impfung nach den in unserem Besirk ge-

machten Erfahruno^en grosse Vorsicht, indem bereits mehre bis dahin

völlig gesunde Kühe den Folgen derselben (Entzündung und Brand der

der Impfstelle zunächst gelegenen Theile) unterlegen sind. Junges

nnd mageres Vieh besteht die Operation durchschnittlich leichter als

ulteres, fettes. Durchseuchtes Vieh impfen zu lassen, ist annutz, da

dasselbe ohnehin Qcgcn fernere Ansteckung gesrhützt ist. - Der Impf-

stoff (aus ikü Uianken Lungen ausgedrücktes Blut und Lymphe) muss

von noch nicht lange von der Seuche befallenem Vieh cnlnommen und

durch sorgfältige Aufbcwiilu ung vor Fäulniss crcsichert werden; der

Impfstoff aus bereits mürbe gewordenen, abgestorbeneu Lungen an der

Seuche gefallener oder im letzten Stadium derselben getddteter Thiere

sieht leiciit lible Folgen narh sich. Die hohe Temperatur der Luft

(über 20° Reauni.), besondcis der eingreschlossencn in (I<>n Stallen, ist

für den Erfolg der Impfung ungünstig. Beim Lintntl der Reaction,

am ^sehnten Tage nach der Iffl|»fang, ist wenigstens ein salziges Ab«

12*
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iührungstnitk'l nölhig; tri» Brand ein, so muss der Schwanz oberhalb

der Impfstelle schleunigst Qb^chnucn werden Am sichtrsicn ist es

daher, die ImpfoBg ond die Machbehaadiung approbirten Tbieränlen

M "flberlassen.

KMb, den 26. Juli 1802.

Edniglidie Regierung.

XML Betreffend die Räude der Pferde.

Dia Bittdeknnkhcil der Pferde litt aich im hiesigen Beiirke ieil

dniger Zeil wieder in mehr elf getrOhnlicher Verbreümg geieigi

Wir nelmen liierren VermlaaBangf die in BetreiT dieser KrankheH er-

hnienen poKieflielien Anordnungen im Folgenden in Erinnenng sn

bringen nnd, gemfaa des Geseties fiber die PoliseiTerwaltang wom

Ii. Hirt 1850, $. 11.9 Belidrden wie PnUienm mr strengen Befbl«

gaog derselben, nnter Androhung der weiter nnten festgeeeuien Bim-

ÜBB, anfkttfordem:

f, 1. Sobald an einem Pferde die Rinde oder ein Anssehlag,

welcher den Verdacht jener Kranliheil erregen mnss, bemeifct wiid,

ist daaselbe von allen Abrigen Pferden aub Strengsie su separtren nnd
isolirt KU halten.

2. Dergleichen Fferde müssen also in besonderen ätäilen un-
largebraehl, und anf abgesonderien WeideplMien gehOlel werden, ddr«

km die Gehöfte und Fddmarken nieht verlassen nnd anch hier nicht

mit gesunden Pferden zusammengespannt werden.

§ 3 Nächstdem ist für die schleunige Kur der rindigen oder
räudcvcrUächtigen Fferde Sorge zu tragen.

$. 4. Die Kur iai, wenn sie nicht zu lange verschoben und nur
sonst mit der gehörigen Sorgfalt in Anwendung gebracht wird, in der
Regel leicht und sicher, nnd binnen wenig Wochen an bewerkstelli-

gen. In lerchlern Fällen wird so^nr die Anwcndnn«^ der ji!s begannt
vorauszusetzenden Hnus- nnd VolUsmillel genügen, doch darf kein

Pferdebesilzer sich zu lauge beim Selbstcuriren räudiger Pferde auf-*

hallen nnd moss, sobald bei diesem Verfahren nicht baldige Heilnng
aintrllt, ordentliche thierärztliche Hülfe suchen. Uiebei wird die ge»
setzliche Bestimmung in Erinnerung gebracht, dass nur wirkliche ap-
probirtc üiierärztc die Behandlung ansteckender Tbierkrankheiten
übernehmen dürfen.

$. 5. In der Regel ist ein Zettraum von sechs Wochen völlig

ansreichend rar Knr rftndekranker Pferde. Es wird daher den Pferde-
basitsem im ADgemcInen diese Frist für die Behandlnng solcher Pferde
gestellt und soll in jedem einzelnen Falle, wenn ein räudifrr.s' übri-

gens für heilbar erkanntes Pferd nicht innerhalb sechs Wochen nach
Feststellung der Krankheit als geheilt nachgewiesen wird, die awann-
weise Behandlung desselben, anf Kosten des Besitsers, von der P&»
aei-Behörde eingeleitet werden.

§ 6. Da in einzelnen Fällen — bei alten, abgelebten und bei
sehr schlecht genährten Pferden — die Räude auch unheilbar sein

kann, so ist überall, wo die Unbeilbarkeit hinlänglich festgeshMlt isl|
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die TödtoBg des kranken Thieres rasch cu vollziehen. Das Abledern

der Cadaver ist iwar hierbei, so wie auch da, wo ein mit der Räude
behaftetes Pferd crepirt, gestattet, jedoch unter Beobachtung der nöthi-

ien Vorsicht beim Transporte und bei der Aufbewahrung der friachen

inte, welche fo schnell alf möglich der Gerberei wa Abtrgeben lind,

die abgelederten Cadaver mässen sofort vergraben werden.

§. 7. Eine Hauptsache ist, nach beseitigter Krankheit die gründ-

liche Rcini|;ung und Desinfection der Ställe und aller Gegenstände,

womit die iiranken Thiere irgend m Berührung gekommen sind.

In den Stillen, in welchen rindige Pferde gettanden haben, wm§
alles Hoiawerk mit heiner Lauge mehrere Male abgewaschen, das

Mauerwerk aber geweisst und die Ställe müssen 8 bis 14 Tage ge-
lüftet, auch von fdlem Dünger gereinigt werden. Die; Wände hölzerner

Ställe sind ebenfalls zu weissen. Von den gebrauchten Stallutensilien

sind die werthloseo au verbrennen, Decken aber, Putx- und Sielen-

seag, Sättel, Halftern, Stränge n. i. w., selbst die Deichseln der Wa-
gen, en welchen rindige Pferde angespannt werden, sind mit Lauge
zu waschen und tu reinigen. — Auch die gesunden Pferde, welche

mit räudigen etwa noch in einem Stalle zusammen oder sonst in Be-
rährung gewesen, müssen ileissig durch Schwemmen, Putzen und Ab-
wasehnngen mit Setfwasser gereinigt werden.

$.8. Um die genaue Befolgung der fkolizeilichen Vorschriften

controliren zu können, wird noch festo-csetzt, dnss von jedem vor-

kommenden Ausbruche der Räudekrankheit sofort Anzeige an die Po-
lizei-Behörde zu machen ist, welcher es alsdann überlassen bleibt

nach Befinden der Unistinde die Krankheit thierirallicli festsnsteBeni

weiterhin die erkrankten Thiere und die infidrten Stille nnd Gehöfte

reTldiren zu lassen nnd alles Nöthige anzuordnen.

§ 9. Ausserdem bleibt es eine besondere Obliegenheit der Gast-

wirthe und Krugbesitzer, die bei ihnen einkehrenden Pferde in Bezie-

hung auf die Räudekrankheit eigenen Controle zu unterwerfen und
kein in dieser Hinsieht 'Terdichtiges Pfnrd in den Stall anfknnehmeii
oder anch nur an den vor den Hioaem befindlichen Barrieren nnd
Krippen anbinden zu Inssen.

§. 10, Die Niciitbcachtung irgend einer der vorstehenden Bestim-

mungen soll mit einer Geldstrafe von 1 bis 5 Thlr. oder mit verhältniss-

miniger Geftngnissstrafe geahndet werden. Ist aber durch jene Hicht-
beachtung erweislich schon Gel^enheit zu einer weitem Verbreitung der
Rnudekrankheit gegeben worden, so finden die Vorschriften des Nenen
Preussischen Strafirechts, Titel 27. §. 307. Anwendung

Schliesslich empfehlen wir noch allen Pferdebesitzern, den Ge-
sundheitszustand ihrer Pferde in Bezug auf die Räude streng zu über-

wachen, um der öffentlichen Firsorge hierbei und der Ansföhrnng
der gesetalichen Anordnungen gegen jenes gemeingeführliche Uehn
entgegenzukommen

.

Gumbiooen, den 31 August 1852.

Königliche Regierung.
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Kritischer Aueigar nener und eingegandtar

Schriften.

Histolofi^ie des ßlules mit besonderer Rücksicht

auf die ibreusische Diaguostik. Von Dr. Herrmann

Friedbirgs Privat-Docent u. s. w« in Berlin. Mit zw^
Tafeln. Berlin, 1852. VI und 107 S. 8.

Eine fleissigc Schrift, die iu übersichtlicher Zusaiiimen-

sleiluiig tiie allgemeiue Anatomie des Blutes schildert, wobei,

wie im folgenden Tbeiie, die Ansichten der Hauptscbriftstel-

1er einer Kritik noterworfen werden, und dann das Blot in

seiner Beziehung snr gedchtaSrstlichen Praxis (forensischer

Diagnostik) betTachtei wird. Der letzte Theil der Schrift enIhSU
kurze Erläuterungen über Flecke von Flöhen und Wanzen,
Menstrualblut, Flecke von Eisenoxydhydrat undEiseaoxydsalzeo,
Flecke von FarbestolTeu, über die cliemische Untcrsucnung des

Blutes, die l^iiterscheidung von ßliit versrliictipner Thierc, die

Abstammung des Blutes aus den verscliicrlciirti Kru pi rtlieiien

u. 8. w. — Gegenstände also von practisclif i \A iclitigkeit für

Gerichtsärzte und jdiarmaceutisch-forensische Sachverständige.

Memoranda der gerichtlich^chemisehen Prüfung
auf Gifte. Herauss^eijebon von Emil Winkler, (A.

u. d. T.: Toxicologische Briefe von E. fF.) Weimar,

1852. XVI und 316 S. gr. 12.

Eine so vollständige und dabei so concise Anweisung
snr Ermittelung aller bis jetzt bekannten giftigen Substanzen
fehlte bis jetzt, und wenn wir dies, ein wahres BedQrfniss

befriedigende, auch durch ein yollstlndiges Register practtsch
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noch brauchbarer gemachte, kleme Compeudiom GerichUftrxten,

'Apothekern und — Examinanden empfehlen, so erflUlen wir
damit nur eine Pflicht der Dankbarkeit gegen den Verfasser

und die Yerlagsliandlung, welche letztere die Schrifk durch
mSsaigcn Preis aligemeiner lagftnglich gemacht hat

Die ImpfVergiftung, Erster Ansicht zweiter Tüeil.

Von C 6. G. NiU'mger^ Dr., pract. Arzt in Stuttgart.

Stuttgart, 1852. 208 S. 8.

Es hat Menschen gei;( bin. die ihr ganzes Leben sich nicht

satt gegessen liatten, und uiUer ihrem Strohlager Säcke voii

Goldstücke an unbekannte Erben biutcrliessen', iVleusclieii, die,

wie Swift und Carlesius, das Schielen reizend fanden
\
Audei-e,

die Hundegeheul ^elAo^en'scher Musik Torsosen u. s. w.
Warum soll Herr Dr. NUtinger ^ practischer Arxt in Stutt-

gart, nicht behaupten können, dass er sich mit ,3chwert und
Pulver gegen das Einimpfen der Vaccine auf seinen Arm weh-
ren werde", der Vaccine, dieser „Wunderkraft, die der Staat

in der Atmosphäre des Kuhstalls f^eriuKleii" , dass die in Eu-
ropa vorhandenen Cietincn, Blinden, Tanhen, die Abnahme
der Bevölkerung, wenn irgendwo ia den Zeitungen von einer

solchen an einem Ort«; bericiitet wird, dass alles Unheil in

Staat und Kirche, dass der ganze „leibliche SiiiHlenfaU ' vuu
der scheitsaliehen V^accinc herrühre? Und warum soll er dies

Alles, uhd noch vieles Andere, nicht in einer Sprache be-

haapteu, die ein Gemisch von Emphase, wissenschailHcher Fftr-

bnng, gesuchtem Wils und — Unsinn ist? „Es mnss audi
«ikno KAutie geben^*, sagt G^tke.
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^2.

Im §^ 103. des Strafge8etalHidi0f*h .

Schwere KtrperverletzuDgeiu

SiuperarbUrium der Königl« llr^BeDsella|Ui0^^^

Deputaüoa fiir das Medicioalwe^ep.

• Sfiter.Ref«reiit:; €;?ii##W%.. j -,7

(Üös n;ichf(tlL^cn(ic (uitachlcn <:u-ljt zw.ir kriiic vollstiintU!»«' Tnterprtta-

' tioD des wicbUgen und vielbesprochenen ^ lii3. unters neuen Straf-

geseMs^u^b^ff« ,
wozu der concre^ v«r)fßgende F«U, welcheq.^li

3ai»efirlu|riaiii gefo|pderl and wpjrdpD wir^.^eiB^ Ven|»-

Ittwiiff b«tw>: Aber ^«rad0 die ichwierigsten BegriflM>«<^iniiBceB

äw'Ptihi^apWii, ,;KnDUibfl'aDdiirbetiiraii^gk^^

' v#<itizigtägiger>Dtaep'V wareti sn interpvetireir; mid'dtt'dt» ÜMtgl«

wiöSiiischafiliche Deputation die im nachfolgenden Gutachten gefi-

bene Intcfprituliun adoj>Url liüt. so \\\vt\ die Millheihin«: desselben

namentlich den Practikern unter unsern Leaern, Medicinern wie Ju-

rf^fen, um so mehr Von Interesse sein, als 1 1. EEx. die beiden Uro*

MiniHer, der JusUi and dor^ MedtcinalHAiifekgenheiten, sich Vwul-

laiptgefeliea liab^ di« Sapervbjtoiaiir^laii^iqflO)^^^

waltschnfton, GericbtobekOciieD^ Regieraagen and Vedidnal- Collen

gien untlidi inr KenimiiMnabroe niitsayiaüeD.7 V»

• Iii der L/i)ter»ucliuugssache wider lY. lial das Kii-

iluich das Hohe vorgeonlaete Miiüstciium tiii Super-

1) S. am Schlüsse dieses Heftes die amtlichen Verfügungen.

Bd. III. Hfl. 2. 13
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arbitriimi von uns requlrirt, das wir hier folgen kssen,

indem wir das miLüLersaudtc I. Vol. Acten wieder bei-

fügen.

Am 27. Juni c. gerieth der Hausler N. mit sei-

ner Ehefrau Johanne Eleonore in Streit, der folgende

Misshandlungen zur Folge hatte. Er schleppte sie bei

den Haaren lur Stube hinaus und wieder herein, selilug

sie mit einem dicken Stock über Achsel^ Hände, Arme,

Rücken und wo er nur hintraf, nahm dann einen Besen

und schlug sie auch damit wieder, namentlich ins Ge-

sicht, und endlich noch mit einem sogenannten Hack*

eisen. Am folgenden Tage, den 28sten ej,, fing er aber-

mals Streit an imd schlng sie mit einem daumdicken

Stock uud liiil den Fäusten.

Am 2. Juli stellte, nach yorangegangeper Unler-

nidiung, der Königliche Kreis - Physikus , Sanitats»

Rath Dr. R, zu G., ein Attest aus, wonach bei der

etc. iV^ am 29. Juni gefunden worden waren: braun-

blaue Streifen auf den SLhultei blättern bei starker Ge-

schwulst und SehmerathalUgkeit, thalergrosse schwarz-

blaue Geschwulst auf der rechten Schulter, Queerstrei-

fen von blaubrauner Farbe aoi rechten Überarm. der

geschwollen und schmerzhaft war, und eben solche an

beiden Vorderarmen, im Gesichte mehrere lineare, wie

gekratzte Hautwunden, und zwei Achtgroschenstück-

grosse Beulen , die blaurotli, tclgi^t und schmer/Jiaft

waren, auf der rechten Hälfte des Hinterkopfes. Explo-

Mifa klagte, anscheinend ganz Wahrheitsgemäss, iiber

heftige Schmerzen im Körper, hatte einen frequenten,

kleinen and schwachen Puls, besehleunigte^ erschwerte

Respiration, und Fieber und allgemeine Schwäche wa-

ren nicht zu yerkemien.
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Am 28. Juli ß.,, vier Wochen p^h .deii Mi/s«-

hmtdlittgeO) uiitersadbite der genannte Arzt die eild»

iV. aufs Neue. Die bluUiinstigen Stellen auf Extre-

mitäten «nd Gesicht, waren jeUt gäai&lich geschwunden,

und von den beiden Beulen am Hinterkopfe war „nur

noch iune» und awar ansehnlich verkleineirty . aher noch

flchmerdiaft^ vorhanden"« Das.AUgem^befiiidai hatte

sidi auch gebessert, doch „bestand noch eine allge>

meiBie Schwäche in ansehnltchan Grade , wie der

schwache, leere Puls, der malle Blick, der Gesichts-

ausdrucfc, die langsame und halblaute Sprache und der

•uasicheve Gang bewiesen*'. Ihre hünsUchen Geschäfte

konnte sie jetzt^ ^edocli „mit grosser Anstrengung'' ver-

richten. Der etc. Dr. R. erklärte nach, diesem .Be-

funde die erlittenen Misöhandlungen nicht fiir schwere

im Simie deS:§ti93* des Strafgesetsbucbea. {«(achdem

rder Königl. Staatsanwalt sich nicht mit dieser Ansicht

hatte einverstanden erklären können 9 der etc. Dr.

aher in einer nachträglichen Vernehmung vokn 10* August *

bei seiner Annahme stehen bleiben zu müssen erklärt

hatte 9 beantragte Ersterer die Einholung eines «mder-

weiten Guiachtens durch das Königl. Medicinal- CoUe-

ginm von und motivirte diesen seinen Antrag fia-

mentUeh durch' die Worte: pyhei der etc. N. ist nach

Ablauf von zwanzig Tagen nicht nur noch eine Beule

am Hinterkopfe» sondern auch eine aUgemeine Korjf^-

schwäche, als Folge der erlittenen Misshandlung ^ vor-

handen gewesen. Das nenne ich krank seint"

Das genannte CoUeginm hat sein Gutachten am

2. September c. erslallet. Dasselbe nimmt zunächst

an> dass die etc. bis zur Zeit der erlittenen. Miss-

handlange^ gesund gewesen. Sie habe /.war ein Kind

13*
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^ 188 ^

an der Brust gehabt^ sei aber am Tage der ersten Miss-

-handhiiig von Z. nach N. zum Jahrmarkt gegaiig«ii und

habe Einkäufe gemacht.

Diese Voranssetzung muss die unterzeidinete De-

putation um so mehr tbeileii^ aU in den Acten nir-

gends von einer Yor den Misshandlungen bestandenen

Krankhdt oder K^rpersehwäche der etc. die Bede

ist* Um nun aber zu beurUieiien, ob der §. 193. auf

den vorliegenden Fall Anwendung finde, wirft das Med«-

Collegium die Frage auf: wie die Fassung des Para-

graphen: Krankheit oder Arbeitsun^igkeit von länge-

rer als 20 lagiger Dauer, zu verstehen sei? und fäljrt

fort: i4^as Kgl. Kreisgericht nimmt ao, dass die Krank-

heit der N>f welche in Folge der Misshandlungen ent-

standen war, am 28. Juli noch nicht aufgehört hatte, weil

noch «ne Beule am Hinterkopfe zu erkennen «nd all-

gemeine Schwache vorhanden war. Wir können jedoch

dieser Auffassung nicht beitreten, £s waren nicht allein

die kleineren linearen Gesichtswunden, sondern auch

die meisten Entzündungen einzelner Hautsteilen ver-

schwunden; selbst die noch erkennbare Beule am Hinter-

kopf war verkleinert und das Fieber hatte aufgehört.

Die etc. iV. war nicht mehr krank » sondern offen-

bar reconvalesctint. Scharfe Gränzen zv\ischen Uiipäss-

lichkeit, Krankheit , Reconvalescenz und Gesundheit

kssen sich nicht ziehen, und wir kennen im vorliegen-

den Falle nicht bestimmt angeben, an welchem Tage

die Reconvalescenz begonnen habe. Wir müssen zu-

gebeu; dass sie am 21sten Tage nach den Misshand-

lungen eingetreten gewesen sein kann. Deshalb finden

wir in dem von dem etc. Dr. R, abgegebenen Gut-

achten und dessen Gründen keinen Widerspruch , und
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kfiiNien der Ansicbt des KömgL Krdsgeridits nickt bei^

treten, nach welcher die der N» zugefügten Verletzungen

zu denen gehören würden, welche das im $• 183* lest«

geseti^te Strafmaass nach sich ziehen/*

Dies Gutachten wurde gleichfalls nicht maassgdiiend

iMfunden. Die ünterschiede, sagt das Kdnigl. Kreis^

gericht im Einverständniss mit dem Staatsanwalt, „zwi^

sehen UnpässKchkeit, Krankheil, Reconvalescenz und

Gesundheit dürften vielleicht vom rein medicinischen

Standpunkte von einiger Bedeutung, vom Standpunkte

der foreusischea Wissenschaft dagegen ohne Frage ganz

irrelevant sein. Im Sinne des §. 193. des Strafgesetz*

buehes muss es etne sdiarfe Gräaze zwisdien KraidD>

heit und Arbeitsunfähigkeit, welche Folgen einer Miss-

liandhmg sind, und demjenigen Zustande relativer Ge»

sundbeit und Arbeitsfähigkeit, welcher vor der Miss-

handluttg bestanden hat, gebeii. * So lange dieser letz-

tere Zustand nicht hergestellt ist, besteht die Folge der

Verletzung noch fort, mag man sie Keconvalescenz odet

UapSsslichkeit, oder sonst wie nennen* Der Unpäss*

liehe ist aber nicht gesund, und der Reeonvalescent

noch nicht wieder hergestellt"

Die untcri^eicbnete wissenschaftliche Deputation

muss zunächst zugeben, dass die Unterschiede, die das

Königliche Medicinal-Collegium in den Gesundheits*

Störungen aufstellt, vom rein medicinischen Standpunkte

voUkommen gerechtfertigt sind. Aber sie sind es kei-

nesweges vom gerichtUch-medicinischen. Im Sinne der

fraglicben Gesetzesstelle schHessen sieh Krankheit und

Gesundheit absolut und streng ab£^egran/A aus. Es

muss Jemand am Zi sten Tage nach erlittener Verletxiing

krank oder gesund sein. £iu Drittes giebt es nach
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der Fmung des 193. nicht. Es ^bt aber foet nie*

mals und nirgends eine abseinte Gesundheit Es kenn

also auch nicht gehragt werden : ob das ladividuum ab-

solut gesund sd? sondern nur: ob es sich desjenigea

Zustandes^ wenn auch nur relativer Gesundheit^ erfreue,

wekber TÖr der Verletzung bestanden? Denn nur weim

dies nicht der Fall, kann dem Beschädiger, vorausge-

setat> dass die Gesundheitaatörungen im unmittelba-

ren' und nadbweisbaren Zusammenhanc^e mit der Ver-

letzung stehen^ die weitere nachthcilige Folge seiner

HaodluDg Kttgerechnet werden. In diesem Sinne also

kaun gefragt, aber auch beantwortet werden: ob Jemand

am Bisten Tage nocb kranlc, d. h. noch leidend an den

Folgen der Besebidigung, oder gesund, d. h. in den

vorigen Geauudheita^ustand zurückversetzt, gieichaaol

wieder hingeslelH ^ oder hergestdlt — sei?

Aber noihweudig erleidet diese Interpretation noch

eine Beschränkung« Unmöglieh kann der Gesetzgeber

gemeint gewesen sein, so schwere Strafen, wie sie

ld3. androht, £eatsetzen zu wollen, wenn z. B« gerade

meb Stoekseblägen , wie im Torliegenden Falle^ nach

22, 23, 30 Tagen bei einem Verletzten, bei übrigens

nnd im Ailgemcitten völlig wieder hergestetttor Ge-

sundheit, an einer Körperstelle noch ein Silbergroscheu-

gi^sev gelbgrünliclier Fleck siehihar ist Kern Arzti

abee auch kein Laie, wird einen solchen Menschen

krank nennen, obgleich die Folgen der Beschädigung

nilzweiftlbnft noeb fortdauern. Es mnss demnach eine,

80 ZU sagen, forensische Definition des Begritls Krank-

heit gefcnden werden, die von der medicinisdi<wissett-

schaftlichen ganz lu absiialiiren hat. Und in jenem

Sinne muas Krankheil'Sne Gesnndbeitsatorung genannt
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werden 9 durch wekhc entweder ein Aligemeinleidei^

beidingl wird» wie Fieber, heftige^ das franseSystem ergtei»

£ende Schmerlen, allgemeiner Schwächezustand u. s. w.^

oder^ wenn auch dies nicht der Fall, durch-welehe Irw»

^end ^ne Vertiditung des Körpers wese^ffich gestört

ist, Ik Beweglichkeit einzelner Glieder oder des gaii-t

zen Körpeirsf Veidauung, Atfanlaii^ -uys.iw. '
- r>h

• Diese, von uns aufgestellte gesetzliche Deflni-

ti<M^des'Begiiffes^ Kiankheil 4m Sinne dißs §• 193. de«

vStrafgesetzbuches trifft zugleich, wie wir nicht ganz

utrwesentlieh erachten, mit ^der aUgemekiea pofNÜairea

Auffassnng! 'sussnniinBtU' Em Meitsicbv i'der Fieber , oder

eine entzündliche Krankheit, oder heftige und andauernde

Sehnier^en,:'ku]^Ki irgend ein AiUgibnm hat', oder

aber, der kein Glied rühren, oiler nichts essen oder ver-

dank -Mannj oder der AthemhesdlWerdmJiat^ oder dei

seiiieti rRarii niebtr Uii^enr' hamriii^ si^im / ^ Irarz bei w^
chem irgend eine körperliche Verrichtung wesentlich

gesiorl jst^ >m^olcher;M6|i8eii ifnxlA «%emMn „krank'-

genannt werden; nicht aber ein Mensch, der voUkom-

m^n gciMindf! iknd''rüstig^ s aeb^ Ge^hMen nadigehi^

aber eine blutrünstige Stelle an den Augenlidern, odet

blane Stviemen aüf^^dem^^ueken hat. li j ; 1

1
' < :

'

. \ >

i
f Aehnliehes, imerrvbmt BegnffjQranläieity muss aneh

von dem Begriff Arbeitsfähigkeit des §. 193. gelten.

Es'^ giebt'näoriMi« d«& ikeia»>)Hbifl^^

ijoudern nur eine «relative. Die verschiedenen Lebener

alter , ' jQesteldechltr Stiimde^ /hahctoi^Aßd TorsehiedeoB

ArbeilsföMgkeili'j 6»(.kannv;^lglich bei tet Fi^ge vdtt

der .ArbeiMiiU§^eit eine»/Bescj^i^i^^ allein die-

jenige idäUnk Aiheittifiihiglceitf^gemciBfc s/ikf wdcheund

in so weit sie vor der Verletzung bestanden hattej in
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BeuehuDg auf Jas Siibject sowohl, wie auf das Object,

Der Gelelirtey der durch eine Kopfvrerletzang geistes-

schwadi, lielb blödsinnig geworden, seinen literarischen

oder Docenten-Erwerb aufgeben mu&&, der VioUnspieler,

der einen Vinger der linken Hand eingebiisst hal, das

Instrument, das ihn ernährte, nicht , mehr spielen kann^

der Flotenblä&er von Profession^ den» wegen Verletzung

der Zunge, dasselbe Loos getroffen, sind arbeitsunfähig

geworden» und das Gegentheil annehmeat weil etwa

diese drei Menschen noch Stroh flechten oder Fcfdem

schleissen kuanen» biesse dem Gesetzgeber eine Wider*

sinnigkeit zutrauen* Eben so wenig kaim angenommen

werden 9 dass der Begriff Arbeitsfähigkeit sich nur auf

den reben Erwerb, die Lebensnothdnrft, besiehe» wdl

in diesem* Falle angenommen werden müsste, dass der

Gesetzgeber gemeint habe» €iass l. B. Kinder» Hentiers

«. 8. w. niemals eine sdhwere Verletzung erleiden könn-

ten. Vielmehr ist Arbeitsfähigkeit zu deflniren als: die

Fähigkeit^ die gewohnte körperliche oder geistige Tha-

tigkeit in gewohntem Maasse auszuüben. In diesem

Sinne kann auch das Kind unfähig werden» seine »^Air-

heilen" zu vefrichten, in die Schule zu gehen u. s. w«,

und sich dadurch zu seiner künftigen Stellung vorzu*

bereiten» auch der. Rentner» und wenn aeiüe gewohnte

„Arbeit" auch nur in der Verwaltung seines Vermögens»

in tig^chen . Spaziergängen zur Erhaltung seiner Ge-

sundheit, in den gewohnten gdsligen Beschäftigun-

gen U. S.W. bestände. Wo diese hier definirte reLa*

tive Fühigkeil zwanzig Tage nach einer Verletzvng,

und durch dieselbe aufgehoben» nicht wie vor zwanzig

Tagen besteht» da muss eine schwere Verletzung im

Sinne des §. 193. angenommen werden.
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Mm hat gesagt und mit Scharfsinn ausgeführte

Krankheit sei Negation der Geemndhek, Arbeitsunlahig*

keit Negation der Arbeitsfaiiigkeit. Wer also nicht ganz

lind vollkommen gesnnd, der sei krank , wer nur noch

irgend Etwas zu verrichten im Stande, der sei immer«

hin nicht arbmtsuniahig. Zu wichen Consequenzen

ane soldie ultralogische Auslegung des Gesetzes fuhrt,

ist leicht zu ermessen. Wenn Jemand mit einem

Sehlüssd od^ ähnliehen Instrument, das ein Anderer

zufällig in der Hand hatte, einen Schlag ins Gesicht

bekommen, sö kann sehr füglich am 21 sten Tage noch

eine Erosion der Aaut, mn Hautschorf, eine kleine Blut-

unterlaufung und dergleichen vorhanden sein, Abnormi-

täten, die einen yöllig gesunden Körperzustand negiren.

In einem andern Falle, wo einem Mensclien durch eine

Misshandlung die rechte Hand ohne eigentliche Ver-

stümmelung dauernd lahm oder unbrauchbar geworden,

würde derselbe nach dieser Ansicht immer noch durch

Vnterrichtgeben , Botenlaufefi, Arbeiten mit der linken

Hand u. s. w. arbeits- und erwerbsfähig sein, da keine

Negation der Arbeitsfähigkeit yorliegt. Jener Schlag

ins Gesicht würde hiernacli mit einer fünfzehnjährigen

Zuchthausstrafe^ diese Zerstörung der rechten Hand

mit einer hiychstens zweijährigen Geföngnissstrafe (nach

187.) gebüsst werden müssen. Dass eine sokhe wi-

dersinnige Ansieht nicht die des Strafgesetzgebers ge-

wesen sein könne, ist selbstredend klar.

• Wenden wir das vorstehend Ausgeführte auf den

vorliegenden Fall au, so ist einleuchtend, dass wir der

Ansicht der beiden früheren technischen Instanzen nicht

beitreten kdnn^/ Nach vier Wochen nach erhaltenen
*

Misshandlungeu war, nach dem oben aliegirteu Atteste
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des etc. Dr. R,^ bei der etc. iV. eine Beule am Hin«

terkopfe vorfindücliy welche noch gchmerzb^ war*

Ferner bestand noch eine „all^emekie Schwäche in an^

sehnlichem Grade , wie der schwache^ leere Piüi^ der

mfttte Blick, der Gesiehtsausdvncky die langsame und

halblaute Sprache und der unsichere Gang bewiesen,"

Endlich seist der Axzi hinsoi dass die Frau wieder ilue

häuslichen Gesthäflc; „wenn auch nur mit grosser An-

stren(^|^"^ verrichlen könne. Bei der £rwägttng die-

s^9 also län£^er als 20 Tage nach der Misshandlung

vargeiuudeueu krankhaften Zustandes, wird ^unächal

um so mdir .jeder Verdacht einer blossen Simulalieoi

au beseitigen sein, als die tägliche forensische Erfah-

rung lehvt, wie häufig gerade in solchen Fällen aus

nahe liegenden, egoistischen GründcB Krankheiten, die

gar nicht vorhanden, simuhrty oder unbedeutende Uebel

in der Schilderung aufs Höchste übertrieben werden«

Wenn nun in dieser Bez.iehuug auch nicht iu Abrede

Bu Stilen» dnss mehrm von Dv. ü. geschilderte

Symptome, wie die langsame, halblaute Sprache, der

unsichere Gang ^ der Gesichtsausdruck i einem blossen

Verdachte einer absichtlichen Prodnction derselben vor

dt III Arzte allerdings Raum gebeUj was von der schmerz-

haften Beule gewiss nicht gilt» ao ist doch nicht zu

verkennen, dass in der gan^^n gescliilderten Syinptomen-

Gruppe eine yoUkommene innere Wahrheit ist» nnd.dass

der etc. Dr. R, eben in der Schilderung dieser Sym-

ptome bewiesen hat, dass es ihm daran lag^ nicht bloss

setn-subjectives Urtheil^ dass die Explorata noch schwach

und angegriffen sei, abzugeben^ sondern dies diuch die

Angabe wirklicher Befimde %n n^liyiTen. Bieinnch ia*
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ihm zazutrauen, dass er von einem bloss simulirteo

KriuikheijtsxttstftDde sieh - nicht würde haben hlenden

lassen, und anzunehmen; dass die geschilderte Gesund*

heitsstdrung ihatsächlich noch am 28. Juli bestanden

habe.

Sodann wird nach^&uweisen sein^ dass dieser iurank*

hafte Znstand auch wirklich eine unmittelbare Folge

der Misshandiungen gewesen, und nicht etwa auf an-

dere Weise entstanden sei. Das Erstere kann aber

nicht bestritten werden. Denn nicht nur, dass die ßeule

am Uinierkopfcy dergleichen früher zwei vorhanden ge*

wesen, noch ein handgreiflicher Ueberrest der augen-

blicklichen Einwirkung der Stockschläge war^ so ist

auch aus dem ganzen geschilderten Verlaufe der Ein-

wirkungen der Misshandlungen oilenbar, dass keine an-

dere Ursache 9 als eben die rohen Beschädigungen , die

die N. erlitten halte, als Veranlassung dazu ange-

nommen werden kann> dass dieselbe noch achtund-

zwanzig Tage nachher schwach, angegriffen nnd kraft-

los war.

Indem wir nun, zurückgehend auf unsere obigen

Ausführungen, hewiesen haben, dass^ in Folge der Uir

zugefugten Verletzungen , bei der etc. N noch nach

Ablauf von zwanzig Tagen ein Allgemeinleiden,

allgemeiner Schwächezustand ^ d. h. eine Krankheit

vorhanden, nnd dass sie in derselben Zeit noch nicht

wieder im Stande gewesen, in demselben Maasse^ wie

vor zwanzig Tagen, nämlich nur ,,mit grosser Anstren-

gung" zu arbeiten, d. h. dass sie noch arbeitsun-

fähig gewesen, geben wir schliesslich unser Super-

arbitrium dahin ab:

j'
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dass die der etc. iV. am 27. und 28. Juni d. J.

zugefögten VedeUungen fUrschwere im Sinne

des 193. des Strafgesetslracfaes zn erachten

seien.

Berlin, den 17. November 1852.

KöoigL wissenscbafilicbe Deputatioa (Ur .das

Medidnal -W«Miu

(Unterschriften.)
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Heber Bordelle. '

'

Or« Ii • In r 0
ui Iwtrow«

r : ' Zwar ist : m der. Belumdlü^/ dt^n sociidev"^Frage

:

wie, Angesichts der vorhaiuicnen Thatsache des llurea-

gewexbe^f di» >dtalit sich: überbaupi'^Kai verliaitw ilabe,

niiid ob) hameiiiifie}i«> dord^ «die^ nPhatsflftbeiidie f€^dtat-

tung von BordelleD erlaubt^ nützlich oder gar notiivveu-

dig gemüdit wdrde?«^''^wit8er ilii nenesler SM'Wi^ die

•Stelle einer alihergebrachten , verrotteten Routine, ihre

wiiiseDsciiafUiciiere IBeg^Qndiuiifv^ 'Wkd* > überiiiiupt > eine

lebhaftere VentilattifÄi i^etteten. hVit . kmi

I r
. i^ool|<'Wdr der Erfolg bisher weiMgctf «erfreulkliy als

Felde entsponnen, unentschieden, und die Kämpfer stc-

lagern einander hchroÜ gegenüber, von denen aus das

idiUaififctsai £ii%egefig^ft«lKte^ natürlkk in9«;dirikiUM^ ent-

gegengegwfetlW?'Wdiliri|'W nMlt ^

,U^>i dieser rein practischea Angelegeahek^' —
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lei Theorie irgend mn Atifschluss zu erwarten^

vielmehr miiRse man sich hier lediglich an die Er-

fahrung halten. Diese nun lehre, dass das Huren-

gewerbe, die sog. „Prostitution", zwar, sich selbst

üherlassen, von sehr üblen Folgen für die Gesellschaft

begleitet sei ; andrerseits aber entweder zur Aufirecht-

haltuug derliuhe und Ordnung in derselben bei-

trage, oder wenigstens von einer zusammengedräng-

ten Population unzertrennlich, und hier eben s« ua-

vermeidüch sei, wie die Cloaken, die Schindergra-

ben und die Abtrittsgruben. Es sei dasselbe eben-

deswegen in grossen Städten so ausgebreitet, und

durch Gesetze und Zwangsmaassregeln so wenig

tilgbar, dass diese es vielmehr, statt zu beseitigen

oder in «einer Auabreitiuig und Minen Folgen zu

beschränken, bisher stets nur versclunitzlcr und ge-

.^hriicher su: machen vermocht ^hätten» Diesen Er-

fahrungen gegenüber bliebe also nichts übrige als:

dasselhe wie eine angebonie Krankheit zu. , betrach-

ten, die man mcht heilen könne, also, in ihren Ver-

wüstungen zu beschräBken sich, bescheiden müsse.

Um dieses zu b0%virfcen, oder dso, mit andern Wor-

ten, um die Gesellschaft vor dem aus dciu lluren-

gewerbe: .ihr . erwachsenden Schaden . mögHohst zu

bescliiitzeu , dürfe es aber sich selbst uinaöglich

ühorlassen - bleiben. £s müsse vielmehr Seitens der

Obrigkeit, streng heau&ichtigt und .controlirlrwerdeii*

Als. das beste Mittel nun der .Beaufsichtigung und

ControUrung Seitens, des Staates, und so j mittelbar

also als (las beste Mittel der Milderung dei verderb-

Ueh^ Folgen der Pro6titutii»D für die Gesellschaft,

habe die Eriahiung stets die Gesiat tuug «, von



^ in ^
Bordellen BewieMn* Borddle «eieii ms diesem

Grunde ein noth wendiges Dabei, und es ver-

mhgt gegen diese Beweisfilhrmig die Ansicht nichts

:

der Staat solle stets nur das Gute und Siitliche

wollen und befördern^ denn er befördere eben gerade

durch Bordelle, aus den angefahrten Gründen^ das

Gute und Sittliche."

Dieser Partei, auf deren Seite, wie man gleich auf

den ersten Blick bieht^ überwiegend ärztliche Huck-

sichten Terfbchten werden, steht aber eine andere^ mehr

philosophische, folgendermaassen gegenüber:

99ES sd zwar begreiElich und verseihlich, dass

Aerzte s^r geneigt seien, ein System gntzuhcissen,

weiches von ihrem Standpunkte aus Nutzen ver-

spreche, und welches von einem anderen Gesichte*

punkte aus zu bcurtheilen sie keinen Beruf hätten.

Es widerspredie aber die Gestattung von Bordellen

den Anforderungen der Sittlichkeit und des Staats-

zwecks. Der ganze Gedanke, das Laster, in seiner

niedrigsten Gestalt zn duUen und sdbst zu leiten,

sei ein falscher, und deshalb führe er denn auch in

seiner weiteren Entwickelang zu immer * fisischeroi

Folgesätzen. So sei es gar idcht zu rechtfertigen,

wenn man der Medicinalpolizei zomuthen wollen

dass sie die Unsittlichkeit vor den sie treffenden,

natürlichen und erkennbaren Folgen schützen solle.

Der Staat dürfe viehnehr nicht einen Vertfag mit

dem Laster sehJiessen oder ihm den Besitz eines

Gebietes sickern, sondern er müsse es bekän^&n,

wo und wie er könne. Der Erfolg möge nur ein

unvoHständiger sein, )a es mögen sich sogar ein-

adne materielle Nacbtlieile ans' dieser BeUbnplaaig
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ergeben, e» sei dann doch wenigslens das Mögliche

und Ehrenhafte geschehen."

Auf den ersten Blick erkennt man, dass auf jeder

von beiden Seiten din grosser Schan der Wabrheit

ruht, lu dieser Behauptung liegt aber schon, dass die

olle Wahrheit anf keiner von beiden ku finden.

So lange dies sich aber so verhält, kann selbst-

Terständlich an eine Entscheidung des Streites nicht

zu denken seiu.

Die Gründe dieses grossen üebelstandes erkennt

der Verfasser in folgenden Punkten;

£s ist erstens die Taktik der beiden kämpfenden

Parteien bis jetzt dne durchaus fehierfai^e gewesen.

Mit clei grössten Höflichkeit geben eigentlich beide die

'Wahrheit der Argumente ihrer Gegner zu» behaupten

eben nur: es komme bei Beurtheilung des Gegenstan-

des auf die Wahrheit oder Unwahrheit der g^;nerischen

Argumente gar nicht an. Wahrend die Einen gegen

die Principien der Anderen nichts Wesentliches einAu-

wenden wissen 9 sagen sie nur> mit Principien sei hier

mchis La niaclien; unii wahrend die Anderen es an

dner jeden kräftigen Erwiderung auf die von der Gegen-

partei angefühtien Erfahrungen durchaus fehlen las-

aeuy bleiben sie vielmehr still und stumm davor stehen,

denn ^es komme, den Principien gegenüber, auf ge-

maclile Ertaliruugen hier nichts an. ' — Dass es auf

diese Weise unmöglich bleiben musste, zum SeUuss

zu kommen in einer Angelegenheit; in der doch noth-

wendig endlich einmal abgeschlossen werden muss,

liegt auf der Hand. Es wird also nachgerade wohl

nichts übrig bleiben, als : beiden, so den Principien, wie

den Erfahrungen 9 ihr Recht wiedeifiduren zu lassen;
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gleichgültig, ob derjenige, der dieses thnt, Arxt, Philo-

soph oder wie sonst sich nennt. Der Streit der Facuit*

tfiten gehörte einer Zeit m, da man Zopfe trug, und

jetzt trägt man — wie man wenigstens vsich einbildet —
keine Zöpfe m^r* Es wäre Tiebaehr an der Zeit^ daas sich

endlich die Facultäten die Hände reichten und dann:

in dem Angenblidiy da jemand die uns vmrKegende Frage

In die Hand nimmt, tbnt er es ja doch nicht mehr als

Arait, als Philosoph u, s. w.> sondern er thut es dann

ledfiglieh (sm es auch unter Beihilfe und mit Benutzung

ärztlicher Erfahrungen, philosophischer Principe u. s. w.)

im IHenste und Auftrage der SMiiatswissenschaiiU Sie

ist also ii-rtliünilieli, die Ansicht, die namentlich x. B.

MM ausgesprochen (Die Poti&ei*WisseDSchaft nach

den Grundsitzen des Rechtsstaats. 1844. Bd. i. S. 568):

>»Die Aerzte hätten in.dieser Staats arzneihchen Frage

keinen Beruf, aus einem andern Gesichtspunkte zu uiw

theilen, als eben aus jenem des Arztes." Denn aus

einem andern Gesiditspunktey als dem des blossen Arz -

tes, XU urtheilen keinen Beruf haben, und doch Staats-

arzt sein wollen, ist dne cmiradkUo in ad^eo^. Haben

wir aber da, wo wir im Dienste und Auftrage -dier

Staatswissenschafl unsere Stimme erheben sollen, den

Beruf gar nicht, als bloss practische Aerxte zu sprechen,

so haben wir auch nicht das Recht dazu. Es haben

also diejenigen, die, in Beuvtheilung eines socialen ¥roH

hlems, das Recht sUh glaubten nehmen zu dürfen,

von den Priucipien zu abstrahiren, auf die ein Staat in

der ci^ifiairten Gesellsdiaft sich stützen nmss, es selbst

verschuldet, dass sie so abgewiesen wurden, wie oben

von Mokl gescfadien ist, und dass die andere 'Partei

ihnen ein Paroli bot, indem sie hinwiederum eben nicht

Bd. ni. Hft 2.
, 14



nothi^ zu liabeiiy sidi am unsere Eililmingen, selbst

wenn stringent bewiesen^ jai kümiaern^ bdbauptete.

Dieses fehlerhafte VerCahreD war also der erste

Grund ^ weshalb keine von beiden angeführten Beweis-

fiihnmgeD bisher entschieden die Oheiband behalten

konnte. Der zweite war aber folgender: •

Beide Parteien freilich erkennen in dem Hurenge-

werbe em grosses sociales Uebel; aber beide, offenbar

ohne sich, umfassend genug, ins Klare zu setzen: warum?

~ Die Einen^ die Männer der £r£ahrungt legen das

ganze Gewicht des üebels ausschliesslicli in dessen

Folgen» während doch die sociale Calamität, von ih-

ren Folgen ganz abgesdien, auch - schon in der blossen

Thatsache des Vorhandenseins der Prostitution an sich

(und. in ihren Quellen) %u finden ist.

Die Anderen, die Männer des Piiucips, legen,

wenn nicht eben gar kein, so doch ein viel geringeres

Gewicht auf die* socialen und sanltätHcben Folgen des

Uebelsy versetzen vielmehr den ganzen Schwerpunkt

der Frage in die Thsitsache seines Vorhandenseins .an

und Tiir sich, deren hohe Wichtigkeit eben in staats-

wissenschaftlicher Beziehung nicht genug hecvorgehofatn
^

werden kann, während doch aber auch die Folgen des

Uä»els aUe Rücksicht . verdienen.

Endlich drittens: Es sind auf beiden Seiten die

überhaupt aufgefas st en, die Frage berührenden
*

Begriffe und Gesichtspunkte nicht inuncr sdiarf und.

richtig aufgefasst worden, mancher Begriff felilerhaft

defiairty und manches für richtiges Princip oder richtige

Er&hruDg ausgegeben worden, was iaidit richtiges Prin-

cip und nicht richtige Erfahrung ist.

Zwischen diesen drd Klippen f^cklich hindiucho'
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ZQfchiffeih wird »eh also der V^rftgser bei Lasung der

vorlifigeodeu Frage z.ur Aufgabe zu setzen haben« £c

wird verBudien- müssen: . >

1) bdiden, den Priucipicii wie den Eriahrun-

gen, Rechnmig au tragen;

2) DieliL Z.U vergessen, dass die Prostitution oder

das Hiurengewerbe ebenmässig durch die That'-

sache seines Vorhandenseins an mid för sich und

durch seine Quellen, wie durch seine socialen

und sanitäitliefaen Rüekwirkungen und Folgen»

eine der grüssten Caiamitäten der Gesellschaft

ist; endüch

• ^ stamtlicfae, die Fra^e heräfarenden Begnfie und

Gesichtspunkte nicht nur überhaupt, sondern

«ueh möglichst scharf vnd richtig anfeu-

fassen.

*

Se kommt natfirfich Alles darauf an, beyenr wir in-

der Erörterung unserer Frage weiter zn G^ehen berech-

tigt ssnd: erst die Fnndamentalbeg;rifiie nnd Fun-

damentalfragen des Gegenstandes scharf, richtig

und umfassend aufzufassen« Es sind dieses ahcri

1) der Begrifft Hurengewerbe oder> Pr«stitliti(hi;

2) der BegriÜ des Bordells im staatswisseuschaft*

fidicii Sinne und
.4

3) da ciie Bordelle sich eben nur vertheidigen las«

sen als eine Abhülfe des socialen Uebeb des

Hurengewerbes, die Frage: Aus welchen Gräu'

den ist dasselbe ein so grosses sociales Üebel?

ad Das Hurengewerbe oder (das Wort ist
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mm ciiiniid €ro§;eli&'g;eri) die P^osdtstiMi lieBtebt *¥n^

sentiich dmn^ d«86 Glieder der Gesellschaft weiblichen

GeschlediU you jenem machtigsten Natortriebe des

Menschen, der, unter Mitwiikuug der Vernunft, Haupt«

quelle der Gesittong mid Verüeinerang za werden be*

stimmt ist, und selbst als Beute der Leidenschaft für

den Menschen noch edle Früchte zu tragen wohl im

SiMide ist, beides so Vemmft wie Leidenschaft ^
abstreifen, um den hiernach uodi zurückbleibenden

Bodensatz desselben der Gesellsebaft als eine Art öffent-

Ucheu AbUills xu ofiferireu, zugänglich einem Jeden,

der, die Benutzung desselben nach dem Taxpreise

tu bezahlen, nnr eben die Mittd und die Lust hat;

dass femer dieses, dem Natnrzweck des Menschen also

sdinurstracks zuwiderlaufende und den Menschen als

solchen tief in den Koth tretende Treiben, inmitten

der Ciyilisation, bis zu einer gar nicht mehr zu bewäl-

tigenden Vervielfältigung angewachsen, sogar Platz ge-

griffen hat — unter den Gewerben, die dodi vielmehr

denen^ die sie treiben, die ganze Aufgabe ihres Le-

bens zu sein, und dazu berufen sind, die Glieder der

Gesellschaft einander dienstbar zu machen, also an ein-

ander /u ketten, sowie in unseren socialen Verhält-

nissen das Leben zunächst möglich zu machen» dann

zu erleichteniy eadUch zu Yersch5neni und zu ver-

feinem.

Der Verfasser hält diese Ansicht von der Gewerbe-

hurerei für so unwidersprechlich, dass ein dagegen zu

erhebender Widersprach nicht einmal einen schwachen

Scb«n der Wahrheit behaupten möchte. Anch fllrch«

tet er eben von Seiten einer andern Auüassungsweise

Digitized by Google



des Begiiffft der Prostituiioa einen irgepd erheblichen

Widersprach nidit.

Einen andern Einwand sieht er aber ziemlich be*

stimmt Tornas, den nämlich:

dass diese Umäciireibung des Begriffs der Prosti-

tution, wenn ^eich riditig, doch eben so wenig,

wie eine jede bezügliche Begriffsbestimmung, als

Fundament fiir die Praxis %u gebrauchen sei.

Der Staat dürfe seinem Handehi überhaupt nicht

blosse Theorien, sondern nur das zu Grunde

legen, was die £rfafarang als nützlich, nothwen-

dig und austülirbar, mit Einem Worte, als pr ac-

tisch, bewiesen« In Rücksicht auf die gewerb-

liche Hurerei aber habe die Erfahrung längst dar-

über entschieden, dass die Worte Parmt- Du'

AaUMs der Natur der Sache entsprechen:

Le$ prostitudes sont aussi itiivilables dans um
aggUmiratian dhomtim^ que U$ igmU^ In

voiHes et les dipoU d^immondkes, —
„Die Gewerbehuren sind in einer Menschen-

anhäufung so unvermeidlich, wie die Cloaken,

die Schindergruben und die Abtrittsgruben."

Dieses Factum also, nicht aber den moralischen

Begriff der Prostitution, der freilich der reinste nicht

sd, sei nun einmal der Staat genöthigt, sdner be-

zügliclien Haiullungsweise zum Grunde zulegen. Diese

und ähnliche Erwiderungen also stehen zn erwarten und

werden von einer gewissen Partei, deren Steckenpferd

sie nun einmal geworden sind, mit der gewohnten Vor-

li^e auch femer festgehalten werden.

Die noch sehr zweifelhafte Richtigkeit einer

solchen Argumentation aber auch inunerhin zugegeben.
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oder, besser gesagt, wenii^stens vorläufig angenommen

— ist — so sieht der Verfasser zu üragen sich geno-

thigt — nicht auch die Kehrseite dieses Bildes ebenso

practischer Natur, die> man mag auch immerhin ge-

flissentlidi davor die Augen verschGessen, nun einmal

diurch keinen erdenklichen Kunstgriff sich hinweg esca-

motiren lässt:

„zu (lies er — imnieiliiu vielleicht (?) in der Ge-

sellschaft unTermeidlichen — Art Cloakeu, Schin-

der- und Abtritts^ruben lasst sich leider nur eben

nichts anderes verbrauchen, als : Glieder derselben

Gesellschaft, Staatsbürger <— Menschen?!'*

Und dann — wer hat denn schon die Staatswis-

senschaft %n einer firfahrungswissenschaft ge-

macht? So gewiss sie feststehende Eiiahrungen für

ihre Zwecke zu Hülfe zu nehmen hat, so unwidersprech-

lich gewiss titM sie, ihrem eigenen Begriff nach, kei-

neswegs zunächst, oder ^ar allein und durchaus, aus

gemachten Erfahrungen ihre Praxis, sondern zunächst

und hauptsächlich ist sie auf die Principien, auf die

der Staat gründet, mit ihren EntSchliessungen hinge-

wiesen. Hier zum Beispiel: Gesetzt, den Erfahrun-

gen gemäss, wäre von den Bordellen alles das zu hof-

fen, was von ihnen nicht zu hoffen ist, aber von ihren

Sachwaltern versprochen wird, als: Ausrottung oder

wenigstens bedeutende Milderung der Syphilis, einer

in ihren Folgen fürchterlichen Plage der Gesellschaft,

Seitenerwerden der Verführung, eines in seinen Fol-

gen schauderhaften Greuels u. s. w., — welcher Staat

dürfte, um einige seiner Bürger vor der Verführung

oder vor dem Ghanker zu scMtzen, es legalisiren, dass

eine Anzahl andmr als die zu dieser Reinigung der
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GmeUfiohalk BÖÜHgea üffeollichen Abtrittsgraben unter

•^en Augen verwendet werde?!

I>a& und nichts anderes — thut aber gerade

Staat, wenn er Bordelle gestattet. Denn

ad 2. Üordelle im s taats wissenschaftli-

ehen Sinne sind ebens Einrichtungen, durch deren

GestaUuDg der Staat einen Tlieil der bestellenden Pro-

stitution, am einen gewissen Zweck dadurch zu er-

reichen , au^dfücklich als Gewerbe le^alisirt;

gleichgültig, ob ein solches, vom ötaate legalisirtes,

Gewerbe . in eigens dazu eingerichteten Wirthschaften,

unter Wirthen oder Wirthiuaen, oder wie sonst ir-

gend, betrieben wird*

Der Zweck, den der Staat durch diese Gestattung

von Bordellen glaubt erreichen zu können, ist aber

eben: das Uebel der Prostitution selbst zu mildem.

Wir haben also- endlich noch, ehe wir tiefer in

den Gegenstand, eindfingen, die Frage nt beantworten:

ad 3. Aus welchen Grüiuien ist die Prostitution

ein so grosses sociales Uebel? Die Beantwortung muss

dahin geschehen:

a) Das Hurengewerbe ist ein so grosses sociales

Uebel allerdings zwar auch durch seine Folgen,

d.h. durch seine socialen und sanitatlichen Rück-

wirkungen auf die Gesellschaft, aber dadurch

keinesweges allein und iiauptsächlich, son-

dern eben so sehr, und wohl noch mehr, durch

die Thatsache seines V orhandeuseias an und für

sich; und zwar nicht deshalb durch sein blosses

Voihandensein sdion, weQ in ihm das Laster in

seiner niedrigsten Gestalt sich zeigte, sondern

aus einem ganz anderen, viel tiefer liegenden
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und für die menschliche Gesellschaft viel nie-

derschlageaderen Gninde. Wenn samit die Emt
Partd fastausschliesslich smer liIrdieGes^schaft

verderblichen Folgen wegen^ die andere fast

ausschliesslich als Laster in seiner niedrig-

sten Gestalt das Hurengewerbe für ein so

grosses Uebel erklärt^ so stimmt eben der Ver-

bsser mit keiner von beiden. Dem» hanptsfich-

Hch liegt der Greuel in der darin gegebenen,

naturwidrigen und den Menschen als solchen tief

in den Koth tretenden Verwendung von Gliedern

der Gesellschaft«

Die Folgen aber betreffend, so ist

b) in der Prostitution der Ueerd der Verbreitung

der Syphilis zu suchen.

c) Sie bildet, erfahrungsgemäss und sehr erklärli-

cher Weise, so zu sagen, in der Gesdlschaft

einen nuckus, einen Kern, um den sich auch

der übrige moralische Sehmutz, den die Gesell-

schaft wie die Pest zu ftirchten hat, herum-

schichtet. Uuren-, Diebs- und Käuberhöhlen

pflegen gewöhnlich nicht weit von einander zu

liegen.

d) Sie reizt das männliche Gesdilecht, namentlich

dessen jugendlichen Theil^ /.lu Unzucht und Sit-

tenlosigkeit«

e) Mit der Prostitution ist namentlich ein Verbre-

chen gegeben, dessen Schilderungen aus der

Wirklidikeit man hören muss, um an seine Mög-

lichkeit zu glauben: die Verführung und selbst

der Raub junger unerfahrener Mädchen, durch

Gewalt und mehr noch durch List, ain sie für
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schweres Geld abnntcen zn lassen und dann nicht

selten hüliios und, häiiüg, venerisch ihrem fürch-

terlichen Schicksal zu übeitiefem.

f) Die ProstitutioTi trägt dazu bei, um das Funda-

ment der Sittlichkeit 9 die Familie, in ihren

Grundpfeilern zu erschüttern: nicht nur dadurch,

dass sie die Ehelosigkeit befördert, sondern auch

indem sie die Entheiligung schon eingegangener

Ehen, den häuslichen Unfrieden durch das Ver-

schleppen der Syphilis in die Familien, nährt

u, s. w. So hilft die Prostitution denn auch:

g) die Häufigkeit der unehelichen Geburten, Prole-

tariat, Armuth und Laster befördern, so dass sie

auf diese Weise allerdings wohl im Stande ist,

an den Grundjf^eQom der Gesellsdiaft zu rütteln«

Wie nun also steht es um die Bordelle Ange*

ndits solcher grossen Uebel?

ad a. Sind Bordelle also Einrichtungen, durch de-

ren Gestatlung der Staat einen Theil der bestdiendeu

Prostitution, um einen gewissen Zweck dadurch zu er-

reichen, ausdrücklich als Gewerbe legalisirt, und be-

steht bauptsachlich der Greuel der Prostitution in der

darin gegebenen naturwidrigen und den Menschen als

solchen tief in den Koth tretenden Verwendung tou Glie-

dern der Gesellschaft: so ist das Recht, Bordelle zu

gestatten, schon durch diesen Einen Gesichtspunkt dem

Staate vollständig abgeschnitten. £iire iialüi widrige

und den Menschen als solchen tief in den Koth tretende

Verwendung von Gliedern der Gesellsdiaft zu legali«
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Hiren, kaiiii anen cmlkuten Staat kein in der Wdt
irgeiul ciilLiiklielier Zweck jemals berechtigen.

Die hohe Wichti^eit dieses GesieJitapnnktes nö-

Uiigt den Verfasser lu licsseii näherer Beleuchlung.

Obige AuHaasnng unterscheidet sieh nämlich we-

sentlich von der, so oder ähnlich ausgedrückten, oft

ans begegnenden Beweisführung, wonach der Staat mit

dem Laster in seiner niedrigsten Gestalt einen Vertra^^

schliessen oder üiai den Besitz eines Gebietes sichern

nicht dürfe; und wenn sie richtig ist, jene Aufifassung

des Verfassers, so muss sie sich eben wesentlich

V4MI dieser letKtern Bewrisfühning unterscheiden* Denn

diese letztere ist falsch und zeigt ihren Gegnern nicht

gut zu deckende Blössen.

Wohl wird durch Gestattung der Bordelle dem

ilureugewerbe Seilens des Staates der Besitz eines Ge-

bietes gesichert. Aber — wenn die Hurerei als Er-

werbs zweig (und das, und nichts anderes ist die Pro-

stitution) nur ein Laster, und selbst in seiner niedrig-

sten Gestalt, wäre, so wSre die Gestattun^ von Bor-

dellen dadurch dem Staat noch nicht verboten, voraus-

gesetzt, er hätte die Erreichung für ihn überwiegend

wichtiger Zwecke davon zu erwarten. Denn dem Laster

ist der Besitz eines Gebietes in der menschlichen Ge-

sellschaft schon, ganz oliue den Staat, durch die

Natur gesichert. Die menschliche Gesellschaft ist

vielmehr, eben weil eine menschliehe, ohne Laster gar

nicht gedenkbar, und in der moralischen Welt hat die

schöpferische Hand nun dnmal das Laster nicht minder

neben die Tugend gestellt wissen wollen, wie z. B. in

der physischen, die Nacht neben den Tag, den Winter

neben den Sommer u. s. w. Ja mehr noch ! die Tugend
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selbst j d. h. die Zügelung der Begierde nach den "Ge-

setzen der Vernunft und Moral, schupft erst nicht nor

ihrenW erth , sondern sogar ihren B e g r i ff, ans ihrem

Gegensatz, dem Laster, d. h. der durch Vernunft- und

Moralgesetze nieht gezttgehen Begierde« Sie ist also

erst aus dem Gegensatz zum Laster selbst erkennbar,

die Tugend; und so hat gewissermassen, schon um der

Tugend willen, die Idee der Schi)pfiing in der mensch-

liehen Gesellschaft auch dem Laster sein Gebiet

sichern müssen.

Freilich ist nun das Laster ein, wenn aucii der

moralischen Natur des -Menschen von der Schöpfung

beigegebener, so doth nur zu bekamplender Feind der

Gesellschaft; und es ist unwiderspreehlieh die Aufgabe

eines crviüsirten Staates, dnrch seine Gesetze und de-

ren Handhabung, die Feinde der Gesellschaft, wo er

sie findek, zu bekämpfen und, wo es irgend geht, voll-

ständig zu unterjochen. Das Laster aber eben gehört

zn denfenigen Feinden der Gesellschaft, die eben sei-

ner Natur nach vollständig zu unterjochen, einem Staate

in der menschlichen Gesellschait nie gelingen kann.

Wo man es aber mit einem so übermächtigen und

gefährlichen Feinde zu thuu hat, dass, ihn zu unter-

jochen, man niemals erwarten kann, bleibt nichts übrig,

als: ihn wenigstens nach allen Kraiten unschädlich

zu machen. Um dieses zu thun, ist es dann freilidi

nicht nur gestattet, sondern sogar ganz angemessen,

mit einem solchen Feinde zu capituliren, und ihm, durch

diese Capitnlation, einen Theil des Gebietes, das er,

ohne Kapitulation, in viel grösserem Umfange einneh-

men würde, gutwillig zu opfern, wenn man, mit hoher

Wahrscheinlichkeit, erwarten kann, seine Geiäliriichkeit
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and vielleicht seuie Maeht weoi^eiis dadarch

eutkriifien.

Speciell also milsste auch dem Staate es offen blei-

ben, wenn eben die Prostitution nnr das Laster in sei-

ner niedrigsten Gestalt wäre> um sie nach iüräften un-

schädlich zu machen, dadurch, dass er ihr gutwillig

den Besitz eines Theiles des Gebietes, das sie, oiine

Capitulation, in viel grösserem Umfange einnehme»

würde, opfert, mit ihr zu capituliren. Denn eben das

Laster, selbst in seiner niedrigsten Gestalt, als solches

verbietet nicht nur nicht, sondern gebietet sog.n , unter

den angegebenen Voraussetzungen, dem Staat eine solche

Capitulation. Da eben die angegebenen Voraussetzungea

eintreffen, da namentlich die Prostitution ein aus der Ge-

seDschaft nicht zu tilgender, sich selbst überlasseB,

durchaus gefährlicher Feind derselben ist, da femer nur

durch eine CapitulaUon mit ihr, sie in ihrer GefahiUch-

keit beschrankt Vierden kamt ^ Umstände, die von den

Gegnern der Bordelle keineswegs irgend kraftig wider-

legt werden — wäre dann die Gestattnng dieser let^

teren gerechtfertigt, so lange ihre Gegner in der Prosti-

tution eben nichts, als das Laster in seiner niedrigsten

Gestalt, erkennen.

Keinesweges aber — so behauptet der Verfasser

— ist die Hurerei als Gewerbe nur ein Laster, selbst

in seiner niedrigsten Gestalt. Sie ist etwas ganz An-

deres, spedfisch davon Verschiedenes, etwas — womit

der Staat in der civilisirten Gesellschaft ein* fitr alle»

mal nimmermehr capituliren darf.

Der auf dem von der Natur vorgeschriebenen Wege
ausgeführte geschlechthche Ccntus des Menschen ist,

selbst wenn lasterhaft, ja selbst wenn verbrechenscliy
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so lange noch ein naturgemässer Act^ als er als das

Ergebniss des GeschlecliUtnebes» als er also xnr Be*

friediguug einer von der Natur uns eingepflanz-

ten, mächtigen B^ierde vollzogen wird. £s kann da-

her, noch innerhalb dieser Gränzen, der geschlecht-

liche Act des Menschen sehr wohl als ein durch Ver-

nunft, Moral, Reiigion oder Staatsgesetz verbotener,

d. Ii. als ein lasterhafter oder gar verbrecherischer, voll-

zogenwerden, und bliebe deswegen doch naturgemdss^

Naturwidrig wird er von dem Augenbfidce an, da

er, wenn auch auf dem dem Menschen vorgeschriebe

neu Wege, so doch nicht mehr um seiner selbst wil-

len, d. h. nicht mehr auf Grund des Ciesclilechtstriebes,

gesucht und vollzogen vrird. Denn einzig und allein

mit dem Geschlechtstriebe, und mit keiner anderen

Begierde oder sonstigen Absicht, wollte die Natur den

gescMechtiiehen Coitus des Menschen in Verbindung

gesetzt wissen. Als Gewerbe ausgeführt, wird er aber

eben aus dieser von der Natur einzig*und allein beab-

sichtigten Verbindung wesentlich herausgerissen, und

wo er auch hier noch ab und zu nebenher mit dem

Gesehlechtstriebe in einiger Verbindung bleibt , da ge»

hört der Gewerbehurerei dieser Best nicht wesent-

lich zu, sondern ist ihr ids solcher nur ein ganz un-

wesentliches
,

verhältnissmässig nicht einmal häufiges,

acddms.

Bei Vollziehung eines von der Natur vorgeschrie-

benen Actes, den diese lediglich mindestens doch in

Folge des Begdirehs seiner selbst gesucht und ausge-

föhrt wissen wollte, an die Stelle dieses obenein von

der Natur als mächtigster Trieb eingepflanzten Be-

gehrens überhaii^ etwas davon specifisch Verschie-
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.

den es treten lassen, heisst also: dar Natur ins Gesicht

scldagen.

Und ist gar dieses speeifisch Verschiedeiie das

Geweihe, d. b. erkennt ein Glied der Geseilscliaft in

der bift an die Granzen der Möglichkeit wiederholten

Vollziehung des Geschlechti^actes nicht nur nicht eine

Befiriedlgung des GeschiechtstriebeSy sondern, statt des-

sen, gar das Mittel, sieb selbst und der GeseUscbaft

nütidich zu werden» sieht es also gar obenein in dieser

dkmetialen Abweichung von der Natnr die ganse Auf-

gabe seines Lebens — wird das nur dadurch möglich»

dass die Gesellschalt dieses ihr Mitglied gebrftneht,

analog wie sie Cloaken und Abtrittsgruben auch ge-

braueht so ist nun in dem betreffenden Gliede der

Gesellschaft die Copie der Gottheit vollends besodelt»

und zertrümmert auf den Diuigcriiaulen geworfen*

Ist es aber hierzu erst gekommen^ knit andereii

Worten, steht die Prostitution als solche erst voll-

endet da, sdbsf wenn sie immerhin^ wie nicht sehen»

ursprünglich aus dem Boden des Lasters hervorwncberte^

so wäre es schiechte Psychologie, da noch nach den

Elementen des Lasters, nach Last oder leidensdialttir

eher Begierde, suchen xu wollen.

Die vollendete Prostituirte hat der Gesdischaft;

einen Freibiief in die Hände geliefert, wonach keine»

ihrer Glieder ihre weiblichen Rechte zu respectiren

mehr gebunden ist, jedes dagegen, ohne Ansnahme,

gegen einen ii^evvissen Preis nach seiner Bequemlichkeit

und Nothdurft sie zu gebrauchen, die Mitbürgerin auf-

fordern darf.

Was sich aber dann noch dem auf diese Weise,

ge\vöhnHch unrettbar, von der Gesrilscbaft getrcteneii
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Güede die Fersen lieftet mid nur heften kann,

das ist, weiss Gott! mit Lust und leidenschaftlicher

Begierde, d. b. mit den Elementen des Lasters, nicht

mehr vereinbar. Denn es ist eben nichts anderes, und

kann nichts anderes sein, als — Ueherdruss und Ekel

eines aus den Fugen der Natnr • hinaosgewichenen Le*

bens, als — die Verzweiflung eines besudelten und

aMreteoen Ebenbildes Gottes.

Wolle man doch aber ja in dieser Behauptung nicht

eine Fehlgeburt der Studirstube oder die Illusion ^es
Phontasten ar^ofanen! Nein, gerade in diese Cieheim-

oisse dringt nur das nüchterne Auge derer, die in diese

ilhettinchten Gräber hinabzusteigen die Gelegenheit

suchten. Fragen wir nur die baiuiheryJgen S< li\vestern,

befingen wir die Schriften der nncfatemsten Beobachter,

die über die Piroatitution der grossen Städte handeln

und sogar — wie durch eine rächende Ironie gerade

den wärmsten Sndiwakem der Bordelle ans den Fe*

dem flössen — sie alle werden es bestätigen, dass von

den Geweibchnren Nichts weiter entfernt liegt, als hnsb

oder Freude, dass keine solche, aus ihrer naturwidrigen

Stellung wieder herauszutreten nicht die heisseste, ge*

wdhnMch freilicfa erCalglose Selmsitcfat bitte, dass Ekd
und Ueberdruss, Verachtung ihrer seihst, und schhesa-

lieh die Vmweiilang, die unanableibliche Folge der

Zertrümmerung des Menschen im Menschen, ihr regel-

mässiges Eifatheil sind, daas nicht die Lust sich hinter

dem buhlerischen Lachen der Prostituirten biigt, son-

dern nichts ala ^ die Hölle dieser Verzweiflung ams

dem Hnrenjnbel hohnlacht. BlaHern wir ferner in den

geheimen Archiven der Geschidite, auch sie werden uns

belehren, daas aach hittter der lachthiden ViTange der
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aUmaehtigen BoMerin lieimtücldsch die Verxwrifhing;

lauerte! Denn auch sie ist und bleibt — nichts ab

doe Proatituirte, deren geforderten Taxpreia —
der selbstverständlich nicht gerade allein in Geld, zu

bestehen braucht nur eben allein £iner oder aebr

Wenige ans der Geadlscbaft zn bieten haben.

£s ist aber auch Ekel ihrer selbst und Verzweif'

lungy und mcbts anderes^ was die Gewerbehuren durdi

Frechheit übertünchen suchen; endlich — nur ein

Attribut derselben Verzweiflung ist Jene Verachmitat*

heit und Bosheit, nach allen Beobachtern das, allen

Prostituirteu, von der iürstiicheu Maitresse bis zur

Gaasenfaure herunter, gemeinsame Erbtheil. Natnr^

lich| daäs — bewusst oder unbewusst — diejenigen an

der GeseUsehafty wo sie irgend können» Rache zu neb-

men suchen, die von ihr, wie nie wolil fühlen, doch

nur besudelt und zertreten werdenl

Suchen wir andere Beweise dieser Behauptung!

Fast ohne Ausnahme finden alle Gewerbehuren eine Art

Beruhigung darin, sich ihre besonderen und eigent-

lichen Liebhaber zu suchen^ bei welchem sie dann, nicht

selten 9 gar das, was sie von den Uebrigen, die sich

ihrer bedienten, erwarben, obenein wieder anbringen.

Und warum das« wenn nicht um, als Erholung von

ihrem Jammer, ab und zu in der wehmüthigen Erinne^

rang an jene verlorene Zeit zu schwelgen, da sie sel-

ber noch ganz, oder wenigstens mehr denn jetzt, der

Natur gehörten! — Was anders, als dieselbe Behaup-

tung, wird ferner bestätigt durch die überall beobach-

tete Thatsache, dass P^ostituirte, wenn sie Kinder ha-

ben, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle Alles

anwenden, ja kein Opfer scheuen, xtm sie T^or dem
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fijgnmde .su sdaltseft^ der si^. sdbrt- m LttbensülMr«

dniss mi Vcrawdlhiii^ sttinle!

Uad wdcher Beweis ist schlagender, wenn man

Um »1 dt» 'übrigen hinsnthat^ jene Erfahrmigy die

Piurent^Duchaielel und die in der Psychiatrie Erfahrenen

bestätigen, das« daa ao häufige Ende der .Geweibf^

hurerei daa Irr sein ist. ^ach Parmt-Duchaleiel und

B$quirol (Geisteakrankheiten, überaetat von

Th. I. S. 28) gehörte der «wanMgste Thdil der in die

Salpetriere aufgenommenen geisteskrankenFrauen zu den

Frendenmädehen« Ist -es etwa psycholdgiach, in der

Trunksucht der Huren dieses Irrseins Ursache suchen

ztt wetten, die doch hier viel näher nnd ganz auf der

Hand liegt?! Sind etwa Lebensiiberdruss und Ver*

zweiilttng noch nicht genügend xnrdkhende Uraachcn

für daa^braein? — Und — wenn Proatitnirte eben aö-

häufig, wie es die Erfahrung lehrt, stur Trunksucht ge-^

kngen - a^ fragt der Verfosser wieder: warum ge-

rade die Trunksucht so vorzugsweise bei Prostituir-

ten, warn nicht wieder, wie auch sonst ao ofl^ aus der'

Quelle der Verzweiflung!

Und doch lehrt andcreraeits die Erfahmng, daas

Gewerbehnren ao h5diat teken einen anderen Beruf

wählen. Etwa deshalb — hören wir fragen — weil sie

an der' Gewerbeknrerei OcCallen ftnden? Sicherlich

nicht deshalb! Oder wie käme es, dass bis jetzt noch

jede Gewerbehure, ohne Ausnahme eine jede, der ea

geboten wurde, mit Begierde die Gelegenheit ergriff,

1) „Di«ie UagMcitiicliar — lagt Esq^tM ^^ ans dir ümilkMk
aatfirtoiwa. Üben ohne alle Slütae; aaehdmi lia licli- Jeder Art yoa

Rxeeffea lüagegeben, TeriUlea iie gewöliaKcb in dw Uetrte Uaglack^

ia Pcdge deiM ia Yerwiirtbeii*^

aj.m. aa.&
. 15
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von irgead «eiaiem Xiam^Hoker» zwaa etäten iUale in 4ec

Residenz, dem Zuge desicn (ongfirfliitifllieBHeraflnf fioi*

gendi als GaUiu in sein stilles Ackadien heimgeführt zu

tRCrden, Wa doch, wie sie sehr weU vorher' wnsatd^

für sie jede andere Freude eher, als g^itde die Vtrmi

imlgoMigi^f AÜ hoffen waor? • Und woher lam .e«,. • desK

hier, \^ne die 'Er&hrttng, zum ' Stenncm der Fkchköpfe,

lehrte^ gAr aoch eine. Ueue Gattin und gute Mutier fua

ihr. wnrdel '
'

i . « .1 *:

»'

Weil in diesen Fällen — so kutet die Antwort -r
»

die GeseUediaft die /Ansgestosmey die.ZeHrefaeoe»' wie-*

der initlaliv in ihre Anne nahm uud an sicii heranzog!

^ Wie Aottte.jauoh die 'von der GescUschaftmA JHin«

wiQgigcsohleadflrte, zu LehensiÜiefdriHis • und VestzWnlk

hing Getrieiienei aelhstständig zu ihr den Muckweg »zu

finden wiaseb^' ohiie daea/eheni diese GeeieUsdiaft!. dk
Initiative ergriffe! ."

. - J

Das .also; leg alleb zum Grvudci, wlm die Sroiürl

luirlen so auffallend selten zu einein. anderen Lebens-

beruf i^elangteo» JBeiin besten Willen, fanden aio den:

Rückweg eben nicht, den sie in! der ubtewiegeodM

Mehrzahl der Fälle mit heisrem «Wunsche suchten.

Diese, .fiiigische Wendung also nimmt ^.Pkmtir;

tution auch ia jenen. FaUeu, in denen sie, wie nicht sei-

tAi; ihfeti Urifiniiig selbst dem 'h»eM Verdankte .t,-

Eben so; häufig aber, ja viel häufiger noch, ver-

dankt si^ iba.ebeo. dem i4aster nicht» .ist Tielmebr jselbst:

4t0 Mtitt'eif der stetig sehr bald' mit der Verawieifiuiig

inniger 9 als mit der Lust und Begierde , verketteten

P^stitnlion^ auch iireprttnglieh etwas teom Laster

sehr Verschiedenes gewesen — das Unglück. Das

Unglück 9 in seiner weitesten Ausdehiiiing>, kettet sipl^-
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nicht. mUder geni/ als das Lastelr und'der mbraKclie

BchmutZ) ja überwiegend sogar erst als die Quelle eben

des Xiaatiers und des dort aÄgdbfiuften moralischi»!

Schmutze»^ an zusammengedrängte Populationen. Frei-

Hell — XU dieser oft tief verborgenen TliranenqueUe

der Prostitution hcranzugelangen, ist schwieriger, alu

SU ilifen offenkondig vor Augen Hegenden schmutzigen

Ausflüssen f Unter deniUnglUckinsemerweitesten Ausddi^

nung^ wie es so oft der Prostitution verborgen zu Grunde

liegt, ist aber gemeinte das Unglück der ArainUi mä
Entbehrung^ und des dadurrh, im Angesichte des üeber^

insses, der Völiero und des Hochmutfas , inie «tisblel-^

benden Gefühls der Erniedrigung, wodurch so vifele ün*

glttddiciie ihr unvermerkt in die Arme sinken — es ist

damit gemehit das Unglück, dureb mensehUelid

Schwäche, als Begehrlichkeit, Eitelkeit, Putzsucht u. s. w.>

in eine Pfiitaie kineinsustrauelieht,- ohne diese Pfütze zu

kennen, oder ohne zu ahnen, dass, da erst iiineinge-

skniucheh, auch ioein Ausweg mehr zu findein ist

das Unglück, zur Gewerbehure gleichsam geboreil

und vom Kindheit auf erzogen zu werden — das Un*

glück, listiger Verführung oder gar dem grSSsKchen

Menschenhandel in die Hände zu fallen u. s. w. u. s. w.

^ Und einem solchen Jammer, wie demnach die P^o^

slHution in ihrem Wesen so wie in ihren Quellen ist,

wosste man bis heute nicht viel Anderes entgegensu-'

setzen, als: Polizei -Mannschaften oder Bordelle? ^
,4^olizei- Mannschaften helfen gegen die Prostitution

Aiehts, illso müssen wir Bordelle habent*^ — oderi

„Bordelle dürfen oder wollen wir nicht haben, also
#

müssen wir gegen die Prostitution die Polizei-Mann-

schaften verstärken", oder endlich: „darum müssen

15»
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wir Bordelle haben, damit wir der übrig bleibenden

nrostilatiou mit PoUaei-MannsclwIbeii desto besser tnN

kommen können" — das war der winzige Zirkel, in

denii fast ausschUesslich, gegen eine solche Uerawuide

der CreseOsdiaft die Plnlantbropie eines Zeitalters sidi

zu bewegen wusste, das ^fraterwU" so gerne auf sei-

neni Schilde fWren mochte? ^ >J>er moralische Schmuls

und der Abschaum der iVienschheit in grossen Städten

mache aber Bordelle nöthig, und die Bordellhnrerei sei

auch der Gesundheit so gefahrlich nicht, als man ge-

wöbnlich glaube" — mit diesem schwächlichen Argu-»

Klent glaid»t nns, soldiem Elend gegenüber, sogar dct

wackere Parent' Duehatelet trösten zu können ^ mein

Gott! was ist also von dem dürren Banme zu erwar-

ten, wenn schon der grüne so todtgeborene Früchte

trägt! - '

Wo Staat und Gesellschaft solchen ihrer Mitglie»

der» die der Verzweiflung, und häufig gar nicht einmal

dem Laster, sondern lediglich dem' Unglück anheimg^

fallen, vielmehr die schwesterliche Hand zu bieten hat-

ten, seihst wenn ein erwünschter Erfolg nnr langsam

und sehr spärlich abzusehen sein sollte, Polizei-Mann-

Schäften oder Bordelle?! ^« : Bordelle,

durch die der Staat einen Theil dieses Grilsslichen

gar ofBziell legalisirt, um diese Prostitution selbst da-

durch, dass er mit ihr einen Vertrag eingeht, zu dem

Zweck benutzen zu können: die, wie er annimmt, doch

nicht auszurottende Prostitution in ihren Folgen un-

schädlich zu machen, und den nicht legaüsirten Theil

derselben nun mit Polizei «Mannschaften desto zuver-

lässiger tractiren zu können

Will also sagen: durch die er das Unglück, die Un*
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natur, die Besudelung und Zertrümmerung; den Le-

beasekel» die Verzweiflung voa Gliedern der GeseUfichafll^

Dinge , nttl deseii in alle Ewigkeit doch kehi Vertrag

^tt • ^^bliessen^ ausdrücklich gutbeiß^i um sie z« seinen

Zwecken «u benulBCnU ^ ^
. * ^ Und wenn diese Zwecke die geheiligtsten wären —

>

darf das der Staat?

-Nein! und in alte Ewigkdt — nein!

So sind es denn auch^ um die Bestattung der Bor-

ddle Dvr als verzeililich darsteHen zu können, nichts

als Illusionen und Fehlschlüsse gewesm^ die man hat

Ml Hülfe nehmen müssen.

Die Bordelle — so bildete aiaii üich ein und wollte

man Andere überreden ^ würden ja. Seitens des Staa-

tes, doch nur 95gednldef9 — und zn erspnesshchen

Zwecken dürfe mau ein Uebel doch wohl olßciell theil-

weise dulden , das ohnehin vorhanden sei und sich sie

werde beseitigen lassen.

Wir fordern also Inf's Erste den Beweis, daes vw
Tilgung eines Üebels, das schon durch die blosse That-

sacke seines Voihandenseins an sich ein so filrchterli^

ches isty 0» der That schon alle zu Gebote st^endeir

Mittel — aber nicht lediglich Kepressivgesets^e und

Genad'armen — frucktloa angeboten seien.

Und dann: wie steht es um die weiteren Schluss-

fgügen ans diesem mbdestcns noch %u beweisenden

Prihntss: „Bci^ukommen sei dem Hurengewerbe nicht,

denn Gesetze und Zwangsmaassregeln machten es nur

versclinutzter und gcAhrlidier, vermdcbten aber nicht,

es zu beseitigen, also — bliebe Nichts übrig, als: es-

bestehen zu lassen und ^obrigkaitlieh zu beaulsichtigett'

und zu controliren, und daher dürfe man wohl Bordelle
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dulden^ um seine üblen RöckwirkuDgen auf die Ge^

R^ck( gol Man probirte, ohne das Lddai in mI-

aem Grunde zu erfassen, an seinen Symptomen amb^r^

imd als eine solche UeÜBietbode nickt anscfahigy nnd^

weil eben irrationell, unmöglich anschlagen kouiitey

schloss man so^eich.weiter:

€U$ flä prosMuUonJ eH ei fern ioujoun eamme

US maladki de naistance, contre Uiqutiks lu ex*

pMüiots «f ht mß§tinm (!!) Mumi H iotu on

se bome ä Hmiter les ravages — (Pareni^DuehaUlHh

„Die Prostitution ist und wird stets jenen an*

gebornen Krankheiten gleich sein, gegen die die

Erfahrungen und Systeme gescheitert sind, «ai
•

' deren- ¥erwÜ8tnngen Gr&n&en vn setien man sidb

bescheidet.'.'

gegeil ' die . aber fragt ' also de^ Vctf. — aiick die

richtigen Erfahrungen und richtigen Systeme sehen

geacheitart sind? ^ Und wenn seihst — aetat er

hfaiie — »0 durfte der Staat auf fede andere erdenkliche

Weise ihren Verwüstungen (jräuKcn s&u setzen versii-

eiito nur gerade nicht durch . Giftfetaltiing van Bor-

deUeii, denn selbst durch ihre blosse ^^Duldung'^ le^

galisirte er eben. Dinge und heinilflte sociek VerlMilti

nisse zu seinen Zwecken, die in alle Ewigkeit nicht

in kgnUsireii «od .nawentlidi nicht .gar vx leinen ZmAk
l^efr au^.benntaen, er gegen den verScbUkhsten scifteii

Biurger die heilAg^J^ Pflicht hatte.

' Es. ist. aber* eine blosse Dlusioi^ das» der Slaal die

Bordelle doch „blos dulde t er also, was daraus

fpl^ die Pmtüntii^n, dodi direol in keiner Weise in
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Denn der Staat darf entweder Bordelle nicbi eior

mal diilde»y>oder ti ist auch aohiMi '^euüi ^aWdngptlk»

sie mehr als blas za da!dei». '
'

*

Batweder: JbordeUa aind-schädiidi fNlaV'weiugfiioiis

nkbt inltoKch,- selbst audi'

Nvtsen— so wird doch .wobl Niemand behaupten wol>

\m, daaa'eni uroblgeiirdiieter SiiMt sie Md^ dnife

oder aber: sie waten voik erhebUcheni jNutzen oder gar

nothweiidi^^iiimr^lBniij(ViM loigt giEdi«fiuBhediii§ludiMi4

dkaS'-de^ifStaift fi&cr'>Uia5'r•H^4d^^k rfiradb mMhtfuiter den

fiadiagungen ^ >bia i i»\kid%m iwaA\ > itttec : ideiiaa retiaa

ön aHiMtehmi NoliMif odärtaajdtMndi^ Mhfifeii,,7M«Aiobt

nur dulden^, botuletii Uirect zur.Sieiie zu.i^jciiaileii suchen

ttüsste •'«^ Odter *bfi#:.riiviäteiiifiva» mk»im\ äivli^Uiitä

Gründe vorhanden, aus denen er sie direct iieibeischaf-

fc9»iiiicbt koBnleiHd«r<^iiti^ dieiiabea ibm nk^bimkiofaf^

zeitig verböten, sie zu dulden, könnte oder^4>Mie fei

also dessenuBgeachtet sie blo^ dulden, so würd^^r sich

dadbrc^ ^ii)eri])ladin»'€SaNuitieii ibrtr»lli^^

eriaUuag berauben. Ji^Uvas^ das iib /.u irgend eineui

Z^edkeij^ebiMfbänifinUi^iidik^ bkis^^duMeiii^oBiiiift iat

oUerhanpt ein WidersprfiÄ.- «'^J^>^t^h vitnrfj>^^afni»

fii)f', £ia{iStiaat«idsci^i dar/iiiiliQrdelkft/i«n^

di^fSiMGhnagTTi^evdalM^.Zmobec.'mH^ dbiaJ^ift Bm$»

delie in der z.we(:keüUpreebenden»tAct und Anzahl iur

mritbveaifig.deidirt^kia^^

und ein Slaal^ der sie nicht i'üi seine Zw^eckc als nothn

¥Deddigo«|BMteci^}i«rf die oM^bot^DtAi «illMbd^ mm
Bferi^ legalifciMeii-fi^fl<telmftd<^i^ewle^ kM ;aiso , der

slrttetoTgieellahtei9A,i<d¥gegainW irffe tittiä^iAt
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So lange sie sich in der zweckentsprechenden Art und

Aaxahl v4mi seib^t darbieten^ fMnügt freilich ihi Beftiehen,

wenigstens auf Grand einer Goncession; diese Cmi-

eetsion genügte aber nicht einmal mehr, und der Ver-

teäer ist wirklick neugierig, was ein Staat, der den

Grundsatz ihrer Nothwendigkeit festhielte', dann

eoiMeqnent tkon müaaie: wenn, was, unbeschadet des

ausgebreitetsten und ^fahrlichsten Vorhandenseins der

ProstHution, immerhin sidi möglicherweise einmal er*

eignen kftnnite, die xweckentspredienide Ansehl swedc-

massiger Bordelle zu dieser C'oncessionsertheilung sieh

nicht freiwiUig darböte. Eine Cencesston endlich, die

jeden Augenblick wieder, nach dem Ermessen der Be-

hörde, entsogen werden kann, hört deswegen ucfai

auf, eifie Cottceesio« m sein, was einer d^ neuesten

Vertheidiger deif Bordelle merkwürdigerweise behaup«

tet hat* .

Liegt aber, der Natur der Sache selbst nach, dea

öffentlichen Bordelle» keine „blosse Duldung^S sondern

mindestens „eine Concession" Seitens des Staa-

tes mm Grande, so ist vollends auch }enem Recht£er*

tigungsmotiv derselben der Raum abg^chnitten: „der

Staat zwinge keine Prostituirte zur BordcUhurc, son-

dern gestatte ihr mir, es su werden^ wemt sie e» seihet

Tcriange, und erlaube nicht nur, sondern erleichtere

sogar feder öffentlich Prostitairten die Riickkdir im die

Arme der Gesellschaft! —- Es ist leider die Prostituirte

man der GeselUchaft tpso so weit hiaweggeschk»*

derf, dass heim besten Willen unter tausend kaum Mncv

die Rückkehr gelingt, ohne dass die Gesellschaft ini*

tiatiy ihr die Amte öffnet Wm geschieht nun dorlA

die ausdrückliche Concession, eme Gewerbehure zu sein.
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Seitens des Staates?! — Gerade das Gegeotheill Der

Staat seibat acMcndert die Ungiücktidie nmi voUcnds

weiter von der Gesellschaft dadurch hinweg, dass er

aie Htm gar , ab fener öfieaftlidiea Abtarittsgrube ange-

kdrig, aasdvdckBeh eikläfi, «Be er aur Ranlgung dar

Ges^schafi nothwendig aniegea zu müssen > mit sich

eiaig gewetden ist. Das alier Ünm, und dabei den

Rückweg nicht nur möglich lassen, sondern sogar auf

alle moglnlMi Weise erlacbAem woHen? 0 de« Uob*

nes, wie er, dem Unglück gegenüber, Keinem, am we-

nigsten dem Staate, zu Gute au hahenl Und; »yder

Slaat awinge oder TerMilasse d<M^ll wenigstens Nie-

manden zur BordelUmrel^^ O des Kuhmes, dazu nicbb

zn T eranla Ilsen oder gar zu awingen» doeh abe»

wenigstens das „xu seinen Zwecken 7ai benutzen'^

Ton zurück««halien man es doch niehi nur an der

pflichtmässigen Energie, sondern auch an den pflicht-

mä8a% geeigneten Mitteln £eUea üessl

Wie aber nlnmit sieb ^ diesen Dednctionen gegen«

über > Jene Behauptung aus i 99 gerade durch ßordelle

wolle und Ardere der Staat das Gnte und SittUdiel?^

Und endlich: Wie steht es mit der behaupteten
*

firspriessMelikeit der Zwecke , die der Staat mit den

Bordellen im Auge hat, und mit der Erspriesslichkeit

der Bordelle für diese Zwecke? mit anderen Worten:

Was Ist mm noeb von der Zweckmässigkeit der Bor-

delle zu halten? Zunächst also: ' «

ad'k. -Was ist von BordeHen als Prophylaiie ge-

gen die Verbreitung der Syphilis zu halten?

yyEs sei unverantwortlich
,

' wenn man der Me-

dieinalpolizei //uiuutheii wolle, dass sie die Un<

: 'aitdnlik«it vor d^ sieticfienden^ natürlichen und



«keimbarea Folge» »ehitize; es könae

Syphilis sidi Jeder «elbst sAilMi/'

'

f0 sagen die Gegner der Bordelle.
'

Freilich: man Iwt woUieicli^ te-GesdieclMift vm-

rufen: Treibe keine Hurerei, und du wirst vor der

Syphilid geschötst s&ui**- • . .
'

'

Die Gesellscbaft, h& ^er eg mit diesem •Zonif 'ab-

gethan ist, wohnt nur Unglücklicherweise in Utopien;

wir haben ea mit der gegfearäriiüg wihiadeäna ao-thoiiy

und — bei der gegenwärtig vorhandenen ist es mit

diesem Zfimf nidit abgethan»

Damit soll aber nicht gesagt sein, die Bcfnedigung

des Geschlechtstriebes sei für dea Menschen so onbe*

dingt ein 'Bedürfinss, wie Essen, Trinken odcrStiAigai^.

Vielmehr ist die Bekämpfnng der Begierde in je»-

dem<Fatte, da ihre Befiriedigung gegen' die *iknfiafdem-
geil der Vernunft^ der Moral oder des Gesetz^eö verdtosstj

jedem £inzdnen gebot^en' ohd,: an bicky^nck'

mS'glieb. Die BAiedigung des Geseble^atriebes na-

mentlich verstösst in sehr- vBeiea FäUen gegen die .An-

fordorungen der Moral und Ihres* der Geaelschaft- or*

liegenden Canons, der Religion, selbst der Vorsicht

and Klnghcft in diesen Fallen ist .also. semfr Bekini*

pfung niiiit nur jedem Eiii^^elnen geboLen, sundern, an

sich» auch BAÖgüch. • . - /<

PrincipieM kann diese BclM(n|itiiilg nw^gUdi üh'

weggeslrittea werden.

Dagegen ist der Geseiiiechtstneb tüierseilä; nicht

nur einer der maehtigölen sondern natürlichsten, d.h.

der so eineni der nnnmganglichaten Natinrgwcicke unbe-

dingt erforderlichen Triebe des Menschen; andererseits

sind in der in der ErschainMng ^^gnbenan neneeUichen
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Geselliehafi; Venwoft und WiUeDafreilieit «heraU Mr
als beeilst; intenriv mid extensiv imbegränst mv'im

Gebiete der Metaphysik gegeben. Bei jedem Mit^liede

dersdb«! m jedem Falle de^ bi^icdigftmi Gesdileeilft»-

triebes Schuld oder Unschuld rein mit der Waage des

Frmei^8 >^libUiwflgtn,'>(nt vm^die^en Grüiidenfiii9(|iram

nicht zulässig. fr'jf ;h ^ .f -j xf - ff »iy Ii: i1>y»

' \
' A|i^ 1 die>Pflichtar (desi Staates ikamii

den^ Pflkhtew*M^' «eiijB«ineik.v 'GMed^^ » i dei^. GmWslsbdfi

in jedem einzelnen Falle, in Be^tug aui den beiricdigtcn

GeseMeektoiridiii'Wohl Sehlto^:tei»UB^,-*hk aofieitf sich

jene Pilicliteii eben jedeMnal aui diese ein/.eliien Glietler

und anli diemijeinsvdnen jFäUdyt akhfc abep^iii» >Mf4mi ^ie

si^h «frf «iie 'f?k>lfd»rttabider Ges'i^^ auf jeden

FalJ^ ^Hnbedingl^-^ohne. Ausi^Ahoiey ^rstreekem^ pm-sith i.l

Jenes übersehen und dieses behauf^tehiitsiiMirdalM

beides v . logisdie Fehler, lieide logisclie Felile» linden

sichHibe^ 'tMi (jQebietejideBriibat'i diel vmA4§tm^i¥rAi^

gepflogenen Kruiteiuugen wiiklivh vor. Wir iiudcii auf

deK^£inänuS<ile.:^ir wenigsfeM ^lieäiMch tidcntüdii^y -a^

vertetehki gegeben, der glh tdt) ^faabfe ^»-»nafeh« ?Kfttfte»

iM' wrhüleii undidageg;eu V^kehfungea.i&ii toetien^tdaaa

9klBk']dtiir£uieA i^nivdMrimlen hMtx^ Q^^iiM^nf^i

den Chauker sich nicht holen, und ihn.gar gelegentlich

gen, ein Anderer ihmi^ die Familie eines veriieiratheten

gjttiei)Li^'i#^iidl£&« hiiKpilirageni wit findüitda|pmfl0

auf der>;miladin^Mle^^esffl&herMU6n9«»(fiB^

B. die Pflicht vgegea^dML Solidarität^ der Gesellschaft

iiiäli^ ab&lerb^, äu machen^ ia^^ü^Uwdiese etwa sebiHi
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dahin gelangt satt solitc, in dem ionerst^ MfHk« 4«r-

fieibea w xehreD.

Es folgt daraus, dass ni Bezug auf die syphilili-

scbe Seuche dem Staate keine weiteren Verpflicbinogen

aii%ebürdet w^deo koBnen«

1) in sofern er doch nur eine menschliche Gesell-

schaft sich gegenüber hat, in deren Ersch^maaigt ibrei

Natur nach, Vennuift und WIHenslreihat nur begränzt,

nicht aber als unbegränzt» sich vorfinden ; in so£era

namentlich

2) der Geschlechtstrieb ein an sich durchaus ui

natüiticher und mächtiger Trieb ist, um, bei den mm*
nigfach vorhandenen socialen Unvollkommenheiten, un-

bedingt und in allen Fällen, die. Abwägung seiner Be-

friedigung rdn auf der Waage des Pkwetpa su geslsf«*

ten, und endlich

3) in -sofein etwa die Syphilis nicht nur der Pr»«

stituirten und dem lasterhaften oder gar verbrecherischen

Lüstling in die Adern geträufelt wurden sondern, seibst

gar vollständig veiiarvt und unkenntlich, also unbewusst,

von Schuldigen auf Unschuldige, Aeltem auf Kinder, Ge^

nerationen auf Generationen, zu sehleiohcn, .and so die

Totalität der Gesellschaft zu entnerven, zu verkrüppeln

und zu vergiften drohen sollte.

Ausserhalb der durch diese Rücksichten gezogenen

Glänzen liegen freilich für den Staat keine Veipflidi^r

tnngen mdir. Die durch diese Rücksichten gezogen»

Gränzen sind aber eben nichts weniger als enge.

Was also ist von Bord eilen zu erwarten, um der

innerhalb dieser Gränzen liegenden Verpflichtung des

Staates, der Vorbeugung der Verbreitung der SyphÜM'

in die Gesellschaft, re^p. deren Milderung oder gar
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Ausrottung aus darsdben^ zu genäf;en? — Sdnckai wir

folgende Salze aus der medicinischen Erfahrung vorail!

Es ist wahr: ebenso wenig inner- wie ausseriialb

der Familien, ebenso wenig unter der bittersten Armntk

wie in den Palästen der Kelchen 9 ebenso wenig unter

den Hochgesteiltesten und Vomelnnsten, wie unter den

Verachtetsten in der Gesellschaft, ebenso wenig in der

entlegensten Banemhütte^ wie in dem Getümmel der

Residenzen^ ebenso wenig beim weit vorgerückten Alter,

wie in der Wiege der Neugebomen, ebenso wenig in

den Studirstuben emster Gelehrten, wie in den Hallen

des Vergnügens würde man die Sjphüis durchweg ver-

gebens suchen.

Sie breitet also, wie sich aus diesen Factis schlies-

sen iSssty nicht nur was schon weit genug wäre —

*

so weit wie die Sittenlosigkeit, sondern viel weiter,

über die GeseUschaft ihre Arme aus.

Auf welchem Wege aber konnte die Seuche bis

lu diesem Funkte gelangen, auf dem sie die Gesell-

schaft zu ilberflnthen droht?

Das syphilitische virus wird verinittelsl inniger Be-

rührung mit einer Schleimhaut oder mit einer HautsteUe^

bei auch nur ganz leichter Trennung des Zusammen-

hanges» durch wirkliche Impfung des specifischen £xen

Contagiums von Individuum auf Individunm übertragen,

und diese Inocuiation liegt, gegenwärtig wenigstens, der

Propagation dieser Seuche, beinahe ausschliesslich, je-

doch nicht ganz allein, zu Grunde.

Sind aber die in dem Individuum liegenden, ihrer

näheren Natur nach uns ganz unbekannten, günhtigen

Umstände für die erfolgreiche Impfung des syphilitischen

«iriM, wie in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle,

Digitized by Goo



varhiuicleh, so titegtünclet die obeu näher bei^eiclmete

kunige Berölinliig dahrit dieae erfolg;i«k]i«:Ii<o€libti<iil

eben auch unerbittlich. Weder die Natur , noch die

lim^l kennt bi& |et%t eia wirkaame^^ sichere« und aln

Bolates Frophylaeticum ^e^en den günstigen Erfolg der

' (natürlichen, oder küustUchen) inoculation oder Anstek-

kung.^) Am wenigaten iat ein solches eine isdion frti^

her gei>chcheue Inoculation. Es bliebe, aU einziges

Schutzmittel, also nur übrig: der Inoculatioa seibat im
(^jelegenheit abzuschneiden.

jDiese Gelegenheit für die» also in den meisten

len «ifolgreicfae» Inoculation des syphilitischen wni$

wird aber bei weitem ain häufigsten geboten durch die

iimige Berührung naget bereit» erfolgreich geimpften, i>der,

was dasselbe, mit inficirten Theilen anderer Individuen.

Eine, solche geschiebt, M^orati Keiner weifda in

der Gesellschaft überwiegend oft dnrcfi den Coitns.

Diese durch den Coitus. so, überwiegend häutig ge-

botene GelegenHdt der, wie meistens, «rfolgreiehen

Impfung mit dem syphilitischen virus würde aber %u

einer solchen VervieUakigong, wie sie durch die gegen-

wärtige Ausbreitung der Seuche in der Gesellschaft vor-

') Rword (Briefe über Syphilis, iihf rs. von Liman. 1851. Seite

152 ff.) ist ebenfalls dieser Meinung. ^V'as dieser Srhriftütdler, dessen

Autorität im Gebiet der Syphilidologie mit Erfolg kaum angegrificn i3l,

an der ang. Stelle als „ Vorsichlsmaassregeln gegen die syphilltisrlie

AffectioD angiebt, kann anf die Entächliessungen der Medicirialpolizei Ein-

üüBS nicht haben. Gesetzt, diese Yorsichtsmaassregeln, dem Erfolg der

Impfung vorzubeugen, wären für alle Fälle ebenso wirksam, wie sie

e» nicht sind: »o könnte doch die Medicinfilpolirei sich nicht darauf

einlassen, von dieser ihrer Eigenschaft Notiz zu nchiucn. Dasselbe

wenigstens niuss von den abenteuerlichen Experimenten Diday's m
T.yon Igelten, der den Srhinss zieht: die Impfung mit dem fiiute tertiA-

rer. ,$jfhUu sei eia, Prop^yliu^Ucun) g6gen «ecuacUir^.
;
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aiugesetzt wird, mtnmftrmehr liaben gelangen könwea

ekoe das in - de» GeseUschaft' «o TeriNreitete GewüA^

der Hurerei, ohoe die Prostitution im weitesten Sinne.

. Die Psostitotioa also ist der haufpisächlidie Miild*

puukl iür die stets eriieute Aussdiüttung des syphiliti-

scben Giftes in die iGesellsduift. Da es zur Impfung

nur auf innige 'Ben^rung , evmt leicbte Trennnng des

Zusauunenhanges ankommt» so kann iiumerliin freilich

der Coitus, speciell die Prostitutipiiy nicfat idie-alleiH

nige Quelle derselben sein.' '

,

'

Hat nun die .erfolgreiche Imptog eüies riienseUi-.

eben Individui stattgeiunden, so vergeht zuv<yrder9t ein

Zeitraum Von mehreren Tagta^ innerhalb deren an der'

geimpften Stdle noch kein impfbarer Sypbilisstoff sich

erzeugt. Diese Feist jbält , durchsobnitiüch den mittle?'

reniZeitiaum von ungeföhr drei Tagen ein» kann auch

etwas länger, jedoch auch yiei kürzer dauern, so dass^

Mieord hei selniln' ImpfVersuchen schon nach zwei Tm
gen, ja Swediaur schon nacii 24 Stunden, impf bares;

VHtM. erhielt. Nach Ablauf dieses kurzen Zeitranmcift

beginnt aber nun auch jene unbedingte Impf- oder An«

steckitugsfabi^eit, des Huf .deu impfsiellen erzeug-:

teil «ihitf^ T

Nun sind die durch die Impfstellen hervoigerufe'

i|en .aibo»rnieu sttbieistiven Empfindungen an den Genir.

talien im Allgemeinen nicht sehr erheblit h. Der daraus,

zu ziehende ^cbluss auf ;die 9egü»sti^gim$ dev- Weiter*

impfikng durl;h den Geschl^htsact, namentlich Seitens

der Gewef^hehucen, ifiit also leicht: die Volizi^bung des

Coitus wird dadurch nicht so we9itatlleh beeinträditigf^

iAßß nicht schon hieraus die Erklärung der vervielfäl-

tigten Weit€«<iu8sebuttiin^ ,der Sjrphilia in die GeseU*:



— 2Äa ^
sehait ihre e:an7. zwanglose Erledigung lande. Ja, der

CoitoB wifd daihnrdi oiclit nur niciit wcsentUcli gAm*
deri, sondern kann äogar, eine Zeit lang namentlich^

sehr wdil moglidbcrwcuie dk nnbewusste Veranlasauug

der Weiterimpfung werden, dann namentKcfa, wenn, wie

sehr häufig 9 die ImpCsteUea lief inwendig in den i>e«

adUecfatstheileD, B« s«f dem Dtemhalae n* s.w., ik»

ren Sitz haben^ und anfangs die Behaftete ihre Krank-

heit gar nicht merkt«

Aber auch der Geschlechtstrieb wird durch die

eiCalgte Infeetion nidit weaentHch becioträchtigt« Wenn
dieses letztere von einem der gegenwSrtigen Schrlfistiel'

ler über Sjrphilidologie und BordeUwesen^ in Bezug auf

die MSnner bestritten, dagegen behauptet wird, dass
,

bei den Männern der Chanker auf dem Penis gewöhn-

lich oder doch meistentheils die Neigung zum Coitus^

raube, so ist das unrichtig, und muss schon deshalb^

murichUg sein» weil sonst die so Ycrvielfilltigte Veibrei«

t«mg der Syphilis auf dem Wege der Venus vulgimga

sich gar nicht erklären liesse. Also es bleibt im All-

gemeinen in jeder Besiebung dabei: die Unbedeutend-

heit der subjectiven Empfindungen an der geimpHen

Stelle 9 d. h. also des Chankers, durch den allein die

Weiterimpfung der eigentlich specillsch virulenten pri-

mären Syphilis stattfindet« begünstigt in der Mehrzahl

der Falle bei beiden Gescbleckfem die Rapiditit, mit

der die immer erneute Ausschüttung der Sy^ihs in

die Gesellschaft durch Vermittelung der Infeetion beim

voil/.ogenen Coitus, und zwar vorzüglich mittelst der

Prostitntion, geschieht

Ob und in wie weit ist es hiemach Pflicht des

Staates, dieser Verbreitung der Syphilis in der Gesell-
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•diaft hemmend in den Weg zu treten ond waa &r
die Erreichung diese« Zweckes von BoTdelleii m
halten sei?

Die erate Frage hetreffend, ao biHet der Vetf. den

geehrten Leaer eimge Seiten zurückzusclilagen, um

aidi wieder ina Gedacfatnisa aurückzumfen, ^a über

die Glänzen und Bedingungen gesagt worden, innerhalb

deren und unter denen der Staat überhaupt nur Ver*

pilichtungen in dieser Beziehung haben könne. Wir

haben allerdings zugeben mössen, ^dass der Staat die

aussereheliche, principiell aufgefasst, stets unerlaubte

Befriedigung des Geschlechtstriebes^ namentlich in uu'^

aeren gegenwirtigen socialen VeiiiSltnissen ,
durchweg

und ohne Weiteres als verpönt, in seinen üblen Folgen

ein- für allemal unberücksichtigt lassen nicht düife^ unt

so weniger, wenn diese üblen Folgen über das Lasier

hinaus ihre Arme zu Weiten, ja die Gesellschaft zu Ter^-

giften drohen.

' Nun ist man freilich in dem Feuereifer für die Bor^

delle in beiden letzteren Bezidiungen etwas zu weit

gegangen.

Erstens verlangt em gegenwSrtiger Sachwalter die-

ser philanthropischen Institute, in die, schon au sich et-

was seltsame, der Abschätzung 'des Hurenbedürfriisses,

Behufs Gestaltung der Bordelle, zu Grunde zu legende

statistische Borechnung der hurlustigen und hurbedürf-

tigen MSnner, zu denen nun eben die „ehelosen imd

lebenskräftigen" gehören sollen, auch mit aufzunehmen

„diejenigen* EfaemSnner, die, in unglücklichen ehdicfaeu

Verhältnissen lebend, oder aus anderen tadelnswerthen

Gründen zur Befriedigung ihres Geschlechtstriebes an-

derweitige Gelegenheit suchen würden." Deren (etwas

BJ. 1)1. Hft 2, iß



gelind ansgedruekt ) „ lad eins wer the^^ Bediürfnuss«

sollte 'd^r. Staat also btruekaMiügea und dafür sörgaiii

dass sie bei deren ßelriedigung nur ja strafiovS ausgehed

UMto? Ewwaht:» eiae eftwa^ excentriadie Zumotlluiig!

Zum Anderen: wenn ah einer änderen Stelle d«r»

fidbe j^fibrifUJ^dler dk t^ilicliten der iVi»du:ia>«JifH>U%^

in Beau(( auf die Syfduli!» denjenigen tlmelben iu Bto?

sbug auf diti Pocken luindcfiten.s ^leichi>teUL, Sj» lt4

aticli dA3 XU Mieit Degan^eo. Ks» Ut nidUt aii leu^ifldi

die Syphilis ist i^nter Lmsländcu so gefäbiiidi wie di<t

PpcJ(4% «nU,c llfiii»täiiden, uiiiuuier )v^«lüino»eJ4

i^nd iödtet sie, mitunter hat sre ein ver^tecfciafi) fK^biei«

chendes. hciiutüi;ki^dii^& Wei^e^y mitunter iviA/A sie

)fed<r Debandluftg, tiritunter verpAansst sie sieb auf

eine verntoblene, kaum (»dci gar nidit merkbare Weifie

iß.ÜPf Fafta^f au£ ttbeWMie» auf Üinder» a^f Gefiei;!^

tionen fort; — wiibrend aber die Pocken in ihrer ehemat

ligen Bösartigkeit, aui eine rapide, gar ui^f w baff^

mende, durch ;)Eeine i^unst vorzubeugende ader m ver-

hiiulerndQ yV|;i$c die üeselischafl mm Thei) foru||icl)

decimicten, zum Theil verstümmelten, so kann man V99

der Syphilis, so verbreilet sie leider ist, liuch noch ^nicht

bijh^u^t^ni dass sie die i^eselisehaft (lecimirt^ oder ein^n

namhaften Theil -der fiesellsehaft verstummelte, oder

daä-i sie
,
ij) d e r K eg e 1 , n^cli dem jetzigen ^Uuc^ .uur

s^«r Kunst, ihr trotzte, dass sie in Regel .hin*

terlistig. auf Eheleute^ Kindci; Generationeu forlschliche

TT .l^vrz^^^;^s do^ ßegel nvar, ist hier eigentlich doelf

nur Ausnahme — und dann: doch immer gar nicht

selten die Strafe uieljit nur des. Lasters sondern, ^ffff

des Verbrechens) i- *

Und dofh mag es immierhin die Au%abe d^S.S^ui-
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— aas —
ies sein, gegen diese Seuche eiiau«chreiien , $o weit

und wie er kann.

So weit und wie er kann!

Kann der Siiat also iioffen^'-darck Geslattuog von

Bordellen wirksam gegen die Syphilis einschreiten

können?

Bordelle soUen dazu dienen, das oben als dad ein-

zig mögliche bezeiciinete Schut^&auttel geilen die pri-

märe Verbreituaig der Sypbilia durch die Impfting des

primitiven Products der 8} [)liilisiiifection, der Gesellt

Schaft zu Uboteiii darin bestehand, ^^daas der luoculation

die Gelegeid^it abgeschnitten werde,"

Diese («eiegenheit uun aber für die primäre Aus-

breitung der Syphilis durch Ansieoknng in dar <ie«ell^

Schaft ist eben weseulUch iUucli die Prostitution gege-

ben» die kann also nur dadurch wesentlich abgeschnitten

werden, dass die Prostitution gehindert wird, etwa ac«

«{ttirirte ImpisteUen (der secuadären KcankheAtaergebBASfte»

deren laiiflUiigkdt eben nocli gaiiz zwatfrihaft ist, gar

nicht %u gedenken), zur Weilerimpfung, namentUch idso

inficirte <>anilalien» so bnge sie impffabigea «ima lie-

fern, zum Coitus herzugeben.

Durch Bordelle sollen also (Was ihr^ Zweck in

Beaug auf die Syphilis betrifli) die Prostituuten gehin-

dert werden, so lange sie mit impfbarem larus (»ehaftet

sind» den Beischlaf aaszuüben.

Da nun theiis der gewobuiich, namentlich ai^^kng-

lieb aehr,. unbedeutenden abnorman Empfii^nngen Wfh

gen, die der Chankei erregt — theiis wegen seines

versteckten j^itaes theiis w«l von der moralischen

weder» nncb von der gewerblichen Seite her eine frei-

willige £iUiiaiiuttg vom Beischlaf von dieser Klasse dep;

16-
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Gesellschaft %u erwarten stellt^ selbst wenn .sie ihrü

Ansteckung; sogleich merken sollten — so folgt daniiSy

dass die Behörde sämmtliche (lewerbehiireu gleich von

dem Augenblicke ab, wo sieh impfbares mfu$ m ihren

Genitalien fände, so lange dieses voihauden; am Bei*

schlaf zu hindern hätte.

Ferner folgt daraus, das.s die Behörde ^rauf xu

sehen hätte, dass kein Frauenzimmer Gewerhehureret

treibe, bei der dieses zu verhindern die Bdiorde eben

ausser Stande irf^selxt wäre — mit anderen Worten;

dass — keine Winkelbnrerei getrieben w«rde.

Ohne diese beitien FunHamentalbedingungen würde

von der Leg^Usirung eines Theils der Pr^titutioB gleich

principaHttr irgend ein Nutzen ^ar nicht abzusehen -seiii.

Um also den aus dieser Legalisation eines Theik

des bestellenden Huvengewerbes, also- ans Bordellen, mi

hoffenden Nutzen liir Vorbeugung der Propagation des

syphtütisehen Giftes in • die Gesellschaft w%digen va

können , entstehen als die Entscheidung hierüber noth-

wendig bedingende I^V^gen folgende:

«y in wie weit kann die Behörde hoffen, sfimmtfiche

Gewerbehuren gleich von dem Augenblicke ab,

wd sich iropfbares mru» in den Genilafien ünden

sollte, am Beischlaf, so lange dieses vorhanden

ist, zu hindern? ' >

ß) In wie weit: — die Winkelhurerel zu beseitigen?

Unter „Winkelhurerei^^ ist aber eben jede gewerb-

liche Hurerei Terstanden, die Von der BdiMe ak,64EiJ

werbe nicht ausdrücklich legalisirt ist.

Ganz eonsequent muss der faidication:

* ad a) der, wenn auch nur möglichsten Hinderung

der PropagflHon des impfbaren vfrus von der Pr«stita-
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iion aus io die Gesellschaft — vorauisgeheD, wenn

man auch mir auf den geringsten Erfolg rechnen willt

die Abschätzung derjenigen Zalil von Prostittiirteiif

die man vu legaBsiren gedächte* Denn die Zahl diei

ser /AI legalisirenden Gewcrbchuren müsste sich nach

dem Bedürfniss richten. Würde man mekr Ge>

werbehnrerei legalisiren, als Bedürfniss ist,* so würde,

wie ganz richtig bemeriit wird, die Controle nicht so

stattfinden können, dass der beabsichtigte Zweck andi

nur irgend en eicht würde; würde man aber weniger

6eweriiehurerei legalisiren», als Bedürfniss iat^ so wäre

der Uebelstand noch grösser ^ denn selbstverstärndlioh

würde dieses iiehcii den Uebersehuss des Uurbedürf«

nisses sewingen, sich andere Befriedigung lu suchen,

d. h. die Winkelhurerei begünstigen.

Man müsste also, wie ganz coilsequent uad gans

ernstlich von den Vertheicfigern der Bordelle verlangt

werden muss und wirklich verlangt wird, eine- Berede

nnng über da«; ausfserehdiche HurbedUrfnis s des be«

tretenden Ortes %um ersten Anfang vorausgehen lassen«

Es giebt ntchls Consequenteres und Logischeres,

als diese Argumentation, gleichzeitig aber nichts — Ba<

roheres. Zu diesem Schlnss gelangt, hätte man htt*

lig gleich sehen müssen, dass man hier auf eluer lal«

sehen Fährte sei.

Nun abet nur Sehriit vor Schritt weiter auf dem

geraden Wege ad absurduml

Damit gerade das Bedürfniss befriedigt werde, ist

es selbstverständlich noch nicht hinreichend^ dieses Bc-

dürfiaiss ausserebeticher Hurerei — also durch eine et-

>vas eigenthürnliche SoHe von Statistik — ermittelt zu

haben in der Anzahl der präsumtiv hurbedürftigen/

Digitized by Goo



ecefU* horius tigen*) Männer des betreffendea Ortes>

sAndeni « wöiile dana zunäcliBt tml ermitteln sein»

wie viele solche durchscliiiiltlich Eine Hure bcfiiedi-

gen könnte« (!1) ~ — Ganz einleuchtend: denn ohne

eine solche Toranfgei^an^ene Sehitznn^ würde natilrlicb

die Anzahl der, wie man sich ausdrikkly „%ii dulden*

den^ Hnren, deren aber weder mehr noch weni^^^ab

das Bedürfiaiss erheischt, sein dürfteu, nicht festxustel*

len sein*

Nun noch weiter:

£s würde also so .vielen Prostituirten das bewerbe

der Hnteret «u les^alieiren sein, ahi bei dieser ataiistih

sehen Abschälzuog sicli ergeben würden — nicht (uebr,

nicht weniger. J}m anderen das ycKaldit sich

von selbst — die dieses Geschäft etabliren wollten»

möastes dann so hinge warten» bis. eine Stelle vacant

iatv Da aber, gerade nach *^en ErCahrungeii dieser nn-

bedingl^n Practiker, denen schon an sich ein ^edes Ar«

gument, das ^in ihr System nicht pasat, durch die bloeae

Bemerkung genügend abgewiesen erscheint, dass es eii)

»»theoretischesS wie sie sagen, sei, das aber in den

meisten Fällen besser ein „principielles" genannt wer-

den miisste — da also gerade nach der Ho gern von • - •

diesen Männern, denen jedes „Principe' ein Dom im

Auge ist, herangezogenen £rfahrung, „k^in Gesetz, J^eine

ZwungameaascegeL )e vmnoeht hst» der Piroslitution

Einhalt zu thun, sie im Gegenth^» sowohl der Inten-

sität der Ext^sität nach» nur gesteigert hat» da»

um den Zwangsniaassregeln, den vom Gesetz, bestimm-

Denn sollen üben die Ehemänner, die die Abwechselung

Jieben, nH ein|6recbnel werden.
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ten StrMMi m «otgeftMi, Amö dtt ProtlifaiflaiMntfiiiekr

auf das Geheimste betrieben werden niusste^ gerade ab'el*

bliese HeiniUclikat, i<lcr Re» deü .VetktiUmm, Ani €d-

lüäte dazu erhöhte, die in allen Listen und Kniffen er-

Ufeene ProstihitioB in geheime Schliiplwlakel suvüdii-

iiipÄn|3^e, wo sie «kinn, mit jeglieheMi Leslevj Kuppelei,

Hehlerei, Verführung verbunden, die Hurerei executirie,

tliraiia.iJao seihst .uiilil^bafer» schauorlieher Heorf

gesundheitlicher und inuraÜKcher Verpestung hervor-

wosheiie^^ 4«k fttm elso so war^ und da ^ lir^ttO

die beaufsichtigte Prostittition den beabsichtigten Nulzeti

gegen die< äy^ihUis haben si»ll — dieses aber 0ur lunA^

der BadiDgong geschehen kenn, das« die nieht; beauf-

sichtigte, die Winkelhurerei, mügliehst beseitigt wird;

80 entsteht did Frage: wie witt aisn<der Staal. Uiir

ter diesen ad iuierimy «o zu sagen, auf Wartegeld lu

setzenden, von der »h beaeCaiebtigenden Pro$ftitttluHi

för's firste • aasuisehliessenden Hofen, die Winkelhufe-

rei» wie er i^n uothweudig mnas, mügliichst beseiti-

gen?!. — Odnch GeleUe^ ZwaiigamMbssve^ehif Fplya^i*

nHinnschaftea geht.es al^^o tiichl, dadurch wird ^e

kidhurtret eben nar irerachmitKieri limtarlistij|$eri und .um

so mehr gemacht werden, je mehr der Staat durch die

nBhcyüiidete.ttevor»ugHPg^) ai»derer, die nieht piehr

Anlprüebe mt ülb fiet^heennceasiede faabe% deti etwa

^urlickgewiesenea TbcjU gegen siph aufbiingen Wßi ^ir

Xädie irwen wiMc Oder^^ |^t|bi wie .es

Yvirklieb curioserwei^e, selbst von gewiegten Polizei-

beamten» behauptet worden, durch die Bovd^llkiWWli

') M well wmigslßqs Oie Uurea telbtl darin olqe Bev<|r^gifi|g

Miieancuaslliea,
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der Winkelhurerei die Kuudscbafi abibUBchneiden? —

^

Wer dum gÜMibti waM als Gar^im an mma Ort, nve

Bordelle existirten, iiothwendig niemals oder — nur

»•br unsckuidig und tugendhaft galdit habeoi

Bs würde aiM wiiUch mcIkIs lilmg Uciben^ ak dem

nkfat m beaufsichtigenden Theil der Prostitution, sei

<es durch die MaUge Naht, sei es dncb eine Vetiich*

luTig, wie das bekannte Voriegeschloss bei Gricowi

iNler 'dergL^ vetläufig die (äcnilalien herm^d» m ver*

schliessen, um die Hurerei auf die beaufsichtigte

AroslHution} wie es doeh nothwendige Bedingang iat^

auch ii«r einigermaassen coiice>tnnMi# — Was
aher hätte voUmids der ^taat i&n thnin» wem etwa gar

imr -wenige FrtaentifRiiier, die tldk der Gewerbehore»

rei ergeben, zur Inscription sich meldeten, weniger»

«k naeli obiger origineUen staliatiMben Berecbrnnig zur

Befriedigung des „Bed ürfnis s es'* gehörten? — Zwei

Wege atönden der Behörde oien, -|e aaebdem: entwe«

dar einen Attfr^f an qnaMficirte Frauenzimmer zn erlas«

sen» sich zu diesea SteUen zu melden, oder • . • aidi

irergnügt die Hände ZU reiben in -dem eMpdcUieben Gktm*

ben, nun sei es doch klar, dass die Prostitution anf dem

Wege eeiy in der GeseHaclMift zu verlAecben • . .'U

"
• Hat man nun die Zahl der /,u legaiisirenden Ge»

^^irabdHireii aitf * diesem statistiecben Wef;«, der »ffaeb

seine Schwierigkeiten haben möchte^ herausgebracht und

'— bat man demnächst die entsprediende Anzahl with-

Hch iieh% jcgaüairly '60 kommt es nnn eben weiter

darauf an: ' •
"

•

"

diese legalisirten Gewerbehuren gleich von dem

Augenblicke ab, da sie impfbares Syphiüs-

'Xim$ in den Genitalien beherbergen «(dlten^ eo
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lange dieses vorhanden ist^ am Beischlaf zu

Hierzu ist nun nölhig, dass nach der erlittenen

Inocttkilioii» 80 weil, irgcwcl möglich ^ dieselbe schoh

dann entdeckt werde, -sohald rieh nur eben impfbms

virus regenenrt hat.

Wir heb«» gdMlfi, dass das impfbare Wme sich

durchschnittlich spätestens am dritten Tage nach der

Iifeliection* «eigi«' Es ist als« einleaGhteiid, dass die faacr^

auf zu richtenden ärztlichen Untersuchungen von dem

beabsil!htiglea Erfolg begleitet nicht sein können, wenn

dieselben nicht w^nl^ens alle' drei Tage, nm siclier

zu gehen, aber dreimal in der Woche angestelU

werden.

Aber auch mit dieser dreimaligen Untersuchung in

der Woehe an sich ist die Sache noch nicht abzothuni

Diese Untersuchung, die nur unter Benutzung säninit-

licher gegenw.ärtig Ton der Kirnst gebotenen Untersu-^

chnngsbitlfsniittel überhanpt Erfolg erwarten lässt, er«

fordert also nicht nur die geübtesten Experten, sondern,

wenn sie nntalich sein soll, namentlich — Zeit. Hierva

kommt, dass in den geeigneten Fallen, obgleich das

krank befundene Franenzimnier jedesimd sofort abge^

sondert und der ärztlichen Einwirkung würde überge-

ben werden müssen, doch der untersuchende Arzt, um
keine geeignete Zeit zn verlieren, sofort zur Zerstörung

des Giftheerdes würde schreiten müssen, was durch

die oben angegebenen Verhältnisse nothwendig geniadit,

und durch die angeführten besonderen, bei der noch

localen Behaftung stattfindenden Umstände noch zeiil

raubender werden würde. Der Verf. glaubt daher nicht

zu Yiel zu sagen, wenn er behauptet, ijede Besichtigung
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werde durohschuittUch jedesmaJi bei jeder Hure minde-

steos «ehnMSnaten fortnehmen, wenigslMa» 4«cfa den

swiic'lien deir UnteitwielmDgen oiuht au umgehenden

Zcttverhist mitgereeknei, wenn viele hinter einaadef

vetgtttommen wetdeB,'iiiMl wenn liae mit dar Gewiig-

keit ausgeführt wird, die allein Nuti^en verspricht •

•

Mnn wollen wir elnmel wetleninuselien)

Wie viel Gevverbehuren wiurdea ». ß. för eine Stadt -

VM ÖM^OOO Seelea de» MOMtiiche Hurhedürfi|iM>
«i^«'

preisimliv . wenigstens^ befmdigim?

Der Verf. bekennt xM^ar» nicht nur $elb$t auf diese

Art Statistik sich gar iiieht zu verstehen, seadem* stellt

auch gur nicht eiiniiai ein, wie irgend eio anderer darauf

sich verstehen oder wie irgend er sie anstellen suUe«.'

Doüh ist es eben unsweifelh^, und von den Ver-

theidigern der Bprdelie coQsequenterw4us# ^Ifen suge*

standen und gefordert worden» dsss^ behufs ;Gestsfr

tung derselben, eine .solche statistische Berechnung an-

gAStdli werden oiüsse^ jn wir Seb^n sie in 4ef That
angestellt. P. Duchotilet, Bet end u. k. w. geben die

Mittebahl der für diia betreffenden jStüdte ^ts 3edüifi»ias •

sidi hersusstdletiden , also sn legalisir^nden Gor

werbehuren, nach .Maas^gabe der von ihnen «c^epim*

m^Mt Anftshl-der Horbedürftigen in deiisetton Sladlen»

wirklich an. Obgleich nun der Verf. diucl^aiyi gan^

Laift in d<r Kunst digsser.SUtvitih istt «p mss^ «r

einitial hier, vielleicht >eine ('onripetcn/. Überschreiten^,

da#. KuastsAüek n^hzm^^m^ snoba^*-

Wir nahmen dne Stadt von öOOiOOO S^e« 4iim

Beispiel. ; ;
•

, ? ,i

Vor: allen Dhgmt Ist nun beascrl^^ im^i,

gedrängter 4ie Pppulatia% je grä^fr d^ Stadt» je mebit
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A ^ar eine Weltstadt ist» desto grösser sich s^xich die

Anzahl der btrbedürftig^n und burlustigen Männer her-

ausstellen muss, aus Gründen, die klar auf der Hand

liegen. Bei einer Stadt von 5000^. 10»(K)0» ja selbst

nodi 30«0(M Einwohoem wäre ea, nach des Verf/s suh«

jectiver Meinung wenigstens, vielleicht /.u hoch ge*^

rechnet» 10 Procent der Bevölkerung als burbedürfttge

Männer aiizuiiehinen. Bei einer Stadt \<m oOOjOOü See«»

leii dagen (badenlU man die MilitairSf den Fremdenyerr

kehr, die Men^e der sich dort aufhaltenden Eleven,

Künstler» Uandwerksgeseiien, Arbeiter, Kaufdiener u. s«

w., die in kleineren Städten, auch in Bezug auf ihre

Verhältnissxdbl 7.ur Bevölkerung, nach Maassgabe der

geringeren Population ü&erbaupt, seltener seht werden)

bei einer Stadt also von 500,000 Einwohnern, wie

wir sie uns hier beispielsweise fingiren, wäre wahr-

seheinlich diese Annahme vielmehr zu gering. Doch

ist dies subjective Ansicht, und wenn die Herren, die

in dieser Bereebnungsweise etwa Meister sein sollten,

in dieser Hinsicht den Verf. überführen sollten, so he-

sfibetdet er sieb gem.

Bevor das aber geschehen, glaubt er mm eben vor-

läufig» dass, für eine etwaige Stadt von 500,000 Seelen

10 Procent, also ungefabv 50,000 hurbedürftige und hur-

lustige JVIänper anziinehmen^ eine s^hr gelinge Schäz- '

^ung seL

Nun weiter komnxl eine ^weite Pi:eisaufgabe der

Kunst der Statistik, grösser, scfawiefiger» Pfiübersteig-

Uebtr als die erste, ^r upbe.dingt nothwendigen

. iiöaung«

Der y^. giebjt mm vorweg zu, dass er m r^ftui

m4im nicht AUes wiss^;^ ^ofiMm
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Vieles nicht wisse und nam entlieh Vieles , was er

gern wissen mochte, ja so^r wissen sollte.
#

In dem vorliegemlen Falle sollte er aber,nun eben

noihwendig wissen , nm richtig zn rechnen: Wie vnde

hurbiiiiirflige Männer Eine Prostituirte durchschnittlich

befriedigen könne* Er bedauert in der That, dieses so

genau nicht zu wissen, als er müsste, weiss aber frei-

lich nichts ob dieises ungenügende Wissen nur in

seiner subjectiven Unwissenheit seinen Gmnd habe.

Um über diese Frage in's Klare zu kommen, muss

nun aber, wie sich toq selbst versteht» zunKchst aus-

gemittelt werden:

1) wie viel Coitusesereitiai in einer bestimmten

Zeit, z. B. in der Woche, jeder Hurbedürftige

durchschnittlich eben bedürfe» evmU ausführe»

und

2) auf wie viel Coitusexercitien täglich man bei

einer jeden* Gew^hehure dprchschnittliGh zu

rechnen habe.

Nach diesen Entiittelungen» aber auch nur erst

nach diesen, würde sich dann schliesslich die zu le-

gatisirende Anzahl- der Gewerbehuren flir den betreffen-

den Ort, für dne jede hetreffei^de Zät» wenn auch nur

ungefähr» ergeben. ** "
'*

Um durchaus den Schein zu VeMeiden» als ter^

vielfältige er absichtlich die Bedürfnisse der Hulrbe-

dürfügen in dieser Berechnung nur» um die Gegner

durch Scheingründe ad absurdum zu fuhren^ will

der Verf. hier nur an de^ti Dir. M. iMther sich halt^Wi

„In der Woche zwir n. s.w." Abgesehen davon, da

^

es zweifelhaft bleibt» ob Dr. Mariin Lulher in diesem

Punkte gerafde dte voft^ditige Cnmpetent zueikatM



werd«ii d^rf, ist luer bei Luther doeh mir yom Ehe-

Stande die Rede. Das . atts«ei:eheUdie Hurbedürihiss ist

im AUfi^emeitten vvA grikeer ftu v^anschlftgen, und

wenn ein angeblich ausscrehelicher Hurbedürftiger sich

dnrefa^choitllich mit zwei CoitusexercitieD in der WodM
begnügt, kann man schon annehuitn, dass er überhaupt

* so sehr hiirbedütftig gar nicht sei» wie man v^n ihn^

annimmt.

Aber es sei darum: pro Mann durcbscbnitUicb

zwei Mal wöchentlich, macht Jähilioh 104; alao, naieh

Obigem, iur eine Stadt von .500^000 Seelen jährlich

104 X 50,000 Goitttsexeicflien, also 5^300^ |ähr-

lieh, d.h. täglich ^^ffp^, d.h. 14,246 bis 14,247

Coitusexercitien , für deren legidiairte Auaföhrang» also

in Betreff welcher für die nöthige Anzahl Gewerbe-

huren der Staat zu sorgen hätte^ wenn der Muixeii

der Borddle nicht i 11n so ri seh- bleiben sSelK

'Nnn hragt sich also: wie viel Huren sind Awx no-

thig, um täglich — wie es also diese geringe Bth

rechnung erforderte^ .14,246, schreibe „ vierz^ntansend

»weifanndmri sechs und vierzig'* Coiti»exercitieii auasMi

üben. Enorm viel gerechnet, würde man doch wohl

höchstens» allerhöcfastena anl jede Hure» dL h«

Tag ohne Ansnahme, durchschniltlScb 10

Coitusexercitien rechnen dürfen; auch das würde sie

aber Mhiweifioh lange leiilen komen. Daraus gehl

hervor, dass man noch viel zu gering rechnen, d« h^

der Wmkdhurerei schon fnmipalktr nicht geringen

Spielraum verstatten würde, wenn man annähme:

»»eine Städt Ton 500»000 Einwotemi habe

gefahr för jeden Augenblick durchschnittlich al-

.^ieraiadeatens 1500 Gewecbehuren zu. legaUsiren.^'



wfirik ddinii Eine Oew«tbcirare' SSf knrbtdM^

tige Männer befriedigen iiiüshen. Ob das wohl gehl?

Gewiss hat Farmm^Duchmeki aUo Recht, vf^n er

4000 iüscribirte Dirnen für das „Bedürfniss" vwt

Firis noch nngenngend erUärt. Wie aber Hirend

herausg;erechn«t haben mag, dasa fiir Berlin, wie ea im

Jahre 1850 war, ungefähr 400— 600, wenn auch das
*

Minimum, so doch auch nur einigermaassen die an«*

reichende Anzahl der zu legaiisirenden Gevverbehuren

sein «liümie,^) ist dem Verf. denn doch v«iUstiodig «in

Raths el. Auf wie viel Winkelhurerei muss dieser

Schriftsteller gleich prinoipalüer gerechnet haben l

Alsoe eine 8tadl von 500,000 Einwohaieni hittd

vielmehr, wenn in Be^ug auf Syphilis die Bordelle et«

was helfen seUteo, »Uermindestena 1500 Gewrerbe-

huren zu berechtigen ^ und ist es nicht fraglich^ dasa

diese Zahl nicbt au gross» sehr aber» ob sie niebt «n

klein,- Ja viel a» klein för^das frasumtive Bedürf-

niss sei, 'i>

Wir 'haben weiter obeil' ilns «übenkigt , daas. eine

jede ärztliche Untersuchung, falls sie Nutzen verspre*

tten soll» 10 Minuten mindeatens daichachnitlücii

dauern, und eine solche hei einer jeden legalisirten

Geweihehnre dreimal wöchentlich torgenonMnen wer^

den miaste. Es* wBrde demnach die ih^tliehe Unter«

suchuBg eines jeden FrauenzinHqers wöchentlich min*-,

destena eine halbe Stunde rauben ^ macht auf 1500

Dirnen 750 Stunden in der Wo che, also auf deaTag

etwa .110 Slundnuy die mindeatcna die Unterstieiniiig

der Bordelldimen in einer Stadt von etwa 500,000 See-

•) „Dia ^Miiitfaa ia ftwüa iLi.'w,*' i960. Seite 229.
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ien kosten müsste, wenn von dieser Seite her für die

Miltlehiii^ 4tr iiy|Ailis m NiiUeir ettrartet

werden soU. '
'

; *
•

SiiMi ist e& fr«ilioh schon sekv dk F<ragfi;.oh .uaan

es irgend einem Atsteanfbürdea wDrde können, akh

täglich, ohne Ausnahme, aiurh nur 5— 6. Stunden

hindurch einzig iiin;d aUfein mit der Untorandmiig

der BordeUhureugeiHlalieii aiit Syphilis vax beschäiiigen!

¥nn m«hr «k sn viel %ei4 iä^ck wiird.iichaa Im
keine«! Arzte Üie Rede' sein , ktmnent da« hidte kein

Ar%i, wenig&ien« twt die Dauer nxdiir autv
'

Ea ^wlifden ali^n ftr ane« Stadt yon ^0(M)0& $ne|^

wenn in Bezug . aui' $lyphUi.s lau irgend ein Nutzen von

den IMdeUe« crwaitet- werde» «oili W Aerzte erfoüdetft

werden , die tagtäglich, oh n c Ausnahme , jeder 5

bpkf . $ Stunden ihri^r; Zeit der üiUfttr^ucl^ung der: Bor-

deUharenn^flitaliten auf SypbilU ividmefen»: und z^w
gaui knapp gerechnet.

) Penn eWil hfi^hstwa)uric^eistt(ii wlifdi^ d^ noch

niciU gcuügoi), inu aus dieser Üeauf»ichtiguug eiuea

we«e-AUichen,.^fa% für die: flUlder^ig 4er ^Xfhiijfi.

«ieb verstpreohei» %u kfimienl

P£^n die Auy,ahi der aufwendigen B^rd^Jj^diroiW

ist nam^ntlicli vi^l zu gfering gertwshnet! :

, AKso: ein U^({eutender, ein sehr sciiwer herzustelf

lender Anfwead von Kräfiten jedeifMisi. dea die ^«Nnifilf

flothig machten! Denn ,.j

d^ Au«w«g- jeden Mann, der ein Bordell her

träte, hevor er zugelassen wihrde,.erst a«f Syphilis zu

untersjuchen^. i$t -SO sichei nicht, .wje nia^
, gi^fihy^^i

mdchfae, 'wcg^ der MögUchkept des so Mcht zu über*-

«ehend^ ^ a r v i r t e iv Ch^er^. We^n er aber wÄrtücJi
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•O' sioker*wäNv so wönlai daihmak freüdi di»B««i«lb .

von der Syphilis rein erhalten werden, nicht aber ^
die Gesellschaft. Die hier aus den Bordellen ab»

gewiesenen Oianicer würden an a«dere Stellen binge-

tragen werden! Denn ohnehin ist

nd ß) för lÜRtanhaltung der Wtnkcihnieret ¥MI

Bordellen so gut wie Nichts zu ho£Fen.

Liesse sich das beweisen, freüidi, «o wlre»* wM*

ends gegen den Erfolg gehalten^ die Mühe denn doch

BU gross, und wirklich der Sisyphusarbeit zn Tcrgki»

eben. So wie das kaum^ zu bewSlti^ende Felsstttek

mit dem ungeheuersten Aufwände von Kraft scheinbar

anf den Gipfel des Berges hinaufgeseblendeit, wWrde

dann doch stets immer wieder und wieder es heissen:

Aber mit Dwnefnx^l^ enmllle der MdlMke Maraert . . .

'

Es ist aber wirklich von den Bordellen für Hint-

anhaltung der Winkdhurerei so gut wie Nichts zn hof-

fen — das lässt sich beweisen!

Wie dem geehrten Leser aus dem kurz vorhin Ge-

nagten noch in Irisdieni Andenken ist; dn Hatiptheerd

der Winkelhurerei, d. h. der sogenannten geheimen

Prostitution, also derjenigen, die von der StBatsbehdrde

als Gewerbe nicht legalisirt ist, würde ganz unweiger-

lich schon in demjenigen Theik derselben unvertilgbat

bleiben tmd nur mit desto grosserer Gefährlichkeit sich

erhalten, den die Behörde von der Autorisation zum .

berechtigten Gewerbebetriebe zurilck\veisen mfissle« »
Oder ist eine grössere Iiiconsequenz gedenkbar, als

diese, die sich merkwürdigerweise sdbst die scharfsini

nigsten Vertheidiger der Bordelle zu Schulden kommen

lassen? „Weil^ — sagen sie — „durch Pcdizelmann*
^

schflklen und G^etze die Prostitiition nicht beseitigt
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werden könne, wohl aber nur verschmitzter und ge-

fahrlicher gemacht werde, und weil die Prostitution eia

aus der Gesellschaft nicht nur unlSg'hares, sondern un«

Yermeidliche« Uebel; so müsse man Bordelle gestat-

ten, und die Prostitution ausserhalb der Bordelle

durch Polizeimannscliaflen und Gesetze beseitigen.'^

Also — — dasselbe, was ohne Bordelle nicht

zu hoffen ; weshalb gerade die Prostitution inner-

halb der Bordelle zu gestatten, dasselbe sollte nun

auf einmal ausserhalb der Bordelle ganz leicht zu er-

reichen sein — — allein dadurch, dass Bordelle

gestattet worden?!

Der Verf. erklärt sich für zu kurzsichtig, um dieses

einzusehen.

Als ob die Hurerei ein Betlürfniss wäre, das sich

in der dnlisirten Gesellschaft in der Art sättigen, evenl«

befriedigen Hesse, wie Hunger und Durst, das Bedürf-

niss nach äusserer Wärme, nach Bekleidung u. s. w»

sich sättigen, evetU* befriedigen lassen!

Nicht einmal bei dem Geschlecht der Uunde und

Hasen ist das so ohne Weiteres zuzugeben, gewiss

aber nicht beim Menschen, und am, allerwenigsten

beim Menschen in der civilisirten Gesellschaft!

Wenigstens ist sie, die Hurerei, Lier doch, wenn

schon immerhin vielleicht zu den Bedürfnissen, so doch

höchstens zu derjenigen Art der Bedürftiisse zu zäh-

len, die sich vermehren in geradem Verhältnisse zu

der für ihre Befriedigung gebotenen Gelegenheit!

Nein, so verschmitzt und gelährlich, und, weil eben

auf einen grösseren Widerstand stossend, noch vet*

schmit/tor und gefährlicher, als die Winkelhureret

ohne Bordelle, wird mit den Bordellen schon
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«

aus den angeführten. Gründen die WinkeUiurerei aus-

aerbalb derselben bleiben!

Und mehr noch!

Sind denn gar liordelle oliue einen bedeutenden

4 Destand von WinJ^elhuren denkbar?!

• Der Verf. gesteht wenigstens offen, dass er sie

' sich, .ohne letztere nicht denken könne!

Oder — Ihr» die Ihr ßordelle legalisiren wollt:

aus welchem Theil der Gesellschaft gedenkt Ihr denn

£ttre BordeUe zu bevölkern , evenL %u recrutiren? —
Etwa aus dem Orden der barmherzigen Schwestern —
wenn Ihr es eben nicht aus den Winkelburen
kitont?!

Oder aber — weiset mir Eine Bordellhure nach, die

ihre Carri^e mit der Bordellhure angefangen, die nicht

vielmehr schon laugst dieselbe mit dei Winkelhure be-

gon.nen, ehe sie sich veranlasst, ja immerbin vielleicht

gtiiöthigt sah, dieselbe mit der Bordellhure — —
vielmehr xu beschliessen!

Ein Königreich för eine einzige solche Bordellhure!!

Also: keine BordeUe ohue Wiukeihurerei im

Ueberfluss! Die Winkelburerei im Ueberfluss ist

eine conditio sine qua non für die Möglichkeit der

Qordeile! Wenn aber denn doch Winkelhurerei im

Ueberfluss — wo/, u Bordelle? ,

Und dann: durchmustern wir, wenn auch ganz

hxfz und oberflächlich 7 die Sorten Winkelhurerd, die

die Quellen der Syphihi» gewesen sind, sind und vor-

läufig bleiben werden ^ welcher ^on allen sollte

denn durch die Bordelle eigenthch, nach Eurer Mei-

nning> der Baum abgeschnitten werden?

Deu Dienstmädchen^ die zuerst ihre Liebhaber hal-
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ten, dann schwanger werden, dadurch Terlasaen fimd^

in Noth gerathen, und nun unter verschiedenen Titehi

Lohnhurerei treiben?

Den Dienstmädchen, die, wirklicii im Dienste bei

anständigen Herrschaften, Abends auf den Strich gehen?

— — die so vortrefflich die Wachsamkeit der Poliz.ei

zu hintergehen oder — schlau zu umgehen wissen?

Den Absteigequartieren, die, unter den verschieden-

sten Firmen, nach den iasciven Tänzen, nach den Mas-

kenbällen in der Oper, wo Provocation in Allem liegt,

Costüme, Bewegung, Stimme u. s. w. u. s. w. — fre-

quentirt werden und der Polizei, hier einzudringen»

Recht und Gelegenheit wohl abzuschneiden wissen? —
Oder auch

den Absteigequartieren, niederer und höherer Sorte»

in Weinboutiquen, Branntweinschenken, in den Privat-

zimmern gewisser Gasthäuser, die alle sehr wohl sich

hüten werden, dumm genug zu sein, der Polizei für

ihren^ Angriff genug Blossen zu bieten?!

Den Nähterinnen, Putzniacheiinnen, Schneidermam«

sells u* s. w., die zur Verbreitung der Syphilis so un*

endlich viel beitragen, und es lieben, ihren Galans (an«'

fangs in ein Absteigequartier, dann aber) in ihre W^oh*

nun gen zu folgen?

Den WitLweii utul geschiedeueii Frauen, die durc6

Lohnhurerei sich, oft sehr reichlich, ihr Brod zu er*

werben wissen?

Den Ehefrauen, namentlich der prc^ssionirten Spie«

ler, S^fer oder ScWemmer, die fdr den Verlust an ehe-

licher Freude und Erwerb, durch Lohuhurerei sich zu

entschUdigen wissen?

Den Xochtem, Nichten und Cousinen, die entwe-

iV
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der es in der Thai sind, oder denen doch, dass rie nur

80 heissen, nur selteu sich wird naciiweisen lassen?

die, wenn es ihnen nachgewiesen, auch dann

hoch von der Gevverbehurerei zurückzuhalten, der Po-

lisei wohl meist schwer fallen mochte?

Den Aufwartefrauen, Wirthsch afterinnen und Wä-
scherinnen, wie sie sich namentlich oft „fiir Alles^^

znr Miethe, „am liebsten bei vereinxelten Herren*' durch

die Tagesblätter anstubieten püegeu?

Den Abenteuerinnen, Speculantinnen, berüchtigten

Damen, femmes ä parlies, die sich wie Salondameu zu

benehmen wissen, Equipagen halten, Soirdes geben und

— die Gewerbeburen sind für den, der sie bezahlen

kann, wie jede andere, und die Syphilis verbreiten, wie

jede andere?

Den Kupplerinnen und Seelenverkäuferinnen end-

lieh, wenn sie als Putzmacherinnen, Malerinnen, Vor-

steherinnen von Erziehungsanstalten, Musiklehrerinueu,

Zahnkünstlerinnen, mildthätige Matronen, die für der

Kindheit kaum entwachsene Mädchen in den iiausern

Sammlungen machen, u. s. w., der gewerblichen Hure-

rei nicht nur V eranlassung und GelegeuheiL bieten, son-

dern sogar dem grässlichen Menschenhandel, der

sich ungeheure Summen für eine Defloration bezahlen

lässt, und endlich — . der NothzuchtV

Welchen also — ich frage nochmals — von

all diesen Winkelhuren, denen Ihr es durch Polizei-

mannschaften und Gesette, nach Eurem eigenen Ge-

ständniss, nicht könnt, glaubt Ihr durch Bordelle

den Raum abschneiden zu können? • . • •

Welche von allen diesen, glaubt Ihr, werde sich,

so wie Euch einfallt, Bordellhuren zu legalisiren^ von



ihrer Winkelfaurerei zur BordeUhure auch mni gleich

wendeü? — Welche, wenn Ihr sie von der BordeU-

hurerei etwa abw^et^ werde nun ruhig abziehen und

sich in Geduld fugen so lange — bis es Euch passte^

ihr zu erlauben^ für Geld zu huren? —
Die Antwort kann dem Verf. erla»sen bleiben!

Und wie wird es mit der Kundschaft der Win-

keUiuren aussehen?

Die Ertahrung antw ortet:

Nirgend ist das Bordellwesen so vorzüglidi ausge*

bildet, wie in Paris seit Parent '- DuchateleL Während

man im Jahre 1800 noch unter je 9 Dirnen durch-

schnittKch eine Angesteckte fand, so findet man 1834

schon erst unter 60 Dirnen eine solche, und nach den

kürzlich eingegangenen Nachrichten des Herrn Tre^

buchet, Vorsitzenden der Sauitäts-Coinmission, neuer-

dings kaum mehr von 400 solchen Mädchen Eine

krank.*)

Unter den Bordelldirnen also ist, gewiss durch

Bemühungen, die, nach dem Obigen, nothwendig fast

die Gränze menschlicher Kräfte erreichen müs-

sen, die Syphilis dort fast im Aussterben be-

griffen.

Und doch findet sich keine bemerkliche

oder irgend erhebliche Verminderung der Zahl

der syphilitischen Männer «-^ — II

Folglich: die syphilitischen Männer haben jetzt ihre

Syphilis, wie früher, nur eben nicht von den Bor

delldirnen!')

•) Vergl. Ricorcta Briefe u. ib. w. 6. i4d, 46t.

») Ebendw. S. m.
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Wozu also Bordelle??

Und eben ^ überall sonst , ausser Paris, ist bis

jetzt das Bordellvveseii noch gar nicht so ausgebil-

det gewesen» als die ans ihrem Bestehen oder reicht-

Bestehen — abgesehen von den Schwierigkeiten dner

statistischen Zählung in Bezug auf Ausbreitung der

Syphilis überhaupt — auf dieselbe %u ziehenden

Schlüsse nothwendig machen.

Und was ist denn lyun im Grunde das Resultat

auch aller dieser sogenannt en statistischen Berechnun-

gen über die Ausbreitung der Syphilis gewesen?

Im Grunde kein anderes, als:

Die Syphilis ist eiue grosse Plage der Ge-

sellsehaft gewesen, ist es heute und wird es

für's Erste bleiben

f^mii Bordellen und ohne Bordelle

Es kommt aber eben nicht daraui an, und darf

dem Staate nicht darauf ankommen: dass dieser oder

jener Einzelne einmal nicht den Ohanker bekomme,

durch höchst weitgreilende und uueudlich schwierige

Institutionen zu erzielen, sondern wesentlich nur: als

Plage der Gesellschaft kann und darf er die Seuche

doch im Auge behalten.

Es heisst hier also^ wie so oft:

PaattuHmt monU$9 naseeiur ridieulus mm!
- Und endlich: wenn die Winkelhurerei auch neben

den Borddleuy im Leberfluss und Ueberschuss^ und in

höchst gefährlicher Weise, einhergeht und einhergdien

muss, so ist ihr Nutzen auch, gegen die übrigen, oben

angegebenen, traurigen Rückwirkungen der Prostitution

auf die Gesellschaft, illusorisch und — muss es sein.

Die Winkelhurerei wird^ trotz der Bordelle^
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der Kern des moralischen Abschaains bleiben — die

W inkelhureiei wird, Irol/. der Bordelle, die mäimii-

che Jugend s^nr Unzucht reizen — die Winkelhure-

rei wird, trotz der BordeUe, der Verführung und dem

Menschenhandel das Terrain bieten — die Winkel-

hurerei wird, trotz der Bordelle, Familienunheil , un-

eheliche Geburten zu Staude briageu» dadurch das Pro-

letariat befördern, wie in Berlin die siebente bis sechste

(it'bnrl in der Thal eine uneheliche gewesen und ge-

blieben ist — mit Bordellen und ohne Bordelle.

Kurz.: wenn der Staat nicht andere Mittel findet,

der Prostitution und ihren Folgen irgend wirksam

entgegenzutreten

:

durch Bordelle ist er es gar nicht

im Stande!

Also

:

der Staat ist gar nicht berechtigt^ Bordelle

zu gestatten;

wenn er sie geistattet, so absorbireu sie t'aüt

übermenschliche Kriifte, und • «

erfüUeu dessenungeachtet ihren Zweck auch

nicht zu einem geringen Theil!

Facit

:

Für immer hiawe;g mit Bordellen!
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Fall TW Vwgtftnng dmk Kleedwe.

Rreis-Pbysikus Dr. HlldetoraMil

in Daniif.

Auf Requisition des Königl Stadt- und Kreisge-

ricbts hatten wir findesanterschriebene uns am 31. Ja*

nuar c. Nachmittags 2 Uhr nach der ^ Meile von G,

entfernten Vorstadt R. begeben ^ um daselbst die Ob-

duclion und Sectlon der Leiche der Wilhelmine /.. xu

vollziehen. Wir fanden die Leiche in dem Hause des

dasigen Krämers JVl, bei welchem die /. seit Dccem-

ber V. J. als Ladenmädchen im Dienst gestanden , und

woselbst sie am 28. Januar e. des Morgens gegen 8 Uhr

plötzlich verstorben war. Ueber den Hergang der To-

desart haben wir Folgendes erfahren:

Die angeblich 18 Jahre alte i. hatte ihren Klagen

zufolge an verhaltenem Monatsiluss gelitten^ welcher

bei ihr angeblich noch niemals erschienen gewesen und
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dagegen verschiedene Hausmittel erfolglos gebraucht.

Auf Anrathen der Frau des N*, gegen ihre Beschwer-

den dann und wann ein Paar Loth Bittersalz in lauwar-

mem Wasser gelöslvzii nehmen , that sie, was ilu ge-

raihen, und nahm am 28. Januar c. Morgens 1 Uhr aus

einem Slaudgefass im Laden eine Quanlität veriueintli-

ches Bittersalz, in einer Tasse Cafiee gelöst, ein. Das

wenige Minuten darauf eins^elretene Unwohlsein wurde

durch Einnehmen von Uoimanus»tropfen nicht nur nicht

gehoben, sondern es trat vielmehr Vebelkeit, heftiges

und oft wiederholtes Erbrechen mit häuügem Drange

zum Stuhl ein* Die L wurde in sehr kurzer Zeit so

schwach, dass sie in die Stube geleilet uiul aui das

Bett gelegt werden musste, wo sie, über Beklemmun-

gen klagctul, in Krämpfe verfiel und dabei so rasch ver-

starb, dass der aus der JNachbarschaft eiügst hinzuge-

hoHe Barbier f* sie im Verscheiden, und der eben

so eilig aus G. geholte Dr. X sie bereits todt vorfand.

Dieser in kaum f Stunden erfolgte Tod der i. veran-

lasste den iV., den Bodensatz in der Tasse, aus wel-

cher die i. die vermeintliche Bittersalzlösung getrunken^

zu kosten , und empfand er dabei einen „ beissenden

(scharfen) Geschmack. Der Dr. X. untersuchte auf die

ihm von N. gemachte Mittheilnng, dass die Verstorbene

statt des Bittersalzes niöglicherweise etwas Falsches

eingenommen, sowohl die erbrochene Masse, als auch

den in der geiiamiten Tasse noch befindli« hen Rest, und

fand,' dass beides auf Lacmuspapier stark sauer reagirte,

und in der Tasse Sakkrystalle von pikant saurem Ge-

schmack enthalten waren.

Unter diesen Umständen mussten wir am Schlüsse

des Protocoils, welches über die Obduction und äectiou
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der Leiche an Ort und Stelle aufgenommeii wurde, uns

vorläuüg dahin erklären; dass wir das motivirte Gut-

achten üher die Todesart der /. erst nach der chemi-

schen Untersiu hung der aus der Leiche entnommenen

Eingeweide ahstatten würden.

Das Ergebniss der Section war. dass die diesem

Frauenzimmer von 18 Jahren angeluirende 5 Fuss und

4 Zoll grosse Leiche nicht in Faolniss fibergegangen,

sondern wohl erhalten, das Gesicht, der Hals und die

Brust hellroth gefärbt, die innere Fläche der den Schä-

del bedeckenden Kopfhaut stark p:rr<)tliel, der lange,

die seitlichen und die an der Grundiläche des Schädels

gelegenen grossen Blutbehälter des Kopfes, ferner die

in der Gefasshaut des Gehirns beliudlicheu Blutge-

fässe stark .mit schwarzem Blute angefüllt, die Blut*

adergeflechte in den Gebirnhöhlen von dem in ihnen

angesammelten Blute schwarz gefärbt waren; dass bei

in das Gehirn geniaehlen Einschnitten sieh an den

Schnittfluchen von dem hier hervorquellenden Blute

viele rftthliche Punkte zeigten; dass die Lungen viel

dunkel • schwar es Blut, das Herz in seiner rechten

Kammer und in der rechten Vorkammer, die herab-

steigende llobiader und Lungen sclilagader, weniger die

Aorta und die nach der linken Vorkammer hinfüh-

renden Lungenblutadern, ferner die Milx und die

Blutgefässe des Unterleibes, namentlich die Gekrös-

und Netzgelasse, die heraufsteigende Hohl- und Pfort-

ader mit dickem schwarzem Blute angetullt waren*

Wir fanden femer die Schleimhaut des Schlundes, der

Speiserohre; des Kehlkopfs und der Luftröhre stark

dunkelroth gefärbt» wobei sich die oberste Hautschicht

der Speiseröhre mit dem Rücken des Messers leicht
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abwischen liess; den Magen und die GedSnne üus-

:»erlich geröthet; die Schleimliaut des Magens und

des Zwölffingerdarms durchweg stark heihroth gefärbt,

an der grossen Kriiiiiiuung in laugen^ besonders stark

gerötheten Falten erhoben» am Ausgange und dem nächst

gelegenen Zwölffingerdarm von aschgrauer Farbe und

im Inneren des Magens eine dickflüssige, bräunlich-

schwarze Masse; die Schleimhaut der dünnen Ge-

därme stark geröthet und cut/.ündet und die Gedärme

selbst mit einer blassröthlichen dicklichen Masse — an-

statt im noiiuaien Zustande mit gelbiiciiem Speisesaft

— erfülii; der niir wenig mit braunem Darmkoth ver-

sehene Dickdarm nicht entzUndet.

Alle diese Sectionsdata bekunden Einmal eine

grosse Ueberföllung der Blutgefässe des Kopfes, der
^

Brust und des Liiterleibes mit Blut, nächstdeni eine

durchweg sichtbare Entzündung der den Schlund , die

Speiseröhre, Magen, Zwölffingerdarm und duniie Ge-

därme überziehenden Schleimhaut, welche Entzündung

stellenweise in brandige Zerstörung übergegangen war.

Da nun eine derartige Entzündung^ wenn sie aus inne-

ren Ursachen entstanden wäre, erfahrungsmässig nicht

in Zeit von kaum ^ Stunden sich in dem genannten

Umfange und Grade entwickdn kann, da femer der

schnell eingetretene Tod der 1, den Verdacht erregen

musste, dass dieselbe nicht, wie sie gewollt, „Bitter-

salz", sondern wider besseres Wissen irgend eine an-

dere scharfe Substanz verschluckt habe, welcher Ver-

dacht noch dringender geworden durch die Aussagen

des iV. und durch den ßeiuud der vorläufigen Untersu-

chung des Restes in der Tasse, aus welcher die Ver-
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i^torbeiie das venneintliche Biitersaiz, in Caffee geloet,

£u ftirh genommen — so mussleii

1) die Substanz in der Tasse,

2) die Magenflüssi^keit, welche in einen blau glasir«

tcn Topf getbaa und versiegelt worden,

3) ein Theil der Speiserohre mit dem Magen, Zwölf-

tiiigerilarnt und einem grossen Theile des Dünn-

darms, welche Theile in einen gelb glasirten ir*

denen Topf gethan und gehörig versiegelt wurden,

einer chemischen Untersuchung unterworfen werden«

Nachdem die Siearel an den Topfen als die richtigen und

als unverlet^&t recognoscirt, und die Tasse mit den beiden

Töpfen zu dem genannten Zwecke mir, dem unterzeicli-

neten Physikus, und cieni ^^ei 1( litlich -j^ugezogeneu hie-

sigen Apotheker A. gerichtlich übergeben waren, wurde

die chemische Untersuchung vorschrifismässig vorge-

nommen. Diese hat ergeben,

dass die Substanz in der Tasse nicht Kleesalz,

sondern freie ungebundene Kleesäure ist; dass

femer sowohl in der dicklich bräunlich - schwar*

xen Magenflüssigkeit, als in den Eiugeweideu

selbst, freie Kleesäure enthalten ist.

Da nun die Kleesiiure nach den von den Aerxten

ChriHison und Comdet angestellten Versuchen zu den

sehr schnell tödtlich wirkenden Giften gehört; da ferner

in England mehrere Fälle beobachlet Nvorden, in denen

Kleesäure, statt Bittersalz eingenommen, binnen •{-Stunde

unier .sciirecklichen Schmerzen und Convulsionen den

Tod herbeigeführt hat, so unterliegt es bei dem in

gleicher Art und gleich schnell eingetretenen Tode der

1, keinem Zweifel, dass die.selbe in Folge der Einwir-

kung von verschluckter Kleesäure in der oben angege-
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benen kurssen Zeit von kaum f Stunden yerstorben sein

kann und wirklich verstorben ist.

Eine Ver§;leichttng; der an der /. nach dem Einneh-

men des ventieintlichen Purgirsalzes äusserlich beobach-

teten Krankheitssymptome mit den mzehien am Leich-

nam wahrgenommenen pathologischen Erscheimmgen

wird die Annahme der hier staltgefundenen tödtlichen

Einwirkung der Kleesäure bestätigen. Es musste näm-

lich die stark sauer reagirende Kleesäure unmittelbar

nach dem Verschlucken vermitge ihrer stark reizenden,

ja eorrodircnden Wirkung auf die Schlingorgane und

nächstdem auf den Magen , einen Schmerz in diesen

Theilen, überhaupt ein Unwohlsein im ganzen Körper

— daher das Verlaugeu nach Hofmaoustropfen — und

bei längerem Verweilen im Magen eine antiperistaltische

Beweguiii; desselben , in Folge davon tlieiis Uebelkeiti

theüs heftiges Erbrechen; ferner bei dem Durchgange

durch den Magen in die Gedärme vermöge der Reizung

auch dieser Eingeweide einen Drang zum Stuhl hervor-

rufen. Es konnte femer nicht ausbleiben, dass bei

der intensiven Einwirkung der Säure diese entzüudUche^

durch die genannten Zufalle beglaubigte, Reizung rasch

in eine wirkliche Enlziindnni^ überging, die bei der alige-

meinen Verbreitung über die Schleimhaut, vom Schlünde

biü /.um Dickdarm hin, eine Affection des Nervensystems,

namentlich des Nervus iyn^tUhicus und secundär des

Ruckenmarks nnd Gehirns nach sich ziehen musste,

welche durch die zur Lebenszeit wahrgenommene grosse

Schwäche der Gliedmaassen ^ die /. musste trotz ih-

rer sonstigen Kräfligkeit in's Zimmer geleitet werden—
durch die allgemeinen Krämpfe^ Ohnmacht und zuletzt
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TfUHge Lähiiran^ der Herz- und Gehimthatigkeil aas-

serllcli (loi iiiiieiitirt wurde«

Beobachtungen über die schnell tödtliche Wirkung

der Kleesäure finden \v\r aufgezeichnet in Henke's Zeit-

sehrifi für die gmchtliche Arzueiwiiisenschaft, 7. £r-

gänzungsheflt. 1827, Seite 337, und zwar:

Erstens einen aus den Londoner medicinischen Jour-

nalen entnommenen Fall, in welchem der englische Arzt

John Wesley Williams die Geschichte einer Frau mit-

theilt, die statt eines Purgirsalzes Kleesäure genommen

halte und bmncii ^ Stunde unter schrecklichen Schmer-

zen und Convulsionen starb. Bei der Section fand man

unter Anderem die Eingeweide im Unterleibe sehr ent-

zündet, der Magen war äusserlich^ besonders in der

Gegend des Fylarue (des Ausganges an der rechten

Seite )^ an mehreren Stellen eiit/Aindet, /.iisaniinenge-

schrumpft und enthielt etwa 8 Unzen einer dicken, dem
m

Opium uielii als irgend einer anderen ähnliche Substanz..

Mit ihr vermischt waren membranöse Flecken von der

inneren Wand des Magens, welche durchaus zerstört

schien. Diese Desorganisation des Magens > welche

ganz das Prodoct einer atzenden Substanz gewesen

sein niusste, verglichen mit dem so plötzlich erfolgten

Tode, zeigte hinlänglich^ dass es Kleesäure war, wddie

diese Wirkung hervorgehiaclit hatte.

In derselben Zeitschrift wird ein zweiter, aus den

Dubliner Hospital -Rapporten entnommener, von Mollm

beobachteter Fall von Verwechselung des Bittersalzes

mit Kleesäure und dadurch veranlasstem Tode mitge-

Iheilt. Ferner heisst es in dieser Zeil schritt weiter:

Nach Qiristison'a und Comäet's Versuchen und Beob-

achtungen an 11 mil kleesäure Vergifteten, wo die Ver-
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wechselung mit Bittersalz durchgehends Schuld war,

äusserte dieses Gift einen liohea Grad von Tödtlich-

keit. Nur in zwei Fällen erfolgte Genesung; in den 9

übrigen trat der Tod sehi sciiucii ein, und zwar primär

durch Zerstörung des Magens^ oder secundär durch de-

primirende Einwirkufiic aufs Gehirn und Rfickeninark

und dadurch veranlasste Lähmung des Herfens. iVlan

bemerkte sehr schnelles Sinken des Pulses, Convulsio*

neu, Torpor und ull schon den Tod binnen einer

Stunde. — In der Salzburger mediciniscli- chirurgischen

Zeitung, 1819. 11. Seile 20 und 249, werden Fälle er-

zählt > wo eine Frau, die 4 Loth Kleesäure einnahm»

nach 20 Minuten starb, eine andere, die 1 Loth yec«

schluckt, auch nicht gerettet werden konnte.

OrfUa (Toxicologie> 1. Band. Leipzig 1830. Seite

121 u. ff.) lässt sich über die Wirkung der Kleesäure

in folgender Art aus: Das erste Symptom» das sich

beim IMenscbeii /.eii^l, ist immer ein brennender Schmerz

im Magen und bisweilen auch in der Kehle, er stellt

steh unmittelbar nach dem Einnehmen ein und hat im

Aligeineiuen hcltigcs Erbrechen z.ur Folge» das bis zur

Annäherung des Todes fortdauert. Die erbrochenen

IVfaterien haben im Allgemeinen eine dunkle und selbst

blutige Farbe. Die Zeichen eines schwachen Blutum-

laufs sind sebr ileullich. Fast alle kiatikc bieten Sym-

ptome von firgriffensem des Nervensystems dar. Die

Einen klagen über Erstarrung und eine Empfindung von

Ameisenkriechen in den Lxiremitäten»lange Zeit nach dem

Verschwinden der heftigen Symptome; Andere werden

einige Zeit vor dem i ode empündungsios» Andere end-

lich leiden an Convulsionen. Ln Allgemeinen sterben

die Kranken in weniger als einer Stunde» und bisweilen
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überleben sie selbst nur wenige Minuten. In Betreff

der Texturverlelzungen bemerkt OrßlcL, dass die Säure,

wenn sie concentrirt ist,' den Magen corrodire und die

Gelatine seiner Meiabranen auflöse. In Mösts Enc) clo-

pädie der gesammten* Staatsarzneikunde, Band L Leip-

7jg 1838. Seite 41 u. ff., liest man Folgendes: Sauer*

kleesäure, sowie auch eine Auflösung vou Sauerklee-

salx wirken bei nicht zu kleinen Quantitäten giflig. Die

Säure hal das Eigene, dass sie verdiinnt am stärksten

wirkt. Die verdünnte wird nämlich eingesogen, was

bei der concoutiiiioii in Folge der erzeugten Entzün-

dung der Verdauungswege nicht der Fall ist Je schnel-

ler die Resorption, desto schneller der Tod, der mehr

durch Nervenlähmung, als durch Corrosion des Magens

erklärbar wird. Die Zufalle sind: gleiclKnach dem Ge-

nuss heftige Leibschmerzen, Uebelkeit, brenneuder Ma-

genschmierz , stetes Erbrechen, Ohnmächten, Convul*

sionen u. s. w. '

Steht es nun unzweifelhaft fest, dass der Tod der

1. einer Vergiftung durch Kleesäure /.uzuschreiben ist,

so möchte es zweckmässig sein, etwas über die Art

und Weise anzuflihren, wie die Verwechselung höchst

wahrscheinlich hier vorgegangen. JNach den gerichtli-

chen Aussagen des N, vom 30. Januar c stehen in

seinem Laden die verschiedenartigsten Droguen, wie

Glauberisch Salz, Alaun, Salpeter, Kampfer, weisser Vi-

triol und lluiinannstropfen neben einander, darunter na-

mentlich ein rundes Glasgefäss mit Kleesalz neben einer

Steinkruke mit Bittersalz. Dieses runde Glasgefäss und

die beiden runden gleich grossen Steinkruken, bei de-

nen an der einen der Name „Bittersalz und an der

anderen die Buchstaben „Kl. Loth^' zu lesen sind, wur-
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d€A, gemft0» des gericblKch «nlgeiioiiimeiieii Protoc«iS|

am 3. März c. von dem imverletxt bcfuDdenen Gerichts-

negel bdmt, und ergab nnch anHegeadem Bericbt die

chemische Untersuchung, dass

1) das angefiüke iimde Giasgeföss freie Kleesäure^

2) die eine Kruke Bittersah, uud

3) die zweite Krulce Icein loses^ sondern nur an der

inneren Wand anhängendes Kleesalz enthSit

Da nun N. seine am 30. Januar c. abgegebene

ErklSrung am 12. Fdiniar e. dahin abänderte, dass nicht

das runde Glasgefass, sondern diese mit „Kl. Loth**

signirte Krake das eigeniliche Standgeföss für das Klee-

sah sei, und dass er nur nach dem Tode der i. den

Inhalt dieser Kmke in das Glasgefass hineingi^schüttety

so ist nur anzunehmen, dass diese mit „Kl. Loth'^ be-

zeichnete Kruke früher Kleesalz enthalten habe, mid in

neuerer Zeit mit der von JV. filr Bittersalz gehaltenen

Kleesäure angefüllt worden ist. Diese gleich grossen

und gleich geformten Kraken, von denen die eine ani

28. Jauuur c. also Bittersalz, die andere Kleesäure ent-

hielt, konnten allerdings zu der unghicklichen Ver*

wechselung^ Veranlassung geben. Eine andere Todes-

ursache können wir hier nicht annehmen', da Einmal

die an der Leiche vorgefundene üeberfÜllang von Bhit

in der Kopf-, Brust- und Unterieibshöhle bei dem kräf*

tSgen^* an Menstruationsfdilern, daher Blutstockungen

und — wie das starke Angewachsensein beider Lungen

mit der inneren Fläche des Brustkastens beglaubigt

Athmungsbeschwerden leidenden Mädchen, in so lern

eine mittelbare Folge der Einwirkung der Kleesäure

stein konnte, als das heftige und anhaltende Erbrechen

Congestionen veranlassen musste, welche dazu beige-

li, ni. an. a. lg



tragen haben können, die durch die kieev^äurt^ erzeug-

ten Kr«nkiMita6yniploiBe «i vennehvea upd auf „diese

Weise den Tod zu bescMennigen* NScbstdem worden

Knochenbrüche uder Verrenkungen oder Merki^e ym
S^anguUtion. am Hake^ äusserlicfa am Schädel Br^uchey

Risse, oder im Inneren desselben BluUblageruugen

nieht wahrgenommoi. Wenn Umki in der siebenten

Ausgabe seines Lehrbuches der gerichtlichen Medicin,

§§* 675 und 676» die Gründe entwicJcelt, ans .denen

die bei den Verletzuiigen üblichen Einiheilungen und

Grundsätze bei der Beurtheilung der Vergiiiunge^i nicht

angewendet werden können, so beantworten wir die

nach §. 1G9 der Crimiuai- Ordnung vorgeschriebenen

Fragen hier nur aus dem Grunde, weil das K^nigl«

Stadt- und Kreisgeriebt in seiner VerTügung vom 3i» Ja-

nuar c. unß dazu au&ordert.

Da in den Unterleibs >Eingeweiden erwiesenermaas-

sen Sauerkleesäure vorgeliiudeu; da ferner dargethan

worden^ dass die weitverbreitete, stellenweiae.in bran-

dige Zerstüruüg übergegangene Entzüuduug der Schleim-

haut und die grosse Schwächej Ohnmacht,^ Convulsio*

neu imd zuletzt der Tod die Folgen der Einwirkung

der Kieesäure gewesen: so können wir nur annehmen^

dass diese durch die Kleesäure verursachten Textur*

Verletzungen von der Art gewesen, dass sie unbedingt

und unter allen Umständen in dem Alter der i. dqi

Tod derselben herbeifuhren mussten, da erfahrungsge-

mäss eine solche Destruction der Schleimhaut der Un-

terleibs -Eingeweide mit ihren djrnamisclien Folgen nicht

gehoben werden kann.

Hierdurch ist die Beantwortung der anderen bil-

den Fragen zugleich erledigt, da weder die Verwach*
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8ung der hmgen mit dem Brastkasten ^ noch der feh-

lende , liier nie zeitig genug eingetretene ärztliche Bei-

stondy einen Grund abgeben, einen anderen LethaUtats-

grad anzunehmen.

Vorstdiendes Gutachten haben wir xur grosseren

Beglaubigung unterschrieben und untersiegelt.

Danzig, den 5. März 18—.

Dr. IIMebraad,

Kreil -fbyu€us.

Leae,

Kreit- Wundarit.

(L. S.) (L. S.)

18*
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15.

Fall Ton Bemapbroditisiiiiis mit GigtratioB.

Zur BeteachtaDg einer neuen medicinisch-forensischeo

Frage«

Dr. Gro$$ veröffentlicht im Mmthly Journal for

MiMeal sciencet December 1852, den nächsteheiiden Fall,

den wir> seiner Eigenthümlichkeit wegen, in der Ueber-

setzung mittheilen:

Das Kind, welches den Gegenstand der nachfol«

genden Beobachtung bildet, sah ich zum ersten Mal,

als es drei Jahr alt war. Es war bis dahin wie ein

Mädchen gehalten und auch für ein solches vom Ac-

coucheur bei der Entbindung erklärt worden. Schon

mit dem zweiten Jahre zeigten sich indess Geschmack

und Neigungen wie bei Knaben. Es machte sich nichts

aus Puppen und dergleichen Dingen, sondern spielte

mit Lust Knabenspiele. Es war gut gewachsen, yoII-

kommen gesund und fleischig. Das Haar war schwarz

und laug, die Augen schwarz und der Totaleindruck

ein sehr angenehmer. Eine sorgfaltige Untersuchung

der Genitalien ergab Folgendes: Weder ein Penis, noch

eine Vagina waren vorhanden, statt des ersteren eine
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kleiae CUtaris, ansUtl der letzteren eine oberflächUdbte

Ausbuchtung (ad ä8 $ac) mit einer Schleinihattt über-

sogen und ohne jede Oeifnung. Die Harnröhre lag au

4er gewdhnUchen Stdie und schien gfuix normal. Die

Nymphen waren auffallend klein, die äusseren Lippen

aber stark entwickelt .und enthielten jede einen weU-

gebildeten Hoden
,
gans so gross und consistent» wie

dies Organ gewöhnlich bei Knaben dieses Alters ist,

Hüften, Bnisty Lenden und Oberexlremitäten normal

Da es nun au.s den \ orstehenden Thatsachen er-

hellte, dass hier jene als Uermaphroditasnuia bekannte

Missbildung der Gescbleehtstheile vorlag, so entstand

die Frage, ob ni^ht etwas geschehen könnte oder

müsste, um das arme Wesen von demjenigen Tfadle

des Geschlechtsapparates au befreien, der heim Eintritt

der Pubertät geschlechtliche Begierdeik eraeogen würde

und so zur Ein gelluug einer ehelichen Verbindung fuh-

ren konnte. Solch' rine Verbindung aber könnte vor-

an«sichtlieh nur die Quelle Kummer und Ungemach

werden, ja zu Schande und selbst Verlust des Lebens

fuhren. Schwängerung würde gewiss niemals erMgep

können, und selbst der Beischlaf nicht, oder wenigstens

nur äusserst unvollkommen voU^ogen werden könn^.

Es bedarf keiner Erwähnung, dass ich die Sache

nach allen Seiten hin auf das Gewissenhafteste über-

legte und mir klar meiner VerantwoitKehkeit bewusst

war. Eine bisher neue Frage in Bezug auf die Rechte

und die Woblfsbrt meines kleinen Patienten nnd die

tlieuersten Interessen seiner Aeitern stand vor mir. Ich

ontersikohie den Fall , in seiner ganaen Tragweite in mo-

ralischer, physiologischer und juridischer Beziehung,

kh sah mich nach IVäcedenzfaUcn und nach dem Rath
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meiner Colkgefi um. Die Aehern waren beflol^gt weg«n

einer Operation. Sic waren einsichtig, ziirtlich ihr Kind

liebend und gewilH, Attes für dessen- Wdiülhrt «n

ftpfern. Ihr einy/isjer Wnnsclt w»r, es yot' «ukilnfti^en

Leiden und Unglück zu bewahren. Meine Ansiebt fitand

^est Dennoch hesehloss ich, Tor weiteren ^Skbritten,

i&b Meinung moinos au sge /zeichneten Freundes und Col-

lege», des Prof. MUkr %n hSren> In dessen Urtkeü und

Integrität Jeder, der ihn kennt, das grösste Vertrauen

setxt. Er sah das Kind und nntersnelite es. Er fasste

den Fall eben so auf wie ich, und sein Ausspruch war,

dass die Ausschneidung der Te$les nicht nur gerecht-

fertigt, sondern nnter den obwaltenden ITmstinden so-

gar das bei weitem Ratlisamste sei; dass es gegen

'das Kind gilt und menschlich handeln hiesse, wenn man

es, da es der Gesellschaft weder als Mann noch als

Weib angehören kdmie, sondern ihr ab ein Neutrum

gegenöberstebe, wenn man, sage ich, dieses Kind von

einem so nutzlosen Appendix be&eie, der im Falle sei-

ner Entwickelung nur schliesslicb %m Untergrabung des

Charakters und cl* s Seelenfriedens fuhren könne»

GeffUltst auf solche Autorität^ s5g«rte ieh nielit län-

ger über den einzuschlagenden Weg. Ich vollzog die

Operation der Castration am 20. Juli 1849, unterstützt

durch mehrere meiner Schüler.

Der kleine Kranke wurde cfaloroformirt. Ich machte

einen senkrechten EhischniM in "^e der Labitn unter»

halb der Hoden^ etwa 2 Zoll lang> brennte die Uodai

vion den sie umgebenden Hüllen und schnitt sie an dem

unteren Theile des .Fas deferens ab. Nach Unterbindung

'der Arterien wurden die Wundiinder' vereinigt und das

Kind zu Bett gebracht. Fast gar kein Blul iloss wäh-



rad der Operation. Etwa zwei Stunden nachher debiifce

.sich dek Knke-Lebkiin »isffk niw und ttrbte* mcb. Naeb

Entfernung der J^alit ergab äich als Qnelie der Blutung

eine kUnne Arterie^ die sogleich liervoTge%ogen und un»

terbundeii wurde. Eine andere unangenehme Erschei-

nung trat nidit auf und nach Vethmf einer Weche
konnte der kleine Kranke aufgenommen werden und be-

fand akh wohl und guter ]>inge4

Die Hodeii wurden nach der Exsttrpation unter*

sucht und gan^ normal befunden, eb^ so auch die

Ich habe seitdem das Kind oit gesehen, da seine

Aeiieni nicht fem Ton mir wohnen« und sorglaliig aeine

geistig^e ' und pbystäche Entwickelung beobachtet. Seine •

Neigungen haben sich wesentlich geändert und sind

jetet die eines Mädchena. Sie findet gwiisea Geialhhi

am Mähen und Hausarbeiten, reitet nicht mehr auf

Sideiien' und liebt keine Knabenapiele mehr« Det Ket-

pei ist gut entwickelt und der (ieist für den eine^ Kin-

des von ihreni Alter ungewöhnlich rege* / .

'

leh wüilsehfe diesen Fall als einfe Präoeden». för

ähnliche, hinzustellen. Die Gründe, die mich bei Voll*

sidbiing der Opevalion leiteten, habe ich achon erwähnt»

und jetzt 9 nach drei Jahren
^ g^eut mich mein Unter-

nahm^ nichty und ich habe kmim Grund, meine Uandr

lungfiweise als tob und unnbeifegt zu betrachten. Wenn
die Acten der Chirurgie und gerichUidien Medidn. iber

aolehe Fälle schweigen, wenn die gelehrten Hflirren 4er

Sorbonne, die weisen Väter der Pariser Acadenue und

die JMitgheder des JR^yol. CSpl^e %\i Londop keine Vor-

schritleu für uns nachgelassen haben, und wenn ferner

die Erfahrung bis auf den heutigen Tag kein Beispiel
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solchen Thims aufzuweisen bat^ t»o kann dies und noch

vieles Andere «iehl beweisen, diss die luer befolge

Praxis nicht vollständig am rechten Orte gewesen und

nach allen Gnmdsatsen der Wissenschaft nnd Hibommp

tät nicht gerechtfertigt sei.

£ine deüective Organisation der äusseren Geschlechts«

theile ist efaies der schrecklichsten Schidcsale, die ein

menschliches Wesen trefTen können« Nichts iibl einen

so grossen fiinflass auf seine moralische Existenz,

nichts fuhrt eine so entschiedene Selbsterniedrigung

und geistige Depression herbei, nichts „trocknet das

Herz so aus", als die üeberzetigung, für alle Zeiten

ausgeschlossen zu sein von den Genüssen des ehelichen

Lebens, ansgiestossen sn sein von der Gesellschidt, ge-

hasst, verachtet und verfolgt von der Welt. Nichts

als die volUcommenste Resignation, als ein wohl be-

gründetes Vertrauen zu der Weisheit luid Gerechtigkeit

des Schopfers kann das Loos solchen nnglücUicheO

Wesens ertrSgKch machen.

Die Zwitter haben stets, zu allen Zeiten, in allen

civilisirten Lindern die 'wSrmste Aufmerksamkeit der

Physiologen, Philosophen und Aerzte erregt. Unter

dem unbestimmten und «chlecht gewählten Namen:

Hermapbrodilidinus , der aus frühester Zeit stamint,

wurde 'eine Jede mügiBche Fwm ton Missbildung der

Harn- und Geschlechtsweilczeuge verständen, mid musste

deshalb zu Irrthümern und Missverständnissen unter den

Laito führen. ISne Art von Wesen wurde erdichtet

mit beiderlei Geschlechtsfunctionen; die mit sich selbst

den Zeugungsact begehen konnten. Diese Wesen, so

wie ihr Ursprung, gehören in das Reich der Fabel. Es
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wird nimSthig seia^ den Leser an die Erzühlang vom

Hermaphrodilus (8. Ovid) und der Nymphe Salmacis zu

erianeniywie der erslere so angahiit den Reizen und Ver»

föhrangen der letzteren widerstand, und wie schliesslich

die Götter dazwischentraten und beide Körper zu einem

einzigen eranigten. Die Unwitsenlicit der Aerzte^ -dcv

Aberglaube der Gesetzgeber, die Erwerbsquelle, die

manche derartig verbtidete Snbjeete in ihrer Verbildung

fanden, trug dazu bei, den einmal entstandenen Irrthum

Ibriaupflanzen bis ku cSber Terhäbnisaniässig vorgerUdc-

ten Zelt. Nenere Untersudrangen hatten schon tid

dazu beigetragen^ diese Absurditäten zu zerstören ^ bis

endlich die Ptiblieation des grossen Werkes yon M*
dsrs St. Hüairei ,jBUtoire des ÄnomaUis de l organisü"

ihHf 1886/^ die lange xwcsfelhafte Frage gründlich er-

ledigte und bewies, dass Hermaphroditismus in der

gewöhnlichen Bedeutung des Wortes gar nicht exiatire»

dass die Vereinigung vollständiger männlicher und weib-

licher Geschlechtsapparate auf ein und demselben Indi-

viduum eine anatomische und physiologische Unmög-

jicbkeit sei.

Viel Vorurtheile, die sogar in die grausamste Ver-

folgung; ausarteten, bestanden gegen diese Unglückli-

chen unter einigen Nationen des Alterthums« Die Athe-

nienser hatten ein Gesetz, 'wonach alle hermapbroditi-

sehen Kinder den Flammen ttbergeben werden sollten;

während die Rönier geboten^ dieselben in eine Schach-

.tel zu thun und iu die See zu werfen. In neuerer Zeit

waren alle dergleichen Individuen ausgeschlossen von

heiligen Orden und vom Richteramte, „weil sie in eine

Klasse gehörten mit in&men Personen^ denen der Zu-
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tritt XU Amt und WMcd mihk freistdie/^ Die meistttB

dieser Vorurlheile sind glücklicherweise gesebwundea

vor der Macht des Christentfaums und der CmUsatiMi;

iiocii Vieles aber .bleibt in thuii und muss vollbrachi

werden. Wenn HermaphroditeD beut »i Tage auch

mM mclir verbramit, ersauft, gesteinigt md Tcifolgt,

Ycrspoltet und verachtet werden, so werden sie d^cfa

noch nicht ohne Vorartheil aageachen^ daa sich gar oft

zu positiver Abneigung steigert, und man hält sie im

AUgemeinen Ith* unfiihig zm gelstfieher, ridtfedieher oder

politischer Stellung. (??) Wenn dem so ist, und es kann

nicht geleugnet werden, so ist jede £rleichteruDg,

wdiche die Loge dieser unglücklichen Wesen verbes*

sert, die sie des einzigen Anreizes zur Ehe beraubt,

und ihnen stete Ehelosigkeit gehietet, als ein werth«

'

voller Beitrag zur Wissenschaft und zur llumanitäl zu

begrüssen.*)

Ich theilo diesen Fall wegen seiner gänzln hen Neuheit und Eigen-

thümlichkcil hier mit, hoffend, dass er das Interesse dt r Leser errtf;en

wird. Aber es l'ndarf wohl nicht des ZiisatTies, das» ich nherztugt

bin, daBs kuin dLdts« her Arit darin Miit dem Verf. ein „Präcedenz für

ähnliche Fälle''' finden werde Alle Gründe, die der Dr. Gross fisr si

m

Verfahren anführt, sind nicht stichhaltig. Zu welchen Tonsefiuen/f n

würde es fiihren, wenn sich der Arzt in sernern Verfahren, sUüi von

dem Status praesens ejiicr ;j;c<iLliLnrn Kr;irikheit, eines (iebre-

chens u. s. ^^^ nach den Grund.-'atzc^ti , (Jic l'-rrLiiiriirijE: iinfl fJewissen

vorschreiben, von den „moraU'schen und psychologischen Hücksichten'"'

auf eine ferne Zukunft leiten liessei Würde es nicht eben so gerecht-

fertigt sein, wie es der Dr. G. hier filr gerechtfertigt hielt, wenn man

bei der sicher erlangten Diagnose irgend eines gänzlich unheilbaren

und böchsl schmerzhaften Leidens, naclulem man noch, wie Or.

suvor durch ein Consilium mit kiewährten Freunden sich noch mehr

der Diagnose vergewissert hatte, „mit EAcksicht auf die fürchterliche

Hilkuidl'^ das «acbiige DmIs Blinijtan su sabtae Ua4 i»«s .«gt
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denn d«m Dr. G.« dan das End for iIImi Diag«B leben wMe liii

suiii Alter der Heinitlufllhigkeit? dne ee in diesem Falle sich ver-

beiralben würde? dass es endlich dann so ungläcklicti werden

würde, wie seine Phantasie es Ihm rorspiegelte? Wer sagt ihm

jetat noch, dass das jetzt wieder ^nm Midchen gewordene^^ Kind nicht

in Ewansig Jahren nan doch noch als Mädchen sich an verheiiathen

HeiguDg bekommen werde?

Hr. Dr. Groit hat fortan in der Lehre vom Hermaphroditisoius

seinen Namen in der Medicina foremii vielleicht unsterblich ge«

macht Wir beneiden ihn nicht um diesen Ruhm.
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16.

Uekr den Verktvf ?0ii mtm kAkmmm
Natron und Weiastomslnre Seitens der DrognistM.

Gutachten der Kftnigl. wiMenscbaftUehen Depu-

tation Tür das JHedicinalwesen.

Die Kaufleole und B, haben den f7. an den

Arbeiisinann C 1 Ffund saures kohleasaures Natron

und 23^ Loth Weinsteinsäure in pulverförmigem Zu-

stande verkauft. Der etc. C. hatte von seinem Princi-

pale den Auftrag zum Ankauf erhalten. Beim Nach-

wiegen fand der Apotheker D, statt 1 Pfund kohlen-

saures Natron nur 31 Loth, doch ist er der Meinung,

dass 1 Lotb verloren gegangen sein kann und der

etc. C 1 Pfund wirklich erhalten habe, welches auch

wohl nicht in Abrede gestellt werden kann« Wegen
dieses Verkaufes sind die Kaufleute A. und B» beschul-

digt worden, gegen die Bestimmungen des Reglements

vom 16. September 1836 Verstössen zu haben, da dar-

nach das saure kohlensaure Natron von Nicht-Apothe-

kern nicht in pulverisirtem Zustande, und Brausepulver

gar nicht verkauft werden darf. Nach dem Gutachten

des Apothekers D* ist das Präparat durch Puiveiisiren
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des nibrft^Präparats darg^estdlt und das verkaufte Salt

und die Weinsteiosäure im Sinne des Gesetzes, wenn

aiieb bride Substanzen nicht vennischt vettcauft wur-

den, als ein Präparat zu betrachten, welches für Brause-

pulver ansuseben ist

In einem Rescripie Eine:» Hohen Ministeriums vom

28. Juni 1851 wurde den Herren il. und J^. auf ihre

Eingabe der Bescheid ertheilt, dass das saure kohlen-

saure Natron, da es von vielen Fabrikanten nur in Pul-

verforrti dargestellt wird, von den Droguisten auch in

Pulverform, jedoch nur in Quantitäten von 1 Pfund und

darfiber; verkauft werden dürfe. Ferner behauptet der

P)rofessor Lindes als sachverständiger Zeuge, dass die

vorliegenden Substanzen kein Brausepulver seien, weil

die Mischung nicht eriolgl ist, auch die dritte in der

Pfeanuacbpoe vorgeschriebene Substanz fehle; auch sei

es möglich, dass das Satz ein Fabrikpräparat sei.

Bei diesen sich widersprechenden Gutachten er-

sucht das Kdnigl. Stadtgericht zü Beilin den Herrn

IMUnister der geistlichen etc. Angelegenheiten, von der

wissenschaftlichen Deputation eine gutachtliche Aeusse«'

rung über fünf verschiedene Punkte zu erfordern, dereu

Beantwortung* die wissenschafüiche Deputation, well

däs Sachverhähniss dadurch klarer wird, zusammen-

fassen will.

Das Reglement vom 16. September 1836, da e^

das Vcrhältniss des Apothekers, Droguisten und des

Publikums festsetzt, ist -für diesen Fall maassgebend;

aus der Pharmacopöe iässt sich darüber nicht ent-

scheiden. ' ' '
'

Das saure kohlensaure Natron wird in England in

sehr grossem Maassstabe bereitet, indem gewöhnliches
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kryütaUisirto kablfAsaure& Na^pn .iu Kanunern mit

Kohlensäure gesättigt .und von dort nach allen Gegen-

den ^ei:i>anclt wird. In Ncvv<:aätle allein werden in einer

Wodb» nngefiihr 1600 Centner dargestellt» und es

hauptsäclilicli zur Bereitung von luuussirenden Geträn-

ken der y^rsdnedenaim Art g^aucbt la Amerika

sojl es auch zum Brodbacken verwandt werden.

Die hiesigen Ifroguisten beziehen es aus Ijjigiand

und es stinunt die Waare, welche sie verkaufen, ganz

niit der , wdche Herr und B* an den etc. (7. ver-

kauft haben» überein. Der Bescheid^ welcher m deiq

Ministerial-Rescrij^t vom 28. Juni 1851 den Herren A,

und B. erth^t worden» ist daher ganz, iichti|; und

wohlbegründet.

Das saure kohlensaure Nateon, welches durch

Krystallisalion aus ein« wSssrigen Aufl5sung gewon*

nen wird» und in
,
krystaliinlachen Krusten im Handel

vorkommt» ist, wie oian dieses aus jedem englischen

Preiscourant ersehen kann» viel theurer als das pulver-

förmige; keinem Droguisten kann es daher einfallen» . die

kry Stallinisehen Krusten zu pulvern.

,
Die VerbäUnisse von Weinsteinsäure und saurem

kohlensaurem Natron sind verschieden nach dem Ge-

tränk» welches man bereiten will; soll es blos Kohlen-

säure und neutrales weinsaures Natron enthalten, oder

will man Wasser blos mit Kohlensäure sättigen, so

muss man iuf 10 Theile .^iiures koUensaure^ Nat^ron

9 Theile Weinsteinsäure nehmen. Will man moussi-

rendelamonade darstellen» so mmjoki man n^ehr Säure»

oder wenn ein Getränk, welches sich dem Sodawasser

näl^rt» mehr kohlensaMseft Na)fon», und- kann man dazu

auch dasselbe yerhealtni^s anwefi4en» ^f;b^s zur Be-
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reitung des Brausepulvers in der Pharmacopoe vofge-

schrieben ist.

Die wissenschafUicbe Deputation ist daher der Mei-

nung , dass die getrennt verkauften Substanzen ^ das

saure kohlensaure Natron uänaüch und die Weinstein-

säure 9 im Sinne des Reglements vom 16. September

1836, nicht als ein Präparat anzusehen sind, mit wel-

chem nur Apotheker zu handeln berechti|^ sind» und

dass die Kaufleute und nicht gegen das Regle-

ment Verstössen haben.

Berlin^ den 17. November 1852«

Kttoigl» wissenschafiliche Deputation für da»

Medieinal -Wesen.

(Unterschriften.)
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17.

Ueber fininiiUiebe Knpfemrgiftiigei.

Von

iD Bfctkni.

Mit vielem Interesse lasen wir einen unter obiger

Aufschrift von Dr. Paasch in Berlin (S. diese Viertel-

jahrsscbr. f. gerichtl. u. öffentl. Med., Bd. I. Hft 1. 1852,

S. 79 ff.) bekannt gemachten AufsatsL. In der That

scheint es uns hierbei ergangen zu seiui wie mit dem

El des Columbus, Wir alle haben gewiss die Wirkun-

gen des Kupfervitriols bei innerlichem Gebrauche ken«

nen gelernt^ ich selbst wende es seit fast 20 Jahren in

ziemlich grossen Gaben ^) gegen Croup an und habe

selbst bei Kindern im zarten Alter von 4—5 Jahren

für die Krankheit fast nur günstige, in toxischer Bexie-

^) Heine gewSluiUche Formel enthilt' 4 Drachiae »chwefelsaare»

Kopfer und 1 Viite Zacker in 3 Unsen deilillirCem Waaier (ge-

ringere Dosen haben lich mir in ihrer emeliichen Wirkung jedeneit

nunverijUsig bewiesen). Hier lawe ich alle viertel bis halbe Stande

einen KindersuppenlSffel bb tn starkem Erbrechen, vom Reste stfind-

lich einen TheeMel nehmen.
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hmg hiiigegeii niemals eine nachlheiKge Wifkung ge»

sehen. Und wenn wir auch glauben wollen, dass

Grünspan und neutrales essigsaures Kupfer me hefti*

gere Wirkung ausüben, als der zum Arzneigebraueh

verwendete Kupfervitriol , so müssen wir doch jeden*

falls gesteben, dass hier die Quantität reicUidi ersetzen

müsste, was an der Qualität abgeht.

Wenn niehtsdestoweniger VergiftttngsiuftUe nach

dem Genasse von in schlecht oder gar nicht glasurirten

Kupfergefässen erkalteten Speisen und Getritnken nicht

m Abrede gestellt werden können, so lassen sich, wie

Herr P. durch die Kritik äniger Krankheitsgeschichten

daräran %vl können glaubt, die Vergiftungsznfölle auf

ganz andere Momente, z. B. Wurstgift, Fettsäure» Käse-

gift, fa vielleicht auch auf ebie mdgltcberwrise beson-

ders schädliche Eigenschaft eines fettsauern Kupfer-

oxydes» die aber erst noeh ermittelt werden müaae^

zurückführen.

So sehr wir nun aber» wie gesagt» hierbei Hm« K
beistimmen müssen, so scheinen doch auch bei den

»»vermeintlichen" oder wirklichen Kupferveq^ungen fol-

gende wichtige Umstinde in Betracht gezogen werden

zu müssen:

1) wie lange iifimlich die Einwirkung des Kupfers

auf die schädlich gewordene Substanz gedauart^

und

2) wahrscheinlich auch, welche Pradisposilion zur

Beförderung der Resorption des Giftes bei dem

einen Individuum mehr» bei dem anderen weirf-

ger stattgehabt.

Achten wir nftmlicb auf die vovMegendeii Krank-

heitsgeschichten, deren wichtigste» von Langmbßck er«

ni. an. a. |9
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tihlie, Herr P. selbst angeführt, so fiel die Vergiftung»

wena wir aidii inen» in den meifiten FiiUen und auch,

äo viel wir uiia erinna-n, wiewohl. P. dies nicht erw^vl^

im Langenbeck'sehen Falle, bei sogenannten Celebrationft-

acfamatieeD, Hochseiten» £inweihiuigea Ui dienr^L .(U^.*

von »ciieint fceiliclh jener famose Fall im ikraukeuliao^

eine Ausnahme zu macken!). vor, bei weichen Gelegfiir

heiUa heitere (jüiiiiithsstimmuiig, lebhafte Unter,haliuiig,

Weingenusa »und Aufregungen 'aUeir Art sichep^licb, gfr

eignet sind, die Resorption des genossenen Giftes und

seine WirlLung durch die sogenannten zweiiefi W^fif

ttu betbüdem, und wir würden hierin aueh die 3eAiiti-

wortung der. Frage finden, die Hrn. P, entgangeiii m
sein scheint^ wnrum niuaiUch so oft dieselben Snbsl^ii-

aen, die in einem Falle gesehadet, bei anderen Gele-

gesheilen und. von andefen Individuen ohne pUepi, NacJbr

theU genossen werden, sofern sie nämlich rascher durcli

die ersten Wege aus dem Organismus entfernt WKVfkn»

Als sie^ dnteb Resorption ins Blut gelangen.

Dem sei nun» wie ihn» .wolle, so ersc^eiat der G%
genstattd. immerhin viel aiU vviditig, Qm;ni4^fat jede Mit-

4heüun§, die eine Lösung dies/er Fragen moglicUerw,eise

naher bringen könnte^ zu rechtfertigen. Und. so .will

ich; SU uiivoilöläiulig (lies aucli in mancher Bezi^ung

nur.gestehen .knnn» folgende »Wei Fälle ans. meiner

eigenen Praxis, wie ich sie zur Zeit in mein Kranken-

jouroal. eingetragen, .mittkeilenf . .

'

Ank 5. JEanuar 1841 kehrten dier Kdnigl. Oberförster

jK.,und des Oekonomie-Eleve beid«.in ä und im

Alter von 20—30 Jahren , beide gesund und kräftige

erhitzt und hungrig von der Jagd heim und Hessen

eich\>'Atoyveid!ßmoCasth^er»des P^ifes .ein Abendhst^d
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iioleii/ da9r aiii^ kaHem Kalbsbraten und in Eaaig ein-

gttlegtea. Pflaumen bestand« A'. geuoss von letzteren

iiidit vM, be&ad Mch 'gleichwohl darauf sofort uhd,

konnte von einem Ztom Nachtische bestellten Butter-

brode nicht« gemessen» klagte besonders über grosse

ScUäfrigkeit und ging deshalb sogleich zu Bette, wo

er> g^geli seine Gewohnheit, ohne Leetüre sogleich ein-

schliß. Was nunmehr und während der Naeht mit

ihm vorging, weiss Niemand; sein Freund jedoch und

Zimm^genösse H., mit dem er zusammen gespeist, kam

ungefähr 2 Stauden später aus einer Gesellschaft, die

er.ndch besucht, und wUl den K* in ruhigem Schlaie

gefuiulea haben«

ff. hatte, reichlicher^ als K., von jenea Pflaumen»

daraul auch Biltterbrod gegessen, kein Uebelbefinden

gehabt und war, wie gesagt, Z Stuuden später als je-

ner «U Bette gegangen. Auch von ihm ist, da die fun*

gen unverheiratheten Männer allein schliefen, der Ver«-

lauf 4ler Nacht nicht. weiter bekannt i und erst als am

Morgen gewohnlerweise die Aufwärterin das Frühstück

brachte^ -sind die nacherwähnten Anomaliten entdeckt uöd

nach Idetn im Nacfabardorfe wobnendeu Chirurgen ge-

sohioki werden.

'

i).-Jr. lag bewttsstlos da; vor und auf seinem Bette

bedeutende Mengen ausgebruchener Substanzen; das

Erbrechmi einer grünen wässerigen Flüssigkeit dauert

auch jetzt noch fort; seine Augen waren starr, glotzend;

cohvulsive Bewegungen sämmtUcher Extremitäten« In

dieaeiti Zustande wurde Pat. von Hm« A. gefunden, und

das Erbrechen durch eine Ipecacuanha-Miscbung mit d^m

Erfolg beCöl^dert, dass Pat. endlich zur Besinnung kam«

Mittlerweile wurde mehr noch des anderen als diesig

19*
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261 ~
Kranken wegen tu mir nftch der eine Meile entfernten

Stadt geschickt. — Pat. kla^e noch über Eingenom-

menheit des Kopfes mit heftigem Schmers, Magen* und

kolikartigeu JDanuhcliuierzen ; Erbrechen dauerte fort,

Krämpfe hatten aufgehört» Puls war frequenty gespanni;

und liartlich, Durst üclir stark. — Ich Hess einen Ader-

kss vornehmen, der zwar durch den Widerstand des

Kranken nicht retcblich genug ausfallen konnte, fedoeh

eine Erneuerung des schon %ieiidich sihtirten Jbirbrechens

xnr Folge hatte. Reichlicher Genuss von Zuckerwasser

miterhieit letzteres noch ferner und wirkte gleichzeitig

dem staiken Dnrste entgegen. Immer mehr hielt mit

dem Erbrechen die Erleichterung des Kranken gleichen

Schritt 9 Kopf- und LeibschmerKen hörten anf, Druck

über dem Magen dauerte noch einige Zeit an und ver-

ler sich erst auf den Gebrauch einer Oel-Emulsion und

den difitedschen Genuss demulcirender Getränke^ beson-

ders vieler Milch, am dritten Tage.

2) Minder leicht erschienen die Znlllle des A Er

wurde in einer, die höchste Unruhe verrathenden Lage,

die Betten xum Theü auf dem Boden, gefanden; €on^

vulsionen der Extremitäten wechsellea mit Ionischen

Krämpfen, in denen kein Glied gebeugt zu werden ver-

mochte. Zwischendurch schnellt Pat. mit dem Ans*

drucke eines Menschen, der den höchsten Schmerz, der

auch in' den Gesichtszügen des A sich verrüfth, über-

täuben will, mit den^ Fingern laut auf, wie wohl der

Jfiger zu thnn pflegt, um Vögel anfznschenohen* Da-

bei schreit er von Zeil la Zeil laut auf, kommt dann

wieder einigermaassen zn sich, erkennt seine Umgebung

und spricht, doch mit leiser, onverständlicher Stimme,

und immer ohne volle Besinnung. Die Zähne sind
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krampfhaft aneinander geschlossen, der Leih bald krampt

haft gespannt und hart^ bald weiche immer beim Drucke

Schmerz verrathend, Puls hart, frequent, Augen ge-

schlossen^ Pupille dilatirt, Körper, besonders die Extre-

mitäteDy Nase, Ohren kalt. Von Erbrechen zeigt sich nur

eine sehr geringe Spur vor des Kranken Bette. — Leir

der ist die doppelte Zabnreihe des Pat. so gut und voll-

ständig, dass sich Arznei auf keine Weise gewaltsam

heibiuigen lässt; vemünfÜges Zureden vermag bei den

fortwährenden Ddirien und maniatisdien Anfötlen nichts,

so dass Pat. eine Äq» Ipec» , wenn sie ihm schon mit

vieler Mühe in den Mund gebracht worden, ohne zu

schlucken, weit von sich spritzt. — lAnen heftigen

Durst, der häufig durch Lippenbewegung verrathen wird»

sucht man durch Limonade zu stillen.

Idi liess vor allen Dingen, wiewohl die erste Lt-

dication mne Erregung des Erbrechens sein mnssie, da

deren £kfüllung auf Hindmiisse stiess, einen kräftigen

Aderlass vornehmen, und hatte hierbm die doppelte Ab*

sieht, entweder als mittelbare Wirkung des Aderlasses,

wie dies so oft geschieht, ein Erbrechen zu provociren,

oder, falls dies nicht gelingen sollte, eine Auflösung von

Tort, sribiai. sofort durch die gei&finete Vene zu inyir

ciren, wozu für alle Fälle die Vorbereitung getroflfen

war. Ich hatte mich indessen nicht getäuscht, und, es

durfte dieses äosserste Mittel niclil in Ansprtidi ge-

nommen werden ) denn als eine ziemlich reichliche Quan-

tität Blutes geflossen war, trat spontaa ein starkem Er-

brechen ein, Pal. kam auf einen Augenblick 7ai sich^

sank zwar bald in seine Lethargie zurück, doch war

der Trismus nicht so heftig mehr, und es konnte mit

einiger- Mühe jene Ipeeacuanha-Mischung emgeflösst wer-
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den. Da aber aneh diese ihre Wirkung Tersagte, so

gelang; es erst mit vieler Mühe, mittelst Kitzeln des

Schiondes durdi einen Federbart, das längst sisiirie ihnd

überhaupt nur emmal ein^tretene Erbrechen kräftig an-

zuregen. Unter dessen Einfluss eiiiolte sich nun Pai«

bald und beförderte , zu ToHem Bewnsstsdn gdangt,

das Erbrechen vorschriftsmässis: durch Ipecacuanha. —
Nun erst klagte er ober hefUge Schmerzen des Magens»

Darmes , vornehmlich aber des KopfeS; grosse Schwäche

Ottd Abgeschlageidieit der Glieder, starken Durst*

Unausgesetzter Gebrauch kalter Umschlä^ um den

Kopf^ Saturatiooeu mit TincL Uieb*f Abiühruiitiel u. s* w.

bewirkten nach einigen Tagen auch hier vottstindige

Genesung.

Der Verdacht der Intoxication konnte natürlich mir

auf die PÜaumen fallen^ die Sache aber hatte im Dorfe

schon vid zu viel Aufeefaens nnd Redens gemacht, als

dass eine polly^eiliche Intervention hätte umgangen wer-

den können. Viehnehr beantragte eine solche der Gast*

wirth selbst, um der allzu lebhaften Tbätigkeit der Fama

Einhalt zu thun und den iixii seines Gasthofes in laie-

grität zu erhalten. Ich hatte zu meinem PriTaUwecke

einen kleinen Rest des Corpus delicti, etwas Essig, in

wdchem die Pflaumen gelegen hatten, an mich genom*

raen, gab ihn jedoch auf Requisition des landrathlichen

Amtes heraus« Die Gastwirthin übergab die CasseroUe»

in welcher der Essig im Herbste vorigen* Jahres ge*'

kocht » erkaltet und mit den liineingelegten Pilaumen

bis jetct aufbewahrt worden. Die CasseroUe von Kupfer

zeigte in der That nur Spuren einer ehemaligen Zinn-

glasur von innen. Die Untersochmig wurde vtMn Krei^*

phjsikus und dem Apotheker des Ortes, da bei der
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mittlerweile erfolgten Genesung der b^den Damuificateu

eiiü le^ale^ Einsclireit«n nicht 7m etv^M^en 6t0iid, zwair

nicht mit der, iiam entlich in Bezug auf quantitative

Analyse erforderlicben GeMuigkeit, titid fefner^mehr über

die in der Casserolle befindlichen Substanzen, als tthrtr

den, durch mich übergebenen, nicht Viel Übcfr eine halbe

Ünze betragenden Rest angestellt. Ünd siehe da! Eine

Portion Absud tuit einem Aufgus^se grünen Thees ge-

Ynischt, gab einen gelbliehen Niederschlag ; ein^e andere^

bis /A\v Concentralion verdampft und mit einer hinläng-

lichen Menge Rothweins vermischt, irm'de bei Zusatz

von blausaurem Eisenoxyd braun und gab bei Zusatz

.von Ammoniak einen dunkelgrünen, von Eiweiss einen

USnlichen Niederschlag.

Die Gegenwart von neutralem essigsaurem« Kupfer

war somit in qualitativer Beuehung constatirtj die Veiv

giftung aber auf keine Weise erklart. Abgesehen von

den schon oben angeregten Schwierigkeiteil der Erklä-

rung einer Kupfervergiftung überhaupt, so gab auch die

Whrthin bestimmt an, und wir dürfen es wohl oiicht

bezweifeln, dass sie innerhalb der 4 Moniite, seit-

dem sie die Pflaumen eingelegt, vielfach damit durch-

rasende und ' heimische Gäste bewirthet und selbst niit

ilirer Familie davon genossen, ohne dass je eine Klage

Angelaufen wäre ; das Fleisch, womit die Pflaumen zu-

sammen genossen worden, war ein gestmder, frischer

und durchaus nicht fetter Kalbsbraten, in indiflerenten

Gefassen aufbewahrt; Butterbrot wurde nur von ff,

nicht aber von K, zum iNachtisch genommen und war

die Butter frisch und gut, wie immer in diesem wohl-

habenden, durch seinen trefflichen Viehstand ausgezeich-

neten Dorfen Käse wurde nicht gegessen* — Dass H.
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kränker war ab kann dem ^ulalligen Umstände zu-

geachiieben werden , dass bei leUterem durch kraftige

Ausleerungen nach oben und unten das Gift rascher

entfemi und unschädlich gemacht worden^ auch aoU die

Quantität der genossenen Schädlichkeit bei diesem ge*

ringer gewesen sein«

Man siebt, die Sache der Kupfervergiftung ist noch

immer sehr dunkel und durch Hm. Paa9ch*& Vermii-

thung einer Fettsäure, eines Wurstgiftes u. dergl., %n

welchem das Kupfer vielmehr durch seine brechenerre-

gende Eigenschaft als Corrigens» denn als Gift dienen

soUe, in doppeltei Hinsicht nicht erklart. Denn es ist

nicht zu übersehen, dass die Wirkung dieser animali-

schen Gifte nach den von Herrn P. selbst citirten

Kmur, ChrisUsonf Or^ u* A. einestheiis später als

die der Kupfervergiftung zur Erscheinung tritt, anderer-

seits eben sowohl wie diese zuerst durch Erbrechen

sich kund thut und mithin keines solchen Corrigens be-

dart Möchte daher die Sache einer ferneren Erörte-

rung auf Grundlage einer möglichst reichen Casuistik,

woXU diese dem Zeitbedürfhisse so sehr entsprechen-

den Blätter gewiss gern den Raum bieten möchten

nicht entzogen werden! In diesem Sinne allein halte

ich meinen Beitrag gerechtfertigt

> '} Sehr fem! C.
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fieitrag mr Bntockaidug der Frage:

ob MeiMcheuy die iodt ini Wasfier gefundea

wurden, in demselben nnd dnreh dasselbe ihren

Tod gefuRtien haben, oder auf eine andere Weise

or dem CSelangen We Wasser nmgekommen sind,

vom Standpunkte des Gerichtsarztes.

t • '

Dr. Cnppl flteton^Oy
Orbüli. Hcfi. ttöfriii^ taiä ^hyiicalMnt in Malii,

So vielfach die Frage auch schon «rdrtert worden

ist, so bleibt es doch bei der grossen Unbestimmtheit

der cigenthüniUchett Zctehen des Todes des Ertrinkens

in den meisten Fallen sdir schwierig, durdi positive

Zeichen nachzuweisen, dass ein Mensch, den man todt

im Wasser gefbnden hat, auch wirklich den Tod des

Ertrinkens gestorben, d. b. hier in dem Wasser und

dnrcfa das Wasser umgekomsaeo sei; fa es mochte ein

unwiderlegbarer Nachweib nur in den allersclteusten

Fällen geheiert werden kdanen« In der Regel aber wird

sidi der Ausspni^ des Gerichtsar^tes darauf besehrin^

ken müssen, zu erklären, dass sich keine Erscheinungen

nnd Veranderangen an der Leiche finden, welche auf

eine andere Ursache des Todes, als das Ertrinken hia;
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wiesen; dass sich dagegen an der Leulic die Zei<-litu

des suffocalorischen , oder des apoplectischen Todes,

oder beides zugleich fanden, als welche man bei noto-

risch Ertrunkenen gewöhnlich iinde^ und dass demnach

wohl angenommen werden dürfe, der Mensch sei den

Tod des Erlriukeus gestorben. Giebt es anch Falle,

wo Wasser, von der Beschaffenheit des Wassers,

worin man die Leiche fand, in Magen, Loftröhrc und

Lvngeu, etwa Ton einer besonderen Farjbe» Geral^b und

Beimischung, besümuiter anf die Art hinweisen, wie

der suffocatorisciM Tod bewirkt worden sei» so giebt

e«i aodh andere, wo bei notoriscii ErtraBhnoeo'4ie 90»

naueste Untersuchung der Leiche keinen Aufsciiliißs über

die Art, wie der Tod erfolgt, zu geben yermag, Fälle,

in denen man, ohne Beleg dafür, die sogenannte ner-

vöse Apoplexie als die Ursache des Todes angenom-

men hat.

Ich will hier nicht in eine Würdigung der ver-

schiedenen, mehr oder weniger relevanten Zeichen des

Todes des Ertrinkens eingehen, da diese schon so viel-

fach stattgefunden, und die Sache dennoch so zicmlkb

auf dem alten Standpunkte gelassen hat. Ausgemacht

ist es, dass die Zeichen des suffocätorisciien, sei wie

des apoplectischen Todes, einzeln und verbunden, auch

nach anderen Todesarten, ah» der doreh's Wasser be-

wirkten^ vorkommen können, -und- sdbst die Mögliek-

keit ist nicht zu leugnen, dass luter besonders begüii-

Btigenden Verhältniasen Wasser; Sand,'ScUafllm Uf «•

erst nach bereits erfolgtem Tode in den ftlagen und die

Loftwcfie gelangen kernten, dass» ^s* also keine abi-

solut den Tod des ErUinkehs beweisenden Zeiclieu

gfeebt* '
' •
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Noch viel w eniger will ich hier die Fragen erür-

t^n, ob elfte Ex- oder Insphratioir der letzte LdieMSaei

der Ertrinkenden sei, ob dieselben ersticken, blos ads

Mang;«! an Luft» oder durch das £indnn£en des Wa«*

serft hl Luftrßlire und Limgett u. ^. w.» wieil ich dieie

Erörterung hier für unfruchtbar halie.

Ich WiH vielmehr hier nur verrachen, die Teifsdiie^

denen, für den Gerichtsarzt wichtigen Veriiältnisse, un-

ter wekhen' man Leicheii im Wasser findet, ku specia*

lisiren, und die Entscheidungsgründc und Beurtheilungs-

mittel, welche sich unter diesen verschiedenen Verhält«

nissen' demselben darbieten, anzugeben.

Auch dieser Weg ist bereits betreten worden^ z. B.

Iii neuere^ Zeit von Braehy allein mehr in Beziehung anf

die verschiedenen Todesarten E r t r i n k eu d e r , während

ich blos das als gegeben anznndimen gedenke^ dass

die Leiche im Wasser gefunden worden ist, und als

Aufgabe betradite, %n ermitteln: wie ist der Mensch

gestorben, den man im Wasser- geftmden?

Wenn ich mich an die Besprechung einer von den

nofeiibelslen GeriditsSirzten vielfoch behonddten Frage,

vom practischen Gesichtspunkte wage, so kann man

verlangen, dass ich nachweise, dass ich durch eine

reiche Erfahrung da/Ai berechtigt sei. Deshalb führe

ich an, dass ich seit 26 Jahren Gerichtsarst in drei

verschiedenen Bezirken war, welche ««mmtfich ^ vom

Khein begrün z.t und von mehreren kleineren Wässern

dnrcltoossen waren, dass daher dne £^rosse Zahl von

Leichen, welche man in dem Wasser gefunden, zu me\-

.ner anvüichen. Untersuehong kamen, ron Leichten, welche

in <tem verschiedensten Zustande und unter den mau-

nigfaltigaten Verhittntssen isus dem Wasser gesogen
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\\ uideii. Mehrfach wurde ich auch aufgefordert, Begut-

aditviigeii anderer GeriehUarzte, über die Todesari im

Wasser gefondener Peraonen, zu beuvtlieilen, wobei ich

denn öfters faad» dass diese von anderen GrnndaäUen

alft icb ansgingen* Eikdlieb ist mir det Fall TMgekoai*

men, dass nach einem höchst traurigen, allgemeines

Anfsehen und Entrüstung erregenden Ereignisae) die

Wahrheit und Unparteilichkeit meines Ausspruches, da-

hin lautend: dass ein todt ans dem Wasser gelegener

Mensdi kdne Veilelzungen und Erscheinungen an sich

trage» welche darauf hinwiesen » dass er eines anderen

Todes, als den des Ertrinkens gestorben sei, (freilich

von unberufenen Personen) verdächtigt, und dadurch

in einer bewegten Zeit Misstrauen gegen mich erregt

wurde.

Es war dies folgender schrecklicher Fall. Im Jahre

1848, in einer Zeit, wo eine grosse Aufregung und

feindliche Spannung zwischen der Garnison der Bundes-

festung Mainz und einem grossen Theile der Bevölkerung

dieser Stadt herrschte, wollte Müitair drei Bursche, welche

auf dem Rhein in einem Kahne zn entfliehen suchten, ver*

haften. Diese wollten der Verhaftung, vielleicht auch

befürchteter Misshandlung, xuletzt dadurch entgehen,

das sie schnell Rhein abwärts ruderten. Als sie sich

aber hierbei der Schiffbrücke näherten, fanden sie diese

von einer Masse Soldaten, .die dort znaammengelauien

waren, besetzt, von denen sich einige mit Stangen verr

sehen, andere den Säbel gesogen hatten. Fibrebtand,

in dem Kahne sitzend, erreicht zu werden, sprangen die

Bursche dicht vor der Brücke in's Wasser, um schwim-

mend die Brücke lu passiren. Einer davon wurde an

der Brücke erhascht, herausgezogen, und ohne miss*
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haudell /ai weiden, in bürgerliche Haft gebracht, der

«weite gerieth zwischen die^ unterhalb des BrüdKe ste-

henden SdriffsmüMen, und fand dort seinen Tod; nach

dem dritten soll angeblich mit Staugea geschlagen wor-

den, und er unter Jubdruf einiger Soldaten gesunken

sein. Dieser wurde nach mehreren Tagen aus dem

Wasser gezogen und von mir gerichtsärztlich seciit*

Bei der Seclion landen sich keine Spuren von,

während des Lebens zugefügten, Verletzungen, dagegen

die Zeichen des suifocatorischen und apoplectisehen

Todes* Obgleich ich 3&wei Aerxte zu der Section eiur

geladen hatte, weil der democratlsch gesinnte Thcfl der

Bevölkerung, dessen politische Richtung und Ansichten

ieh nicht theüte, zu Miastrauen gegen mich geneigt war,

und diese meine Ansicht über den Seclionsbefund theil-

ien, erhob sich doch das Gerücht, die Leiche habe eine

Kopftrerletzung gehabt, und diese Ansicht wurde so^ar

vor versammeltem Stadtrath ausgesprochen, angeblich

auf den Ausspruch eines Arztes, welcher die Leiche

zufällig gesehen, gestützt. — Diese angebliche Verlez-

zuttg hatte aber darin bestanden, dass eine Stdie auf

dem behaarten Theiie des Kopfes, in der Länge von

4 Zoll und der Breite von |>ZoU, von Haaren und

Oberhaut völlig entblösst war. — Nur aus einiger Ent-

fernung gesehen, und fiir Unerfahrene konnte diese

Stelle den Eindruck einer Verletzung machen. Denn

da die Epidet^mU an der Leiche, welehc längere Zeit

im Wasser gekgen, sich überall leicht abatreifien Hess,

die Cutis aber an der betreffenden Stelle völlig unver-

letzt war, und sich durchaus hebe Blutaustretung in

und unter derselben, oder in den tieferen Gebilden fand,

war sie als nach dem Tode, vermutblieh beim Heraus-
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ziehen der Leiche aus dem Wasser, durch Anstreifen

an- ekiea itskm i^öiper (Steine, Fahrbaom :u* s. w.)' eoHr

«tanden, zu betrachten. Deim eiii- in Leb^ auf diea^

Steile geCnhrtei: Schiag iiäUc, iiails er mit. einiger Ger

wak gefiibrt, Blatauslriaiuiigfy Beraten der Cittis, aicheiy

lich aber nidil Abstreifen der Oberhaut und der Haare

ohne ^esQy zur Folge haben milaMo. Doch nnii

zur Sache.

Ich werde die folgenden aieben verachiedeneii

§;ebnisse der Untersuchung von in dem Wasser gefun-

denen Lydien,- die vorkommen können^ einer näheisen

Beleiiclitung unterwerfen.

' 1, Es finden sich an einer ans dem Wasser ge-

sogenen Leiche gar keine äuaaeven Verlbtzangiea.oder

ioost verdächtige Erscheinungen; und die Section weist

'die bekannten Verättdetnngeny welche aioh bei notoriach

Erlrunkenen vorzufinden pflegen, in gröbster VoU^län-

digkeit' nach.

21 Es finden sich an einer ans dem Waaser ge^

zogenen Leiche zwar ebenfalh». äua«erlieh keine Verieft-

tmnglmn. s« w., aber die S^tion wieiat av^h die Vcraii-

derungen der inneren Organe^ weiche- mau als Zeiciien,

ida«s der Tod> des Ertrikikietts stattgefunden liabte,\an-

nimmt, entweder gar nicht, oder doch um seiir unvoU-

ständig wach.

'S. -EJ^ finden sii^K einet alis dem Wasser ge-

zogenen Leiche zwar ungewöhniiche.. Be^chaftenheit

mancher Theile, 'Verlei%nngen, ja VerstAmmelnngen an

den äusseren Theilcn vor. allein diese lassen siiJti duvcli

den Aofenthah und die Fortbewegung« im Waaser» ndefe*

durcli das Hcraus/.ie]ieu aus demselben erklären. Hier-
*

bei können sidi
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' a) die VmSmäemn^n die hü- Ettrankmii Tovku-

i^onimeii püegeu, in gr<Mi«er. Vellfitaudigkeit» oder

byrneht oder Vkroniger «nvdlaländig, adiier gar nicht

vodlndeiu . .

4« £8 finden sich an einer aus dein Weiser ge-

zogeneu Leiche Verletzungen, deren Besdhaffeoheit den

Gerichtsarzt schliessen läsatt dafts «ie während des Le-

hens ,%9k9k$nieii und, Aiä aber itttj|e«wungen durdi den

8Uui% in s Wasaer erklärt werden künueu» und a^wa?

€0 «eben .volktandigftm ZuBtande- der Organe, wie

» bei ErUuuktueu,

h) neben mehr oder weniger unvoUstäq^igepn Bei-

fande.

, £s hkdm #di m' mn^r «ms dem Waaser gft

:£ogenen Ldche Verletzungen, welche ihret BeschaQeii«-

h^it naiib.zwar .währcuU de$..Lel>^ .i^^staiiden sind»

w^hg >,mdk 'niehV. iwch eintto SlUrz in'j» Was»er zu

crkl.iren sjncl, welelie aber an sich auch nicht ii^ S^ude

«i«d». 4kn- Todi eiiea- |Aeii$«)i^ti ti^beissvfütirair .odfer

auch nur vveseutUch zu be[t>itleru, neben dem Ergehr

d^r .Section» yn» be| o) A^er jb) oben».

I
(i» . finden äich tan' ans dem Was^r gezogcaiep

lieicii^n: Vfwli^t^w^Qi^ .yteldKie ü)rej:.Be&chd0eohQit naqh

w&fat>cnA des..Lf$bM e|itfttaiid«ii siadi nnd «ichl ^cdh

leinen i^tliri» ui'ft,Wasser erklärt werden können, nnJ

welche' %war , m sMi im T^d Aicht zur folge haben

müssen oder %u haben pllegen, deren Belli iugung.^b^r

den. StctfachennmUiitedef . in cjiwsfi ^uatanfl . zeitw.eUer

Betäubung zu versetzen vernniag, oder Welche auch hau*

Qg.wit «olcb^ £kiwiKkimgl)n. und . aaatopiisch. ui4;hi

nuch^eisbafto y^rioidefimgc» im Inneren verbutidAQ
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ftdn kennen» w<Mlfnrch der Tod dnes Men«chai bewirkt

werden kann« Oabei finden sich

a) die inneren Organe in dem Zustande» wie maa

ihn ab Folge des Todes des £rtrinkens be-

trachtet;

h) die Zeichen des Todes des Ertrinkens sind un-

vollständig oder mangeln*

7. Es finden sich an einer ans dem Wasser ge>

zogenen Leiche solche während des Lebens zugeüigte

Verletzungen, welche den Tod nothwendig zur Folge

haben mussten, oder wenigstens ihn ott zur Folge

haben*

Ich werde nun diese sieben verschiedenen Ergeb-

nisse der Untersuchung, nebst den daraus zu ziehen-

den Conclusionen, etwas naher eiorlem. — Zuvor muss

ich jedoch bemerken, dass ich, wenn die äussere Un-

tersuchnng der Leiche die sti6 1., 2. und 3. aufgefiUir-

ten Ergebnisse liefert, in meiner gerichtsärztUchen Pra*

xis dne Section der Leiche nur dann iForgenommeu

habe und vornehme, wenn die Untersuchungsbehörde

besondere Gründe zu deren Vornahme hat) d« h. eiM

vollständige Investigation geboten hält. Denn oft wird

in unverdächtigen Fällen die Leichenbesichtigniigp nur

als legale Form angeordnet; der Gerichtsarzt ersdieini

nur als Hülfsbeamter der Untersuchungshehörde, und

hat deren Zwecken zu dienen, nidit aber selhslstihi-

dige, wissenschaftliche Untersuchungen vorzuneh-

men. — Die Vermeidung nicht besonders indieiiter,

gerichtlicher Leichenoünungen wird aber gewissermaas*

sen zur Ehrensache, da nach der Grossh* Hess. Medi-

cinalordnung die gerichtsärxtliclien Functionen beson*

ders honorirt werden, und zwar die Sectionen weit
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höher, als die hlossen Letchenmsp^clloTieii. — Im AlU

gemeiiieQ und wo keiae äusseren Spuren einer ande-

ren Todesursache vorKegen, lägst sich auch wohl \m

im Wasser gefundenen Leichen der Tod des Ertrinkens

voraussetzen^ und ohne Spuren stattgefiindener Gewalt*

that etwa nach Vergiftungen forschen zu wollen, würde

sidier m weit Cähren* Bei einer grossen Zahl von

Leichen schliessen ohnedies die Umstände, unter denen

sie gefunden werden , jeden . Verdacht eines stattgefun-

denen Verbrechens ans; die Kleidung cfaaracterisirt die

Geiundenen als Schiffs- oder Flossknechte; es sind

nackte Leiche« sur Badezeit ans dem Wasser gezogen

worden, oder die Personen werden als solche erkannt,

die Tor Zeugen verunglückt wären;

Anders ist es aber, wenn ich als Aufgabe betrachte,

* vom wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus bei

einer aufgefundenen Leiehe die Todesursache zu ermit-

teln ; hier wird fast nie der äussere Befund ausreichen^

und die Section< fast immer zn Hülfe genommen wer-

den müssen; und es muss daher bei dieser Erörterung

der Znstand der inneren Organe^ wie sich solcher bei

Ertrunkenen findet, mit in Betracht gebogen werden.

Ad 1* Gegenstand der Untersuchung ist

eine aus dem Wasser gezogene» unverletzte

Leiche» bei deren äusserer Besichtigung sich

keine verdächtigen Erscheinungelt finden« und

bei welcher die Section die bekannten Verän-

derungen, welche sich bei notorisch Ertrun-

kenen vorzufinden pflegen, in grösster Voll-

ständigkeit nachweist«

Es ist bekannt, dass man hti notorisch Ertrunke-

nen, in den zur positiven Beurtheilung günstigsten Fäl-
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leiiy eine Rdhe von Veränderungeii in soldief VoHstSn*

digkeit fiodet« dass auch da, wo die Todesart nicht

durdb Zeitigt» erwiesen ist, ein ziemlieh bestimmter

Ausspruch, dass der fragliche Mensch den Tod des Er-

trinkens gestorben sei^ gerechtfertigt erscheint.

Was die äussere Besichtifi^ung betrifft, so

kommen als bestimmter untearstüta^nde Zeichen in Be-

tracht:

a) Die sogenannte Cianseha.ut.

Diese wird um so vollständiger sn erwarten sein^

|e kälter die Temperatur des Wassers war, als der Ver-

lebte in dasselbe gerieth, und je höher die Tempevninr

des Körpers in diesem Momente war. — Die Gänsehaut

ist äwar kein positives Zeichen dafür, dass der Menscht

bei dem sie sich findel, lebend in's Wa SS er gekom-

men sei» sondern nur dafür » dass derselbe piö tät-

lich ans einer wSrmeren in eine kältere Tenl-

peralur gerieth; indessen steigert sie doch die

WahrscdieulUGbkeit, dass eun Mensch lebend in's Was^

ser geralhen sei, l^ei sonst unterstützendem Befunde.

.Auch giebt. es FäUe, wo sie als noch .wichtigeres

Moment zwr Beurtheikuig der Todesart auftritt; wenn

nämlich Kinder von einem Alter^ welches eine seibst-

ständige Bewegung noch nicht gestattet» todt im Was-

ser g^fun4^n werden. — In diesem Falle mnss natüii-

<lkk immer eine Legalstetion vorgenommen werden» *

auch wenn sich keine aussereii VerleUuugen an dem

Körper finden«'
'

Mir ist St. B. ein FaH vorgekommen, wo Im Win-

ter ein Kind todt in einem Bache gefunden wurde» Uas

Kind war einige Wochen alt» hatte noch unverdaute

Kabcungsmittei (Milchbrod mit iVlilch gekocht) im Ma-
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gen, und zwei in ein zusammengerolltes Stück Seiden-

«eug gewickelte I grosse Nadeln. ^ Es war das Kind

f eKr warm bekleidet, und hatte dennoch am ganzen

Leibe eine Gänsehaut. Hier war die Gänsehaut ein

wichtiges Zeichen dafür, dass das Knd lebend in'a

Wasser gekommen sei, denn bei einer sehr warmen

(doppelten) Bekleidung konnte durch ein blosses Ver-

bringen in kälterer Luft niclil das Entstehen einer so

aufigebreiieten Gänsehaut erwartet werden« Die übri-

gen Zeichen des Todes des Ertrinkens , d.h. des suf-

foeatorischen, und hier zugleich des apoplectischen To-

des (wenn auch ohne Wasser in Luftröhre und Lun-

gen), fanden sich bei der Section. Die Zeugrolle mit

Nadeln, die map dem Kinde in den Schlund gescho-

ben haben musste, wies offenbar auf eine verbreciieri-

sehe Absidit hhi, die aber dadurch^ dass die Rolle, ohne

Verletzungen zu bewirken, in den Magen gelangt war,

nicht erreicht word^ war. £s war also anzunehmen»

dass das Kind lebend in'»- Wasser gelangt und dort

den Tod des Ertrinkens gestorben sei« Die Mutter

wufde zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Terurtheilt.

b) Die eigenthümlicli iaiüge und runzelige Beschaf-

lienheit der Haut an der inneren Seite der Hände, auch

der Zehen, neben käseweisscr Farbe derselben uiiil ein-

zelnen esLcoffürteu Stellen. £s beweist diese Beschaf-

fenheit 'zwar Nichts fiir die Todes art, aber dodi,

dass die Leiche längere Zeit im Wasser gelegen habe.

e) Fremde Korper, wie selche am Ufer oder auf

dem Grunde des Wassers, aus welchem die Lei« he ge-

Bogen wurde, gefunden werden, wenn solche in den

fest geschliKSsenen Händen und zwischen den zusaui'

mengeklemmten Fingern der Leiche gefunden werden,

20*
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lassen schliessen, dass der kiirper lebend in's Wasser

kam 9 und dass im Todeskampfe und ReUungsinsüncte

diese Gegenstände ergriffen wurden. Es gehören hieilier

Schilf und Blätter von Weidenbäumen u. s. w.» welche

am Ufer des Wassers wachsen, ScUamm, Steine»

Sand u. s. w., wie solche sich auf seinem Grunde linden,

welche die Todten oft fest gepackt haben«

Die Farbe der Haut, die Beschaffenheit der Nägel,

der Stimhaut, der Pupille, der Zunge und Lippen n. 8. w«

werden zwar als nntersttitzende Kennzeichen der Todes-

art vielfach augeführt, allein ich kann nicht finden, dass

sie irgend wesentliche Momente zur Begründung eines

ürtheils darbieten.

Die Section notorisch Ertrunkener liefert in der

Regel entweder die Beschaffenheit der Organe in der

Brusthöhle, welche den suffocatorischen Tod bezeich*

nen^ und zwar am häufigsten; oder die Zeichen des

suffocatorischen und apopiectischcn Todes gleichzeitig,

(^der die Zeichen des apopleetischen Todes (d. b. des

sogenannten Blutschlags) allein, und es hängt diese Ver*

schiedenheit des Befundes von der Art des Ertrinkens,

von der Individualität und dem Körper- und Seelen/.u-

stande des Ertrinkenden, und von der Temperatur des

Wassers ab.

Ertrinkende, welche bei warmer Temperatur des

Wassers in dasselbe gerathen, welche gegen das Ele*

ment eine Zeit lang ankämpfen, dann untergehen, wie*

der an die Oberfläche kommen, sich ttmge Momente

oben erhallen, nach Hülfe rufen, wieder untergehen und

endlich erliegen,, werden nach dem Tode die bekannten

Zeichen des suffocatorischen Todes am vollständigsten

darbieten. Hier wird man gewöhnlich Wasser in dem
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MftgeDy Wasser und jene Sehaumbläsclien^ ein Gemiscli

von Wasser, Schleim und Luft, in der Luftröhre liii-

den^ hier wird man die sogenannten i>^#r^'sehen

Bläschen auf und Wasser und schäumendes Bint In

den überfüllten Lungen entdecken , und diese Zeichen

des Todes des Ertrinkens- werden noch überzeugender

werden, wenn etwa Sand der Flüssigkeil beigemischt

ist, wenn das Wasser^ in dem der Mensch ertrank, too

einer eigenthümlichen Beschaffenheit, siiiupiig, iimein,

riechend, oder von einer ungewöhnlichen Farbe ist, und

solches sich in den Luftwegen findet.

Die Bescha^enheit und Farbe der Luitruhreuhaut,

die Richtung des Kehldeckels, die Beschaffenheit der

Leber, der Gefässe, namentlich Venen des Magens und

der Gedärme, der Urinblase und andere Erscheinungen,

die man gewohnlith; um ein vollständig ausgeführtes

Bild zn geben, mit anfuhrt, sind zu wenig characteri-

stisch und constant, als dass mn besonderer Werth

darauf gelegt werden könnte.

Je kälter die Temperatur des Wassers war, je er-

hitzter der Mensch (durch Bewegung und Anstrengung,

Trunkenheit, leidenschaftliche Erregung) war, als er in

dasselbe gerieth, je mein Neigung au Congeslionen

nach dem Kopfe derselbe hatte, je widerstandsloser er

durch Schreck, Unbeholfenheit, Bekleidungsart dem Ele-

mente erlag, um so mehr werden sich die bekannten

Zeichen des apoplectischen Todes, entweder allein, oder

neben denen des sudocatorisehen Todes, an der Leiche

vorfinden. ^ Bei sehr kaltem Wasser und erhitztem

Zustande des hineiiiiallenden Körpers, namentlich bei

gleichzeitigem habüuB apophcticUM^ wird in der Regel

der Tod schaeil und rein apoplectisch eintreten.
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Der Gerichtsarzi wird sich in diesen sub 1. ver-

handelten Fällen dahin aussprechen: Es finden sieh so-

wohl aa der äusseren Uberilächc des Kwpers, als in

seinen hineren Höhlen (in der oder jener Vollständigkeit)

diejenigen Erscheinungen und Veränderungen, wie man

sie bei notorisch Ertrunkenen ^ je nach Todesweise»

Constitution, Temperalur des Wassers u. s. w ., ge\><»hn-

lich findet, dagegen gar keine Merkmale und Verände-

rongen, welche auf eine andere Todesart, als die des

Ertrinkens hinweisen, es lässt sieti also annehmen, dass

der Mensch den Tod des - Ertrinkens gestorhen sei

Ad Es finden sich an einer aus dem
Wasser gesogenen Leiche zwar ebenfalls äus-

serlich keine V erletzungen, aber die Section

weist auch dfl Zustand der inneren Organe,

wie ihn gewöhnlich der Tod des Ertrinkens

hervorzubringen pflegt, nicht vollständig oder

g ar nicht nach.

Hierher geliören eigentlich schon die Fälle, wo

sich die Zeichen des am häufigsten eintretenden suffo-

catorischen Tocles nicht finden. Aber mitunter fehlen

auch die Zeichen des stattgefundenen ßlutschlags. Es

ist nämlich bekannt, dass auch notorisch im Wasser

umgekommene Personen aufgefunden werden, bei denen

die anatomische Untersuchung gar keine materiellen

Veränderungen als Ursache des Todes nachzuweisen

vermag. Man nimmt in solchen Fällen an, dass diese

Mensebeu an der sogenannten apoplexia nervosa, au

reiner Nerrenlähmung gestorben seien.

Ein solcher Befund wird dann am leichtesten an-

zimehmen sein, wenn ein Mensch in höchster Verzweü:-

* lungi nach Ertragung der hödisten Sedenleiden^ durdi
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lange geistige Kämpfe erscbßpft, gewiMermaassen scbon

halb diesem geistigen Leiden erlej^cn, im Wasser de«

To4 snciit. Hier geht der Tod rein vom JNervensy*

0teme, gewisBennaassea vom Geiste aus, ähnlicb wie

manchen /.um Tode verurtheilten Verbrechern, wel-

che sich in höcfaater. Ersehopiong, in kÖT|>erlicher wie

geistiger Vernichtung, dem Schwerte darbieten, wo viel-

leidii die bleeae Berührung des tödtenden Eisens' hin-

reichen würde, den Tod lu bewirken.

Manche ^chriftsteUar beEweifeln das Vorkommen

dietier Todesart hei Ertrinkenden. Ich kann es wn des^

halb nichts als mir auch Erhängte im Untersuchung

gekommen sind, welche nach langer Geistesqnal,^ einer

langen Heihe von Leiden und Missgeschicken erliegend,

steh selbst erfaüngt hatten » and an deren Leichien sieh

weder die Zeichen dvn snÜncatorischen, noch des apo-

plectischen Todes fanden.

Werden aber bei der Leiche eines todi im Was-

ser gefundenen Menschen die ii^rscheinungen und Ver-

änderungen, welche der Ted des Ertrinkens hervorsn-

bringen pßegt, gar nicht gefunden, so ist es angemes-

sen» fl^us den Acten oder dnreh mündliche Mittheilnngen

der Untersuchungsbchurde vai ermitteln, ob Grund zum

Verdachte' ^ines begangenen Verbrechens vorliegt, und

welche Lebensverhaltnisse und Erlebnisse dem Tode

•vorattfigegangen waren. Bei Mangel aller Verlettnngen

und aller Hinweisungen auf ein etwa begangenes Ver-

brechen, hätte der Ausspruch des Gerichtsarztes zu

lauten: Die Todesursache ist durdh die Besichtigung

und Seclion der Leiclie nicht ermittelt worden; es fin-

det sich aber an deir Leiche srucfa nicht die geringste

Spur einer erlittenen Gewaltlhat vor. Da aber erfah-
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ruogsgeiuass niitualer bei Leichen notoriseh ertrunke-

ner Personen sich weder die Zeichen des suffocatori-

8chen, noch die des apoplectischen Todes, überiiaupt

gar keine solche pathologischen Veränderungen £nden,

die als Ursache des eingetretenen Todes geltend ge-

macht werden konnten« so steht der Annahme, dass

der Mensch dennoch den Tod im Wasser und durch

das Wasser geiunden haben möge> kein wissenschafUi-

cher Grund entgegen.

Ob dabei stets, wie man angegeben, eine charakte-

ristische .Blässe des Gesichts > rnhigey hängende Züge,

herabhängender Unterkiefer, Blutleere im Kopfe, colla-

hirte, blassröthliche Lungen u* s. w. zu finden sind,

mochte ich sehr bezweifeln, und scheinen mir diese Er-

scheinungen mehr einer theoretischen Speculation, als

der practischen Erfahrung ihre Anfiihnmg zu ver^

danken.

Ad Es findet sich an einer aus dem
Wasser gezogenen Leiche z.war eine unge-

wöhnliche Beschaffenheit mancher Theile,

Verletzungen, ja Verstümmelungen 'an der

äusseren Oberiiäche des Körpers vor, allein

diese tragen in ihrem Aussehen keine Zeichen

an sich, dass sie während des Lebens entstan-

den. seien, vielmehr lassen sie sich durch, den

Aufenthalt und die Fortbewegung im Wa^ber,

oder durch die Art des Herausftiehens aus

demselben erklären.

Auch hier können sich entweder die gewichtigsten

Zeichen des Todes des Ertrinkens vorfinden, oder sie

können mehr oder weniger vermisst werden.

Um hier vrtheilen zu können^ ist es fiir den Ge*
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richti»ar2bt wichtig, zu wissen^ welche Veränderungen au

dem Korfier durch emen längeren Aufenthalt im Waa-

ser, und die doiL ihn treffenden Einwirkungen hervor-

gebracht werden können, und ich erlaube mir, die stu-

fenweisen Veränderungen, welche ich durch Erfahrung

kennen gelernt habe, hier zu beschreiben«

Die erste charakteristische Veriindening ist die,

dass die Haut der Hände und auch der Fusszehen auf

eine eigenUiumliche Weise verschrumpH:« Es bilden

sich eine Masse Falten, Erhöhungen und Vertiefungen,

und ^ die Farbe der Haut wird weiss wie Käsematten,

einzelne Abschilferungen der Oberhaut finden dabei

statt. — Die Haut des übrigen Körpers ist nicht run-

zelig, hat aber meist ein sehr bleiches, weisses Ausse-

hen; .unter begünstigenden Umständen findet man die

griesartigen Hervortretungen auf derselben, besonders

an Hals, Brust und Armen, welche man als Gänsehaut

bezeidinet. Bei etwas längerem Aufenthalt, natürlich

am frühesten bei höherer Temperatur, bilden sich Tod-

tenfiecke, zuerst auf der Rückseite des Körpers, so wie

da, wo der Hals in den Thorax übergeht^ und an den

Seiten des Unterleibes. Noch später beginnt die Horn-

haut . etwas trübe zu werden und kleine Fältchen zu

zeigen; weisser Schaum tritt namentlich bei Bewegung

der Leiche aus Mund und Nase. Dieser Schaum wird

später röthlich, endlich fliesst blos stinkende Jauche

aus. Die Epidermis fangt an, durch Reibung leicht los-

zugehen; dieses nimmt bei längerem Verbleiben im

Wasser immer mehr zu, es bilden sich blasige, grös-

sere und kleinere Erhebmigen, die mit röthlicher Flüs-

sigkeit gefüllt sind, und beim Eiilkleicicu streifen sich

grosse Stücke der Haut ab« Der Bauch und die Ge^
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fiilaiien taugen an^ .sich aiil'^utreibeit. zuerst der Hoden*

Mck» später mieh der iteit. Noch spiter sdiweUoi

Nase, Lippen und Augenlider an, und das Gesicht nimmt

um so fi'ülier eine bläuliche bis sehwan&UMW Färiiiing

an, je mehr das Licht» Mnentiich Smnwnsfraliieii , aof

da:»2)eibe eingewirkt haben. — Die Epidfrmis löst sich

später am ^«sen Kärper m ^iroasen Lappcb ab,

und die der Hände streift sicli wie Handschuhe ab.

An dem Unterleibe bilden sich abwechsdiMl dunkdr

blaue und grünliche Flecke. — Im Anfang ist die Haut

unter der abgestre^en EpidmmU noch röthlich* weiss,

später nimmt sie eine dttnkefarothe bis brami-rothe

Farbe an^ und die Uautvenen schimmern als noch dunk>

lere Stränge dorch. — ADmaüg schwillt das Gesicht

imiiier mehr^ bis zur Monstrosität auf, die Kopfsehwarte

trennt sich vom onterliegenden Knochen and bildet bk»

fiige Erhebungen, Kopf- und Barthaare gehen sus.^ Auch

im Zellgewebe des Halses, ThorajL nnd endlich der Ex-

tremitäten entsteht smiehmende Gasentwiekdimig, der

Körper nimmt bedeutend an Volumen zu, wird speci-

fisch leichter als das Wasser, und schwinmit auf, ja

Auiii Theii über der Oberfläche desselbeii, wodurch die

dem Lichte^ namentlich den Sonnenstrahlen, exponiite,

meist vordere Seite desselben, «n wahrhaft negerarti-

ges Aussehen bekommt, natürUeb nur die unbekleideten

Tbeile. — Nunmehr' gehen die Nägel der Hände und

Füsse Jos; ciie autgetriebeuea Theile bersten hier uud

da, auch die Kopfschwarte ^ und oft löst letsterd sich

bis zur völligen Biosslegung der Sehädelknochen ab ; die

Augäpfel yerschmmpfen, Lippen, Nasenspitze,.Augenlider

maceriren los, eben so Stücke der Cutis, und endlich

ganze Muskelmassen, so dass hier und da die Knochen
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siclitbar werden; »die Finger und Zehen fallen ab, und

gleichzeitig beginnt die Verseifung des Fettes und der

Haut! — Bei längerem Verweilen im Wasser verlieren

die Geftsee in den HdUen des Körpers exosmotisch

immer mehr ihren Inhalt , dagegen sam^ielt sich hier

und da unter der CuiÜif namentlich im losen Zellgewebe

am Halse, unter der Kopfschwarte und in der Umge<

Imng dar Augen- sehwam-blaue blutige Flüssigkeit, und

bildet blasige Auftreibnngen; dieses Blut ist zwar ge

wöhnlich flüssig» doch mitunter auch theeraitig geron*

nen. Die grossen Blntleiter in der Schädelhohl^ behal-

ten am längslen ihr ßlul ; das Gehirn selbst vmvandeli

sieh in einen röthliehen Brei, die Longen werden welk,

weich, zusammengefallen^ endlich zerfllessend; sciiwarz-

blani, das Herz liraun*roth und weich, die Leber roth-

braun, die Milz schwarz-blau und beide immer weicher,

die aufgetriebenen Gedärme werden erst roth, dann

braun -roth, endlich schwärzlich und immer mürber.

AUe diese Veränderungen treten je nach Witterung

nnd Jahresseit in verschiedener Sehneiligkeit ein, in

fliessendem Wasser langsamer, in stehendem schneller.

Im Sommer werden die Weichgebilde mehr macerirt,

im Winter tritt mehr Verseifiiiig
, V'erlrocknung und

kalkartige Incrustation ein, und ich habe Leichen ge-

sehen, die im Winter viele Monate Im Wasser gelegen

hatten, und ganz trocken, äusserlich verseift, mit vielen

kalkartigen Incmstationen bedeckt' waren, und sehr an

Volumen verloren hatten. Der Zusammenhanff war

sdir vermindert, und hier und da standen die Knochen

hervor.

' Das Urtheil, wie lange eine Leiche im Wasser ge-,

legen haben möge, kann demnach nur mit Rücksicht auf
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die Tempmtur^ welche in den leistverfloMenen Tagen»

Wochen, ja Monaten geherrscht hat, abgegeben werden,

und die Fähigkeit« dieses aus der Gesammtheit der

Veränderungen annähernd genau zu bestimmen , wird

nur durch grosse Uebung erlangt, £jS ist bekannt, in

wie verschiedener Zeit Menschen » welche auf dem

Trockenen gestorben, in Fauhiiss übergehen, ohne dass

dies immar durch die vorausgegangene Krankheit er-

klärt werden konnte; etwas Aehnliches findet bei den

im Wasser verweilenden Körpern Statt, und vor weni-

nigen Wochen ist mir erst eine Leiche, die nur drei

Tage im Wasser gelegen halte, vorgekonimeu, bei wel-

cher Entstellung nnd Zersetzung enorme Fortschritte

gemacht hatten.

Ancfa die Triebkraft» Seichtigkeit oder Tiefe des

Wassers und die ihm eigene Temperatur muss berück-

sichtigt werden.

Leichen 9 welche eine Zeit lang im Wasser gele*

gen haben, verändern sich nach dem Herausziehen an

der Luft sehr schnell, namentlich wenn sie von den

Sonnenstrahlen getroffen werden, und es sind mir Fälle

vorgekommen > dass Leichen, die mit fast natürlichem

Aussehen aus dem Wasser gezogen worden waren, in

wenigen Stunden sich an der Luft bis Lm Unkenntlich-

keit verändert hatten. Namentlich treibt sich oft der

Kopf schnell auf, die Haut des Gesichtes wird blau, )a

schwarz-blau; die Augenlider erheben sich zu schwarz-

blauen Halbkugeln, die Lippen werden zu liicken Wür-

sten, im Zellgewehe unter der Kopfschwarte und am

Halse bilden sich Blutaustretungen, und oft schwillt in

kurzer Zeit der Kopf zum Doppelten seines Umfanges

an* Deshalb ist es sehr anzurathen^ die Untersnchun-
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^etk solcher Lricben in()glich8t bald nach dem Heraus*

2iehen aus dem Wasser vorzunehmen.

Eine andere Reihe von Verandemng^en wird an den

Leichen durch die Fortbeweguog in iiiessendem Wasser

bewirkt, nnd es sind diese nm so hedeutender, je ra-

scher das Wasser fliesst^ je unebener, rauher, felsiger

der Grund des Flusses ist, nnd je mehr eotlidirende

Gegenstände sich dem sich forlbewegenden Leichname

entgegenstellen.^ Häufig, ja meistentheiis treiben die

Leichen grossere Strecken im Wasser fort, sie werden

gewissermaassen, und meist mit nach unten gekehrter,

vorderer Fläche, über den Grund des Flusses hinge*

schoben. Hierbei wird dann die Haut hervorragender

Körpertheile abgeschunden, am häufigsten die Epider^

tnis auf der Stirn, diese, ja die Cutis auf dem Nasen-

rücken und bei unbekleideten Leichen oder nach durch-

geriebener Hose die Haut auf den Kniescheiben, mit-

unter bis auf den Knochen, wobei sich die die durch-

geriebene Stelle umgebende Haut durch das Eindringen

fremder Kcirper löst, tascbenartige Lappen bildet, in

welche sich kleine Steinchen, Sand u. s. w. festsetzen.

Die excoriirten Stellen im Gesicht laöüeii oft dünne,

blutig ge&rbte Flüssigkeit durchsickern, namentlich

wenn die Leiche bewegt und erschüttert wird.

Sind EBndemisse im Wege der Leiche, Mühlwehre,

Schiffsmühlen u. s. w., oder schwimmt treibendes Eis

auf dem Flusse, so' können dadurch bedeutende Zer-

reissnngen mid Zerqnetschungen der Weichgebilde, ja

selbst Knochenbrüche bewirkt werden.— Endlich kön-

nen auch an der Leiche während ihres Aufenthalts im

Wasser Verstümmelungen durch Thiere, Fische, Was-

serratten u. s. w. bewirkt v^erden^ namentlich wenn die
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Fäiikiiss weiter fortgeicbritteii« leb . jb«^be Lckiea ge-

scliL'ii, an (leiiei) die Augapiti uud Augeuli«let . <lie Na-

senspitze, die LippoDi die zwisehen den Zilneii hervor-

ragende Zunge abgefressen waren.

In ailen dicüen Fällen sind die verleUien TheUe

welk, es ist keine Sfinr von Geschwulst, eatzündlicfaeni

TwrgoTi JUiulausiretung iu der Liugebiing zu bemerken»

und neben dem Anssi^n weisen die Umstände und

Localitäten auf die Eulbleliuiig^vveise der VeileUun-

gen hin.

Zu berücksichtigen ist endlich die Art, wie die

Leicheu aus dem Wa&ser gezogen wurden* Oft wird

dabei mit unbesehreiblicher Rohheit verfiedireny und es

giebt Menschen^ die eine Art Bravour durch Misshand-

long eolcher Leichen zeigen wollen, wie ich denn oft

nur durch die ernsteste Einrede eine sclioneiuie Handha^

bimg erwirken konnte. Gelier werden die Leichen mit

Schallhaken oder Fahrbäumen im Wasser fortgestossen

oder herausgezogen» und dadurch, da diese einen Ha-

ken tmd eine Spitze haben, leichtverletzt; ^Leichen

werden auf die roheste Weise über deu steinigen Üfer-

raad gezogen, ja von den Fmdem oder Vorübergehest

deft auf bosliafle und muthwiilige Weise verletzt —
Oft finden Schifiier und Fischer Leichen » berauben sie

des Inhalts ihrer Taschen und überlassen sie dem' Ele-

mente wieder, um nicht in Verdacht der Beraubung zu

kwimmen, und auch hierbei könnte Verld;zungen ent-

stehen« — Alle, diese Fälle sind mir wiederholt vorge-

kommen, und der Geriehtsarzt muss an 4<^en Möglich-

keit deuken, dannt er nicht einer solchen Art entstan-

dener Verletzung mit Unrecht einen £influss auf den

Tod zuschreibe.
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Je wahrscbeinlicher durdi die LocalitateD, durcii

bekannt gewordene Vorgänge beim Herauszieben o. s. w.

dk EnUteiiiuig der Verletzungen auf die oben angege-

bme Weise wird, je charakteristischer zugleich das

Ausaehen derselbeu ist, um so weniger winl der Ge-

ncfataarst schwanken» zumal wenn die Section jene Ver-

änderungen, welche am sichersten den Tod des ErUiii-

kens jcharakterisiren, nachweisl. SoUten sieh abier -zu*

fällig in einem solchen Falle die Zeichen des Todes

des Ertrinkens gar nicht J&nden, so darf der Gerichts-

ant -doch nicht positiver in seinem Ausspruche sein,

als der Befund rechtfertigt; er nuiss auf die Möglich-

keit, Wahrscheinlichkeit, ja Gewissheii, dass diese Ver-

letzungen nach dem Tode erst entstanden seien, hin-

wrisen» und auch sich darüber aussprechen, ob die

vorgefundenen Verletzungen, falls sie wahrend des Le-

bens zugefügt worden wären, Ursache des Todes hat*

te* werden können.

Ad 4« £s finden sich an eiuer aus dem
Wasser gesogenen Leiche Verletzungen, de*

ren Beschaffenheit schliessen lässt, dass sie

walireBd des Lebens eutstandea seien, . die

aber ungezwungen durch einen Sturz iu's

Wasser erklärt werden können, und swar

,'
. a) neben dem Zustande der inneren Organe, wie

ihn der Tod des Ertrinkens zu erzeugen pflegt;

h) tteben mangefaideii Zeichen des apopiectischen

und suffocatotrischeu Todes.

Hierher giehöreii voir^ügKch Qm^tsehungsbeuleii ani

Kopfe, mit Blutcrgiessung unter die Kopfschwarle, ja

unter die fidba aponstr^lifia, iJeinere oder grossere

Quetschungen oder Quetschwunden im Gesicht. — Ge^
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sckwiibt und Blutmiteriaiifnn^ charakterisireii solche

Verietzungea als wäiirend des Lcbeus eiitstaiuleH} und

fe bedeutender sie sind, um so eher kann die Frage

sein , ob sie Ursache des Todes waren. — Man wird

hier alle erforschbaren Momente berikcksichtig;en mes-

sen, die Walirsclieinlichkeit, davss ein Mensch springend

in dieses Wasser gerathen konnte^ ob dasselbe niiAt

sehr tief ist, Steine, Felsen sieh aüf seinem Grunde

beiladen, ob in der riäbe des Ufers Pfähle eingerammt

sind, und zugleich' ob die Verletzungen sich an solchen

Stellen befinden, welche bei einem in's Wasser Sprin-

genden oder Fallenden am leichtesten ansehlagen. Je<

denfalLs muss der Gei iciitsarz,t die Bedeulendheit der

Verletzung an sich würdigen, und nicht, wie mir vor*

gekommen, aus dem blossen Vorhandensein einer Quet-

schungsbeule auf einen gewaltsamen Tod ausserhalb

des Wassers schliessen.

Je vollständiger die gewöhnlichen Zeichen des To-

des des Ertrinkens vorhanden sind, um so eher wird

anzunehmen sein, dass die Verletzungen ein blosses

Acceuorium sind^ um so mehr, wenn sie sich an den

Stellen befinden, die aiu leichtesten anschlagen. Wird

eine Leiche in einem Fluss gefunden, der überall hohe

- Ufer und einen steinigen Grund, bei nicht sehr grosser

Tiefe, hat, so wird die Erklärung der Verletzung durch

einen Sprung oder Fall sehr nahe liegen, was natürlich

nicht der Fall ist, wenn man eine Leiche in einem

Teiche mit flachem Ufer und schlammigem Grunde

findet. Auch Schiffer schlagen, in's Wasser fallend,

leicht am Bauehe des Sdbiffes an, und ziehen sich Beu-

len am Kopfe xu, auch werden solche öfters von dem

Seile, an dem die Pferde ziehen, bei Unvorsichtigkeit
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kl*« Wasser gesehkudert, und tragen dann inituni^

^^T«ftf»« HauUbBckilfeningen im Gesichte an meb» Alle

diese Verhältnisse werden ku berücksichtigen sein und

die Bedentun der Verietzun^, wenn ik^ Zeichen des

Ttnles des Ertriniccns vorhanden sind, auf ein Minimum

tedociren. Finden sich dagegen diese Zeichen «ntwe«

der gar nicht^ oder nicht in hohem Grade vor, so wird

die Verleizvng allerdings den Verdacht einer begnnge«

nen Gewaltthat erregen. Der Gerichtsamt aber mttsite

sich deniu)cii darauf beschränken ^ auszusprechen: £s

iit eine Verletzung an der Leiche vodianden, welche

während des Lehens entstanden ist; diese an sich kann

aber den Tod nicht- bewirkt haben > ja- sie kam hlos

durch den Fall in's Wasser entstanden sein. Der Zu-t

stand der inneEfft Organa, wie ihn der Tod dorch £rt

tsndcm hervorzubringen pflegt, ist zwar nicht yorhan-

den, allein es giebt aneh Fälle ^ wo b^ notorisch £r^

tnmkcnte die zuverlässigsten Zeichen des Todes des

Ertrinkens fehlen. — Die Section hat die Ursache des

Todes nicht auszumittela vermocht*

Ai ^ Es finden sich an einer aus dem
Wasser gezogenen Leiche Verletzungen, wel*<

che ihrer Beschaffenheit nach während des

Lehens entstanden sind, welche dnrch, einen

Sturz in's Wasser nloht erklärt werden kön-

nen, welche aber auch an Sioh nicht im Staude

sind,, den Tod eines Menschen herbeizuführen,

oder auch nur w e sentlich zu heiörder u, neben

dem Befunde, wie oben bei a, oder 6«

Hierher rechnen wir kleinere oder selbst grossere

Schnittwunden an. Stellen, wo keine edlen Tkeile ver*

letzt ifreiden, Quetscfaungsbenlen an verschiedenen Thei«

B<* UL Hfl. 2. 21
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I» des Runipfes, oime Verlet£iiiif|fii oder Jaattkh«ft<e

Veränderungen der iaoeren Tiieiie^ Haulexcoriationen

und kleinere gequcUekte Wunden an Stellen» die

eineru 8lui/-e nicht exponirl sind u. w. Solche Ver-

leii&ungen> wenn sie audi keinen £infla8S auf den er-

löstes Tod üben konnten, erwecken den Vcrdaebt,' daan

dem Gerathen in'a Wasser ein Kampf vorausgegangea«

und daas der Verleb durch fremde Gewalt in's Was-

ser geworfen worden seL

Hier sind alle sonstigen ermittelbaren Verkaltniaae

an berücksichtigen; die Stelle des Ufers, au welchem

der im Waaser Gefundene muthmaasslick in dasseUie

gerieth, ob sieh dort viele Fusstritte, Aufwühlung des

Bodens^ wie sokhe dureh einen Kampf xn entstehen

pflegt, entdecken lassen, Blatspnren^ abgeriasene TheUe

von kleidungsstücken u. s. w., ob die kUeider der Leiche

frisch zerrissen sind» ob die Verletzungen an solchen

Thellen des Körpers sind, welche bei einem stattütiden-

den Kampfe am leichtesten Tcrletat werden» im Gesiebt,

am oberen Theile der Brust, am Halse, an den Armen,

ob sich auch Spuren vorfinden, wie solche durok hef-

tiges Krataen mit den Fingernägdn xa entstehen pfle^

gen u* a. w. .

Aber es muss auch die Beschäftigung des Vereb-

ten berücksichtigt werden, ob dabei leicht kleine Ver-

letaongen entstehen (z. B. beim Steinklopfen n. s« w»)^

und ob die vorgefundenen an Stellen äiud, wo mau äich

leicht selbst verletzt.

Mögen sich nun die charakteiistischen Zeichen des

Todes des Krtrinkens vorfinden oder nicht (angenom-

men, daas £e Verietznngen an sich den Tod nicht

bewirkt haben können )| so muss »ich der Ausspruda
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ies Gericfctsmteg* (n^beii Ermrlmin^, in' wieCnli sich

die ^]wüliiilicbeii Üeno^eicbfiii. des Todes des Ertrlnkeiu^.

4MrfiBdeK-4»de» mcM) «brauf beidwinken» .d«»s.mdli m
der Iiti6he solche Verletzungen voduiden^ welche ilirenx

AmsdiAii' BMlk wllbrcnd des-Lebens, zugefiigi suidi

che durch einen Sturz in*s Wasser nicht jentatandeti

Mitt kiliiiflii, welfhe. die Veimiithiiiig;» dass der VerlehUl

vor semem Gerathen in's Wasser einen Kampf bestaih

den» mehr^ Mkr- weniger begrüiMieny welche, .fth^r «dfl

Ursade des erfolgieH Todes. liM&t hetiechlel .werde»:

können. . . - A • -
'.

. . BedeatuigsvbUcr werden sokhe Verletxiuigeat uRen*.

sie sich an eiueni Menschen ündea> den man todt in

ciMn sell&ett. Wasser .gefiaiid6n :hat.|. 'ja welcbein eitf

gesunder, vcinürilligeri seiner Sinne mächtiger Mensch

nicht leicht ertrinken 9. sondern eus dem er sich awt.

Laichtigkat retten« luiin} z« B; in seidkfen Bieben oder.

Flüsschen und stehenden Wdssern9.ia Mistpfiitzen u. s, w..

HM»ci umss jedoeh.berüduichtigt wefeden^ Jbss.stIM

ein kräftiger IVIeosch in trunkenem Zustande in einem,

aaehieii'WjisfK efftrinken Jum, wdenok ehi eoUket md.

die vordere körperseite gefallen, in uagebchiekten Ver-

sttcheu, Mich 2tt erfaeban». leicht wiede« auf das Geflieht:

Biederfallt, bis er das Bewusstsein verliert und erstickt

. Mic .sind VäUe vorgekommesiy wo. JEklrunkene in

seiditen Wassergräben, von wenigen Zollen Tiefe» .die

aber ein etwas hohe^ üfier hatten, ertranken, und erst

neuerlich fandi ein etwas über ein Jahr altes Kind sei-

nen Tod in einem kleiuea Kübel, in welchem, seinei

Mntttt soebto ein .fosabad genotamen h4tt0^ wi in.

den es blos mit dem Kopfe gefallen war.

' idl9§eg<a erinnere Jich mich eines ¥or einigeu.a^w^,

2i*
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zig Jabrca mir vorgekomraenen Falles ^ wo ein Mana
» der' Nlhe seiner Wobnaag todi im ciaer BftstpfiitBe

gefimden wurde. Diese war an ihrer tiefsten Stelle

kaam* eidea Fum tief. Der Mann lag aof der ' Vardcr*

Seite des Körpers, der Hinterkopf ragte etwas aus der

MHt« der Pfutxe hervor, die Fusae wania gegea ihrcft'

Rand angestemmt; die Vorderarme waren in der Ali

angezogen^ daaa die Dorsalaeite deraelheu Ust die Ober«

anne Wrüfaite, und die fest geschlosseoea Häade hat»

tia Siibstanzea, wie solche auf dem Boden der Pfütze

lagen (Stroh und Schlamm), gepackt; kleine Hautezco*

riationen und Quetschungsflecken fanden sich auf der

Rückseite des Körpefs. ich war der Ansicht^ dass em
Mensch kaum selbstständig seine Arme in eine solche

SleUuAg hringea konaOi dass vidmehr dieselbe «ige*

vtfm^m dadurch erUdrt werden könae^ dass er doteh

fremde Gewalt im Bestreben, sich aus der Platze zu

eibebett, gehindert und mit Kraft aaf deren Grand nie-

dergedrückt worden sei, wotiir auch die Hautexcoria-

tioaen- and Quetschungen auf dem Rttcken sprachen«

Die Untersuchung machte es später im allerhöchsten

Grade wahrscheiaüch, dass der Mann Nachts , am &n

Bedürfnis» tu befriedigen, sich in die Ni&he der Pfatne

gekauert hatte, dass er von zwei Personen hindoge«

Stessen, mit <3ewalt za Beden gedruckt and so ertränkt

worden war.

• iidl'G« Es finden sich an einer aus dena

Wasser gezogeneu Leiche, ihrer Beschaffen-

faeit nach, während des Lebens entstandene

Verletzungen, welche nicht durch einen Sturz

in's Wasser erklärt werden können, und wel«

che zwar an :sich den Tod nicht sur Folge ha«
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ben mflss'eu oder zur Folge la haben pflegen,

deren Beibringung aber die Mensehen entwe.

der in einen Zustand «eitweiser Betüubüng zu

versetzen vermag, oder welche auch häufig

mit solchen Einwirkungen auf das^Gehirn, und

solchen anatomisch nicht nachweisbaren Ver-

änderungen in seinem Inneren verbunden sind»

dass dadurch der Tod herbeigeführt werden

kann* — Auch in diesem Falle finden sieh die- inneren

Organe entweder in dem Zustande, den man als Folge

des Todes des Ertrinkens betrachtet , oder die Kenn-

zeichen des Todes des Ertrinkens mangeln mehr oder

weniger.

Ich meine hier TorzilgUeh Verletzungen im den äast

seren Thailen des Kopfes von solcher Gestalt^ Ausfdeh-

nung ' und Lagerung» dass nicht wohl angenoimnen wer-*

den kann, dass sie durch einen Sturz erzeugt worden

sein könnten. — £s ist wohl nicht zu bezweiMn» dass

ein Mensch beim Herabspringen oder Fallen in's Was-
ser den Kopf an einen testen Körper anschlagen» und

nadiher im Kampfe mit dem Wasser noch ladge genug

leben kann, dass sich die gewöhnlichen Zeichen stär-

kerer Quetschungen» Geschwulst irod Blutaustritl hildenr

können. Solche Verletzungen werden aber in der Re-

gel nicht sehr ausgedehnt sein» sie werden meist den

vorderen Theil des Kopfes treffen.

Es könnte aber auch denkbarerweise mn Mensch

in einen Streit verwickelt gewesen sein, welcher gar

nicht im Zusammenhange mit seinem später erfolgten

Tode steht» Verletzungen am Kopfe erlitten habeti und

spater im Wasser verungUukt sein; Fälle, von denen

die Crimfaialgeschichte Beispiele liefert» und die leicht
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^hrtMten Mmm W Am HbcUodir AmH Hrase, ymä

Ifanze odct Streit im iximlkeiiea ZusUode. — Fa^licli

aber kdanoft cfai «kr mdircr^ ScUig« md de» Kopf

einen Menschen ia einen Ziiätaod xeilweiser Betäubung

Vcnetxi habe», in weldrar man üm in'» Weisser gn*

worfen, in dem er seinen Tod gefunden. Ja, es kann

denkbarerweiee die Gewalt, wekhe die anseere Ger

schwidat »nd Hntergiessung bewirkte, eo heftig gewcK

aen aein, daaa sitf nhne Verletxuogeu des Knochenge-

wiKlbte oder Zecreisaiaigen im hninrc» der Schndclhoble

Kervorznbringeo^ durch Uirnerschüiteruug tödtete und

der Verieiztn erat nach eEfelgteaa T«ide in'a Waam
geworfen wurde. Bekanntlich ist ja die Hinieiäcliülle-

rvig an eich aekaUHliiadi nicht nachweisbar» Je mehi

hei gleicher Heftigkell der einwirkenden Gewalt daa

Schädeigewöibe Widerstand lei&tet, um s« gri»66er

di» innem firachütterttng, je bichter unter dem gefiifau

ten Schlage die Scliädeikiiocheu^zersplitlcrn, um so ge-

ringer die Eraehütterang dea. Gebir»$. Attch jnir sind

Fälle vorgekommen, wo bei au.>geilehnler ZertrUnime-

mng der ScfaädeUmocheii .aneh nicht die geringste S|mr

einfr Bii«6rachütletüng zugegen Mrar, mld andei'e» da^

l^e^en« wo t^bm .hemerÄbare V erkt%uQg< des Sdiädel«

gewolhes di(e; Bfeneichen durch ffiinA'SGhtllterung, mit

«der ohne ßhitergicssung im iunern der Schädelhüh^e}

getödtet wurden.

Die gewöhnliche Wirkung's o mä chüger Schläge

anf- dein JK^pf .aber^ daas ein sehueUer Tod dieFolgci

derselben ist, sind neben der Quetschung und Bluter-

gieiisuug .ii> M«d uQter der KopfscbwAiie .und gaha 490-^

nmwotiegf Fraetnren und Fiaduren der ScblM^lknodenf.

es am U4^>. wa,4ie Giewai^ einwirJ^Cy .oder sDg!^%
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nannte Contrafissuren an gegenüber liegenden Stellen,

04ier Zerreiftsoflg grdsserer Gelasse und Blutergiessung

iii's Innere der 'Sch84elh5iiie, Lossprengen «nes Theils

der inneren Tai'el der Knochen. — Die Fälle, in denen

ohne alle Verietsung der Knoclien oder der Theile km

Innern der Schädelhöhle, ein schneller Tod durch Hirn*

evsebiliteraog erfolgt, sind verhältnissmässig seUsen.

Ein in Folge der Erschütterung des Gehirns erfolg-

ter Tod wird rieh um so eher annehmen lassen^ wenn

bei starker und ausgedehnter Queisdifing, oder bei

Quetschwunden der Weichgebiide am Schädelgewölbe^

dne besondere* lHck6 der 8chddelknochen, neben sehr

gerundeter, gleichförmiger Wölbung derselben, vorhan-

den ist, welche einen Widerstand gegen eine sdioa

sehr heflige Gewalt erwarten lassen, um so weniger

aber, wenn die Knochen des Schädelgerwolbes eher dinn

sind, wenn die Wölbung derselben keine glachförmige,

eine mehr kantige ist. Auch wird es darauf ankommen,

ob der Schlag die Seiten des Schctdets und Stdlen, w«e»

die Knochen dünner sind { i, B. die Schläfengegend),

traf, oder ob er auf die Scjiciteihöhe, auf die W6lbmig

des Hinterhauptes auffiel, wo die Knochen vermöge ih-

rer Form und Dicke auch'StftTkertnSchlfigen eher Wi«

derstand leisten.

Finden sich aber die Spuren einer auf den Scfaä-

M eingewiritt habenden, heMgen Gewah vor, so wird

natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass si^* den Tod be-

wirkte haben' können j grösser, wenn sieh die Keichen

der suffocaturischen Todesart durch das Wasser nicht

an 'der Leiehe finden; die des apoplectisehen Tode^

können theilvveise durch die Verletzung erzeugt werden.

So lange abar mit der ämsseren VeiieiauDg keine aoleher
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aMrtoinBch iiadiweubaMii Zerstörungen (der KiMiA«

und des i^diirnb und seiner Gefai>äe) verbundeä &iild^

welche positiv als Ursache des Todto be&raehlai w^*
den koiiiitii, wird der Auh£»priiili dei» Gerichtsarztes

anch keio bestimm ier sem kiüiwen* Er wird eidi

darauf beschränken müssen, in sagen, dass sich die

Zeichen iandeu^ da»& beim Leben eine helU^ Gewalt

im Schade! des Verlebten geiroffen, das» sich dabei

«war keine Verletzungen an den Knochen und im In-

nero der Schadelhöhle ßinden, durch wdche der Tod

erklärt werden könne, dass aber aucli ohne dieselbe M
bewirken» heftige Schlfige auf den KBpt durch fiKraer-

schütterung tödten, oder wenigstens eine solche zeit«

weise Betäubung hervorbringen können, dasa der wäl»*

rend derselben in's Wasser Geworfene widerstandslos

demselben erliege. Der Abgang der Zeichen des suf-

focMorisclM Tode» des Ertrinkenden vermehre die

W ahrbclieiulichkeil eines solclien Falles, gebe jiber noch

keine Gewisaheit dafür«

Alle erniitLelbaren Umstände und Verhältnisse, wel-

che dem Tode vorausgegan|;eo, werden aber natürlich

in einem solchen Falle erforscht und beiücksiditigt

werden müssen^ um keinen falschen V erdadit xu erre-

gen. Man wird also nach sonstigen Spuren vbn Kampf

und Gegenwehr forschen müssen, man wird aus den

Acten Bdehmng über, den Zustand und die Beiiehilnh

gen des Verlebten zu scliöpfen suchen, man wird den

Ort und die Art, wie dersdbe in's Wassler geiittb» z«

ertnitteln suchen. Wenil B. beknnnt ist, dass der im

yVa^ser Gefundene schou längere Zeit tiefsionig war»

wedn er gar Selbstmordsgedanken auswerte, 'wen er

von Ungtücksfälien erschütternder Art betjroäjen wurde>
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MßWn er in ml^dilcller Sidlimg ohnh Fdiide lebte^

und s^ine VcSrliilink«« k^oe Versadra»^ zti Ra«b und

Mord boten, «o wird das zufällige KnUiehen soichcr Vetr

letxutigen, ohne freiAdes Versdinldenjr MudursebeinliehcK

Umgekehrt, wenn. der Verstorbene mit Anderen in Feind-

schaft lebte, wenn knra vorher in Sireit verwickdfc

war, sich im Besitze verlockenden Geldes befand, wird

eine atatlgefnndebe Gew^lUhiit eher vennuthet werden

können.

Der Gariohtsarat soll zwar den Befund nur nach

physisdite Melrkmalen and wisseindiaMidien Grsodeil

beurtheUen. Wenn aber diese einen positiven Ausspruch

nicht möglieh' machen, wie in aolchen FäUen, so darf

er, meiner Ansicht nach^ auch andere Hülfsmittel (die

Acten) benutzen, in soweit dicise über die EntatebttBjga-i

weise und Bedeutung voirgefundener abnormer Zustände

Anfi^chliias zu geben vermögen. Jedenfalls musa er be-

denkeh, dasa er dnrefa einen sn lyestinunl auf eine be-

gangene Gewaltthat hinweisenden Ausspruch leicht An*

dere in Verdacht eines begangenen Verbrechcss hrin-'

geo; und ihnen Schaden und Leiden zuziehen kann«

£rst vor kurzer Zeit ist nsr der Fall vorgekornmeri^

dass drei Menschen, die eine aus dem Wasser gezo*

gene Leiche auf geTühllose Weise misshandelt, und «ich

unvorsiehtige, fnv>oIe A^uäsemngen-. erhinht hatten'^ er-

griffen und zur llaft gcd^racht wurden, weil man eine

Quelschiingsbeide an dem Kofif der Leiche -gdbifdc»«

Später ergab es sicii zur Evidenz, dass sich der Ge^

fimdene^triinkt hatte. ^ Der fienchtsarat musa abe»

auch nicht aus Furcht, dnrch seinen Ausspruch Andere

m Strafe zu bringen, zu. unbestimmt in seinem Aus-

spnlche sein.
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Hau ht^ nch amardem Bchr n hftten, dass mMi

itteht Erhebungen der Kopffieiiwvite mk BkUcrgtessmi-

gen usaiei dieselbe^ weiche erst nach dem Tode durch

Zmetttm^ mid Fioliiisft entstondcii smd, flbr Fbl^

einer eingewirkt haben^'t '^ (lewalt halte. Denn^ wie

oben gesagt» ndkmeD Kopf md Hak der Leicfaen, wem
me bei wärmerer Temperahü längere Zeit im Wasser

gflegen, «ft eine eigeiithftinliehe Beschaffieabeit an, na-

mentllcb wenn sie Tor Vnmahme der Untersncbmig

längere Zeit an der Luft gelegen und die Sonnenstrah-

len sie getroflm 'heben. Kopf und Hals traben «eh

(oft bis zur Monstrosität) auf^ die ganze Haut nimmt

eine sehwarz-bkoe Färbung an, die Kopftchwarte Idat

sich ganz, oder stellenweise vou den Knochen los und

treibt sich blasig auf, die Augenlider bilden schwarz*

blaue Halblcngeln, die Nase sdbwiflt an, wird ebenfalls

s^warz-blauy blutige Jauche läuft aus ihr und dein

Munde» die Lippen treiben sich wulstig auf, nnd auch

der .schwarz-blaue Hals schwillt auf. In solchen Fällen

indd man dann auch an grösseren oder kleineren Stel*

len^ unter der Kopfschwarte, in den Augenlidern und

deren Umgebung nnd in dem lockeren Zellgewebe am
Halse, ausgetretenes schwarze» Blut , und zwar miton«

ier &ehr reichlich. Dieses Blut ist zwar in der Kegei

flossig, aber es kommen* ^onch Fälfo vor; wo es geron-

nen, breiartig ist, und es gehört Umsicht und Erfah*

rang dttzu, um diese Veränderungen indit But Folgeir

einer Gewaltthat zu halten. Mir ist vor vielen Jahren

ein Fall vorgekommen ^ wo Kep£ und Hals einer ans

dc«^ Waeser gezbgenm Lriehe dife oben besehriebefie

Beschaüenheit hatten^ und heim Einschneiden unter der

Kopfschwarte und aus den Augenlidern und ihrer Uni«
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gebsng vekhUdi idkwlnlickti» geroni^nes Btulli»

vorquoll/ und ndmenilich da» Zellgewebe des Halse^^

wkI die HalsttttAMli idbity io hufaem Gnde' nuil^ dik»

kein, 'sefawarä- blauem Blute iufiltrirt war. — Furäend

darautt da^s da& Blut bei Ikifuukeaea iiicbi geronnen

ebiv hielt kh' midi berediftigt) die Vermiithing abeetti*

sprechen, dass der Verlebte misabendeU) namentlich

ftAngHÜrt vwden eein liidge« Ang^eldlto Necfafiic«

schulen ergaben» dass der Obducirte ein geisteskran-

ker ApolhetoOT war, welcher sieh tot d^n Ailgen' meh«

rerer, ganz unverdächtiger Zeugen an einer tiefen

Stelle in den Khein gestürmt hatte« Ein B^g» dass

Geechwulel und Blutualeritfnfung an eibh, seihet Wenii

da« Blut geronnen ist^ keinen Beweis der Verletzung

itk Labetf fiefeffn«

1 Ausser den Verletzungen am Kopfe kommen auch

hke^ Qoetsehuii^ l&qgs des Verlanfs de» Wirfaekäiüe

in Betriebt« Die Gewalt, wek^ sie erzeugte, kennte

de^barerweise durch £r«chiUterung des KückenmaKks

todten, ohne dass dne' Vedetsiing 4es Rnekdieaaihii

ittid der dasselbe umschliessendcn Knochen damit ver-

Venden wäre« £s gelten hiedüt diesellm BewtheUütagfl«

roomente, ' .

i Ad 7. £s finden aich a» eiae'r and dea»

Wasser gezegen^n Leiche selche, wahr-end

des Lehens-, abugefügte Verletaungen, weicha

den Toi n^thwendig svr^Kelgie hahen miisseD»

eder ihjoi wenigstens häutig zur Folge haben.

• Wcna.eich an ^iner' aabs deili Wassfer gesogenieä

Lieiche töilt liehe Verletzungen finden, so wird wohl

iktMf md nkht ini £ririaken> fUe Ursache de» Te^

4es gestdft iw^rden Aiilsetp.- ^Bkf bediiifle es, unge**
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kefet» des- Maclmrebes, das» die VcfidsmgM 6r8l uch

dem Tode des Ertrinkens beigebracht worden »men,

tun miiiiefain«i» der Mensdi »ei denBocIi ertranken.

Diwli giel»t es FaHc^ w^SdbttmArder sieh mirnttellNir

an den Hand eines Flusses stellen^ auf den Hand einer

BiOeke oder Bröttong so selxen, das» sie «ack geU«

lenem Schuss unmittelbar in's Wasser fallen, sei es,

mm faUs sie nickt angenblicUicli todt sein würdeDy das

Todeskampf rasch durch's Wasser zu beendigen, «ei

es 9 um ihfen Ldchnam den Avgen der Welt au ent-

«dien.

An den Wunden wird sich mehr oder weniger

die 8p«r tmer lebendigen Readkm finden mässen,

iürlich um so melir, je langer das Leben nach der Ver-

wundung noch fortdanerte. Eine geoanere Achtsamkeit

werden Leichen dann erheischen, wenn man einen Men-

sdwn erst erdrosselt und dann in*s Wasser geworfen

haben s<Ae. Hier werten sieh mehr oder weniger -be-

deutende Verlet%nngen der Theile am Halse, Brüche

des Kehlkopfs oder der Luftrohre, eine mehr oder we-

niger markirte l^trangnlationsrinne mit Blutergiessungen

in die umgebenden Weichgebilde finden müssen ^ um
eine positive Erklärung zu rechtfertigen. — Auch wäre

es denkbar, dass Jemand durch Hembstnrsen von einer

Höbe geU^dtet und nachher erst in*s Wasser gebracht

worden sei, weshalb ich mich bei jeder aus dem Was-

ser gesogenen Leiche Ton der IntegrilSt des Knochen-'

gerüstes zu überzeugen i^ache. — Nach Vergiftungen

bei mivertetsten Leiehcn m forschen würde natüilich

Lu weit führen; doch könnte sich nach Vergiftungen

dttfch corrosive GMe, B. conoentrirte Mmeralsänren,

ehi «idfdier Ztistand der Lippen, des Zflhnfläsches, der
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in^reo Theiie der MiiafiÜMlile und de&JEUcheas bei der

äusseren B^iohtigung fiaden, idass dadorali^e gthautvi'

üotersucliung der Leiche veranlasst werden nxüssic.

Den.Geciclitsärat Wird bct.Lcickas^' aus dem Was*

ser gezogen,. wenn solche tiidtliche Verletzungen an

sich tragen^ m diesen so lange die Ursache des To-

des suchen müssen, als nicht deren Entstehung nach

dfipd heseiU/ erfolgti^ Tofie» wekhe j»icher j&u den Uor.

wahrscheinlichlceiten gehört, nachgewiesen %ird. '

Eben so unwahrscheinlich es ist, dass Jemand, den

man todt im Wasser findet, an einer nicht gefähr*

liehen Verletzung, die er an sich trägt, gestorben,

und nicht ertrunken sei^ eben so unwahrscheinlich ist

es, dass Jemand, der mit einer tbdtlichen im Was-

ser gefunden wird, ertrunken sei, u^d erst nach dem

Tode des Ertrinkens diese Verletzung erhalten habe.

Finden sich gleichzeitig die Zeichen des Todes des Er-

trinkens, so machen diese es wahrscheinlich, dass der

Körper nach Empfang der Wunde, und vor völligem

Erlöschen des Lebens in's Wasser geworfen worden

oder gefallen sei.

Zweck dieser Zeilen ist übrigens nicht, eine er-

schöpfende Abhandlung über den Tod des Ertiin

kens und alle dabei in Betracht kommenden Verliält-

aisse zu liefern, sondern die aus einer reichen Erfah«

rung geschöpften Beurtheüungsmouiente zusammenzu-

stellen, die Schwierigkeiten, die einem positiven Aus-

spruche oft entgegentreten, anzudeuten, und zur Vorsicht

zu mahnen. Das Bild, das ich hier vorgeführt habe,

ist rein aus eigener Erfahrung gesch<>pft, und um es

nicht zu trüben, habe Ich auch lieber riskirl, dass es

unvollständig werde, als dass ich es aus den mir zu
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Gebote stefaendai Hülfsquellen ergänzt hätte, wodurck*

ihm dtr Emdrack das LAtaAgm gmcmakit wmdm
srin küDute. Hiernach fallt auch der Grund von

sdbftt ia die Angea» wanMi belegtade A«8qNrücfa« no-

tekkr ScfanftsieUer und CiUte hier fehlen.')

•) Zwei vom Herrn Verfasser dieser Abhandlung angeliängte

interessante Superarbitria üb« cHe bctpfodiciie frage werden la ap4>

terea U«ftea nachfatgea*

C.

•1 •
• • •

« »

f •

*
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üeber die Zulässigkeit der Anljige von
,
Kalk*

tatioa Jiir das, Medicinalwesen.

Ein Hohes Moisterium der geistlichen, Unterrichts-

und Miedicinal-Aagdegenheiieu fordert dk wi&««a»ckaft-.

iUke D^Qtation zu efaier gutadiUidh«n Aeilsacmng |i)K9r,

die Zuläsäigkeit der Anlage eines KialigofeQ^ du^cb deü:

Kfoifinann M, in in der Midie von bewohnlen Geh

bänden au^ Derselbe beabakbtigt nämlich einen Kalk-

ofen auf seineiii Grundslücke an der Warthe anzuleg^'

Die Mitte dieses Kalkofens ist nach der Hand7.eichnuiig

{nid» Aua p. 2d) ungefähr fiS^ Fu^i» von dem b^^iiacbr

barlflo Grundetftck» uid von den auf dk^sem befindUdun.

Gebäuden viel weiter, und zwar nach dem Gutacbteft

des Jüm^ Krasphysim Dr. D. «ngefibr 254 Fues eiil<

leint. Veranlasst durch das Pülizei-Diiecloiium zu N*

hat der KreiepihyAieoa Herr Dr. D. eta Gutachjben ab^

gegeben, worin er die Naclilheiic^ welche die Anlage
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des Kalkofena fiir die Gesnndlieit der Nadibarn haben

könnte, auseiuauilei /.u setzen gesucht hat. „Die sich

beim Brennen der Kalksteine entwickelnden Dämpfens

sa^ derselbe, ,,sind Wasserdampfe und kohlensaures

Gasy letzteres ist specifisch schwerer als die atmosphä-

rische Luft und als alle übrigen Gasarten , weswegen

es auch immer die untersten Schichten der Atmosphäre

einnimmt, ist nicht brennbar, nicht athembar, kann zwar

in kleiner Quantität, bis au einem Drittel, mit atmo-

sphärischer Luft gemen|;t ohne schädliche Einwirkung

eingeathmet werden, in grösserer aber bringt es Be-

klemmung, Unruhe, Angst, Schwindel, Berauschuug und

wirkliebe Betäubung hervor, welche Zufalle desto schnel-

ler und heftiger eintreten, ja zur Lähmung der Respira-

tionsorgane und des ganzen Körpers ftdiren können, je

stärker der Antheil des kohlensauren Gases in der Luft

ist und je anhaltender seine Einwirkungen Statt finden«

Es ergiebt sieh hieraus, dass die atmosphärische Luft

beim Brennen der rohen Kalksteine eine Verunreinigung

iisclit all«n in der Nähe des Kalkofens, sondern auf

einem weiten Umkreise hin erleiden muss, die Nach-

theile auf die Gesundheit derjeaigeii Menschen auszu-

üben vermag, die sich in der nähern oder weitern Ent-

fernung eines Kalkofens befinden/^

' Der Dr. D. hat hierbei unberücksichtigl gelassen,

dass das Gasgemenge, welches aus dem Kalkofen h^
ausstrftmt^ sehr heiss ist, bei tuhigerti Welter schnell

in die Hölie steigt, bei windigem Wetter etwaä zur

Seite getrieben werden kann, sich aber sdmdl mit der

bewegten Luft so mengt, das in einer Entfernung von

wenigen Schritten von der Oelhiung des Ofens der
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Kohlensänregdialt 4er Lnft schon sehr genng ist, ge*

wkfi weniger ak 1 Procent, und daher von den Leuten,

die zunächst um die Mündung des Ofens mit Arbriten

beschäRigt sind, ohne Nachtheil eiugeathmet wird. Qe-

kanntltch sinkt nicht das kofaleüsaure Gas, welches in

der Luft aufgelöst ist, u<u Ii uitlen, wie Wasser, welches

man mit Gel zusammenrührt, sondern es mengt sich

schnell und glelchmässig mit der Luft. Wenn aus

theoretischen Gründen die Besorgnisse des Herrn Kreis-

physicus als ungegründet erscheinen müssen, so folgt

dies gleichfalls aus niannigialtigen Erfahrungen. In der

— Strasse in N. jst ein Kalkofen (von welchem die

wissenschaftliche Depulaliou eine Handzeichnung bei-

legt) in fortdauerndem Betriebe ganz in der Nähe

von bewohnten Häusern. Die Mille a. des Ofens ist

von dem Hause des Herrn Dr. N. höchstens 60 Fuss

entfernt und von dem chimr^schen und medSeinischen

Clinicum nur 116 Fuss. Nach den von der wissen«

schaftlichen Deputation eingezogenen Nachrichten ist

kein Fall beobachtet worden, dass die Nähe des Kalk-

ofens auf die in beiden Krankenhäusm befindlichen

Kranken von schädlichem Einfluss gewesen sei.

Bei dieser Anlage, so wie bei vielen ähnlichen,

kann bei gewissen Winden der aus dem Ofen bei un-

vollkommener Verbrennung des Brennmaterials sich ent-

wiekdnde Rauch den Nachbarn allerdings beschwerlich

fallen. Um dies au verhiiten, würde es jedoch beim

Bau des Kalkofens nur auf Beachtung der betreffenden

polizeilichen Vorschriften ankommen.

Die wissenschaftliche Deputation ist demnach der

Meinung^ dass aus der Anlage des Kalkofens auf dem
B4.ltI.BA.a» 22

*
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angegebenen Platze des M.'schen Gi—JjiÜtciM fiir die

Gesiindheit der Bewohner der benachbarten Häuser kein

wesentlicker Naditheil entstehen könne.

Berlin, den 20. November 18

—

Köaigl. wissenschafliiehe Deputation für das

MedieiDalweseD.

(Uaterschriflen.)
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20.

Ueber BattenuLtersachangett.

Vom

Apotheker Schacltt

in Berlin.

Mannigfache Klagen über die schleckte Beschaffen-

hett der im hiedgoi KldibaiMlel Toikommenden Bulter^

besonders der wohlfeileren Sorten, halten das Königl.

Poliiei-Präsidiani im vorigen Herbst bewogen 9 dmge
zwanzig ßutterprobea ankaufen zu lassen, um sie eiuei

chemischen Prüfung su anterwerfen.

Die Untersuchung wurde mir übertragen, und sollle

sich auf alle 9 erfahrungsmässig in der Butler voricom-

mcnden, fremden Subs tarnen erstredcen. Es war

daher Rücksicht zu nehmen:

1) auf metaUischey der Gesundheit nachthetlige Ver-

um einigungen;

2) auf sogenannte VerÜngemiigsmittel» um das Ge-

wicht der Butter fälschlich zu vermehren;

3) auf fremde Farbstoffe.

22 •
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I. Metallische Verunreinigungen können in der

Butter Torkommen^ wenn die zur Beratung verwendete

Milch In irdenen, mit schlechter Bleiglasur versehenen,

oder in Kupfer- und Zink-Gelassen aufbewahrt worden

war. Letzteres soll zuweilen absichtlich geschehen, um
eine grössere Menge Butter /u erzielen. Es bildet sich

nämlich bei Anwendung von Zink-Gefössen etwas milch-

saures Zinkoxyd, welches den KäsesiofT gerinnen macht;

dieser mengt sich mit der Butter und vermehrt falsch-

lich das Gewicht derselben.

Durch Anskochen der Butter mit verdünnter Salz-

säure, Behandeln des Filtrats mit Schwefelwasserstoff

u. s. w., sind jene nu lalUschen Verunreinigungen leicht

aufzufinden. Sämmtliche von mir untersuchten Butter-

proben waren frei davon.

IL Die Behufs der Verlängerung der Butter ange-

wendeten Substanzen können entweder Pfianzenstoffe

sein, als: zerriebene Kartoffeln, Getraidemehl oder Mehl

Von Hülsenfrüchten, oder erdige Substanzen, als: Kreide^

Gyps, Schwerspath, Thon und dergleichen. Ein über-

mässiger Gehalt an Käsestoff, Kochsalz und Wasser ist

ebenfalls hierher zu rechnen. Oievreul behauptet, dass

die Butter bis ein SechsUieii ihres Gewichts Butter-

milch enthalten könne; Dußos giebt an, dass eine gute

Butter nicht weniger als 80 — 83 pCt. an reinem Müch-

fett enthalten dürfe. Um mich von der Richtigkeii

dieser Angaben zn überzeugen, habe ich auf die weiter

unten angegebene Wdse Tafelbutter, zu 12 Silbergro-

schen das Pfund, so wie Schlesische, Meddenhurger,

Netzebrücher^ £ibinger^ Stettiner^ Littbauer und Schwei-

zer Batter, zu 7— 7f Silbergroschen das Pfund, unter-

sucht.
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Die Resultate waren folgende:

Die Tafelbutter enthieU

an reiner Butter 95f pCt.,

Kochsalx 7 M

Wasser „

100 pCt.

SchlesUche Butter» durchschnitiUch nach mehreren

Proben,

an reiner Butter 87pCi*9

Kochsalz 4 „

Wasser 9

lOOpCt.

Mecklenburger Butter, durchscluiittlich,

an reiner Butter 92^pCU,

Kochsalz n

Wasser 4 »

lÖd pCt.

Netzebrudier Bulter, durchscbuittlich,

an reiner Butter 90pCt.,

Kochsalz 6 „

Wasser 4

iOOpCt

Elbinger Butler enthielt

an reiner Butter 92 pCt.,

Kochsalz 4f ,«

Wasser 3^ „

"Töo pCt.

Stetttner Butter enthielt

an reiller Butter 94 pCt,

Kochsalz >»

Walser 2^ n

lOO' pCt.
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Litthauer Butter enthielt

an reiner Butter 98 pCt,

Wasser ly

100 pCt.

Schweizer Butter^ durchschnittlich,

an reiner Butter 93 pCU,

Kochsak „

Wasser 4j. ^,

100 pCt

Der Gehalt au Käsestoff war in sämmtlichen But-

tersorten gering; er überstieg nicht j>p€!t.

Ans diesen Versuchen muss ich schliessen, dass

eine dauerhafte Butter herzustellen ist^ die noch nicht

15 pCt. Käsestoff. Salz und Wasser enthält.

Da jedoch) besonders in milden Wintern, der zur

Conservation und Versendung; bestimmten Butter eine

grössere Menge Salz zugesetzt werden muss, als der

Wohlgeschmack erfordern YHirde, so sind die Klein-

Buiteriiaiidler zuweilen genöthigt, die zum DeUiiverkauf

bestimmte Butter einer Waschung zu unterwerfen. Hier-

bei kann es vorkommen, dass in der Butter mehr Was-

ser zurückbleibt, als sie ursprünglich enthalten hat, so

dass ein Gehalt bis 20 pCt. an Küsestoff, Salz und

Wasser in der Butter befindlich sein kann, ohne dass

man auf eine absichtliche Verlängerung derselben schlies-

sen darf.

Sämmtliche mir zur Untersuchung übergebene But-

terproben entbieten weder erdige, noch starkemdilbal-

tige Substanzen; Käsestoff war niemals in solcher Menge

vorhanden, dass daraus eine absichtliche Vmuschung

vermuthet werden konnte. Dagegen iaud ich, besonders
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in den wohlfeileren Buttersorteni so'grosse Mengen Ton

Sal« und Wasser, dass ich eine absichtliche Verlänge-

ruog für erwiesen annehmen musste.

Die Essbntter«Sorten^ au 8— 10 Sgr. das Pfund,

ei^ieiteu

an reiner Butter 78 — dij-pCt,

Kochsalz 1 — 3 „

Wasser 4^—18 „

Die Fa8S' oder Kochbuiter-Sorten, zu 5^— 6J Sgr.

das Pfund, enthielten

an reiner Butter 50 --^90 pCt.,

Kochsal» 2—12^ „

Wasser 8—374^ »

in. Fremde Faibstalle. Die sogenannte Grasbut-

ter oder JMaibutier, weldie aus der Milch solcher Kühe

bereitet wird, die ihre Nahrung auf der Weide finden,

ist gelber als die während der Stallfütterung gewonnene

Butter. Erstere ist beliebter, weshalb es langst ge-

brauchlich ist, die natürliche Färbung durch eine künst-

liche zu ersetzen. Man darf zu diesem Zweck nur

soiclic Farbstoflfe anwenden, welche in Wasser nicht

löslich sind, wril sonst die Künstelet leicht erkannt

werden würde. Der Orlean ist hierzu sehr geeignet,

da er in unverfälschtem Zustande sehr wenig in Was-

ser losliehen Farbstoff enthlU, dagegen das durch ihn

gefärbte Fett an Wasser keine Farbe abgie^it. Seine

Anwendung ist jedoch deshalb ekelhaft und zu verwer-

fen , weil er nieistentheils mit Urin befeuchtet in den

Handdl kommU Ich werde weiter unten anführen, me
die Buttei&bifl»iiten bei der Färbung durch Orlean

verfahren.

Man entdeckt eine solche Künstelei» wenn man dio
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von Salz onil Wmmt bcfircHe Btitter ndi kaHm Alc#-

hol von 90 pCt. IrnUes aus/Jeht : färbt sich dersdbe

gelb nnil hinterlasst er nach dorn Vardampfeii enen^
ruclilo.Neu, gelbroihen Rückstand, der durch eoncentrirte

Schwefeisalire schöo indigblaa gefärbt wird, so war tarne

kiuisiliche Fiibung durch Orleati vorhanden. Enthielt

die Butter viel freie Butteroäure, so löst sich etwas da-

von in dem Alcohol an( der Rückstand nach dem Ver-

dampfen desselben ist daiui gelb und schmierige und

die Reaction mit Schwefelsäure weniger deutlich mid

slIjik [1 vorübergehend, weil die durch die Einwirkung

der Schwefelsäure auf die Buttersaare entst^ende

schweflige Saure die blaue Färbung zerstört.

Um Butter auf Verlängerungen durch stärkemehl-

haltige und erdige Substanzen, so wie durch Wasser

und Salz zu untersuchen , verfahrt man am besten auf

folgende Weise.

In einen tarirten Glascylinder, mit umgebogenem

Rande^ der 15 Loth Wasser fassen kann, werden 4 Lotk

der zu prüfenden Butter und 10 Loth destillirtes Was-

ser gethan, und der Cylinder im Wasserbade bis auf

etwa 60* C* erwärmt, so dass die Butter voUständig

flüssig wird. Dann versehliesst man den Cylinder mit

nasser Schweinsblase, schüttelt^den hihalt tüchtig durch-

einander, stellt den Cylinder umgekehrt in das Wasser-

bad und lässt ihn unter öfterem Rütteln so lange dariu

stehen, bis die reine Butter sich klar oberhalb des Salz-

wassers abgeschieden hat. Nun lässt man den Cylin-

der vollständig, jedoch langsam, in umgekehrter Stel-

lung erkalten. Unter der erstarrten Butter schwinnut

alsdann in Flocken der Käsestoff, die schwereren stärke-

mehlhaltigeu und erdigen Subslaii^eu liegen auf der

Digitized by Google



^ 337 ^
Biase. Der Cylinder wird geöffnet, das Wassrige in

einer Porcellanscliale aufgefangen^ die Bniter abge«pült

«nd das anhängende Wasaer mit fenchtem Fliesspapier

weggenommen. Wird nun der Cylinder mit der zurück«

gebliebenen reinen Butter wieder gewogen ,^ so ergiebt ,

der Verlust den Gehalt an Wasser, Salz,, Käsestoff u. s.^«

in der untersuchten Butter, und indirect den Gehalt an

reinem Milchfett. Das abgelaufene Salzwasser wird fil-

trirt, der Rückstand auf dem Filtrum mit kaltem Was-

ser ausgewaschen. Er ist anf starkemdilhaltige und

auf die genannten erdigen Substanzen zu untersuchen«

Man durchsticht das Filtrum^ spült den Inhalt desselben

in ein Becherglas ab und trennt durch Schlämmen die

specifisch leichteren Substanzen von den schwereren

erdigen, wenn dergleichen vorhanden sind. Die durch

das Schlämmen gewonueue Flüssigkeit wird gekocht

und das FQtrat mit Jod>Tinctur geprüft; entsteht keine

blaue oder violette Färbung, so waren der Butter keine

sUurkemehlhaltigen Substanzen zugemiseht, und der

Rückstand der letzten Fillraüon ist, nachdem er getrock-

net worden, als Käsestoff in Rechnung zu bringen« Der

erdige Sehlämmrüekstand Ut auf Kreide, Gyps u. s. w.

zu untersuchen. *

Das filtrirte Salzwasser wird im. Wasserbade zur

Trockniss verdunstet, der Rückstand in wenig kaltem

destillirtem Wasser ^gelöst und filtnrt. Was nun auf

dem Fillruia /.ui ückblcibt, ist aufgelöst gewesener Käse-

stoff, und dem oben erhaltenen zuzurechnen« Das Fil-

trat wird in einer tanrten Porcellanschale im Wasser-

bade eingedampft, und der Salzrückstand als Kochsalz

berechnet Er ist auf einen Gehalt an Boraic und Alaun

zu prüfen, weil diese Salze zuweilen dem Salzwasser
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Kugesetzt sein sollen, um eine grössere Menge dessel-

ben mit der Butter zu vereinigen« ich habe in sänunt*

liehen, von mir untersuchten Bntterproben kernen der

beiden Salze auilinden können.

£g ist mir von einem Angenseugen mitgetheilt wor^

d^n, wie ein hiesiger ButterFabrikant die Färbung durch

Orlean^ und die Verlängerung der Butter durch Wasser

und Salz bewerkstelligt Zuerst wird durch Kochen

von sogenannter Schmierbutter, nämiich der nicht ver-

kHuflichen, ranzigen Rückstände ans den Butterfa38ern»

mit Orlean und Durchseihen ein gelb-rothes Farbencor-

pus bereitet. Dann wird etwa ein Fünfth«! Schmier*

butter durch KncLeii iiiil den Händen unter Wasser gC'

waschen 5 vier Fünfiheile Fassbntter, warmes Wasser

und eine grosse Menge Salz, so wie die zur Färbung

nöthige Menge des Farbencorpus zugesetzt, und mit

dem Kneten fortgefahren, bis das Gemisch erkaltet ist»

In Fässer eingeschlagen, die mit beliebigen Etiquetten

versehen werden, wird alsdann das Fabrikat als Schle-

sisehe, Mecklenburger oder Stettiner Butter u. s. w. in

den Handel gebracht. £s ist unglaublichi weiche Men-

gen von solchen abscheulichen Mischungen in Berlin

und den Provinzen consuuiirt worden sind.
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Vermischtes.

Naehtrag zum Process Scliail (Bd. L S. 274*

dieser Vierteljaliresehrift)«

Von CMper«

Das grosse Drama des Schairschcn Processes hat

am i 1. Februar e.^ Morgens 8 Uhr, mit der Hinrichtung

Sditiff» im hiesigen Zellengefangnisse sein rechtmässi-

ges Ende gefunden. In der Voraussetzung > dass viele

Leser unserer oben citirlen, früheren betreflfenden Mit-

theilnng über den weiteren Fortgang und das Eiule die-

ses» selbst von unseren erfisihrensten Criminalisten als

einen der verwickeltsten und merkwürdigsten Criminal-

lalle der neueren Zeit bezeichneten Falles^ der auch iür

die gerichtliche Medidn ganz neue Seiten darbot, mit

Interesse eine kurze Nachricht lesen werden, folge die-

selbe hier.

Nachdem dem V erbrecher vor einigen Wochen das

Allerhöchst bestätigte Todesurtheil publicirt worden war,

trat er mit dem Wunsche hervor, nunmehr ein „offenes

Geständnisse' ablegen zu wollen. Der Ermordete, räumte
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er niin-Biiiy sei Bhtrmann gewesen, womit also nun-

mehr die so lange äusserst fraglich gewesene ideatitäi

der Leiehe (übereinstimmend mit unserem froheren Gui-

achten und dem Ausspruch des Schwurgerichts) unzwei-

felhaft festgestellt war. £r sei, fuhr SehaU fort, an dem

Tage der Thal mit E, in SUeil gerathen, der zu einem

Handgemenge geführt habe* Hierbei hätten sie mitein-

ander gerungen und seien niedergestürzt, so dass E.

auf ihm> und die Büchsflinte zwischen Beiden zu liegen

gekommen sei. Beim Ringen habe nun E. mit Eäner

Hand sein Jagdmesser aus der Tasche gezogen, und es

mit den Zähnen und der £inen Hand zu öfinen ver-

sucht. In der Furcht, von E. erstochen zu werden,

habe er nun hinunter nach dem Hahn des Gewelures

gefasst, und auf diese Weise den E, erschossen. Aber

der Schuss habe iim nicht sofort gelödtet, £• habe vieU

mdbr noch gerungen; da habe er ihm dann das Messer

entrissen, und ihm den Kopt abgeschnitten.

Man sieht, dass SehM durch diese nene Lüge ver*

suchte, den Mord als blosse Notbwehr darzusteUen, und

sich auf diese Weise das Lehen zu sichern. Der iL

Staatsanwalt hielt es, obgleich die Fabel sehr plump

erfunden war, bei der Wichtigkeit der Sache, doch

noch erforderlich, über dieses „offene Geständnisse^

unsere gutacJitliclie Meinung üin/<üf<udern, und ich

brauche wohl nicht zu sagen, dass' ich keinen Augen-

blick anstand, die Unmöglichkeit eines solchen Hergan»

ges anzunehmen. Die Büchse musste event. entwedei;

vertical zwischen den angeblich auf der Erde Liegenden

zu liegen gekommen sein, und dann hätte der Schuss

die vordere Fläche des Körpers, Kopfes, Gesichts de»

Ireilen müssen^ während er hinter dem linken Ohr
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von hinten nach vorn eingedrungen war; oder das Ge-

ivdir lag mehr oder weniger diagonal zwischen Beiden,

dann hütte, wie man sich populär ausdrückt, der Schuss

um die Ecke gehen müssen , um in die bezeichnete

Stelle einzodringeii! Femer fahrte idi, frühere Gutach-

ten wiederholend^ aus, dass das glatte AbKysen des

Kopfes vom Rumpfe des £• mit Einem Schnitte von

einer (nicht nur technischen Gewandtheit, wie ^ie bei

einem so vieljährigen Wilddiebe» wie Sduül es war,

wohl vorausgesetzt werden konnte, voh wdoher techni-

schen Gewandtheit es sich aber jetzt, bei dem neuen

,,offeiien GestSndniss^^ nicht mehr handelte), aber auch

von einer gewissen Kailblütigkeit und Seelenruhe zeuge,

wie sie in jenem Momente der angeblich imminenten

und unnuUelbarsten Todesgefahr bei dem ThaLei gar

nicht vorausgesetzt werden könnte* Mit dem Zurück-

weisen dieses „offenen Geständnisses^' warde nun gleich-

zeitig der Termin der Vollstreckung der Todesstrafe

imwiderruflieh festgesetzt.

Am Abend vor derselben, und wiederholt laut auf

dem Richtplatz vor allen Anwesenden hat nun endlich

Schall ein wirkliches „offenes Geständnisse^ mit folgen-

dm Worten abgelegt:

,,Ich bekenne jetzt frei und offen, ich habe den

Ebermann mit voller und fester Ueberzeuguug

und mit Vorsatz ermordet Ich habe es aus

Neid gethan. Ich mussle mich seiner entledigen.

Mir geschieht Recht, dass ich den Tod erhalte.

Idi danke für die Gerechtigkeit/'

Dieses > bei einem so herzenshärtigen Verbrecher,

wie 5(cfta0«s war, kaum erwartete, endliche reumfithige

Bekenntniss kann nur zur allseitigen ßeruhigung derje-
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nigen Männer gerachen, die berufen ware% dieeea groeee

und furclitbare Rällibcl lösen zu helicu^ des Staatsan-

walts) des Präsidenten des Schwurgerichts # der Ge-

schworenen, der Richter und — meiner. In letzterer Be-

uehungy und im Interesse der gerichtlichen Medicin» die

ihren unabweigbaren Nutzen fiir die Strafredbtspflege in

diesem Falle gewiss glänzend bewährt hat, darf ich auf

meine friihere Mittlidhmg verweisen. Indem wir durch

Thatsachen bewiesen, dass Tätowirungen wieder ver-

schwinden können (s, S. 2^ a. a. 0*)« schwand zu-

erst der Hauptzweifel an der Identität des er-

mordeten Körpers mit dem des Ebermaim, wovon der

ganze subfective Thatbestand, die Thaterschaft MaJfs,

ganz allein abhing. Und der Ermordete war Ebermann

— ein neuer Beweis der Möglichkeit des Verschwin-

dens von Tätowirungen! — Indem wir weiter auf Be-

fragen behaupten mussten, dass nicht der Leichnam

des, damals noch ganz unbekannten, Ermordeten als

Leichnam erst mit den £6ermann'schen Kleidern habe

beklddet werden können, dass der Ermordete vielmdir *

noch lebend, und schon vor der That dies Hemde u. s. w.

getragen haben müsste (S. ZQS), wurde eme fernere Bei-

hülfe /All Feststellung der Identität geliefert. Und der

Ermordete war jE6«niMmii! Indem wir endlich nach-

wiesen, dass die von den Obdncenten angenommenen

SugÜlationen an Arm und Bein als solche nicht bewie-

sen seien y und dass also daraus gar kein ScUuss ge-

zogen werden könne (S. 292), hei das ganze frühere

Gebäude der Vertheidigungy welche^ um wenigstens die

aussclüiesshche Thaterschaft ihres Clieiiteii zweifelhaft

zu machen, auf Grund dieser SugÜlationen^^ einen

Kampf zwischen Mehreren angeneonneD liatte^ WiO<fien
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der Eine den Ennordeten am Arm, der Andere am Un-

terschenkel, gepackt hatte u. s. w. — Und es waren

nicht Mehrere, sondern nur der Eine: &hMl
Wäre wohl dieser grossartige Verbrecher, dessen

ganzes Lehen ührigens eine Kette von Verbrechen ge-

wesen, bei der ganzen Saclilaije dieses Falles zui Zeit

der öffentlichen Beweisaufnahme! hei der strengen Be-

weistheorie unseres froheren Strafgesetzbuchs und Straf-

processes, als des Mordes an dem Vielihäiuiler Eber-*

mann schuldig erklärt» und mit dem Tode bestraft

worden? ,

Mach den Aeusserungen sachkundiger al^reussi-

scher Juristen aus der Zeit, als das Schwurgericht das

9,Schnldig^ gesprochen, muss idi es bezweifeln*
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ABtlkke VorfügugM.

I. Circular vom 27. ^^ovember 1852 — nach weichem den
AK.si.<«lrii£- Aerzteii der Armee in den Fällen, wo auf
MXrvcken und in CantoBnenentt Nnlnrnl-QnaHier ge*
wibrt wird» Offiiier-Quartier aagewiaaen nnd dafür der
Lieotenants-Servis den QaariiertrSgern ?ergütigi wer-
den soll. •

Die Königliche Regierang erhält in der abschrifUichen Anlage die

Allerhöchste Ordre vom 7. October d. J. (a.) lur Kenntnissnahme und
weiteren Veranlassung, durch welche den sämintHchen Assisteas-Aeraten

der Armee in allen F&llen, wo auf Märschen und im Cantonnement

Nalaral-Quartier gewährt \vird, ohne alle Annahme and ohne Rück-
sicht nur ihr Gehalt, Of fiiier-Qoartier «nfewicfea, und daför der
lieuicnants-Servis dm Quartierträgern Tergfltet werden iell.

Berlin, den 27. November 1852.

Der Mmifter des ianefB.

Im Anikrage:

aon Manteuffd.

An

sämmtliche Königliche RegiertUigen.

a.

Auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 2. Octoiier e. erkläre

Ich Mich flamit einverstanden, dnfs die in Meiner Armee angestellten

Assistenz- Acrzle bei Dienst- und Versetinngsrcisen, bei Beurlaubungen,

Comnianüos und auf iViarschca, so wie rücksichtlicb der ihnen xur Be-
dienung zo bewilligenden Baracken, ohne Rflekiicht auf die Gehalls-

klasse, der sie angehören, ihrem Range entsprechend und aech Ana-
logie der für die höheren Militair-Aerzte in dieser Beziehung zur An-
wendung kommenden (i'nmdsälze, js^leichmässi^ behandelt werden. Da
aus dieser tileicbstellung auch loigt, dass in aiieu Fällen, wo auf jUar-
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sehen ond im CantoaBAmail du IfttoraloQuartier gewährt wird« ilmiiit- 1

liehen Assistens-AerzteH ohne Ausnahme OfQzier-Quartier aagewiesen •

and dafür der TJculenants-Scrvis den Quartierträgern veriifritpi werden 5

muss, so genehmige Icli zugleich, dass zur Bestreitung der diesfäliigen

Mehrausgaben diejenigen Mittel verwendet und dem Servis- Fonds be-
luaeo werden, welche durch die Blnfihrang des von. Mir nnlerm
30. Juni d. J. bestätigten Servis- Tarifs lär säiumtUche Garßison-Orte
succcssive in dem fietrage von uberhaupi 4351 Rihlm. 17 Sgr. diipo-

uibel werden. •

Sanssouci, dea 7. October 1852.

(gel.) Criedrieli Wlllieliii« .

(gegeoges.) WM Bodthdiwmgh* mm Bomim,

An
die Minister der Finanzen und des Krieges.

IL Beireffead eine Anweisung cur De«iafeetion.

Die Königliche Regierung zu Breslau bat die -in ihrem Departement

ansässigen lleildiener im Desinticiren unterweisen, in der Ausführung

der hier in drei Exemplaren angesehlnssenen Instruction:

„Kurze Anweisung fur die HeiMittier zam Desinlections - Verfahren

bei ansteckenden KruaUheitcn*^ l)el[te[t,

üben und ihnen bei der Concessioniruug ein £xempiar dieser Anwei«

ivng einhändigen hissen.

Da dieses Verfahren sich als sehr zweckmässig bewahrt hat, so

empfehle ich der Königlichen Regierung, auch in Ihrem Bezirk nach

Befinden der Umstände eine ähnliche Maassregel eintreten zu lassen.

Berlin, den 20. November 1S52.

Der Mioisler der geisiliclien, Unterrichte- and Medidnal-Angelegea-

heiteii.

Im' Auftrage:

(gex.) lämerh

An

sämmlliche Königliche Regierungen

(excl. Breslau).

Kurze Anweisung für die Heildiener im Regierungs-De-
partement Breslau zum Desinfections-Verfahren bei an«

steckenden Krankheiten.
s

Jeder Hcildicner ist verpflichtet, auf Requisition der Be-
hörden sowohl, t)!5i der praktischen Aerzte und anderer Privatpersonen,

bei contagiösen Krankheiten die erforderliche Dcsinfection in dem vuiien

Umfhnge nnd Maasse, wie sie nachstehend vorgeschrieben isl| mil der

B4. III» Hft. 9. 23
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grüs5ten Sorgfalt uuJ Gewissenhaftigkeit auszufuhren. Weigerung, un-
dlluMnmene AnffAhnuig oder foostige VenUtaie gegen die hier fe«
gebenen Vorschriften, werdea mit der frAwten Strenge, md »elbit

durch ConoeMiMi-fiatiielittDg, gerOgt woden.

I. Üie beharrliche Desinfecti on.

Sie Gndet fortwährend Statt, so lange der Kranke in der Kranken-
stube sich befindet. Es gehört dazu:

1) die Unterhaltung einer beständigen Chlor- Atmosphäre
in der Krankenstube, welche ao beachaffen aein mnaa, daaa

man das Chlor iaunerfort leicht riecht.

Fni sie zu be\virl<pn, wird

a) ein Becken, ein Napf oder ein Kim er mit einfacher Chlor-
Kalk-Auflösung (Formel I.) in der Krankcostube aufgestellt

und öfterer mit einem Stocke umgerfikrt.

h) Vier Mai im Tage findet eine stärkere Chlor«Entwickelnng
(nach Formel II.) in der Krankenstube Statt.

%) Auf dem Flur ist beständiir oine noch etwas slarlu^rc Chlor-

luft zu unterhalten, wofür die Formel III. CMler IV. nach Um-
ständen zu benutzen ist.

3) Sftmmtlicke Abginge des Kranken werden jedesmal mit

dnAicher Chlorkalk-Auflösnng aus dem oben unter l.a. anfge-

führten, im Krankon/immrr stehenden Eimer überrrossen nnd

dann in die Düngergrube (nicht in den gewöhnlichen Abtritt)

getragen.

4) Abgelegte Leib* und BettwAsche des Kranken wird, ehe

sie heraosgtftragen wird, mit derselben Chlorkalk-AuflAsnng so

übergössen, dass sie davon völlig nass wird.

5) Dieselbe Auflösung wird zum Waschen der Hände fn Arzt

und Wärter benutzt, wenn sie den Kranken berührt haben.

G) Personen, welche mit dem Kranken in Berührung
kommen, raösson sich, ehe sie das Krankenhaus veriassen,

mit dieser Lösung waschen, und wenigstens 5 Minuten lang

auf dem Flur oder in einem benncbbarten leeren Ztauuer einer

stärkern Clilorluft nuigesetzt werden.

7) Wenn der Kranke stirbt, so ist die Leiche, so lange sie in

dem Lokale bleibt, aldrkerer Chlorluft (nach Formel III. oder

IV.) auszusetzen; die Leldio seUtst ist beim Einlegen in den
Snrg in Tücher xu schlagen | welche in Chlorkalk -Aufl(isnng

getränkt sind.

8) Genesene müssen, bevor sie das Krankenzimmer verlassen,

sich, soviel nach iraäichem Ermessen lulfissig ist, mit einfacher

CUorkalk-AuflOsung abwaschen und rmne Kleider anlegen.

II. Die Schluss-Desinfection.

Sie findet Statt, sobald das Krankenzimmer geleert ist, sei es, dass

der Kranke ins Hospit;il gfbrarht wnrde, sei es, dass er als genesen

entlassen, oder, dass er gestorben und die Leiche beerdigt ist.

Verfahren.

1) Die Krankenstube wird der stärksten Chlor -Räucherung

(nach Guyton^Morvemt^ Formel IV.) bei venchlossenen Thfi-

ren, Fenstern und Ofen während 12 Stunden ausgesetzt.

2) Nachdem dies geschehen, wird Alles, was als werthlos, Ter-
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iitffbar ertdieiiitt vertilgl. Dabin gehören: Bettslfoli, tainpen,

wcrthlose Wfiacbe und Kleidungsstücke, besonders solche, mit

welchen der Krnnkc in unmittclliare BfirfibniDg kum^ Irink-

und Essgeschirre, Naclitgeschirre etc.

Das Y er tilge o kann durch Vergraben, durch Ausschütten in die

Düngergrube, und nach Vraslfiadea und unter gehöriger Vorsicht auch

don» VerbreDDen bewerhsteUigl werden.

3) Alles, wa* waschbar ist, wird mit Lauge und Seife, nach-

dem es vorab mit ein&cher Chlorkalk «Auflösung angefenchtel

ist, gfcwnschen.

Hierher gehört alles Leinenzeug, das weisse BauiuwuUeBzeug etc.

4) Wollene, 'seidene nnd andere KleidungssCOcke, wie auch Betten,

Matratzen, Fenstervorhänge u. s. w. werden, insofern sie nicht

waschbar erscheinen möchten, noch besonders mit Chlor rre-

räuchert und nachher einer erhöhten Temperutur ausgesetzt,

demnächst aber längere Zeit auf Stangen auseinandergehangen

und an geeignelen Orlen dem Direhttrekiien der frischen Lull

nMesetsL
Noch besser ist es, wenn susammengesetzte Gegenstände, als:

Bellen, Matratzen u.s. w. aufgetrennt und Hülfe und Inhalt, jeffes he.eon-

ders, desinficirt werden. Wo eine ßetlfedern - Ueiniyungs - Anstalt jst,

wird die criurderliche Reinigung am besten in einer solchen bewirkt.

5) HOiseme nnd andere Hobilien, Ledersachen, so wie die

Fussböden, werden mit Lange abgescheuert

6) Die Wände der Krankenstube werden, wo mOgUch, mit

Kalk neu übertüncht,

IIL Formeln zu den Chlor-Räuchcru n gen.

I« Einfache rösims von Chlor- Kalk in Wasser.
4 Loth Chlorkalk auf 3 Quart Wasser.

IL Stärkere Chlor-EnIwiekeUng.
Gleiebe Theile Chlorkalk nnd gepärerter Alann werden In einer

Bachen Schaale mit Wasser angefeuchtet nnd umgerührt.

Die Cltlor-Entwickelung hAit, allmftlig abnehmend, gegen
4 !>i8 G Stunden an.

IIL blarke Chlur-Entwickelung.
4 Loth Chlorkalk werden auf einer flachen Schaale mit ebenso

viel verdiinnler Schwefelsäure nach und nach übergössen

IV. Stärlisle Chlor - En t Wickelung (nnrh Gui}ton-Mor-
teau\ 2 Theile Br;iim*?tein und 3 Theile Kochsalz, sorgfältig

gemischt, werden mit ebensoviel verdünnter Schwefelsäure auf

einer flachen Porxellan- Schaale fibergoisen.

Wenn man die Mischung gelinde erwärmt, wozn ein Becken mit

gedämpften Kohlen oder ein Nachtlicht benulst werden kann, so eot«

wickeln sich die Chlordämpfe reichlicher.

Die verdünnte Schwefelsäure besteht aus gleiclien Theilon roher

concentrirter Schwefelsäure und Wasser. Wenn man sie selbst be-
reitet, «0 darf die Schwefelsflnre dem Wasser nnr gans allssfllig nnd
tropfenweise sngeaeUt werden, indem steh sonst das Gemisch zu sehr

erhttst.

tV. Vorsichts-Maassrcgeln.

1) Die starken Chlordanipfe erregen heftigen HoslODreil md Stren-

gen überhaupt die Brustorgane an, /
23*
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89 bnfe daher ier Eraske iick im KraakMiuBiDer befindel, dor-

Um iucr mr £e fdiwidbeM F«»raelB baestit watta^ oad wo im

der toji^eleeflM Knuikcihibe die atirfMfB Fomela Bdbufc der Schlas*-
nesinfertion zar Anwendnnj^ kommen mössen , da mfJ5i? nerjenige^

welcber sie adminijtrirt, »ich gt L-^rn das F.inathmcn dersclhcn durch

Abwenden de» ücsicbtef oder Vorballen emes Tuches Tor dem Munde
m ichiltaes eaehen.

2) Die Chlordftmpfe greifen alles bltnke Metallgerftthe , so wie
viele Farben wonof bei ihrer ABWcadug Bdckfidil tm
nrhrnen ist.

3) Wieviel von den angegebenea Ingredienzien jedesmal genom-
men, wie oft die Chror- Entwichelang erneut werden mass,

dai hingt theib fon der Grösse der Lokaliüteii, Iheib vm
andern Umsl&nden, z. B. Festigkeit der Fenster, ob ein Ofen
mit Ofenlorh in der Stube. Anrahf und Eröffnen der Thören
II. s. w. n!>, llrs^ sirh hier nur nnnaherod bestimiDeil UOd aoSS
dem Erloige nach beurtheilt werden.

4) Wische, Betten, Kleidungssticke n. f. w. mftsieiiy damit sie von
den Chlordimpfen recht dorchdnuigeB werden, nicht fest la'*

srimTnengepackt lipr^en hleHirn, sondern aofStAhiCD oder Stan-
gen lose auseinander (^{huu'irn werden.

5) Es ist tweckmässiff, wenn bei vorhandenen oder drohenden
Contagionen der Heildiener immer einigen Yorrath TOn den
tor iMiittfection erftirderiiehen Sobslansen i>ei sich fahrt

6) Mit der concentrirten Schwefelsäure, welche sehr fressend and
gefährlich ist, mnss er aber hörh«t vorsichtig umgehen, damit

er selbst und Andere, besonders Kimicr, nirht Schaden nehmen.
I^ie darf er «ic sorglos stehen lassen, sondern uiuss sie immer
foraiehtig eintehliefien.

V. Taxe.

1) IKe $ub I. aufgeführte beharrliche Desinfection fällt

unter die in der Taxe für die Heildiener Ifo. 15. und 16.

aufgeführten Sätze fiir Krankenpflege.

2) Für die Scbiuss-Dcsinfection, wenn sie ganz voll-
stindig vom Heildieoer zar Aasführong gebracht ist, wird

nie Aemnneration featgeielzi 10-20 Sgn *>

tn. BoirefTend die debabrniMe der AMisiens^Aeivie.

Mit BeiiehoDg tnf den Erlaii dei aligemehien Kriegf-Deparlenenta

fon Idten v. M., enthaltend die Grnndiilie, nach denen die in der

Armee angesteUten Affistens-Aefste bei Dienst- nnd Venetanngi-Rei-

lei^ bei Beuliiibnngen, Commaadof and nnf Hinchen in behandeln

Bei notorisch Armen aoU dioier Betrag jcdeneit ani deftOrlH

Afüici*llitlcla Yorgilet werden.
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•iad, -werden die noch Ten TeMehiedenea Sehen genMditen dieiflUi|€B

SpeiiaUAnfirtgen in Folgenden erledigt:

1) Die Aiiifteos-Aercte liad mit ihrem Gehalte nnter Berücksich-

ligQDg dee Peniienf*Beitragt in den Geld-Yerpflegnnge-Li^ida-

lionen der Treppen bei der PonUen ^GeUUler lAr Aenle^^

namentfieli nnfimfülliren.

Z) Den Affiiteni-Aeritea in Maini nnd Luenbnrg iai, wie den

etetamlasigen nnd fibenftUigen OfSiieren daaelbal^ du Brod-

geld von 25 Sgr. monatlieb sn gewftbren nnd IlBr diejenigen

Aerste, welche du OlBiiergehclt braieben, snm vollen BeInge

%beim Titel 23, ilr die flbrigen Aiaiileni-Aertle degegen, wdebe

dea biaberige Einkommen nebal Brodgeld furtbeiielMn« ndl

18 Sgr. 9 PI ala pars salarU bei dem Titel 3e., nnd nnr der

Ueberreal von 3 Sgr. 3 PI bei dem Titd 23. dea Genentl-

Hiliteir-Eaaaen-Btata sn vemuageben.

3) Bei dem Geheltsverbeaaemnga-Abtnge der Aaaiateni-Aente in

den vonrtehend unter 2 genannten beiden Gamiaooorten iat daa

liObere Brodgeld mit nur Bereehnnng sn sieben.

4) In dieaen beiden Gamiaonen iai den Aaaiatens-Aersten von jettt

ab nneb die Analanda-Zniage von 3 RtUni. monatUcb für jeden

sn gewibren.

5) Aof Misicben beben die Aaaialens-Aerste anf Reitpferde keinen

Anapnicb, inaofem aie nicht die Stelle einea Oberarstee ver-

sehen, oder niebt sn Braats- oder Reaervemannacballa-Trani-

poflen n. a. w.« welehe die StSrke einea Bntaillene (wenigatena

600 Mann) enreieben, commandirt werden.

6) Dagegen erhalten die nnbeiittenen Aaaiatens->AefBte anf Nir-

schen die Marschtulage von 8 Sgr. tftgllcb.

7) Bei den Manövern haben die Aatiatens-Aerste — gleich den

Bataillon.^ -Aerzten — auf die Manöver-Zalage von 8 Sgr. pro

Tag Anspruch.

8) Den Assistenz- Aeriten der Cavallerie und reitenden ArtiUerie

welche iwii Marschen die Marsch -Zulage nicht erhalten, wird

der Marsthbekusügutigs- und Brodgelder-Zuschuss nur gewährt,

wenn sie noch nicht d;is Gehalt von 240 Rthlrn. jährlich be-

ziehen. Dieselben sind dcmiuich in gleicher Weise wie die

überzähligen Offiziere mit Portepeefähnrichs -Gehalt nach der

Bcsiiiiimung des §. 15 a. 5, der Vorschriften über die Nniural-

veipflegnng der Truppen im Frieden zu behandeln und ist für

sie der Marschbeköstigungs-Zuscbuss von 2^ Sgr. so ^vie der

Mehrbetrag des Marschbrodgeldcs von 1 Sgr. 3 Pf. t^cgen das

aus dem Titel 3 a. zii besiehende Garnison-Brodgeld mit 7j| Ff.

pro Kopf und Tag beim Titel ii3. lu verang^aben.

9) Bei 46m Commando snr I«attdwebrabiuig erhalten die AflUfteni-
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Aerilc cioe Zulage von 8 RthJrn., ohne Rücksicht auf die Dauer

der Hebung.

10) Die in die Heimat zu entlassenden Assistenz-Aerste hüben aul

Heise- ( Verpüegungs- j (iclder keinen AnspriK h.

11) Auf Marschen haben die Assistcnz-Aerzte, gleich den OfDxie-

ren, ihre Verpflegung atlb.st zu besahleo.

Berlio, den 30. November iSbit,

Kiiegf-JHioisteriani. HOilair-Oekonomie-Beparlemeiit.

0uiimiu8m Cammmrer,

An

die Ktaiglichen Geseral-Coiiinaiido'a a. s. w.

IV. Belreffead die Abhaltung der Exploratione-Termine.

Auf den Bericht vom — eröffne ich dem Königlichen Medicinal-

Colleginm, dass die von dem Königlichen Justiz - Miniltenum unterm

12. September 1834 und von dem gegenwärtig mir anvertrautM Ht«

nifterinm unterm 25. October 1834 erlassene Circaiar-Verfiigaagf wo-
nach gerichtliche Gemüthszustands- Untersuchungen nur an den jedes-

oMÜgen Woha- re$p, Aafenthaltsortea der Frovocaten und nicht an der

Gerichtsstätte vorgenommea werden sollen, durch den Circalar-Erlaaa

veni 14. November 1841 — welcher die Sachverständigen verpflichtet,

von dem Gemöths- Zustande des Provocatett vor dem Explorations-

Termine durch BeMicbe des Frovocaten^ so wie darch Rücksprache

nil den Angehörigen und dem Arzte desselben sich zo informiren, —
keine Sfodification erlitten hat und bei allen Gemälbstnstands» Unter-

mdrangen ohne Rücksicht anf die Vermögenslage der Frovocaten be-

Ibift werden nnis. Ich kann et daher nur billigen , dass das König»

Uebe Medidnal-CoUegion die Ißcblaehtnng dieser VarlÜlgaag Seitens

der Gerichte in den an Seiner Kenntnlss gelaaglen Fällen nicht onge-

rügt gelassen bat.

Da aber ans anderen Provinsen keine Fälle bekanol geworden

sind, in weleben die Gerichtsbehörden die erwähnte Cireniar-Verfagung

nnbeacbtet gelassen hätten « and nicht constirt» dass das Königl. Medi-

cinaloCelleglmn in denjenigen Fällen, m welchen Es sich au einer be-

sonderen Communicalion mit den beireffenden Gerichten bewogen ge-

fenden, die Hitwirknag des vorgesetsten AppeliatioBS^Geiichts aar Her-

stellung des vorschriftsmässigen Verfahrens reip, nur Betehrung des

beiietaden Ciaricbli in Ansprach geoonuneD habe, so inde ich mich
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to einer weiCerea VerfiEgong itt dieier Aigelegenheic su Zeit nicht

, bewogee.

Berlin« den 14. December 1852.

Der Minifter der geistlichen, Unterrtclitt- und MedidBai^-Aiigelcgünheiten.

(gez.) 90» Rammer*

An
da« Königl. Medicimil-CoUeginm in N.

V. BetrofTcnd die Begriffe Kranl<hcii^' und Arbeits*

iinfiibigkeit'' des §. 193. des Strafgesetzbochs.

Die wissenschaftliche DeptiUUioii für das iMcdicioalwesen hat vor

Kurzem Veranlassunir "(gehabt, ftber die Frage:

v»;is unler Krankheit oder Ai hcitsunfaiiigkcit von einer läncrrren als

swanzigtägigcn Dauer im bionc des §. 193. des {Strafgesetzbuchs zu

verstehen sei,

ein Superarbitrhiin AhTu^ehcn.

Mit Rücksicht auf das ailgeriieine Interesse, welches diese Frage

d.irliit'it t , titidi« ich mich veranlasst, der König] iclicu llegieriing Ab-

schril^ des gi cht« hten Supcrarbitriums zur Kenotoissuahuie iniUutheiien»
'

)

Berlin, den SO. December 1852.

Der Mioiater der geistlichen, Unterrichts- und Jttedicinal-

Angelegenheiten.

(gez.) 0. Raumer,
Circuiar - Ver^u^,nl^l^;

an die KönigUchen Regierungen.

VI. Beireifend den Begriff der ,,Krankheii;<< oder ,yAr-

bciisunrahigkeit^' im Sinne des §. 193. des Strafgeseisbuchs.

Die Königliche wissenschaftliche Deputation für das Jledidnalwesen

iMt Tor Kurzem Veranlassung gehabt, nber die Frage:

was naler Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit von einer l&ngeren als

swanilgligigAi Dauer i« Sinne des $. 193. des ^algesetibncbs an

verstehen sei,

ein Snperarbitrinm abzugeben. Da der Inhalt desselben dir die Ge-

richts-BehArden nd fOr die Beintea der Staals-Anwaltschaft von Inter*

0 Sopenrhitrinm ist oben S. 185 niitgelheat. C.
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9m iü, so wird gedadito GalickleB w^tuUhtnA sor KomaiM«
nahflie Btitgelbeill**)

BerÜBi den i%. Janmr 1853.

Der JniUt-Miniiter.

8mum,
An

•immtliclie Gerichte und die Beamten der Staatf-

Anwallschaft.

Vit. Beürefiend die . Aussielluog amtliclier ärnÜicher

Aitesie.

Mitteilt Erlaitea vom 9. Janaar ?. J. halte ich die KdnigUchen Re»

gierongen and daa KAnigllche Poliaei*Prftsidinm hienelbtt veranfamt,

fach gatachUich aber Maawregeln an inMem, durch welche eine grAi-

iere Znverlinigheit iratlicher Atteste in ersielen sein mtehte.

Nach geaaner Erwigong des Inhalts dicseri so wie der aber den-

selben Gegenstand von dem Herrn Jnstls- Hinister eingeforderten Be*

richte der A|ipellattonsgerichte, des Kanmergerichls und des General*

Procuraton au Köln, erachte ich, im EinverständniM« mit dem Herrn

Justit-Minister, fflr nothweadig, für die ärxtiichen Atteste der Medicinal-

Beamten eine Form vorzuschreiben, durch welche der Aussteller einer-

seits genöthigt wird, sich über die thalsächlichen Unterlagen des abzu-

gebenden sachverständige II UrLhcib klar zu werden, und letzteres mit

Sorgfalt zu begründen, andirerst lU aber jedcsiiKil an äCirie Amtspflicht

und an sciue VeranUvorllkhkeit für die Wahrheit und Zuvefiasäigkeit

des Attestes erinnert wird.

Zu diesem Zwecke bestimme ich hierdurch, dass fortan die amt-

lichen Atteste und Gutachten der Medicinal-Beamten jedesmal enthal-* -

ten sollen:

1) die bestimmte Angabc der Veranlassung zur Ausstellung des

Attest n<^, des Zweckes, zu welchem dasselbe gebraucht, und der

Behörde, welcher es vorgelegt werden soll;

2) die etwanigen Angaben des Kranken oder der Angehörigen des-

selben über seinen Zustand;

3) bestimmt gesondert von den Angaben zu dm i igenen

thatsächlichen Wahrnehmungen des Beamten über den Zustand

des Kranken

;

i) die aofgefundeuea wirklichen Krankheitserscheinungen;

*) S. oben. 3. 1S5.

Digitized by Google



_ 858 ^
5) dai tbatsäcblich und wlMenachaniich moUvirle Urtheil über die

KranUteÜ, Aber die Zaliifigkeit einei Tniuporte, oder einf^ Haft^

oder Aber die aoaal gealettteo Frtgea;

6) die diemteidildie Veraicberong, dass die Mittbeiliuifes des Kran*

kea oder eelser AogehArigea {ad 2) riektig ia das Attest auf-

genommen find, dm die eigenen Wabrnehmnngen dee Aniitel»

lers iad 3. und 4) fiberali der Wahrheit geniM iind, und dais

dai Gntachlen auf Grund der eigenen Wahrnebmnngen dea Ani-

ateUera nach dcaian beateni Wlfien abgegeben iit

AuMoidem ndiaen die Alteste mit voUstindigem Dataa, voUstfn»

diger Haniens-Unlerschrill, inshesonder« mit dem Amiseharahter des

AusrtellerB, und mit einem Abdruck dea Dienatsiegeb feiaehen sein.

Die Ednigliche Begierang hat dies stomtUekcn Medidnal-Beamlen

in Ihrem Besirk anr Nachacbinttg bekannt an machen, diese Bekinnt«

machung j&hrlith au wiederholen und Ihrerseits mit Strenge und Nach-

druck «hiranf an halten, dass der Vorschrift voUstindig genügt werde.

Um die Königlichen Regierangan hierau in den Stand an Selsen,

wird der Herr Jnitis-Ninister die Gerichtsbehörden anweisen, von allen

denjenigen, bei ihnen eingehenden iratlichen Attesten, gegen welche

fon der Gegenpartei Ausstellungen gemacht werden, oder in welchen

die Gerichte, resp. die StaalsanwallsGhaften Un?ollslindigkeit oder Ober«

fllchlichkeit wahrnehmen, oder einen der vorstehend angegebenen

Punkte vermissen, oder endlich Unrichtigkeiten vermulhen, der betref-

fenden Königlichen Regierung, resp» dem Königlichen Polisei-Prlsidinm

hierselbst beglaubigte Abschrift milauthellen. Die KOniglidie Reglemng

hat alsdann diese, so wie die auf anderem Wq^ bei Ihr eingehenden

Arallichen Atteste sorgfältig au prüfen, jeden Verstoss gegen die vor-

stehend getroffene Anordnang im Disciplinarwege ernstlich an rügen,

nach Befinden der Umst&nde ein Gntachlen des Medicinal - CoUegiums

der Provinz zu extrahiren, resp. wegen Einleitung der Disciplinar-

Untersuchung an mich zu berichten.

Da über die ünzuverlassigkeit ärztlicher Atktitc vorzugsweise in

solchen Fallen jreklagl worden, m denen es auf tlie ärztliche Prüfung der

Stalthafltgkcit der Vollslrcckuni: einer FreiluiUsUüfe oder einer Seliuld-

haft ankam, und .-mch ich niehrf;irh wahrgenommen hahe, dass iu aiol-

chen Fällen die betreffenden iMedicinal-Beainten sich von einem unzu-

lässigen Mitleid leiten lassen, oder sich auf den Standpunki eines Haus-

arztes Stellea, welcher seinem in Freiheit befindlichen PaUenlen die

angemessenste Lebensordnung vorzuschreiben hat, so veranlasse ich die

Königliche Regierung, bei dieser Gelegenheit die Medicinal-ßcaraten in

Ihrem Bezirk vor dergleichen Missgriffen zu wurnen. ISicht seilen ist

in solchen Fallen von dem Medicinal -Beamten angenommen worden,

dass schon die Wa h r s c Ii e 1 nl i c h k ei t einer V er s ch Ii ni m c rn n g

des Zostandes eines Aijrestaten bei sofortiger EnUichung der i^reilieit
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ein genfigender Grand sei, die einstweilige AasseUong der filraffoU*

strecknog oder der Schaldhaft als nothwendig zu bezeichnen. Dies

ist eine ganz unrichtige Annahme. Eine Freiheitsstrafe wird fut in

allen Fällen einen deprimirenden Eindruck auf die GeMAIhMtünmnngy

und, bei nicht besondera kräftiger und nicht vollkemnien gesonder K6r-

perbefcbalTenheit, aoch ant das leihliche Befinden des Bestnfken am*
fibeoy mithin schon vorhandene Krankheitszustande ftsi jedennal ver-

icUimnern. Deshalb kann aber die VoUstreckang einer FfeiheiltitniliB

oder einer Scboldbeft, wAbrend welcher ohnehin et dem ISeJhngenen

tn inUicher Ffinorge niemali fehlt« nicht Mifefetst reip* nicht für

mwtatlhaft erklärt werden. Der Uedidnat-Beamte hann die Annetiang

u.a. w. vielniehr nur beantragen, wenn er aich nach gowlaaenhaf-
ler Unlermcbung des Zustandes eines in Inhaftirenden fOr äher-
sengt hftit, daas von der UaftvoUafreefcong dne nahe, bedeutende
und nicht wieder gut in machende Gefahr fAr Lehen und
Geanndheit dea aar Haft an Bringenden au besorgen iat, und wenn
er diese ITeberseugung durch die von ihm lelbat wahrgenomme-
nen Kraokheilieracheinnngen und nach den Gmndaitaen der Wbiacn*

Schaft au mottviren im Stande ist. Eine andere Aufliusung der Auf-

gabe dea Uedicinal-Beamten gefiihrdet den Emst der Strafe und lähmt

den Arm der Gerechtigkeit, und Ist daher nicht an rechtfertigen.

Dies iat den Medicinal - Beamten aur Beherzigung dringend an

empfehlen.

Berlin, den 20. Januar 1853.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal

-

Angelegenheiten,

(gez.) o. Räumer«

An
sämmtliche Königliche Regierungen.

Vlll. BeirefTend die Form"und Bcweiskrafi der ärsiiichen

Atteste in gerichtlichen Angelegenheiten.

Um den Misshräuchen entgegenzutreten, welche bisher in vielen

Fällen bei der Ausstellung ärztlicher Atteste eingetreten sind, und

um eine grössere Zuverlässigkeit der letzteren herbeizuführen, hat sich

der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- nnd Medicinal -Angele-

genheiten, im Einverständnisse mit dem Justiz-Minislei-, vereinlasst £^e-

funden, in der nachstehend nhjifrilrm'Ivtrn, an sätnnitlich(' R("oicruii^en

erlassenen Circular-Verfügung vom ÜU. v. Alts.^), eine bestimmte Form

') vorstehend.
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onmcbreibett, In welcher kfinftig die oii den Hedidnal-Beamleii

OBiiitteUeiideii amtlieheii Atleete und Gatacbten abgeftwl werden

sollen.

Inden dtete Vetftgaag iftmmtlichen Gerichten und Beamten der

6laat»*Anwallwhaft inr Kennlnnmahme mitgetheilt wird« werden die-

selben bierdufcb angewiesen:

von aUen demjenigen, bei ihnen eingehenden Atleiten nnd Gniacbteii

der Hedidnal-Beauten, gegen welche von der Gegenpartei Ansslel-

Inngen gemacht werden, oder in welchen die Gerichte mp, die

Beamten der Staats-Anwaltschaft Unvollstindigkeit oder Oberfläch-

lichkeit wahrnehmen, oder einen der in der gedachten Circnlar-

VerfOgnng angegebenen Paokte vermissen, oder endlich Unrichtig-

keiten vermntken — der betreffenden Königlichen Regieraog resp»

dem KönigUchen Polizei -Prisidiam hierselbst begkubigte Abschrii

mitsntbeilen.

Zugleich werden die GerichlsbehOrdmi veranlasst, In solchen Pftl-

len, in denen es sich nm die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder

einer Schnldhaft handelt, nnd au diesem Behuf eine flrzllicho Prüfung

erforderlich ist, den Medieinal -Beamten jedesmal die bestimmte Frage

vorzulegen

:

ob und eveni. aus welchen Gründen eine nahe, bedeutende unii

nicht wieder gut £u machende Gefahr für das Leben uikr die Ge-

sundheit des /u Inhaftirctulcn von der llafl zu befürchten sei.

Schliesslich werden die Gcrichubchurden noch darauf anfmcrksam

gemacht, (hiss nur auf die Älteste der Medicinal-B ea in t c u fiucksicht

gciiüinuien werden kann, wenn in der Vollstreckung von Freiheits-

strafen oder der SchulUhaft ein Aufschub nachgesucht wird.

Berlin, den 3. l^ebrnar 1853.

Der Justiz - Minister.

Simons,

An

saiiimtltche Gerichte und Beamte der Staats-Anwattschafti

IX. Boirefiend den Debii dea ao^enannien Poudre ^ FSüre,

Dem Iviinigbchen Polizei - rrasiilium übersende ich hierbei die Vor-

stellung^ der Kaufieutc N. et Comp, hierselbst vom
, worin sie

darauf antragen, ihnen den ferneren Debit des sogenannten Foudre»
Ifetre zu gestatten, nebst Anlage.

Da nach dem von der Königlichen wissenschaftlichen Deputation

für dns MedicinalWesen in einem ihnlichen Falle abgegebenen Gut-

achten vom 17. NovemJkr vor. 3^ vom wekdiem ick Abechrüt bei»
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fuge (Anlige a. * ), „die (getrennt verkauften Substanzen, das kohlensaure

Natron und die Weinsteins&ure, im Sinne des Heglementa vom 16. Sep-

tember nicht al« ein Präparat antusehen, mit welchem nur Apo«

theki» so handeln berechtigt aind^\ io werden die Bittsteller einer be-

sonderen Eriaobniss zum Verkauf des s. g. Poudrt FHr0 Bichl be-

dürfen. Dem Königlichen Politet-Priiidiwii äberlme ick Uemaeli 4ie

Bescheidung derselben.

BerliiH de« 26. Jaimir 1853.

Der MittBler der giiitliches^ Uslenrichtt- und Vedicüitl^AMgdegeiilMifeB.

Im Auftrage:

(gez.) Mturi,
An

dat Kdwgliche PoÜiei-Priiidtaiii hier.

X. BcireiTend die J^iederlassuni; approbirier Uebaiuiiieii.

Der KAnigliclieii Regierong erdlhe ich auf den Beridrt vmb —

,

da» nach der Cirealar-Verfigmig vom 6. Jasnar 1841 die Knladiei*

dmig der Frage^ ob «aer approbirten Hebaame die von ihr Mchge-

Bocfate Niederlaiaang in einer anderen Commune, als von welcher ibr

dai Wablattesl ertbeill worden ^ ra gestatten sei, in den Slidien nicht

„lediglich*^ den stidtisefaen PoliaeibcfaOrden inslehl. Es gebohrt dabei

anch dem Kreis-Physikns eine Mitwirltong, und die Anbicbts-BebMe

Ist befiigt, gegen die Entscheidung der Poliiei-BehOrde und des Kreis«

Pbysiiius nach Befinden der UmalAnde Remednr su treffen.

Der Fall aher, dass einer approbirlen Hebamme bei der Nieder-

lassung in einer Commune, welche ihr das Wahlatiest nicbt erlbeilt hat,

die Ausfibung ihrer Kunst versagt wird, weil ein Beddrfbiss nur Vor-

mebrang der Hebammen in dieser Commune nicbt obwaltet, oder die

SobsisCena der bereits daselbst vorhandenen Hebammen würde geftbr-

det werden, tritt bftuBg ein und ist eine notbwendige Folge der wegen

Niederlassung der Hebammen bestehenden Bestimmangen. Letalero

haben sich jedoch in der Praiis so bewAhrt, dass deshalb, weil da-

durch einselne Hebammen an der AusObung ihrer Kunst hi einem be-

stimmten Besirk gehindert werden, eine Abinderong derselben nicht

veranlasst werden kann, ick empfehle vidmekr der KönigUcken Re-

gierung, diese Bestimmungen in Gemftssbeit des Circular-Rescripts vom

5. November 1849 UnUge a.) in vorkommoiden Fillen conseqoent

zur Anwendung zu bringen.

Berlin, den 31. December 1852.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiteo.

(gez.) CO» Jtiaumer,

' ) Das Gutachten ist oben B, 276 mitgetheilt.

!
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Anlage a.

Circalar - y (rfügung an alle Königl. Regierungen vom
5. Novbr. 154^, betreffend die Niederlassung approbirter

Hebammen.
£s sind neuerdings Zweiiel darüber entstanden, ob nach Emana-

tSoa der allgemflinen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar 1845; nach
deren §. 45. die Hebammen Behuüs der Aosübong ihres Gewerbei,
sich über dpn Brsitz der erfordcrlirhcn Kenntnisse und Fertigkelten

durch ein Kaliigkeilszeugniss der Regierung ausweisen müssen, die Cir-

colar>Yerfügiing vom 6. Januar 1S41 in Betreff der QualiGcatioD und
HIedeilatsung der Hebamnien noch ferner Anwendung finde.

Zur Beseiligung dieser Zweiibl erölAie ich den Königlichen Regie*

rungen, dass diese Frage bereits im Jahre 1846 den damaligen Mi-

nistern der geistlichen etc. Angelegenheiten und des Innern Antass ge-
geben hat, im Einverständniss mit dem Königlichen Finanz-Ministerium

darüber an des Königs Miyestät zu berichten. Hierbei ward von der

Attiichi ansgegangen, dait im Fall der BeaeiUgung der Bettlmninngen

der Circnlar-Verägang vom 6. Januar 1841 nach den früher gemachten
Erfahrungen zn besorgen sei, dasa die Hebammen nach Ablauf der Frist^

für weiche sie sich der Commune, die ihnen das \\iili:aUesi erthcilt,

sum Dienst verpflichtet haben, grösstentheils in den Städten und in be-

fanden wohlhabenden Gegenden, ohne RAcksicht iraf nachhetltgen Er-
werb sich niederlassen and die Bewohner des platten Landes und der
minder wohihnbondcn Ge<ienden der nöthicren Hülfe der Hebammen
würden entbehren müssen. Die Erheblichkeit dieser Besorgniss Hess

lieh eben so wenig verkennen, als die von einigen Seiten angeregten

Zweifel aber die wridanemde Anwendbarkeil der mehrgenannten Sir-

oalar«yerfiigang für begründet erachtet werden konnten. Durch die

allgemeine Gewerbe-Odrang rind nidi 9* l^^- nur solche allgemeine

und besondere Bestimmungen aufgeheben, welche Gcpfenslände betreffen,

worüber das angeführte (ieselz anderweitig verfügt. Dasselbe enthält

aber über die Niederiaäsung der iu uücuilichen Instituten oder auf

ölfentUche Kosten ausgebildeten Hebammen, und andere als solche wer-
den seit längerer Zeit nicht mehr zugelassen, k^ne Bestimmungen, so
dass es unbedenklich zulässig erscheint, den Hebanunen mit Rücksicht

auf die ihnen bei ihrer Ausbildung auf ödentliche Kosten gewährten
Erleichterungen bestimmte Bedingungen hinsichtlich ihrer dereinstigea

Niederlassung anftnerlegen. Hierauf haben des Königs l\lajeslftt mittelst

Allerhöchsten Erlasses vom 22. Juni 1846 an genehmigen geruht, dass

CS hinsichtlich der Prüfung und Niederlassung der Hebammen bei den
in der Circular-Verfügung vom 6. Januar 1841 getroffenen Bestimmun-
gen bis auf Weiteres sein Bewenden behalte.

Die Königlichen Regierungen veranlasse ich hiernach, die genannte
drcuIar-Yerfügung sich nach wie vor nur Richtschnur dienen an lassen

nndy mn in Zukunft etwanigen Redamationen der approbirten Heb-
ammen vorzubeugen, bringe ich den Circular-Erlass vom 18. Dcccmher
1845, wonach den in die llnbamnieii-hehranstalt aufzunehmenden Lehr-
tuchtern die Beschränkungen ihres künftigen Gewerbebetriebes zu Pro-
tokoll bekannt an machai and sie nur unter der Bedingung der Unter-
werfbng nnter dieselben in das Institut au&unebmeB sind| hiermit in

•Erinnerung.

Berlin, den 5. November 1849.

Dac Miaifter dar gaisliichen, Unterrichts- und Mediciaai-Angeleganlieiteii.

(ges.) von Ladenberg,
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XI. Beirciicixi die Bcfälugung euics Apotkekers zur Theil*

nfthine an A|>oihekcn-Revisiouea.

Auf den Berichl vom — eröflbe ich der Königlichen Regierang,

daie die BefÜhigung, an Apotheken-Revlfionen nie pharmaceiiliecher

CoamifMriai Theil in nehmen, niehl nothwendig von dem eigenen

Besitse einer Apotheke abhtogtg ist. In den hier maaugebenden 3.

n. 5. des Circular-Rescrlpta vom 13. Mai 1820 ist nor von einem prac-

tücheo, d. h. einem practiech amgebildeten Apotheker, der wo mög-
lich omirt haben aoll, die Rede, ohne daii d^ Apothekenbeiitcei er-

wihnt wird. Nicht alle pharmaceotiscfaen Aisetsoren, welche besonders

SU Apotheken -'Vidtallonen zugezogen werden sollen, sind im Besitze

eigener Apotheken. Es ist daher onbedeaklicb, za diesem Geschäfte

im dortigen Regierungsbezirke den Apotheker N., obschon derselbe im

vorigen Sommer seine Apotheke verkauft ha^ auch femer zu verwenden.

Berlin, den 5. Jnnuar 1S53.

Oer Minister der geistlichen, ITüterrichis- und Medicinal-Angelegenbeiten.

^ Idi Auftrage:

An (g«2*) Lßkneri,

die Königliche Regierang so N*

HUl BetreflEend die mediciniscIieQ SianinprüfaD^en voo

Aaslindern.

Seit Emanation dos Gesetzes über die Erwerbung und rkn Verlust

der Eifjensdiaft als Prenssischer Unterlhan vom 31. Decenibcr 1842 —
Grs - Samml. v. iS\'\ S. 15. fT. — werden Ausländer vor crfVilgter

Nalur;ilij^;iliüri nur ausnaiitnswcise, und zwar entweder nui (jruiid ein

für jilicin:)! mit ihren bcimathlichcn HegifTungrn fi^rlrnllencr Verein-

barungen, oder in Folge besonderer Verwendung ihrer heimathlichen

Regierungen, zu den medicinischen Staatsprüfungen in Preussen zuge-

lassen. Dieselben erhalten in solchen Füllen ein Attest über den Aus-

lall der Pröfimg, aber nicht die Approbation als practische Aerzte u. s. w.,

sind also ancb zur Ausüiwng der HeiUumde in Preussen nicht befagt.

Ausländer der Art erlangen, auch wenn sie nachträglich die Naturaii-

aaüen als Preusse erhaUen, nicht ohne Weiterea das &echt| in Preufsen

ris practischer Arzt n. s. w. zu fungircn.

Da in mehreren FftUen bei den Beftheiliglen eine entgegengesetzte

Ansicht hervorgelrelen ist, se erscheint es r^lhsam, solche Ausländer,

weiche ansnahmsweise zu den ftrstlichen Staats-Prüfungen in Preussen

angelassen nnd in denselben bestanden sind, demnächst aber die Malu-

ralisation nadisnchen, daranf aufineilisam m maAen, dasa sie ans dem

Ihnen ciMken Atlesl «her das SeMehen der medioiaMen Staali-
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Prüfungen ein Recht auf Erlanc^iinff der Approbation im Aasubinifj der

Heilkunde in Prnnssen nicht herleiten können. Es tat dies schon da-

durch gerechtfertigt, das» hei Ziilassunsr von Ausländern zur Prüfung

die Bedinrriingen, welche für die Zulassung von iniändern zu den nie-

dicinischen Staatsprüfungen vorgeschrieben sind, nicht ihrer ganzen Aus-

dehnuag nach tut Erörterung gezogen werden. Dahin g^ehört insbe-

sondere der Nachweis, dass der Belheiligte von einem Preussischen

Gymnasium mit dem Zeugniss der Reife abgegangen ist, vier Jahre,

davon mindestens 1|; Jahre auf Preussischen Universitäten, Medicin stu*

dirt, und bei der medicinischen Facultät einer Preussischen Universität

die Doctorwörde rite erworben hat. Will daher ein Ausländer, der

die dieateiligen Staatsprüfungen bestanden, nachdem er die Naturalisa-

tion als Preusse erlangt hat, in Preussen die Heilkunde ausüben, so be»

darf er dasu einer ausdrückliciien Ertheilung der diesseitigen Appro-

balioQ als pmctiaclief Arzt u. a. w. Ueber dabin gerichtete Gesuche werde

ich nach Prufiinf aller in Frage kommenden Verhältnisse Beachluis

famea.

Der Königlichen Regierung empfehle idi, hiervon Ausländer der

gedachten Kategorie, wenn sie die NaCoratisation nachsnchen, vor Er-

theilong derselben in Kenntniss in selten und darauf auch bei der Frfl-

fung des Naturalisatioinigesnchi^ insofon aolchei durch die Aussicht anf

die änlliche Praxis va Prensien begründet werden soilta, die geeignete

Rficksicht au nehmen.

Berlin, den 4. Mars 1853.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Angelegen-

heiten.

An

aimmiliche Königliche ftegienugen n. i. w.

XIII. BeircRcud die Reisekosten der Kreis -dl cdicinal-

Benmlen.

In Anicbhisf an die Cbrcnlar^Verfügung vom i% Inn! 1851 <—

No. 1794 M.:

betreffend die Diäten der Kreit-Medictnal-Beamten bei Reisen in

Königlichen Dienst-Angelegenheiten and bei Reisen in gerichtlichen

Partei- und Untersnchungs-Sachen,

finde ich mich veranlasst, im Einversllndniss mit dem Herrn Joslii-

Minister nnd der Königlichen Ober-Rechnnogs-Kammer, darauf aufmerk-

sam zu machen, dass in gerichtlichen Partei- und Untersuchungs-Sachen

die Reisekosten der Kreis -Medicinal -Beamten nicht mehr, wie in

einzelnen Fallen noch geschehen; nach der Verordnung vujii 28. Juni
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1825, MNidMn, ebenio wie die Reiiekoetai bei Rciiei kt Ktaigliefafln

DienUAngelegenbeileiii Mch den Bettimmonfen dei, die suletzt ge-

Bnmle Ycrordtttuig abindenden AUerbMilcn BrlifM vom 10. Juni

1848 (6.-S. ^ 48 8. 151 01) m liqaidlreB find.

Nach den Beitiainiinigen in den f$. 1., 2. nnd 3, dieiei Aller-

liAchiten Erlanei haben in erhallea:

I. bei Reisen, weiche auf Eisenba Ii n en oder DampfBchiffen

zurüclfc^elegt werden:

Reitekotlen

auf die Meile.

Nebenkosten

beim Zutiinnr

zu derund beioi

Abgang von
der Eiienbahn

ziTsnm mrn.

1. die Kreis -Physiker 10 Sgr. — Pf.

2. die Deparlements-T I i erärzte als solche 10 - — -

3. die Kreis- \^l^nlJ^r^^e ......... 7 - 6 -

4. die Kreis -Tbierärzte 7 - 6 -

. . 20 Sgr.

. . 20 -

. . 15 -

. . 15 -

II. bei Reisen, welche nicht nnf der Eiienbahn zurück-

gelegt werden können.

Reisekosten aaf die Heile:

1. die Kreis-Physiker 1 Thlr.

2. die Departenems- Thierifzie als adcbe 1 -

3. die Kreis-Wandirtte 15 Sgr.

4. die Kreis-TUerfirzt» 15 -

Geht die Dienstreise eines Kreis-Physikns oder Departeaienls-

Thierarztes Aber den Ort, wo derselbe die Eisenbahn verlässt, mehr

als swei Poststationen liinaos, so kann dersdbe, wenn er zo der Wei-

terreise einen Wagen auf der Eisenbahn mitgenommen hat, die Konten

für den Transport desselben nach dtn Sätzen des Eiscnbahn-Tarifs und

imsacvtiem für das Hm- und Zurückschaffen des Wagens zusammen,

nach der Lk^tininiung ad 3 des §. 1. des erwähnten Allerhuchsten Er-

lasses, 1 Tlilr. 15 Sgr. berechnen.

Die Königliche Regierung hat diese Verfügung, sowie die Circular-

Verfügung vom 12. Juni i^i, zur KeanUuä$ der Medicinal- Beamten

zo bringen.

BerUu, den 11. März iSö'i.

Oer Hinisler der geiüttchan, Unterrichts- nnd Mediaaal-Angeiegen-

An
llaiinlKche KOnigKcbe Regiennigen.
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XIV. Betreffend die Beseitigung des üblen Geruchs der

Nach^eschiffd und Abiritlsgruben dufch JUiwendan^ ?on

EUenvUrioL

Auf Anordnung des Königlichen Ministeriums des Innern sind seit

lingerer Zeit in der neuen Straf-Anstalt bei Berlin Versuche zur Ent-

fermmg des üblen Geruchs der NachtgefcUne nd Abtdttsgruben dorch

Anwendung des Eisenvitriols aiig««tfllll WOfdeil, w^ldM la einem

gdnstigen Ergcbniss geführt haben.

Bei der GemeinnGtzigkeil des Gegenstandes finden wir uns vei^

•nlasst, das hierbei in der neaen Slraf-AiutaU bei Berlin beobachlete,

wenig kostspielige Verfahren zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

E* wurden nämlich täglich lO.Pfd. Eisenvitriol in 170 Quart Was-

ser «iil{getlttt und das dadurch gewonnene Eiienvitriol-Wawer rar Ver-

lilgnng des Geruchs von 38 grosseren Naclilgeschjrren Terwendet. Die

Kosten dafübr beUelen sich, bei einen P^eiso von 1 Tlilr» 15 Sgr* für

den Cenlner Eisenvitriol, aal 4 S§i.^ 1 PI. tAgfich, mitbin für jedes

IfacbtgescUfr auf t^k P'*

Die Anflflsnng des Eisenvitriols erfolgt nnttelst kiben Wassers in

biftlsemon Geftssen nadi dorn Gewieblsvsrhillttiss von 2i PM. Eisen*

Vitriol anf 100 Pü Wasser, oder 1 Pfd. des enteren «i 18 Qnart

Wasser, ebne wdteres Zntbnn, als mebrmaliges Uaurihren. Bei die-

sem Oewicbls* und MaassverbiUniss erbAlt die Anllfisnng bei einer

Temperatur von 14 Grad ^Mmur nach dem lOOOtbeUigen Aräome-

ter ein sped6scbes ^ewicbt bis un 20 Graden, nnd so lange der Kodi

mit dieser FlOssigkelt vollstlndig bedeckt, Uringeflsse aber n einem

Acbtet ihres Raum-Inhalts mit derselben gefitüt sind, Ist nach den ge-

machten Erfahrungen .jeder stinkende Geruch beseitigt.

Soll die Gemchsvertilgnng nur auf Abtrittsgmben angewendet wer-

den, so genügen 25 Pfd. Eisenvitriol in 200 Pfd,^ 90 Quart Wasser

(4 Loth ra 1 Pfd. Wasser;) an^l4M ra jebwr AbtriHsgmbe von -275

KubikAiM Inhalt (| Pfd. für den Kubikftiss), wobei dmin aber natfirlieb

ein Vermengen der Aufl0eung. mit dem Koth inr Srreicbong des Zwecks

notwendig ist, wie überhaupt das Augenmerk voriugswelso dahin ge-

richtet werden mnss, dam stets simmtlicher ünralh Ton der Eisenvitriol-

Auflösung vollständig bedeckt ist. — Das hier angegebene ZaUen-

verfaäitttiss dflrfte indem nur für Siraf'-Anstalten, wo Fleischspeisen ki

sehr geringem Haasse vjirfcommen, maassgebend sein; in Sasemen,

Kranken-Anstalten, Waisenhänsem n. s. w. würde ein grösserer Znsati

von Eisenvitriol erforderlich werden, wogegen die Düngkraft des auf

diese Weise geruchlos gemachten Unraths bedeutend erhöht wird, wie

die Anwendung desselben auf dem sonst ganz unfruchtbaren Sandbo-

14. III. Hlk I. 24
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den der neoen Straf-AostaH bei Berlin lam Aabtv vm TendiicdeM
Ganenfrüchten ObciMiigiiid dargelhiii hat.

Abi büfigtteii and besten bt nach dm bttheri^en ErMnmgaa der

Biion?itriol Mi dir cbtaiaebca Fabrik ve« CiciWm bai Omiaabwi
10 baaiabaa.

Znm SehlnM woUen wir aicbt mbemerkt lanas« daii Ziakge-
flaa« daffak dan <3abnaak EiMavitriala anfagiüni wafde», nid

daher kdiam adar Mane Gafibwe des Vamf TaidieMM.

Paydav, den 3. Bacambar 1862.

Unislicka lafiai«D|p. AbMIuif dea laaani. )

XV. WarnuDg, belrefTend <las Waacheu dea Vielica mit

Tabackaiauj^e.

la deai Harfb Wachaledt, Ereiiea MablbaweH, ciepiflea in der

Nachl Tom 20« aam 21. Mim d. J. einen Einwohner drei Ochian, die inr

Vertreibnng dea ihnen anhaftenden Ungeslefera mit Tabackilaofe, aa~

genannter Goaie, gewatchan werden waren. Die Lang» war ana

einer TabacftaMbcik aatnamnMn, nnd da man ana den piMriicken Ab-
starben dea Viahea anf beigemiieble giftige Snbitanaan •cMiewen

konnte, wurde eine ekemifche Untennchnng denelben Teranlaatl.

Diese ergab , daia eise absiiMiehe Bainiachung von giftigen Sloien

nicht slattgaknbt hatte, wohl aber find aich, daia in der Lange daa

ia Tabncfc bellndliehe Hiealbi im stirfcüan Maaaw entkrilan war, wor-

ana sieb die acbfimniett Wirkungen der Lange in obigen Falte auch

YollstiDdig erkliren lassen, da das Nicotin zu den stärksten Giften

gehört. ^
Um die Vielibesitser des Regiemngs- Bezirks vor fihnlicben Un-

{rlücksffillen in bewahren, bringen wir dies zur ülT( ntltchen Kenntniss

und warnen zugleich vor unvorsichtigem (jiebrauch der Tabackslauge

oder der Tabacksabkochnngea beim Vieli.

Erfurt, den 12. October 185'Z.

Königliche Regierung.

') Eine gieichlnutende Verfügung ist von der Königlichen Regie«

rong KU Trier unter demselben Datum erlassen worden.
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BiUiograpkie.

Butter für gericbtUcbe Anthropologie. Für Aerzte und Juristen von
/. B. FrUdreUh. 3. Jilu^. 1852. 4. Heft. Erlangen, Eni».

D. 12 Sgr.

BMlif Cf* E., Gerichclichtt Sectioneo des menschlicliea Körpern 4.

Temelnte Anflage. Mil 4 oolor. Kopfertafeln. Leipzig, Jackowits
n. 1 Thlr. 10 Sgr*

Brentano, V»^ Die barmhertigen Schwestern in ßezug auf Armen-
und Krankenpflege. Nebst einem Bf rirht über das Bürgerhospitai

in Coblenz mit erläuternden Beilagen. 2. mit Zusätzen verinebrte

Aufl. Hit t Abbild. Mainz, Kircbheini u. Scbott n. 1 Tbtr. 10 Sgr.

Cftras« £• G«, Ueber Geistes-Epidemien der Menscbbeit. Meissen,

Goedtelie's B. 15 Sgr.

lluelieiiuef £. A*9 De ia proslitution dans la vilie d'Alger depuis

la c(mqa4le. Pariti Baiitl^re. 4 fr.

FlMliery €im F*f Ueb«r Geftngnisse, Siralarlen, Sirabysteme nod
SmiiMlailflii. RegeDsbnff, Mau. 27| Sgr.

FriedlieriTy Hem«, Histolologia des Blnles mit besanderer Ricfc-

sicht auf die ferensiscke Diagnostik Hit 2 Tafeln. Berlin, Aug.
Uifscbwald. a. 28 Sgr.

Vrledrcicli, B«, Compendium der gerich'lichen Antliropologie.

Für Gerichtsftnte, Ricbter mid Venbeldlger. 2. Aufl. Regensburg,

1853, Mant. 2 Thlr.

System der gerichtlichen Psychologie für (Jerichtsärzle , Richter

und Yertheidiger. 3. umgearbeitete und verbesserte Aufl. Regens-
burg, Nanz. 3 Thlr. 20 Sgr.

Htt^ely F« S«9 Ueber die socialen Uumaniiäts- Anstalten für die

IMer der mteren VolkiklaaseB. Wien 1851. Kaalfoas, Wwe.
2^ Sgr.

IirnMlaaitalt, die nene, fikr das Herzogtlmoi Oldenburg. Mit 1 StabI-*

stich. OMenbiirg, StalKng. n. 10 Sgr.

IiMftr«nbf Ueber Irrsein und Irrenanslallen. Ifebst einer üebersicht

Aber veutscblands Irrenwesen und Irrenanstalten, erläutert durch

eine color. Karte. Halle, Pfeifer, cart. n. 1 Thlr. 27^ Sgr«

IiCnbaselier 9 R.^ Ueber die Entstehung der Sinnestäuschung.

Ein Beitrag lur Anthropologie. Berlin, Dämmler's Verlag, n. 12 jSgr.
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Mediciaal*K&lender für den preuMigcben Staat, aul das Jahr 1653.

llil Genehmigung Sr. BxedleM des Herrn MiniHefi t. Rramer und
nil BenoUung der Akten des königl. Blinisteriums der geittL, Unter-

richti- 0. Medicinal-Angclegeriheilcn. Berlin 1853, A. Hirschwald.

In engl. Einband 1 Ihir., durchschossen i Thlr. 5 Sgr»

JIorl«oil^ Sir Aleit.. Physiognomik der Geisleskrankheitnn Aus
der 'Z. Aufl. d. Engl, tibers. Mit iO'i Tafeln Fortr. von Geistes-

kranken. (In 50 Lief.) 1—3. Lief. Leipzig, K Sch&fer. k n. 7^ Sgr.

Blllllterf im, (jeschichtliche <jrt]nill;i^rt{i zur Geistesichre der

Menschen od. d. Lebens&usser. d. measchi. Geistes im gesunden u.

krankhiften Zoslande. *L Hftlfte. Helle, Pfeffer in Comn. n. 1 TUr.

Hee» \'m Esenbeek) Die Staalsbeilkunde umi der Kampf gegen
die Bpidemien. Wietbnden, Kreidel. b. S Sgr.

BTeuiiianii, S«, Die Berliner Syphilisfragc. Ein Beilrag xur öffent*

lickeii Geiinidheltopflege Berlins. .Hit 3 Tabellen. Benin, G. Rei-

mer, ih Sgr.

IVey^ F. T., Die gericktlicbe Erhebung von Yerlettungen nach den
Erfordernissen des Österreichischen Straljgeictabnclief Tom 20. Jnni

1852. Linz, Fink (Leipzig, Ifübner). « 15 Sgr.

Bffltlllg'er. V. G., Die Impfung ein Missbraucb. Ein Spien^rl

für die Schrift: „Würdigung der grossen Yorlheile der Kuhpockea-
Impfung für das Menschengeschlecht^^, von Dr« Mich, Reiter. Stutt-

gart, J. B. Malier 9 Sgr. i

OrfllM, «!• iB., Lehrbuch der Toxicologic. IVach der 5. am-
'

gearbeiteten, verbesserten and vietfich vermehrten Aufl. ans den
Franc, mit selbstständigen ZnsAtsen bearbeitet von Dr. 0, Krupp,
In 2 Theiien oder 6 Uefernngen. 1. 2. JUef. Brannschweig, Vie-

weg u. Sohn. i. n. 20 Sgr.

JRfl¥«'itz, Eine Arsenikvergiftiin^, vor dem Schwurgcrichtshofc

zu Osnabrück verhandelt. Mitgetheilt und besprochen, nebst einem

Nachüage vom Med.-Rath Dr. H. Vetin,. Celle, Scbulse. n. 10 Sgr,

Rilckert, G. F. "IV., (irmidzügr zur gerichll. Velerinair.-Medicln

nach dem gegenwärtigen Ötandpunktü dieser Wissenschaft. Aostock,

Stiller in Comm. n. 10 Sgr.

Raff Psychische Zustände. Ein Beitrag z. Lehre v. d. Zurechnung mit

beiond. Räckficht auf die psycbischen Störungen. Innsbnick, Wagner.
18 Sgr.

Seiimknvdlty B., Unlersncbangen ober die Anwendung des Mag*
nesiahydrats als Gegenmittel gegen anenige Sinre und (^echsi Iber-

chlorid. Göttingen, Vandenboeck 0. Ruprecht. n. 12 Sgr.

HVellorf Die Rinderpest in symplomatologischer, pathologisch-

anstom., diagnost. u. raediciaal'poliieilicher Beaiehang. Lex. 8. Prag
fCredner u. Kleinluib), n. 12 Sgr.

111liCli.ler, Memoranda der gerichtlich-chemischen Prüf(m<,' nuf

Gifte. A. u. d. T.: Toxicologische Briefe. 12. Weimar, La» des-

Indostrie-Comtoir. cart. i Tiiir.

a«dnekl isi latiiw SitlsaMd ia Bsrli»,
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